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Vorwort

zur 3. Auflage der „Stolpersteine“

Liebe Leserinnen und Leser,

schön, dass Sie sich entschlossen haben, diese Broschüre zu 
lesen. Wir haben darin Texte zusammengestellt, die aus unserer 
Sicht einen guten Überblick über die Tätigkeitsfelder der Neuen Rich- 
ter*innenvereinigung geben. Es handelt sich nach 2013 und 2016 
um die dritte Auflage, die wieder viele neue Aufsätze und Inter-
views enthält. 

Zunächst kommen zwei Beiträge von Felix Merth und Chris-
toph Strecker, die den Anlass für den Titel „Stolpersteine“ gege-
ben haben. Anschließend die grundlegenden Beschlüsse und Ver-
öffentlichungen der NRV zur Selbständigkeit der Dritten Gewalt 
und der Einbeziehung der Staatsanwaltschaft, eine Forderung, 
die eigentlich im Rahmen der Europäischen Union eine Selbstver-
ständlichkeit ist, aber trotz gemeinsamer Bemühungen der Rich-
terverbände keine politische Mehrheit findet. In Zeiten erstarken-
der autoritärer Tendenzen auch in Deutschland ist die Möglichkeit 
rechtsextremer Einflussnahme auf die Justiz erschreckend deut-
lich in den Blick geraten. Umso mehr ist eine institutionelle Tren-
nung der Judikative vom Einfluss der Exekutive geboten.

Wichtig für das Selbstverständnis der NRV sind auch die Um-
stände, die zu ihrer Gründung geführt haben. Diese lagen unter 
anderem darin, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen von der 
Gewerkschaft ÖTV nicht ausreichend vertreten und die Belange 
von Richter*innen und Staatsanwält*innen nicht genug berück-
sichtigt fühlten. Dies zeigt Christoph Strecker in seinem Beitrag 
auf. Wie richtig dieser Schritt war, hat sich spätestens 2023 ge-
zeigt, als in der Gewerkschaft ver.di die entsprechende Fachgrup-
pe Richter und Staatsanwälte im Fachbereich Justiz aufgegangen 
ist.

Weiter enthält das Heft Beiträge zum richterlichen Selbstver-
ständnis, zur Justiz in Europa und ein paar Beispiele aus der Band-
breite der NRV-Themen. Nahezu alle Beiträge können auch online 
nachgelesen werden, und zwar auf der Homepage der Zeitschrift 
Betrifft JUSTIZ, www.betrifftjustiz.de. Dort finden Sie auch nahezu 
alle BJ-Hefte seit der Gründung der Zeitschrift im Jahr 1985. Auf 
der Homepage der NRV, www.neuerichter.de, stehen auch wei-
tere Grundlagentexte über die Politik und das Selbstverständnis 
der NRV. Dort finden Sie natürlich auch alle sonstigen Erklärungen 
und Publikationen der NRV und ihrer Landesverbände.

Die NRV ist mittlerweile in der Justizlandschaft fest verankert 
und stellt auch Führungspersonal bis in die obersten Bundesge-
richte. Deshalb enthält das Heft auch Interviews mit NRV-Mitglie-
dern, die ein Gericht leiten und die die Justiz aus einer etwas an-
deren Perspektive sehen. Auch da zeigt sich aber, wie man die 
Grundsätze der NRV auch in Führungsfunktionen umsetzen kann 
und dass andere Formen von Gerichtsleitung möglich sind, als wir 
sie von den meisten Gerichten und Staatsanwaltschaften kennen.

Zum Schluss noch der Hinweis auf den Richter*innenrat-
schlag. Es handelt sich um einen jährlichen Kongress, der seit 
1980 existiert und aus dem zahlreiche unterschiedliche Projekte, 
Veranstaltungen und Organisationen hervorgegangen sind. Eine 
mittlerweile wieder junge Veranstaltung mit Lust an Justizpolitik, 
aber auch an Kultur, Party und gegenseitigem Austausch und Un-
terstützung. Einfach mal anmelden und ausprobieren: www.rich-
terratschlag.de! 

Viel Freude und neue Erkenntnisse beim Lesen! Wenn Sie 
Anregungen, Kritik, eigene Erfahrungen oder weiterführende In-
formationen haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sie mit uns 
teilen würden. Eine Nachricht an bb@neuerichter.de reicht aus!  

Der NRV-Bundesvorstand
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Wunde Punkte im Leben des Richters auf Probe

 Stolpersteine auf dem Weg
zur Unabhängigkeit

von Dr. Felix Merth, Vizepräsident des OLG Schleswig

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 92, 2007, S. 168 ff.

Diese Rede hielt Felix Merth als richterlicher Personalreferent des 
Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts im Rahmen des 
sogenannten „Kamingesprächs“ beim Amtsgericht Schleswig: Ein 
traditionelles Treffen des Schleswig-Holsteinischen Justizminis-
ters oder Staatssekretärs mit Richterinnen und Richtern auf Probe 
im ersten Jahr nach deren Einstellung. Anwesend ist üblicherwei-
se auch die Präsidentin des Oberlandesgerichts.

Ihre Stellung als Richterinnen und Richter ist bemerkenswert: 
Sie sind nach Art. 97 Abs. 1 GG unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen. Maßnahmen der Dienstaufsicht sind nach § 26 DRiG 
nur in einem Falle offensichtlich fehlerhafter Amtsausübung zuläs-
sig. Sich nach unserem besonderen Amtsdelikt, der Rechtsbeu-
gung nach § 339 StGB, strafbar zu machen, verlangt angesichts 
der restriktiven Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jeden-
falls einige Anstrengung und Ungeschicklichkeit. Sie genießen das 
hohe Privileg des § 839 Abs. 2 BGB und sind bei Verletzung ihrer 
Amtspflicht in einer Rechtssache für den entstehenden Schaden 
nur verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung in einer Straftat be-
steht. Nach § 22 Abs. 1 DRiG kann ein Richter auf Probe zum Ab-
lauf des sechsten, zwölften, achtzehnten oder vierundzwanzigsten 
Monats nach seiner Ernennung entlassen werden. Eine solche 
Entlassung kommt jedenfalls in Schleswig-Holstein so selten vor, 
dass Sie eher einen Blitzschlag fürchten müssen.

 Sie sehen, Ihre Stellung ist nach Gesetz ganz außergewöhn-
lich stark. Und dennoch: Ihre richterliche Unabhängigkeit ist im All-
tag gefährdet, nach meiner Überzeugung kaum durch die Justiz-
verwaltung, sondern durch Ihren so sehr menschlichen Wunsch 
nach Akzeptanz und Wertschätzung durch Kolleginnen und Kol-
legen, die uns allen mehr oder minder eigene Angst vor schmerz-
lichen Konflikten und den damit einhergehenden langsamen Pro-
zessen der Anpassung. Zur Begründung dieser These möchte ich 
Ihnen einige Beispiele aus meiner Erfahrung berichten, Selbster-
lebtes und Berichte von Kolleginnen und Kollegen. Ich versichere 
Ihnen: Das Wesentliche ist nicht erfunden, nur in den Einzelheiten 
soweit anonymisiert, dass das angestrengteste Nachdenken auch 
der neugierigsten Kolleginnen und Kollegen nicht lohnt, wer das 
gewesen sein könnte. Vielleicht kommt Ihnen bereits etwas be-

kannt vor. Falls nein, bleiben Sie ruhig, Vergleichbares wird Sie mit 
großer Wahrscheinlichkeit bald erreichen.

1. Sie sind noch nicht lange Mitglied der hoch belasteten Zivil-
kammer eines Landgerichts und originärer Einzelrichter für eine 
umfangreiche Streitigkeit aus einem Bauvertrag mit sehr hohem 
Streitwert. Die Parteien werden von Rechtsanwälten vertreten, die 
auf Baurecht spezialisiert sind. Mehrere sich widersprechende ge-
richtliche Gutachten sind bei der Akte, die Ihnen jetzt mit einem 
Obergutachten vorgelegt wird. Sie lesen die Akte mit größer wer-
dender Sorge und kommen erleichtert zur Überzeugung, die Sa-
che weise besondere Schwierigkeiten tatsächlicher Art auf. Des-
halb legen Sie den Rechtsstreit Ihrer Zivilkammer, in persona dem 
erfahrenen, gleichfalls hoch belasteten Vorsitzenden Herrn Y. zur 
Entscheidung über eine Übernahme vor.

 Der bisher immer freundliche, Ihnen durchweg väterlich wohl 
gesonnene Vorsitzende kommt gleich nach Erhalt der Akte in Ihr 
Zimmer, gleich beschwert mit dieser, erstmals aber mit ernstem 
Blick. Er sagt: „Die Sache stellt doch ernstlich keine deutlich über 
das übliche Maß hinausgehende Anforderungen. Prozesse dieser 
Art sind bei uns häufig. Das werden Sie bald sehen. Frau X. (das 
dritte Kammermitglied) ist sicher auch meiner Meinung. Bisher ha-
ben wir ja noch nie eine Bausache auf die Kammer übertragen 
müssen. Wollen wir wirklich über eine Übernahme durch die Kam-
mer beraten?“ Was tun Sie? Mit großer Wahrscheinlichkeit beißen 
Sie an zwei Wochenenden die Zähne zusammen und freuen sich 
aufrecht über den Erfolg, die Sache doch bewältigt zu haben. Sind 
Sie Ihrer Überzeugung treu geblieben? Was tun Sie, wenn Sie bald 
darauf zu Ihrem Schrecken eine noch viel schwierigere Bausache 
vorfinden?

2. Nehmen wir an, es ist Ihnen doch gelungen, den Vorsit-
zenden vom Erfordernis der Übertragung des Rechtsstreits auf 
die Zivilkammer zu bewegen. Es handelt sich um eine Bausache 
mit zahlreichen Punkten. Für die Vorbereitung der mündlichen 
Verhandlung hat der Vorsitzende drei Arbeitstage gebraucht, un-
ter Anwachsen des beachtlichen Turms sonstiger Akten auf sei-
nem Aktenbock, den Sie bei der längeren Vorberatung in seinem 
Dienstzimmer stets im Blickfeld hatten. In der mündlichen Ver-
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handlung vor der Kammer kommen Sie nach Erörterung der Sa-
che zur Überzeugung, dass der Kläger sich zu einem wesentlichen 
Punkt noch nicht vollständig erklärt habe. Sie setzen in Gedanken 
an § 139 Abs. 1 ZPO an, dem Kläger eine entsprechende Frage 
zu stellen. Der Vorsitzende unterbricht Sie, indem er die Hand auf 
Ihren Arm legt mit der leisen und freundlichen Bemerkung:

„Jetzt lieber nicht. Das macht die Sache nur noch schwieri-
ger. Wir müssen den Prozess doch nicht für den Rechtsanwalt des 
Klägers führen“. Im weiteren Gang der mündlichen Verhandlung 
finden Sie keinen rechten Platz mehr für Ihre Frage. Was tun Sie? 
Es besteht die gute Möglichkeit, dass Sie sich zur Bewältigung der 
Bausache aufrichtig davon überzeugen lassen, auch § 139 Abs. 1 
ZPO bedürfe eines praxisnahen Verständnisses.

3. Ihre Zivilkammer ist auch Beschwerdekammer und ent-
scheidet in der im Gerichtsverfassungsgesetz vorgeschriebenen 
Besetzung über Beschwerden üblicher Weise im Umlaufverfahren. 
Sie sind Berichterstatter und leiten einen von Ihnen unterschriebe-
nen Beschlussentwurf in einer alles andere als eindeutigen, recht 
schwierigen Sache Frau X. zu, nach auffrischender Lektüre von  
§ 197 GVG. Nach dieser psychologisch und menschlich interes-
santen, wenig lebendigen Vorschrift stimmt ja zuerst der Berichter-
statter, zuletzt der Vorsitzende. Sie sind nachdenklich und meinen, 
die Bestimmung gelte nach ihrer Ratio auch im Umlaufverfahren, 
vielleicht dort umso mehr, weil es eine Beratung im eigentlichen 
Sinn nicht gibt.

 Wenig später kommt die Ihnen sehr sympathische Frau X. zu 
Ihnen, auch diese gleich mit der Akte. Frau X. arbeitet schon lange 
Jahre mit dem Vorsitzenden Herrn Y. gut zusammen. Sie sagt: „Das 
beruht bestimmt auf einem Versehen, dass ich die Akte vor Herrn 
Y. bekommen habe. Das haben wir so ja noch nie gemacht. Die 
Akte bekommt immer erst der Vorsitzende vom Berichterstatter und 
der Dritte dann erst mit zwei Unterschriften. Ich kann die Akte ja 
nicht so lesen, wie der Vorsitzende und Sie. Und Sie können meine 
Sachen ja auch nicht so lesen, wie der Vorsitzende. Das sieht Herr 
Y. gewiss auch so. Der will eine Akte ja gerade nicht schon mit 
zwei Unterschriften, sonst wäre er ja immer überstimmt, bevor er 
zu lesen anfängt. Im ganzen Haus macht das auch keine einzige 
Kammer anders. Das ist wohl Gewohnheitsrecht“. Bevor Frau X. zu 
Ihnen kam, waren Sie auf dem Sprung zu ihr wegen einer Frage in 
einem anderen vertrackten Prozess, bei dem Sie nicht sicher weiter 
wissen. Was tun Sie? Mit großer Wahrscheinlichkeit legen Sie die 
Akte in das Ausgangsfach mit der Zimmernummer von Herrn Y. und 
verfahren auch in Zukunft so. Sie trösten sich: „So wichtig ist die 
Sache doch nicht und der gesetzliche Richter wird nicht berührt.“

4. Nach dem Landgericht arbeiten Sie befreit und erleichtert 
von den Schwierigkeiten des Kammerbetriebes bei einem kleinen 
Amtsgericht. Zuständig für Unterbringungssachen ist dort der Di-
rektor, der nachmittags regelmäßig zu Hause arbeitet, etwa zehn 
Kilometer vom Amtsgericht entfernt. Am Freitagnachmittag geht 
beim Amtsgericht ein Antrag der zuständigen Behörde ein, durch 
einstweilige Anordnung eine vorläufige Unterbringungsmaßnahme 
zu treffen. Die Akte wird Ihnen vorgelegt. Sie denken an Art. 101 
Abs. 1 Satz 2 GG, wonach niemand seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden darf, und rufen beim Direktor zu Hause an, eine 
bis dahin nicht gekannte Maßnahme. Nach Erläuterung des Sach-
verhalts erklärt Ihnen der Direktor freundlich und bestimmt, dass 
bislang immer der Richter entschieden habe, der beim Amtsgericht 

sei. Das sei allgemeine Meinung. Er sei also verhindert, müsse 
jetzt auch gleich zur Sitzung eines Berufsverbandes, für den Sie 
sich gemeinsam engagieren. Das Gespräch findet so sein Ende. 
Sie halten die Meinung des Direktors, mit dem Sie sonst sehr gut 
auskommen, ganz und gar nicht für richtig. Das Telefon klingelt 
und die Kreisgesundheitsbehörde fragt an, wann Sie denn nun zur 
persönlichen Anhörung des sehr unruhigen, psychotischen Be-
troffenen kämen (der Ort der Anhörung liegt übrigens in gleicher 
Entfernung vom Wohnort des Direktors und vom Amtsgericht). Sie 
deuten an, es sei noch nicht ganz klar, wer gesetzlicher Richter sei, 
treffen damit aber beim Vertreter der Behörde auf völlige Verständ-
nislosigkeit: Polizei, Amtsarzt und das Rote Kreuz seien bereits vor 
Ort. Was tun Sie? Ich möchte es Ihnen sagen: Sie setzen sich in 
Ihr Auto und fahren zur Anhörung. Der Vertreter der Gesundheits-
behörde, die wartenden Polizeibeamten und die Sanitäter, die ver-
zweifelten Verwandten des Betroffenen sind Ihnen für die schnelle 
Entscheidung dankbar. Sie trösten sich schwach mit § 22 d GVG, 
wonach die Gültigkeit der Handlung eines Richters beim Amts-
gericht nicht dadurch berührt wird, dass die Handlung nach der 
Geschäftsverteilung von einem anderen Richter wahrzunehmen 
gewesen wäre. War das richtig? Was tun Sie beim nächsten Mal?

5. Sie kehren an Ihr Landgericht zurück und werden Mitglied 
des Schwurgerichts. In Kürze beginnt die Hauptverhandlung ge-
gen einen Angeklagten wegen versuchten Mordes. Sie sind Be-
richterstatter. Der Angeklagte bestreitet die Tat. Nach Aktenlage 
spricht vieles dafür, dass er der Täter ist. Am Tag vor dem Beginn 
der Sie beunruhigenden und als Neuling auch etwas beängsti-
genden Hauptverhandlung wollen Sie noch etwas mit dem Vor-
sitzenden beraten. Sie klopfen bei ihm an und treffen ihn inmitten 
eines Telefongesprächs mit dem Staatsanwalt an. Er sagt zu Ih-
nen: „Gut, dass Sie gerade kommen, wir sprechen gerade über 
die Sache von morgen.“ Sie hören dann, dass der Vorsitzende und 
der Staatsanwalt einig sind: „Ganz klar: Der (jetzt folgte hier Un-
aussprechliches) bekommt 13 Jahre.“ Sie halten beim Strafmaß 
eine Freiheitsstrafe von 11 Jahren vorläufig für tat- und schuld-
angemessen, 13 Jahre sind aber auch mit guten Gründen vertret-
bar. Sie denken daran, dass das Gericht über das Ergebnis der 
Beweisaufnahme nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Ver-
handlung geschöpften Überzeugung entscheidet. Dann geht Ihnen 
noch die Unschuldsvermutung im Kopf herum und die Bedeutung 
des letzten Wortes. Was tun Sie? Was müssten Sie tun? Sie wer-
den wohl nicht an die Öffentlichkeit gehen, aber werden Sie den 
Vorsitzenden mindestens darauf ansprechen, dass Sie das alles 
nicht recht verstehen und nicht für richtig halten? Hand auf’s Herz: 
Eher nicht.

6. Sie werden Mitglied einer weiteren Strafkammer, mit einer 
Hauptverhandlung in einer größeren Sache, die einige Aufmerk-
samkeit in der Öffentlichkeit hat. Nach jahrelangen schleppenden 
Ermittlungen droht die absolute Strafverfolgungsverjährung, was 
nicht nur die Kammer, sondern auch der Verteidiger weiß. Er pro-
phezeit der Kammer, dass sie zu einem Urteil in der Sache wegen 
der zu erwartenden Beweisanträge nicht mehr kommen wird, und 
beantragt Einstellung des Verfahrens. Dem entspricht die Kammer 
nicht. Nach monatelanger Hauptverhandlung schreibt eine Schöf-
fin, während der Verteidiger einen längeren Beweisantrag verliest, 
mit großen, malerischen Buchstaben „Märchenprinz“ quer auf ein 
DIN A 4 Blatt. Sie ist so selbstvergessen, dieses Papier bei der 
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nächsten Unterbrechung der Hauptverhandlung auf der Richter-
bank liegen zu lassen. Es kommt, wie es kommen muss: Der 
Verteidiger liest es und stellt den unvermeidlichen Antrag auf Ab-
lehnung wegen Besorgnis der Befangenheit. Sie sind sehr nach-
denklich hinsichtlich dieses Antrags, die Kammer lehnt ihn ab mit 
dem Bemerken: Das soll der BGH entscheiden. Kurz danach und 
kurz vor Ihrer nächsten Regelbeurteilung treffen Sie Ihren Präsi-
denten (keine Sorge, die Sache spielt nicht in Schleswig-Holstein). 
Dieser fragt nach der Entscheidung über das Befangenheitsge-
such, Sie sagen es ihm und er sagt voll aufrechter Freude: Recht 
so. Dabei klopft er Ihnen auf die Schulter. Wie unbefangen werden 
Sie bei den weiteren Entscheidungen sein?

 
7. Sie werden nach fünf Jahren Probezeit zum Richter oder 

zur Richterin am Landgericht ernannt und wieder Mitglied in der Ih-
nen schon vertrauten Zivilkammer. Herr Y. und Frau X. freuen sich 
mit Ihnen in Erinnerung an die harmonische und sachlich sehr gute 
Zusammenarbeit in Ihrer Probezeit. Die Geschäfte innerhalb der 
Kammer sind vor Ihrem Eintritt durch Beschluss aller damaligen 
Kammermitglieder verteilt. Sie wurden dazu angehört, haben aber 
nicht nach den Zahlen gefragt. Das erschien Ihnen ungehörig. Sie 
finden in ihrem Dezernat rund zweihundert Allgemeine Zivilsachen 
1. Instanz vor, viele alt und schwierig. Herrn Y. und Frau X., beides 
langjährige Kammermitglieder, haben jeweils um die Hundertdrei-
ßig. Gelegentlich eines gemeinsamen Mittagessens in der Ge-
richtskantine tippen Sie das heikle Thema an. Herr Y. erklärt: „Ja, 
wir wissen, die Situation ist schwierig. Ihr Dezernat war eben im-
mer das Proberichterdezernat mit in den letzten zwei, drei Jahren 
häufigem Wechsel. Da kann niemand etwas dafür, dass der Be-
stand angewachsen ist“. Frau X. ergänzt: „Ihre Situation kenne ich 
gut. Als ich vor zehn Jahren in die Kammer kam, war das bei mir 
genauso. Nach einem Jahr ist das aber viel besser, bestimmt“. Sie 
denken daran, dass in ein und derselben Kammer manche Partei-
en doppelt so lange auf ihren Termin zur mündlichen Verhandlung 
warten müssen und die Geschäfte doch gleichmäßig verteilt wer-
den sollen. Weiter fällt Ihnen ein, dass von allen Anwesenden Sie 
mit absoluter Sicherheit nichts für das Anwachsen des Bestandes 
können. Was tun Sie? Beißen Sie wieder die Zähne zusammen?

 
8. Das Glück bringt es für Sie mit sich, Mitglied einer begehr-

ten Berufungszivilkammer beim Landgericht zu werden. Gleich bei 
der Bearbeitung der ersten Sache kommen Sie zur Überzeugung, 
dass die Berufung keine Aussicht auf Erfolg habe und nach § 522 
Abs. 2 Satz 1 ZPO ohne mündliche Verhandlung unverzüglich zu-
rückzuweisen ist. Sie suchen voller Schwung die Beratung, stoßen 
bei Ihrem Vorsitzenden aber auf überraschenden Widerstand. Er 
meint: „Von der Beschlusszurückweisung sollten wir nur ganz zu-
rückhaltend Gebrauch machen, auch wenn wir einer Meinung sind. 
Verhandlungen sind doch ‚das Salz in der Suppe‘, um das wir uns 
nicht werden bringen wollen. Auch ergibt sich in der mündlichen 
Verhandlung nach der bisherigen Erfahrung oft die Möglichkeit 
einer vorzugswürdigen gütlichen Beilegung des Rechtsstreits. Des-
halb sollten wir die Sache mündlich verhandeln und § 522 Abs. 2 
Satz 1 ZPO nicht zu formalistisch handhaben“. Etwas verwirrt, aber 
emotional doch irgendwie im Gleichklang mit dem Vorsitzenden, 
lassen Sie die Akte zur Terminierung praktischer Weise gleich zu-
rück. In Ihrem Dienstzimmer denken Sie nach über die Unterschei-
dung von Form und Inhalt, und die Frage, weshalb ein wie auch im-
mer bestimmter Inhalt der Form eigentlich vorgehen soll. Glücklich 

sind Sie nicht. Wie werden Sie nun in Zukunft verfahren, wenn eine 
Berufung nach Ihrer Überzeugung keine Aussicht auf Erfolg hat?

 
9. Nach einigen erfolgreichen Jahren als Planrichter werden 

Sie auf Ihren Wunsch an das Oberlandesgericht abgeordnet. Zum 
Ende Ihrer sechsmonatigen Abordnung an das Oberlandesgericht 
kommt der Vorsitzende Ihres Senats, der einen Beurteilungsbei-
trag für Sie schreiben soll, auf Sie zu und sagt:

„Sie haben sicher nichts dagegen, dass ich Einsicht in Ihre Per-
sonalakte, besonders in Ihre bisherigen dienstlichen Beurteilungen 
nehme. Ich möchte vermeiden, dass ich mit meinem Beurteilungs-
beitrag so ganz von den bisherigen dienstlichen Beurteilungen ab-
weiche“. Sie hatten mit dem Vorsitzenden, ein erfahrener, kluger 
und aufrichtig gütiger Mensch, durchweg ein sehr gutes, offenes 
kollegiales Verhältnis, finden es aber doch nicht richtig, dass er 
in Ihre Personalakte schaut. Ihr Dienstvorgesetzter ist er ja nun 
doch nicht. Sie denken dabei an die Beurteilungsrichtlinien und 
das dortige Beurteilungsmerkmal „Kooperation: Fähigkeit und Be-
reitschaft zu achtungs- und verständnisvoller Zusammenarbeit, die 
sich offen und ohne hierarchische Voreingenommenheit gestalten 
soll“. Was tun Sie? Ich will die Prognose wagen, die Wahrschein-
lichkeit überwiegt sehr, dass Sie in etwa freundlich sagen: „Na klar, 
in der Personalakte steht schließlich nichts drin, was nicht jeder 
wissen kann“. Zu Ihrem schwachen Trost: Wie viele würden sich 
an Ihrer Stelle, gleich ob Besoldungsgruppe R 1 oder R 2, wohl 
anders verhalten?

 Zurück zu meiner These: Ihre richterliche Unabhängigkeit ist 
im Alltag gefährdet, durch Ihren so sehr menschlichen Wunsch 
nach Akzeptanz und Wertschätzung durch Kolleginnen und Kolle-
gen, die Angst vor schmerzlichen Konflikten und den damit einher-
gehenden Prozessen der Anpassung. Für die genannten Beispiele 
ist wesentlich, dass der zuständige Richter im Rahmen des Geset-
zes zunächst bestimmte Vorstellungen von dem hatte, was rich-
tig ist, dann aber aufgrund eines Konfliktes innerhalb der Justiz in 
Gefahr geraten ist davon abweichend zu entscheiden, vielfach zu 
Lasten der Rechtsuchenden und unter Missachtung der Bindung 
allein an das Gesetz: Also keine Übertragung auf die Kammer mit 
Entziehung der gesetzlichen Richter, Nichtausübung der Hinweis-
pflicht nach § 139 Abs. 1 ZPO (die dem Gericht, nicht allein dem 
Vorsitzenden, obliegt), vielleicht fehlerhafter Gang der Beratung, 
Entziehung des gesetzlichen Richters im Bereitschaftsdienst, ele-
mentare Grundsätze des Strafverfahrens und Missachtung der 
Gebote der Unparteilichkeit, Fehlverhalten eines Präsidenten, dem 
die Dienstaufsicht obliegt, mit der Gefahr fehlerhafter Bescheidung 
von Befangenheitsgesuchen, fehlerhafte Verteilung der Geschäfte 
innerhalb eines Kollegialgerichts mit der Folge einer ganz unter-
schiedlich langen Prozessdauer, keine Beschlusszurückweisung. 
Zu all den Schwierigkeiten kommt hinzu, dass Sie nur recht schwer 
mit jemandem über diese Schwächen reden können, denn: Richter 
sind ja unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen, nie einer in 
Art. 97 Abs. 1 GG ja nicht genannten Schwäche. Vielleicht hilft 
Ihnen etwas die Versicherung, dass sich diese Sorgen und Gefah-
ren in allen Instanzen finden. Jeder wird einmal schwach. Deshalb 
müssen Sie wachsam sein gegenüber sich selbst und brauchen 
Mut. Diesen Mut müssen Sie angesichts der ganz außergewöhn-
lich starken Stellung, die Ihnen allen das Grundgesetz gibt, haben. 
Und wenn Sie vor dem nächsten Ärger stehen, hilft vielleicht der 
Gedanke: Gründe dafür, einen Konflikt nicht einzugehen, werden 
Sie immer finden. *
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Überlegungen zur Aufforderung von Felix Merth (auf S. 4)

 Mut zum Recht haben

von Christoph Strecker, Richter am AG Stuttgart a.D.

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 92, 2007, S. 172 ff.

1 . Die aktuelle Fragestellung

Die lebendigen Beispiele aus dem Berufsleben von Felix 
Merth haben mich angesprochen. Ich will seine etwas kurz ge-
ratene Schlussbemerkung nicht einfach verhallen lassen. sondern 
interpretieren und vertiefen.

Nach der Darstellung mannigfaltiger Schwierigkeiten im Be-
rufsleben kommt Felix Merth zu einem Schluss, dem vier zentrale 
Aussagen zu entnehmen sind:

– 	 Das Grundgesetz gibt uns mit der Unabhängigkeit eine 
	 starke Stellung
– 	 Darum brauchen wir Mut
– 	 Wir müssen wachsam gegenüber uns selbst sein
– 	 Wir sollten mit anderen über unsere Schwächen reden

Warum brauchen wir Mut, wenn uns das Grundgesetz mit der 
Unabhängigkeit eine starke Stellung gibt?

Die Unabhängigkeit ist kein Privileg, sondern eine Verpflich-
tung, damit wir uns uneingeschränkt für Rechtsstaat und Men-
schenrechte einsetzen können und uns nicht durch Bedrohungen 
oder Versuchungen davon abbringen lassen.

Die von Felix Merth geschilderten Beispiele machen uns be-
wusst, dass es trotz aller Garantien im richterlichen Berufsleben 
Grund zu konkreten oder diffusen Ängsten geben kann. Wenn ein 
Mensch Angst hat, braucht er Mut, um sie zu überwinden.

Mut kann es erfordern, sich auf Konflikte einzulassen, wenn 
man sich auch mit Ausreden vor ihnen drücken kann. Im Rich-
terberuf können Konflikte aus Meinungsverschiedenheiten ent-
stehen. Die wird es aber nur geben, wenn wir uns eine eigene 
Meinung bilden und zu ihr stehen. Das wiederum ist keineswegs 
selbstverständlich. „Sapere aude“ forderte Horaz, „wage es, zu 
wissen“. Das impliziert die Behauptung, Wissen sei ein Wagnis. 
Dieses Wagnis unternimmt die Aufklärung. Ihren Wahlspruch hat 
Kant formuliert: „Habe Mut. dich deines Verstandes zu bedienen“.

Weil wir nicht wissen, welche Weiterungen es haben kann, 
wenn wir anfangen zu denken, kann mit Fug behauptet werden, 
Denken sei etwas für Mutige. Angsthasen ließen es besser blei-
ben. Das Denken kann uns in Konflikte mit Andersdenkenden 
oder auch mit uns selbst bringen.

Angst können wir nicht nur vor anderen haben, die uns ihren 
Willen aufzwingen wollen; ebenso gerechtfertigt ist es, Angst da-

vor zu haben, dass wir uns mit unserer Meinung verrennen und 
uns guten Gegenargumenten verschließen, unerträgliche Recht-
haber werden. Schließlich, und das Ist besonders infam, können 
wir uns selbst betrügen, indem wir uns mit dieser zweiten Angst 
von der ersten ablenken und einknicken, wo eigentlich Wider-
stand geboten wäre. (Dieses Hintertürchen macht Felix Merth 
am Ende des zitierten Absatzes leider viel zu weit auf, Indem er 
gleichsam einladend versichert, es gebe ja immer auch Gründe, 
einen Konflikt nicht aufzunehmen!)

Deshalb müssen wir, wie Felix Merth es fordert, wachsam 
gegenüber uns selbst sein, unsere Argumente und Motive redlich 
prüfen, ehe wir uns für den Konflikt oder für das Nachgeben ent-
scheiden.

Es versteht sich fast von selbst, dass das nicht immer im 
stillen Kämmerlein gelingen kann. Wir brauchen den lebendigen 
Gedankenaustausch kognitiv, um die Brauchbarkeit unserer Argu-
mente zu prüfen, und emotional, um uns zu vergewissern, dass 
wir nicht allein sind. Deshalb brauchen wir Menschen, die uns kri-
tisch und loyal begleiten und mlt denen wir über unsere Schwä-
chen und nicht nur über sie reden können.

Aus dieser Interpretation der Aufforderung von Felix Merth er-
geben sich Folgerungen:

2. Sich vergewissern

Da haben wir also eine der von Felix Merth geschilderten Si-
tuationen mit der Alternative, uns dem Konflikt zu stellen oder ihm 
auszuweichen. Eine elegante Begründung für das Nachgeben ist 
die Annahme, der Andere – älter, erfahrener als wir – habe sich 
ja auch etwas gedacht, wir seien schließlich nicht klüger als er.

Demut und Bescheidenheit sind wichtig in der intellektuellen 
Auseinandersetzung: Es könnte ja immer auch sein, dass die an-
dere Seite Recht hat. Aber es ist ein Unterschied, ob wir deshalb 
freundlich und aufgeschlossen sind oder uns einfach unterwerfen. 
Es sind grundverschiedene mentale Aggregatzustände: Ob wir 
nachplappern. was andere vor uns oder für uns gedacht haben, 
oder ob wir uns immer wieder neu die Mühe machen, unsere eige-
nen Gedanken zu verfertigen.

Der erste Schritt im Sinne der Maximen von Felix Merth wird 
also immer die redliche Prüfung sein, ob wirklich ich es bin, der 
Recht hat. oder ob auch die andere Meinung zumindest vertret-
bar ist.
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Komme ich an der Überzeugung, Recht zu haben, nicht vor-
bei, so ist nicht minder wichtig die Frage. wie wichtig das eigent-
lich ist.

Es lässt sich durchaus sinnvoll unterscheiden zwischen ei-
nerseits substanziellen inhaltlichen Fragen, insbesondere wenn 
Grundrechte und Grundwerte auf dem Spiele stehen, und ande-
rerseits rein formalen Formvorschriften, bei denen ich zwar Recht 
habe, von deren Beachtung aber im konkreten Falle inhaltlich 
nichts abhängt.

Zwar lässt sich füglich argumentieren, schon den Anfängen 
müsse man wehren; aber wenn ich eine Chance haben will, mich 
in wichtigen Fragen durchzusetzen. muss ich es beizeiten ver-
meiden. in den Ruf der Rechthaberei zu geraten und meinen so-
zialen Kredit aufs Spiel zu setzen. Deshalb ist es ein Gebot der 
Lebensklugheit. nicht immer, wenn wir im Recht sind, auch dar-
auf zu bestehen. Dazu gehört es, auch mal nachzugeben, um die 
eigene Beweglichkeit und Aufgeschlossenheit zu beweisen und 
nicht doktrinär zu erscheinen.

Jedes soziale System, ein solches ist auch das Gericht, lebt 
von der Gegenseitigkeit. Mein Nachgeben in einem für mich nicht 
existenziell wichtigen Punkt erleichtert der Gegenseite das Nach-
geben in einer mir wirklich wichtigen Frage.

Heikel ist die Situation, wenn ich überstimmt werde oder die 
höhere Instanz meine Entscheidung abändert und mich die Grün-
de der Gegenseite absolut nicht überzeugen. Dann mit dem Kopf 
durch die Wand zu wollen, ist unproduktiv. Hier hilft kein Trotz, es 
zählen nur neue und bessere Argumente. Dann bleibt mir nichts 
anderes übrig, als einstweilen zähneknirschend die Machtverhält-
nisse hinzunehmen und unterdessen Argumente zu sammeln, bis 
sie für einen neuen Anlauf und eine besser fundierte Begründung 
ausreichen, mit der die Vertreter der Gegenmeinung sich neu aus-
einandersetzen müssen.

Erschwert wird die Auseinandersetzung mit der Hierarchie oft 
dadurch, dass sie leicht auch einen Konflikt mit der Kollegenschaft 
mit sich bringen kann: Verhalte ich mich als Einzelner anders als 
die Vielen, so wird das oft den unausgesprochenen Vorwurf im-
plizieren, sie verhielten sich falsch. Das kann bei ihnen zu Ableh-
nung führen und mich zum Außenseiter machen.

Ein sehr brauchbares Kriterium, ob es lohnt, den Konflikt auf-
zunehmen, ist die Frage, wie ich mit einer Veröffentlichung mei-
nes Verhaltens oder meiner Entscheidung leben könnte.

Ich erinnere mich an eine Auseinandersetzung, die ich mit 
dem Oberlandesgericht hatte: Ich hatte als Familienrichter Pro-
zesskostenhilfe verweigert, weil die Klage nach meiner Rechts-
auffassung keine Aussicht auf Erfolg hatte. Auf Beschwerde hat 
das OLG, das eine andere Auffassung vertrat, die Prozesskosten-
hilfe bewilligt. Ich habe den Prozess durchgeführt und die Klage 
aus den für mich weiterhin geltenden Rechtsgründen abgewie-
sen. Auf die Berufung hin hat das OLG ihr stattgegeben. Als ich 
den Vorsitzenden des Senats in der Kantine traf, kündigte ich mit 
süffisantem Lächeln an, diese „höchst interessante Entscheidung“ 
zur Veröffentlichung einschicken zu wollen. Er bat mich inständig, 
das nicht zu tun; sie sei doch zur Veröffentlichung gar nicht ge-
eignet!

Mir selbst habe ich in vielen Fällen die Frage gestellt, ob ich 
Grund zur Scham hätte, wenn mein Verhalten öffentlich kritisiert 
würde. Die antizipierte Kritik unseres Verhaltens auf die Frage, 
was dereinst unsere Kinder davon halten werden, ist eine höchst 
hilfreiche Kontrollüberlegung.

Beim Spiel über die Öffentlichkeit können wir uns sogar Er-
folgserlebnisse bescheren, wenn wir Zeit und Mühe nicht scheuen: 
Als Amtsrichter hatte ich alle Freiheit, Entscheidungen zu veröffent-
lichen, die sich kritisch mit obergerichtlicher Rechtsprechung aus-
einandersetzten. Einige meiner auf diese Weise veröffentlichten 
abweichenden Meinungen haben sich längerfristig durchgesetzt. 
Überlebenswichtig ist es bei allen Konflikten im Justizapparat, sich 
nicht hinreißen und sich nicht ins Unrecht setzen zu lassen. Dann 
können wir Konflikte besser durchstehen. Auch in Fällen, in denen 
ich sicher war, im Recht zu sein, hat es sich bewährt, Kritik nicht 
einfach abzuweisen, sondern zur Kenntnis zu nehmen: „Bisher ha-
ben Sie mich nicht überzeugt; aber ich werde es mir überlegen.“

3. Gespräche mit anderen führen

Als soziales Wesen braucht der Mensch Bezugsgruppen, in 
denen er Wertschätzung erfährt.

Bezugsgruppen, an deren Wertschätzung uns gelegen ist, 
können unter anderem uns nahe stehende gesellschaftliche oder 
politische Gruppierungen sein, die Kollegen und vor allem die Vor-
gesetzten in der Justiz. Die Meinung, die diese letzteren von uns 
haben, ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie formelle 
und informelle Macht haben, unsere berufliche Karriere zu beein-
flussen.

Aber: Die richterliche Unabhängigkeit benötigen wir vornehm-
lich gegenüber dem hierarchischen System „Justiz“, und zwar ge-
rade dann, wenn die Hierarchie mit Liebesentzug droht. Wäre es 
nicht ein Widerspruch in sich, uns an der Wertschätzung derjeni-
gen zu orientieren, von denen wir doch gerade unabhängig sein 
müssen?

Da helfen nur Bezugsgruppen außerhalb des Systems:  Freun-
deskreise, Gruppierungen politisch Gleichgesinnter, in denen wir 
eine kritische und loyale Wertschätzung erfahren. Sie ermöglichen 
uns den Gedankenaustausch und die Selbstreflexion, mit der wir 
uns vergewissern oder auch korrigieren können.

Daneben haben aber in den letzten Jahrzehnten, allerdings 
einstweilen nur zaghaft, auch professionalisierte Formen des Ge-
sprächs in die Justiz Eingang gefunden: Balint-Gruppen, in denen 
unter psychologischer Begleitung berufliche Erfahrungen ausge-
tauscht werden und den eigenen Anteilen der Kolleginnen und Kol-
legen an den von ihnen beschriebenen Problemen nachgespürt 
wird; weiterhin die Supervision unter Leitung speziell ausgebildeter 
Fachleute, wie sie bei den psycho-sozlalen Berufen längst zum 
Standard gehört; schließlich die Intervision, bei der die Kolleginnen 
und Kollegen die teure psychologische Begleitung durch ihre eige-
nen professionellen Kenntnisse und viel Einfühlungsvermögen zu 
ersetzen versuchen.

4. Bedürfnisse reflektieren

Das System „Justiz“ bietet Anreize, sich in bestimmter Weise 
zu verhalten; das ist nicht per se anstößig, das System muss ja 
schließlich funktionieren.

Das probateste Mittel, Anpassung zu erreichen, ist das Beför-
derungswesen. Es verliert seine ganze Fähigkeit, uns zu bedrohen 
oder zu verführen. wenn wir uns nicht darum scheren. Es Ist nicht 
unanständig, an einem Obergericht zu arbeiten oder Präsidentin 
werden zu wollen; problematisch wird es nur, wenn wir diesem 
Wunsch unser Verhalten unterordnen in der Hoffnung, uns die-
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jenigen geneigt zu machen. die über unser berufliches Schicksal 
entscheiden.

Ein paar Überlegungen können uns den Abschied vom 
Wunsch nach Karriere erleichtern. Die erste: Die Steigerung des 
Gehalts von einer Stufe zur anderen beträgt weniger als 10 Pro-
zent. Wer je im Zivilrecht tätig war, kennt den § 323 ZPO und die 
Rechtsprechung, dass für Bemühungen um eine Abänderung be-
stehender Regelungen erst dann ein Rechtsschutzbedürfnis be-
steht, wenn sie sich mit wenigstens 10 Prozent auswirkt. Warum 
sollen wir diesen Gedanken nicht auch für unsere eigene Lebens-
philosophie nutzbar machen. Die zweite: In Scharen sind mir Rich-
termenschen begegnet, deren Selbstverständnis stets durch das 
bestimmt wurde, was sie gerade noch nicht waren. Als Richter am 
Landgericht waren sie noch nicht Richter am Oberlandesgericht, 
als solche noch nicht Vorsitzende, als solche noch nicht Präsident. 
Welches die letzte Stufe sein würde, entschied sich meistens erst 
im reifen Alter zwischen etwa 55 und 62 Jahren. Dann kam schon 
bald die Pensionierung, danach waren sie das, was sie geworden 
waren, schon wieder nicht mehr. Statt in ihrem Leben einfach sie 
selbst zu sein, waren die Ärmsten Jahrzehnte lang irgendetwas 
noch nicht, kurz darauf waren sie es schon wieder nicht mehr. 
Müssen wir uns das antun? Wir haben doch die Freiheit, unser 
Selbstwertgefühl aus anderen Dingen zu beziehen als ausgerech-
net aus der Wertschätzung eines Systems, in dem wir doch vor 
allem unabhängig sein sollen.

5. Das System durchschauen 

Das Beförderungswesen basiert auf dem System dienstlicher 
Beurteilungen, dessen Fragwürdigkeit – an der auch erfreuliche 
Ausnahmen nichts ändern – die Spatzen von den Dächern pfei-
fen und das künftig in Baden-Württemberg durch ein landesweites 
Quotensystem noch realitätsferner wird.

Es ist hinreichend bekannt, dass Personalentscheidungen 
nicht einfach auf dienstlichen Beurteilungen beruhen, sondern 
dass zwischen diesen und den Präferenzen der Entscheidungs-
träger eine innige Wechselwirkung besteht. Oft haben die Dienst-
zeugnisse nur die Funktion, eine anderweitig längst getroffene 
Entscheidung zu legitimieren.

Das Ganze würde leicht durchschaubar, wenn die Kollegin-
nen und Kollegen sich aufraffen könnten, aus ihrer Vereinzelung 
herauszutreten, ihre Zeugnisse untereinander auszutauschen, die 
vorgesetzten Beurteiler mit den Ergebnissen ihrer Diskussionen 
zu konfrontieren und von ihnen realistischere und transparentere 
Beurteilungen zu verlangen. 

So etwas würde aber eines voraussetzen, was noch immer 
ziemlich rar und doch für eine demokratische Justiz unentbehr-
lich ist: Kollegiale Solidarität statt eines permanenten Wettlaufs 
„jeder gegen jeden“ im hierarchischen System. Vielleicht würde 
dann mancher, der sich jetzt seine Chance ausrechnet, nicht mehr 
Präsident; aber die Justiz als Ganzes, die Rechtskultur könnte nur 
gewinnen. 

Abweichendes Verhalten kann mit Sanktionen geahndet wer-
den. Von der informellen Sanktion, sich als Außenseiter wieder-
zufinden, war schon die Rede. Vorhaltungen, Ermahnungen, Ver-
warnungen und Verfahren vor dem Richterdienstgericht ·gehören 
zum Erfahrungsschatz mancher Kolleginnen und Kollegen. Natür-
lich gibt es Fälle, In denen ein Verhalten im Interesse der Rechts-
pflege nicht hinnehmbar ist. Aber das Disziplinarrecht wird eben 

auch gern gegen kritisches Denken im Beruf und gegen außer-
berufliche Unbotmäßigkeit eingesetzt.

Nicht gegen jeden Vorhalt müssen wir uns wehren. Die Ge-
schichte kennt bis in die jüngste Vergangenheit Beispiele, wie ein 
als negativ gedachter Eintrag in der Personalakte bei veränderten 
politischen Verhältnissen unversehens als Beweis von Unabhän-
gigkeit des Denkens und Unbeugsamkeit geschätzt wurde.

Geht es vor die Richterdienstgerichte, besteht die Möglich-
keit, ihre Fragwürdigkeit als unabhängige Gerichte im Sinne der 
Europäischen Menschenrechtskonvention zu thematisieren und 
zudem öffentliche Verhandlung zu beantragen, bei der schon 
mancher Vertreter der Obrigkeit eine richtig schlechte Figur ge-
macht hat.

Überhaupt nicht zu spaßen ist mit den zunehmenden Ein-
schüchterungen durch Ermittlungs- und Strafverfahren. Da muss 
jede und jeder Betroffene zur eigenen Einschätzung und Strategie 
finden. Es kann aber sinnvoll sein, den Vorgang an die Öffentlich-
keit zu tragen und zu skandalisieren. Das wird aber oft kaum ohne 
eine unterstützende engere Öffentlichkeit möglich sein. Damit wä-
ren wir wieder bei der Notwendigkeit von solidarischen Bezugs-
gruppen.

6. Das System ändern

Uns gegen die Bedrohungen zu wappnen, die vom System 
der Justiz ausgehen, ist nötig und ehrenvoll. Aber es reicht nicht 
aus. Der Rechtsstaat darf nicht davon abhängen, dass Richterin-
nen und Richter die Kraft haben, Versuchungen und Bedrohungen 
zu widerstehen. Richter sind keine besseren Menschen als ande-
re, nicht genügsamer und nicht mutiger.

Es darf nicht sein Bewenden damit haben, dass wir der Hie-
rarchie widerstehen. Sie gehört abgeschafft. Es reicht nicht, dass 
uns als Einzelnen das Beurteilungswesen gleichgültig ist. Es ge-
hört abgeschafft.

An die Stelle der durch Justizministerien fremdbestimmten 
Verwaltung gehört eine demokratisch legitimierte und transpa-
rente Selbstverwaltung der Justiz. Modelle hierfür gibt es und 
anspruchsvolle Diskussionen darüber auch. Wenn Führungsposi-
tionen durch Wahl und auf Zeit besetzt werden, ist es vorbei mit 
dem Selbstbetrug, bei der Personalpolitik handle es sich nicht um 
Willens-, sondern Erkenntnisakte.

Zum Widerstand gegen Bedrohungen unserer Unabhängig-
keit gehört auch der Kampf um die Arbeitsbedingungen. Arbeits-
überlastung oder unzureichende Ausstattung an Mitarbeitern und 
Arbeitsmitteln können die richterliche Arbeit so nachhaltig beein-
trächtigen, dass deren Qualität nicht mehr der Bindung an Gesetz 
und Recht entspricht. Der Schutz der richterlichen Unabhängigkeit 
erfordert die Schaffung von Arbeitsbedingungen, unter denen die 
Richter nicht objektiv gehindert sind, ihrer Bindung an Gesetz und 
Recht nachzukommen.

7. Sich organisieren

Alle diese Überlegungen laufen fast zwangsläufig darauf hi-
naus, dass wir nicht nur Menschen brauchen, mit denen wir über 
unsere Schwächen reden können, und nicht nur Bezugsgruppen, 
in denen wir Wertschätzung erfahren und Kritik aushalten.

Wer die Justiz von innen kennt und gern in ihr arbeitet und 
das auch künftig will, kommt nicht darum herum, sich gemeinsam 
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mit anderen für ihre Neugestaltung zu engagieren. Damit haben 
wir im Richter-Ratschlag angefangen, es folgte die Zeitschrift „Be-
trifft JUSTIZ“. Mag es auch im Deutschen Richterbund wackere 
Streiter geben: Die Gründung unserer „Neuen Richtervereinigung“ 
war fällig. Und manche, die da nicht mitmachen wollten, haben ein 
gewerkschaftliches Engagement vorgezogen.

Überall dort kommt es auf all die Einzelnen an, die (mutig will 
ich nicht sagen, aber vielleicht beherzt) mitmachen!

8. Mut?

Mit dieser Einstellung und diesen Einsichten brauchen wir 
eigentlich im Berufsleben keine Ängste zu haben. Dann brauchen 
wir auch keinen Mut, nur etwas Entschlossenheit, gute Freunde 
und eine positive Lebenseinstellung.

Mut brauchen die wirklich bedrohten Kolleginnen und Kolle-
gen, z.B. in Kolumbien, Tunesien oder Italien. Und die Geschichte 
kennt viele Beispiele von Richtern, die unter schwierigsten Be-
dingungen Verlockungen und Bedrohungen mutig widerstanden 
haben, zuweilen um den Preis ihrer wirtschaftlichen Existenz oder 
gar ihres Lebens. Sie können unser Vorbild für den Ernstfall sein. 

*
Nachbemerkung

Den Leserinnen und Lesern werden manche dieser Argumen-
te bekannt vorkommen. In der Tat sind sie nicht neu; sie stammen 
aus Erfahrungen und Diskussionen, die sich auch in BJ nieder-
geschlagen haben:

– 	 Vom Mythos der dienstlichen Beurteilung, BJ 22, Juni 1990, 
	 S. 233-235
–	 Willensgeber und Willensnehmer. BJ 28, Dez. 1997, 
	 S. 141-142
–	 Neues vom Mythos der dienstlichen Beurteilung, BJ 58,
	 Juni 1999, S. 69
–	 20 Jahre Richterratschlag, BJ 64, Dez. 2000, S. 376-381
–	 Sollen und Wollen, Überlegungen zur richterlichen Ethik, 
	 BJ 80, Dez. 2004, S. 376-386

MUT ZUM RECHT HABEN
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Das NRV-Modell für eine unabhängige, selbstverwaltete 

Justiz in Deutschland

Demokratie statt Hierarchie

aus: NRV-Landesinfo Rheinland-Pfalz, 03/2011, S. 17 ff.

Alle Richterämter sind gleichwertig. Es gibt daher keine Be-
förderungen mehr, sondern nur noch gerichtsübergreifende 
Funktionszuweisungen, z.B. zu anderen Instanzen und anderen 
Gerichtsbarkeiten. Beurteilungen sind grundsätzlich nicht mehr 
notwendig; sie kommen allenfalls bei Bewerbungen um einen 
Funktionswechsel in Betracht. Aus der Gleichwertigkeit der Rich-
terämter folgt die Einheitlichkeit der Richterbesoldung. Die Besol-
dung muss der Bedeutung des Richteramtes angemessen sein.

I. Die Organisation der Gerichte

Das Präsidium ist zuständig für alle personellen und organi-
satorischen Fragen des Gerichts (Grundsatz der Allzuständigkeit).

1.	 Das bei jedem Gericht vorhandene Präsidium besteht bei Ge-
richten mit weniger als 10 Richterinnen und Richtern aus ihnen 
allen, bei den größeren Gerichten aus von der Richterschaft 
nach den Grundsätzen der Persönlichkeitswahl Gewählten; in 
diesen Fällen besteht das Präsidium je nach Gerichtsgröße 
aus 6-12 Mitgliedern. Sie werden für vier Jahre gewählt; eine 
sofortige Wiederwahl ist einmal möglich. Zur Hälfte der ersten 
Amtszeit scheidet die Hälfte der Mitglieder aus. Sie werden 
durch Neuwahl ersetzt.

2.	 Der bzw. die Vorsitzende des Präsidiums ist der Präsident 
bzw. die Präsidentin. Sie bzw. er wird von allen Richterinnen 
und Richtern des Gerichts für die Dauer von vier Jahren ge-
wählt; eine sofortige Wiederwahl ist nicht möglich.

3.	 Sie bzw. er führt die Beschlüsse des Präsidiums aus, leitet 
die Verwaltung und vertritt das Gericht nach außen, jeweils im 
Auftrag des Präsidiums.

4.	 Sie bzw. er beruft mindestens einmal jährlich eine Richterver-
sammlung und eine Versammlung aller am Gericht Tätigen 
ein (auf Antrag einer best. Anzahl aus dem richterlichen bzw. 
nicht richterlichen Dienst können auch außerordentliche Ver-
sammlungen einberufen werden).

5.	 Präsidiumssitzungen sind grundsätzlich richteröffentlich, ge-
gebenenfalls gerichtsöffentlich.

II. Die Organisation der Gerichtsbarkeit

Die Gerichtsbarkeitsräte ersetzen auf Landes- und Bundes-
ebene die für die Verwaltung der Gerichte bisher jeweils zuständi-
gen Landes- und Bundesministerien.

1.	 Sie bestehen zu zwei Dritteln aus von der Richterschaft ge-
wählten richterlichen Mitgliedern (20 Mitglieder) und zu einem 
Drittel aus vom Parlament gewählten, im Rechtsleben erfah-
renen Persönlichkeiten, die weder der Legislative noch der 
Exekutive angehören (10 Mitglieder). Die Gerichtsbarkeiten 
müssen angemessen vertreten sein.

2. 	 Die Mitglieder werden für vier Jahre gewählt; eine sofortige 
Wiederwahl ist nicht möglich. Zur Hälfte der ersten Amtszeit 
scheidet sowohl die Hälfte der von den Richterinnen und Rich-
tern als auch die Hälfte der vom Parlament gewählten Mitglie-
der aus. Sie werden durch Neuwahl ersetzt.

3. 	 Der Umfang der Freistellung der richterlichen Mitglieder und 
die weitere Ausgestaltung bleiben im Hinblick auf deren unter-
schiedliche Strukturen dem Bund und den Ländern überlas-
sen.

4. 	 Die Gerichtsbarkeitsräte übernehmen die übergeordnete und 
koordinierende Verwaltung, z.B.

a. 	 die Vorbereitung der Wahl der Richterinnen und Richter 
	 und die Unterbreitung der Vorschläge an den Richter-
	 wahlausschuss,

b. 	 die Verwaltung der sachlichen und personellen Res-	
	 sourcen, insbesondere Funktionszuweisungen und 

	 Versetzungen,

c. 	 die Gestaltung und Verwaltung der Richterfortbildung,

d. 	 die zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. IT).

5. 	 Die Gerichtsbarkeitsräte verhandeln und verantworten 	
die Haushaltsmittel gegenüber dem Parlament.

DEMOKRATIE STATT HIERARCHIE
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6.	 Sie sind zuständig für das Disziplinarrecht.

7. 	 Bei ihrer Tätigkeit werden die Gerichtsbarkeitsräte von einer 
ihnen zugeordneten Verwaltung unterstützt, zu der Abordnun-
gen aus der Richterschaft/Rechtspflegerschaft möglich sind.

III. Der Zugang zum Richteramt

Richterwahlauschüsse entscheiden in den Ländern (und dem 
Bund) über die Auswahl und die endgültige Einstellung von Rich-
terinnen und Richtern.

1. 	 Die 15 Mitglieder werden zu zwei Dritteln vom Parlament ge-
wählt; das weitere Drittel wird von den Richtern und Richte-
rinnen aus der Richterschaft gewählt. Wahlen erfolgen nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl. Die Mitgliedschaftsdau-
er entspricht zeitlich der Dauer der Legislaturperiode.

2. 	 Bei den Wahlen durch das Parlament ist vorzusehen, dass 

jede im Parlament vertretene Fraktion mit einem Grundman-
dat vertreten ist.

3. 	 Die vier ständigen richterlichen Mitglieder werden von den 
Richterinnen und Richtern aller Gerichtsbarkeiten gewählt; die 
Gerichtsbarkeiten wählen jeweils ein nichtständiges Mitglied.

4. 	 Der Richterwahlausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung 
und wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden bzw. die Vor-
sitzende.

5. 	 Entscheidungen im Richterwahlausschuss werden mit einfa-
cher Mehrheit getroffen.

IV. Unabhängige Staatsanwaltschaft

Auf die Staatsanwaltschaften sollen die vorliegenden Grund-
sätze nach Maßgabe des NRV-Plädoyers für eine unabhängige 
Staatsanwaltschaft entsprechend angewendet werden. *

stolpersteine auf dem weg zur unabhängigkeit 23

b. die Verwaltung der sachlichen und personellen Res-
sourcen, insbesondere Funktionszuweisungen und Ver-
setzungen,

c. die Gestaltung und Verwaltung der Richterfortbildung,

d. die zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. IT).

5.  Die Gerichtsbarkeitsräte verhandeln und verantworten die
Haushaltsmi�el gegenüber dem Parlament.

6. Sie sind zuständig für das Disziplinarrecht.

7.  Bei ihrer Tätigkeit werden die Gerichtsbarkeitsräte von ei-
ner ihnen zugeordneten Verwaltung unterstützt, zu der
Abordnungen aus der Richterscha�/Rechtsp�egerscha�
möglich sind.

III. Der Zugang zum Richteramt

Richterwahlauschüsse entscheiden in den Ländern (und
dem Bund) über die Auswahl und die endgültige Einstellung 
von Richterinnen und Richtern.

1.  Die 15 Mitglieder werden zu zwei Dri�eln vom Parlament
gewählt; das weitere Dri�el wird von den Richtern und

Richterinnen aus der Richterscha� gewählt. Wahlen erfol-
gen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Die Mit-
gliedscha�sdauer entspricht zeitlich der Dauer der Legisla-
turperiode.

2.  Bei den Wahlen durch das Parlament ist vorzusehen, dass
jede im Parlament vertretene Fraktion mit einem Grund-
mandat vertreten ist.

3.  Die vier ständigen richterlichen Mitglieder werden von
den Richterinnen und Richtern aller Gerichtsbarkeiten ge-
wählt; die Gerichtsbarkeiten wählen jeweils ein nichtstän-
diges Mitglied.

4. Der Richterwahlausschuss gibt sich eine Geschä�sord-
nung und wählt aus seiner Mi�e den Vorsitzenden bzw.
die Vorsitzende.

5. Entscheidungen im Richterwahlausschuss werden mit ein-
facher Mehrheit getro�en.��

IV. Unabhängige StaatsanwaltschaftVV

Auf die Staatsanwaltscha�en sollen die vorliegenden Grund-
sätze nach Maßgabe des nrv-Plädoyers für eine unabhängige
Staatsanwaltscha� entsprechend angewendet werden.        ¶

Das Selbstverwaltungskonzept der nrv im Modell, von Carsten Löbbert, LG Lübeck
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Strukturen einer unabhängigen und demokratischen Justiz

„Sine spe ac metu“

Beschluss der Mitgliederversammlung der Neuen Richtervereinigung in Treis am 03.03.1991

Zur Gewaltenteilung im Staate, einer Vorbedingung von De-
mokratie und Menschenrechten, gehören unabhängige Richter als 
Dritte Gewalt.

Gefahren für die richterliche Unabhängigkeit liegen in zu gro-
ßen Einflüssen der Exekutive und in den hierarchischen Binnen-
strukturen der Justiz. Es gilt daher, die hierarchischen durch demo-
kratische Strukturen zu ersetzen.

Die innere Demokratisierung der Justiz kann nur dadurch er-
folgen, daß die Selbstverwaltung und die Mitbestimmung innerhalb 
der Dritten Gewalt ausgebaut werden. Die Exekutive darf nicht 
mehr allein die Dienstaufsicht über die Richterschaft haben, deren 
Wurzel im absolutistischen Obrigkeitsstaat liegt. Von der Exekuti-
ve der Regierung. den Ministern und ihren Verwaltungen darf der 
Richter nichts zu fürchten und nichts zu hoffen haben. „sine spe ac 
metu“. dann wird er am ehesten unabhängig sein.

Die Befugnis zur Einstellung der Richter sollte mit Beteiligung 
der Richter maßgeblich bei den Parlamenten liegen. Denn dann ist 
die „im Namen des Volkes“ rechtsprechende Justiz stärker demo-
kratisch legitimiert als bei jeder anderen Regelung.

Zur Verwirklichung der Einheitlichkeit aller Richterämter muss 
auf das Beförderungssystem verzichtet werden, da das Richteramt, 
im Gegensatz zum Beamtentum, wegen des Grundsatzes der rich-
terlichen Unabhängigkeit mit einem Laufbahn- und Karrieresystem 
unvereinbar ist. Es kann nur noch Funktionszuweisungen geben. 
etwa zu den verschiedenen Instanzen und Gerichtszweigen.

All diesen Zielen dienen die folgenden Vorschläge der Neuen 
Richtervereinigung.

l. Einrichtung von parlamentarischen Richterwahlaus-
schüssen in allen Bundesländern.

Die Richterwahlausschüsse sollen unter Mitwirkung der für die 
Justiz zuständigen Minister die Richter einstellen und ernennen. 
Das parlamentarische Element in den Ausschüssen ist wichtig für 
die demokratische Legitimation der Richter. Zur Ausbalancierung 
der dann an der Ernennung der Richter Beteiligten, der Exekutive 
und der Legislative, ist es angebracht, auch Richter an den Richter-
wahlausschüssen zu beteiligen. Durch die Beteiligung der Richter 
darf allerdings der demokratische Charakter der Richterwahlaus-
schüsse, das heißt die Zurückführbarkeit auf den Willen der Wäh-
ler, nicht beseitigt werden. 

Gute Gründe sprechen deshalb dafür, die Zahl der Richter in 

den Ausschüssen so zu begrenzen, daß sie keine Vetoposition 
haben, also keine Richterwahl gegen den Willer aller beteiligten 
Parlamentarier blockieren können. Zu denken ist deshalb an eine 
Zusammensetzung zu 2/3 aus Parlamentariern und zu 1/3 aus 
Richtern.

Die Zusammensetzung der Parlamentarier in den Richter-
wahlausschüssen muss dem Kräfleverhältnis der Fraktionen 
entsprechen. Für die Auswahl der richterlichen Mitglieder in den 
Ausschüssen gibt es verschiedene schon Gesetz gewordene oder 
noch gedankliche Modelle. Sie reichen von der Wahl dieser Aus-
schußmitglieder durch das Parlament bis zur Wahl durch die Rich-
ter.

Die Verhandlungen der Richterwahlausschüsse sollen öffent-
lich sein. Von Bedeutung ist die Frage, mit welcher Mehrheit die 
Ausschüsse entscheiden sollen. Wer die Nötigung zum Konsens 
wünscht. wird die 2/3-Mehrheit verlangen; wenn regierende Partei-
en sich stark durchsetzen sollen, wird man die einfache Mehrheit 
genügen lassen.

2. Gewaltengeteilte Landesgerichtsverwaltung und
Selbstverwaltung an den Gerichten

Hauptorgan der Justizverwaltung im Lande soll der Landes-
gerichrsbarkeitsrat sein, dem „Consiglio Superior della Magistra-
tura“ in ltalien vergleichbar. Er soll sich stark dem Charakter eines 
Selbstverwaltungsorgans der Justiz nähern und deshalb zu zwei 
Dritteln seiner Mitglieder aus der Richterschaft gewählt sein. An-
dererseits sollen Elemente der Gewaltenteilung dadurch in ihm 
wirken, daß das weitere Drittel seiner Mitglieder vom Parlament 
gestellt oder bestimmt wird. Auch an eine Vertretung des Justiz-
ministeriums in ihm kann gedacht werden.

Der Landesgerichtsbarkeitsrat ersetzt die heute bestehende 
Verwaltung der Gerichte durch das Justizministerium. Er soll fol-
gende Aufgaben haben und in öffentlicher Sitzung beraten und 
entscheiden:

a) 	 Alle Funktionszuweisungen und Versetzungen von Richtern. 
Die Zuweisung der Funktion der Gerichtspräsidenten erfolgt 
nur auf Zeit. Bei größeren Gerichten wird diese Funktion meh-
reren gleichberechtigten Personen zugewiesen. Das Plenum 
des betreffenden Gerichts macht dem Landesgerichtsbar-
keitsrat Vorschläge.

SINE SPE AC METU
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	 Solange es noch Beförderungsämter gibt, werden sie vom 
Landesgerichtsbarkeitsrat vergeben.

b) 	 Die gesamte Verwaltung der personellen und sächlichen Res-
sourcen einschließlich der Haushaltsmittel und ihrer Anforde-
rung im Parlament.

c) 	 Die Wahrnehmung der Disziplinarbefugnusse der Justizver-
waltung.

Das alles erfordert eigene Verwaltungsorgane dieses Rates.
An den Gerichten bestehen die Präsidien mit den hergebrach-

ten und mit neuen Aufgaben der Selbstverwaltung. Die Wahl zu 
den Präsidien erfolgt wie alle Wahlen innerhalb der Richterschaft 
nach den Grundsätzen des Verhältiswahlrechts. Das heutige Vor-
sitzendenquorum entfällt. Der Vorsitzende des Präsidiums wird 
aus dessen Mitte gewählt. 

Die Präsidien neuen Zuschnitts können dem Landesgerichts-
barkeitsrat als Verwaltungsunterbau an den Gerichten dienen und 
als gewählte örtIiche Repräsentanz der Richter dabei ein kontrol-
lierendes Gewicht gewinnen entsprechend der Rolle, welche die 
„Consigli giudiziari‘‘ an den Tribunalen in Italien einnehmen.

3. Die Mitbestimmung durch die Richterräte

Die Mitbestimmung durch die Richter in ihren Angelegenhei-
ten ist überall dort angebracht. wo Justizverwaltung heute durch 
den Einfluß der Exekutive, künftig durch die Mitwirkung gewalten-
teilender Elemente, nicht im wesentlichen Selbstverwaltung der 
Gerichte ist.

In einer Justiz mit ausgeprägtem Landesgerichtsbarkeitsrat 
kann deshalb das Erfordernis zusätzlicher Mitbestimmung sich 
relativieren oder sich auf bestimmte lnteressen und Sachgebiete 
beschränken. Als Widerpart, Kontrollorgan und Ergänzung des 
Landesgerichtsbarkeitsrats können die Gerichtspräsidien neuen 

Zuschnitts große Bedeutung bekommen. Die Einzelheiten rich-
ten sich nach den Regelungen der Juslizstrukturen, welche jedes 
Land sich geben kann.

Bis zur Einführung des neuen Systems aber jedenfalls stellen 
die mitbestimmenden Richterräte ein sehr wichtiges lnstrument zur 
Überbrückung und zur Vorbereitung der Richter auf ihre Aufgaben 
bei zunehmender Mit- und Selbstverwaltung dar.

In Ländern ohne obere Richterräte auf Landesebene, wo die 
Richter noch nicht einmal die Mitbestimmungsrechte der anderen 
öffentlichen Bediensteten haben (Baden-Württemberg), müssen 
sie eingeführt werden.

4. Ergänzende Bemerkungen

a) 	 Die Präsidialräte nach heutigem Rechtszustand mit ihrem be-
schränkten Wahlrecht und Umfang der Mitsprache und mit 
ihrem nichtöffentlichen Verfahren sind weitgehend eine bloße 
Reproduktion des heutigen Zustandes der Justizverwaltung. 
Sie werden in den künftigen Organen der Justizstruktur auf-
gehen.

b) 	 Abgestufte Verwirklichung. Reformen, welche eine Änderung 
des Deutschen Richtergesetze voraussetzen, erfordern natur-
gemäß eine gewisse Aufgeschlossenheit in Gesellschaft und 
Politik, die erst geschaffen werden muß. Das betrifft die Ab-
schaffung der Präsidialräte.

	 Weitgehend aber ist das Modell neuer Justizstrukturen lan-
desrechtlich herstellbar, so dass einzelne Länder dabei vor-
anschreiten können. Dabei kann die Rolle der Präsidialräte 
bereits soweit minimiert und ihre Aufgaben auf andere Organe 
übertragen werden, wie das Bundesrahmenrecht es schon 
heute zulässt.

c) 	 Für die Staatsanwaltschaften als Teile der Justiz ist das obige 
Modell spezifiziert zu ergänzen. *

„Sine spe ac metu II“

Beschluss der Mitgliederversammlung der Neuen Richtervereinigung in in Mainz vom 05.03.1999

Seit der Gründung der NRV diskutieren wir die Strukturen einer 
unabhängigen und demokratischen Justiz. Im Beschluss der Mitglie-
derversammlung vom 03.03.1991 „sine spe ac metu“ (ohne Hoffnung 
und Furcht) haben wir unsere Zielvorstellungen zusammengefasst.

Danach gehen wir von dem Grundsatz aus, daß die RichterIn-
nen in einem demokratischen Rechtsstaat von der Exekutive, also 
der Regierung und der Justiz- und Gerichtsverwaltung, nichts zu 
hoffen (Beförderung) und nichts zu fürchten (Dienstaufsicht) haben 
sollen.

Leitlinien des Beschlusses sind die Einrichtung von parlamen-
tarischen Richterwahlausschüssen in allen Bundesländern, die 
Schaffung einer „gewaltengeteilten Landesgerichisverwaltung“. 
Der Ausbau der Selbstverwaltung an den Gerichten sowie die Ab-
schaffung des Beurteilungs- und Beförderungssystems.

Hauptorgan der Justizverwaltung soll danach der zu zwei 

Dritteln aus RichterInnen bestehende „Landesgerichtsbarkeitsrat“ 
(dem italienischen „Consiglio Superior della Magistratura“ ver-
gleichbar) sein. Er übernimmt die derzeit von der Exekutive aus-
geübte Verwaltung der Gerichte.

Solange diese Selbstverwaltung noch nicht erreicht ist, gilt es, 
die richterliche Mitbestimmung auszubauen. Dabei müssen über 
bloße Anhörungs- und Mitwirkungsrechte hinaus echte Mitbestim-
mungsrechte in a l l e n Personalangelegenheiten durchgesetzt 
werden.

Konkrete Schritte auf dem Weg zu einer unabhängigen und 
demokratischen Justiz sind:

I. Die Richterversammlung

Die Richterversammlung ist ein Organ der Richterschaft. Sie 

„SINE SPE AC METU“ / „SINE SPE AC METU II“
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entspricht der mitbestimmungsrechtlichen Personalversammlung 
im öffentlichen Dienst. 

Die Richterversammlung wird vom Richterrat einberufen und 
geleitet. Sie muß vom Richterrat einberufen werden, wenn – nach 
entsprechender Regelung der Landesrichtergesetze – ein Quorum 
der Richterschaft die Richterversammlung verlangt. Sämtliche An-
gelegenheiten der Richlerlnnen können in Richterversammlungen 
behandelt werden.

Die Richterversammlung ist ein zur Zeit zu wenig genutztes 
lnstrument der Richterräte und der Richterschaft.

II. Das Präsidium

Die Arbeit des Präsidiums sollte transparenter gestaltet wer-
den. Von besonderer Bedeutung ist die Richteröffentlichkeit der 
Präsidiumssitzungen. Das Präsidium sollte nicht nur die Betroffe-
nen anhören, sondern allen in den richteröffentlichen Sitzungen 
anwesenden Kollegen ein Rederecht gewähren. Die Einladung zu 
den Präsidiumssitzungen, die eine Tagesordnung enthalten soll, 
muß allen RichterInnen des Gerichts zugehen. Die Einladungsfrist 
sollte – von Eilfällen abgesehen – eine Woche betragen. Das so-
genannte Umlaufverfahren ist auf unumgängliche Ausnahmefälle 
zu beschränken. Die Anhörung der Betroffenen sollte stets durch 
das Präsidium erfolgen und nicht vorab durch sogenannte Präsidi-
alrichterlnnen oder PräsidentInnen.

Die sogenannten Präsidialrichterlnnen sind keine gewählten 
Präsidiumsmitglieder, sondem lediglich Verwaltungsreferenten. In 
dieser Funktion steht ihnen kein Recht zur Vorbereitung und zur 
Mitwirkung an den Präsidiumssitzungen zu. Soweit Sonderaufga-
ben zu erfüllen sind, kann das Präsidium eines seiner Mitglieder 
mit diesen Aufgaben betrauen. Diese Modalitäten, die bereits bei 
der bestehenden Gesetzeslage verwirklicht werden können, soll-
ten vom Präsidium in einer Geschäftsordnung geregelt und ab-
gesichert werden.

Im Wege der Gesetzesänderung sollte angestrebt werden, 
daß sowohl Präsidentinnen als auch Vizepräsidentlnnen weder 
Sitz noch Stimme im Präsidium haben. Sie sind im wesentlichen 
Repräsentanten der Justizverwaltung, während das Präsidium ein 
Gremium der richterlichen Selbstverwaltung ist. Sie können an den 
Sitzungen des Präsidiums beratend teilnehmen.

Da das Präsidium die Besetzung der Spruchkörper bestimmt 
und die Geschäfte verteilt, fehlt es an jeder inneren Rechtfertigung 
dafür, daß die PräsidentInnen bestimmen, welche richterlichen 
Aufgaben sie wahrnehmen. § 21 e Abs. 1 Satz 3 GVG ist daher 
ersatzlos zu streichen.

Die Privilegierung der Vorsitzenden, die bei der bestehenden 
Rechtslage in Kollegialgerichten die Hälfte der gewählten Präsi-
diumsmitglieder stellen, obwohl sie weit weniger als die Hälfte der 
Mitglieder des Gerichts repräsentieren (sogenanntes „Vorsitzen-
denquorum“, vgl. § 21 a Abs. 2 Satz 2 und § 21 b Abs. 2 GVG), wi-
derspricht einer Demokratisierung der Justiz und ist als eine Form 
des „Zwei-Klassen-Wahlrechts“ abzuschaffen. Es gibt keinen sach-
lichen Grund für die Privilegierung von (beförderten) RichterInnen.

Das Wahlrecht zum Präsidium sollte auch dahin geändert 
werden, dass die Mitglieder des Präsidiums nach den Grundsät-
zen des Verhältniswahlrechts gewählt werden, um Pluralität und 
Minderheitenschutz zu gewährleisten (Änderung des § 21 b Abs. 3 
Satz 2 GVG). Lediglich bei kleineren Gerichten unter 20 Richterin-
nen verbleibt es beim Mehrheitswahlrecht.

III. Geschäftsverteilung innerhalb von Spruchkörpern

Die bisherige Regelung in § 21 g Abs. 2 GVG widerspricht der 
Gleichwertigkeit der Richterämter und führt in der Praxis zu einer 
ungerechtfertigten Privilegierung der Vorsitzenden.

Die Geschäftsverteilung innerhalb von Kollegialgerichten muß 
künftig durch alle Mitglieder des Spruchkörpers und nicht mehr 
durch den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende allein erfolgen. Ein 
überstimmtes Mitglied des Spruchkörpers kann die Geschäftsver-
teilung dem Präsidium zur Entscheidung vorlegen.

IV. Erprobungsverhältnisse

Die Rechtsprechung durch unabhängige RichterInnen muß 
ohne jede Einschränkung gewährleistet sein. Dieses grundgesetz-
liche Postulat ist in Erprobungsverhältnissen gefährdet. RichterIn-
nen in Erprobungsverhältnissen sind, wie auch das Bundesverfas-
sungsgericht festgestelll hat, nicht persönlich unabhängig!

Die Abordnung zur Erprobung der Eignung im Hinblick auf 
Beförderungsämter (sogenanntes Drittes Staatsexamen) ist daher 
abzuschaffen.

Der Status des „Richters auf Probe“ bzw. des „Richters kraft 
Auftrags“ mit der eingeschränkten persönlichen Unabhängigkeit 
darf nicht dazu missbraucht werden, dass diese RichterInnen als 
Verfügungsmasse der Justizverwaltung zur Lösung von Personal-
problemen dienen. Abordnungen dürfen allenfalls im Rahmen des 
§ 37 Abs. 3 DRiG bei hauptamtlich und planmäßig endgültig an-
gestellten RichterInnen erfolgen.

Über die allgemeine Beibehaltung des Proberichter-Status ist 
noch unter Berücksichtigung einer Neugestaltung der Juristenaus-
bildung grundsätzlich zu diskutieren und zu entscheiden.

V. Einheitliche Richterbesoldung

Ausgebend von der Einheit und Gleichwertigkeit des Richter-
amtes fordern wir eine einheitliche Richrerbesoldung. Die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichtes stellt klar, daß dem 
von dem Beamtenrecht abweichenden besonderen Richterrecht 
ein entsprechendes Besoldungsrecht folgen muß. Dabei sollte, mit 
Rücksicht auf die richterliche Unabhängigkeit, jede vermeidbare 
Einflussnahme der Exekutive auf die rechtsprechende Gewalt, ins-
besondere im Wege der Einweisung in Beförderungsämter, aus-
geschlossen werden. Dem Richteramt ist der Laufbahngedanke 
fremd. Die geltende Besoldungsordnung für Richter mit ihren ins-
gesamt zehn Besoldungsgruppen entspricht diesen Grundsätzen 
in keiner Weise. Verfassungsanspruch und Verfassungwirklichkeit 
klaffen weit auseinander.

Das Gehalt der RichterInnen hat sich grundsätzlich nach ihrer 
richterlichen Aufgabe, nicht nach den mit ihrem Amt verbundenen 
Verwaltungsaufgaben zu richten. Zur Zeit ist die Besoldung der 
Richter höher, je mehr Verwaltungsaufgaben und je weniger rich-
terliche Tätigkeit sie ausüben.

Eine diesen Grundsätzen entsprechende einheitliche Richter-
besoldung sollte so gestaltet sein, daß sie bei Durchstufung nach 
Lebensaltersgruppen bis zum 55. Lebensjahr das Niveau der Be-
soldungsgruppe R 2 erreicht.

Die zusätzliche Übernahme besonderer Verwaltungsaufga-
ben auf Zeit kann, soweit unumgänglich, durch Zulagen vergütet 
werden. *

„SINE SPE AC METU II“
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Verfassungsrechtliche Fragen zur Selbstverwaltung der Justiz

sine spe ac metu

von Wolfgang Nešković, Richter am BGH a.D.

aus: NRV-Landesinfo Rheinland-Pfalz, 03/2011, S. 19 ff.

Vortrag während der Tagung „Ökonomisierung der Rechtspflege 
– Risiken und Nebenwirkungen“ der Evangelischen Akademie in 
Bad Boll vom 17.–19. November 2010 

[1]

Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt eine sehr gut bestä-
tigte Legende aus dem Jahre 1730.

 Sie handelt über einen jungen preußischen Kronprinz, der 
später als Friedrich II. Geschichte gemacht hat. Als historisch si-
cher gilt, dass der junge Friedrich unter dem monarchischen Staat 
seines Vaters litt. Der Kronprinz war vom Vater in das Militär ge-
zwungen worden. Preußen war ein Land, in dem die Hierarchie 
des Militärs alle Lebensbereiche der Gesellschaft prägte. Das war 
nichts Ungewöhnliches in jener Zeit.

 Ansonsten war Preußens Staatsaufbau aber weniger typisch. 
Wir sehen einen eigenartigen Staat im Zeitalter des aufgeklärten 
Absolutismus vor uns. Der Monarch vereint zwar formal die recht-
setzende, die rechtsprechende und die rechtausführende Gewalt 
im Staat. Dennoch existieren Anfänge einer unabhängigen Ge-
richtsbarkeit und einer modernen Verwaltung, die gehalten ist, 
Recht und Gesetz zu achten.

 Der junge Friedrich im Soldatenrock aber träumte von mehr: 
Mehr Freiheit, ein wenig mehr Demokratie, ganz viel Kunst und 
Schönheit. Mit ihm träumte sein Freund Leutnant Hans Hermann 
von Katte. Sie philosophierten, musizierten und fassten große 
Pläne für die Zeit nach Friedrichs Thronbesteigung. Sie würden 
den Staat der Musketen in ein preußisches Arkadien verwandeln. 
Doch die Freunde wussten nicht, wann das einmal möglich sein 
würde. Der Soldatenkönig erfreute sich bester Gesundheit. Fried-
rich und Katte waren jung und wollten leben, bevor sie alt waren. 
Der Dienst pressierte – wie man in Preußen sagte. Amerika lockte. 
Katte und Friedrich entschieden sich zur Flucht.

 Erstmal wollten sie nach Frankreich. Dann würde man se-
hen. Die Welt war so riesig und alles schien besser als Preußen. 
Doch so einfach lagen die Dinge nicht. Preußen war in mancherlei 
Hinsicht ein sehr modernes Land. Beispielsweise galt hier auch 
bereits eine frühe Form des Prinzips der Gleichheit vor dem Ge-
setz. Ob Bürgerssohn oder Adelsspross – vor den Gerichten sollte 
jeder gleich sein. So hatte es zwar kein Parlament, aber immer-
hin der König selbst bestimmt. Dass Kronprinz Friedrich überhaupt 

dienen musste, war der Idee der gleichen Pflichten vor dem Staat 
geschuldet. Die Flucht der beiden Freunde war schlecht geplant 
und noch schlechter ausgeführt. Friedrich und Katte werden ge-
fasst, bevor sie überhaupt richtig auf der Reise sind. Königssohn 
und Adelsspross von niedrigerer Geburt finden sich wegen ihrer 
Fahnenflucht vor demselben Gericht wieder. Für beide gilt das 
gleiche Gesetz. Es droht die Todesstrafe. Einflussreiche Ratgeber 
drängten den König, die Sache unter den Tisch zu kehren. Doch 
der Soldatenkönig blieb fest.

Sein Recht musste für alle gelten. Sonst war es nichts wert. 
Das königliche Europa empörte sich. Wie konnte der preußische 
Monarch nur so herzlos sein. Die Dinge waren eben kompliziert in 
Preußen.

Es mischten sich dort moderne Ideen des Rechts- und Justiz-
wesens mit alten Machtstrukturen. Es wurde wegen Fahnenflucht 
ohne Ansehen der Person geurteilt. Das war ungeheuer fortschritt-
lich. Der König handelte nur konsequent, sich zurückzuhalten.

 Die befassten Richter aber waren verzweifelt. Sie lasen die 
Akten, studierten die eindeutige Rechtslage und kamen doch nicht 
in der Sache voran. Einen Königssohn zu Haft zu verurteilen, 
konnte schwere Folgen für ihr eigenes Leben und ihre Karriere 
haben. Wenn der Verurteilte später einmal den Thron bestieg, wür-
de er sicher Rache an seinen Richtern nehmen. Dann würde es 
aus sein mit Einkommen, Ruf und Achtung, die das Richteramt 
gewährte. Vielleicht sollten sie den Kronprinzen wegen seines Ju-
gendstreiches besser gleich zum Tode verurteilen? Was aber wür-
de mit ihnen geschehen, wenn der Zorn des Monarchen verraucht 
und seine Trauer erwacht sein würde? Freispruch oder eine milde 
Strafe waren auch keine Möglichkeiten – sie hätte in eklatantem 
Widerspruch zur klaren Rechtslage gestanden. Es galt, einen Ruf 
als Jurist zu bewahren.

 Die Richter fanden schließlich einen – noch heute beliebten 
– Weg, das Problem zu lösen. Sie klärten die inhaltlich unlösbare 
Frage formal. Sie erklärten sich für: nicht zuständig. Als staatliches 
Gericht sei es ihnen verwehrt, über die Bewertung überstaatlicher 
Belange zu urteilen. König und Königssohn stünden außerhalb 
des Staates und des Rechtes. Leutnant Katte aber schickten sie 
in die Festungshaft.

 Der König tobte. Er griff in die vom König selbst gewährte 
Unabhängigkeit der Richter ein und änderte das Urteil ab. Katte 
sollte geköpft werden, der Hohenzollernprinz wenigstens dabei zu-
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sehen müssen. So geschah es auch. Katte fiel durch das Schwert, 
der Kronprinz nur in Ohnmacht. Die Dinge waren eben kompliziert 
in Preußen. Die Teilung der Staatsgewalten war nur in Anfängen 
zu sehen. Die Unabhängigkeit der Richter war durch ihren vor-
auseilenden Gehorsam ebenso gefährdet wie durch Eingriffe der 
feudalen Exekutivgewalt. Die Demokratie als Grundlage der Macht 
fehlte ganz. Sie fehlte auch – als Basis richterlichen Selbstbe-
wusstseins – in den Köpfen der Richter, die ihre Ämter und Karrie-
ren königlichen Justiz-Beamten zu verdanken hatten.

[2]

Nicht nur im alten Preußen sind die Dinge kompliziert gewe-
sen. Sie sind es in Deutschland heute immer noch. Nicht einmal 
die Art der Kompliziertheit hat sich so sehr geändert. Es ist die 
Unentschlossenheit bei der Entwicklung moderner Staatlichkeit, 
die immer noch Probleme bereitet. Ich möchte Ihnen einen kurzen 
Überblick zum Problemstand geben: Die Bundesrepublik ist eines 
von nur drei Ländern in der Europäischen Union, in der die Justiz 
in der Verwaltung ihrer Angelegenheiten nicht selbstständig, son-
dern der Exekutive angegliedert ist1.

 Noch immer wird bei uns die Karriere von Richtern haupt-
sächlich in den Justizministerien gemacht. Richterinnen und Rich-
ter wissen das. Noch immer wird die Verwaltung der Gerichte von 
Gerichtspräsidenten gelenkt, die wie Verwaltungsbeamte der Jus-
tizministerien agieren. Die Rahmenbedingungen der Rechtspre-
chung haben aber großen Einfluss auf ihre inhaltlichen Ergebnis-
se. Die Dritte Gewalt ist in Deutschland in einer widersprüchlichen 
Rolle. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Kontrolle exekutiver 
Entscheidungen. Doch den wichtigsten Einfluss auf die dritte Ge-
walt hat die Exekutive. Seit es das Grundgesetz gibt, diskutieren 
Richterinnen und Richter und die Rechtswissenschaft eine mög-
liche Lösung: die Selbstverwaltung der Dritten Gewalt. Die Frage 
lautet: Inwieweit ist es verfassungsrechtlich möglich, die Judikati-
ve aus den Machtstrukturen der Exekutive herauszulösen und als 
wirklich eigenständige Gewalt zu etablieren?

 Sie ahnen vielleicht die Antwort schon. Die Dinge sind kom-
pliziert. Die Verfassung enthält bereits alle Voraussetzungen für 
eine selbstverwaltete Justiz. Im Verfassungstext finden wir – aller-
dings verstreut – dazu drei moderne Grundsätze, die wir nur in die 
richtige Beziehung bringen müssen:

– 	 der Grundsatz der richterliche Unabhängigkeit,
– 	 das Prinzip der Gewaltenteilung,
– 	 das Demokratieprinzip.

 Nach diesen Prinzipien müsste die Judikative mit der nö-
tigen demokratischen Legitimität ausgestattet werden, um mit 
gestärkter Unabhängigkeit ihrer Kontrollfunktion im Verhältnis zu 
den zwei anderen Gewalten gerecht zu werden. Selbstverwaltung 
– das ist gleichsam der Strich, der alle drei Prinzipien zu einem lo-
gischen Dreieck verbinden könnte. Zu allen drei Prinzipien werde 
ich sogleich noch ausführlich vortragen.

 Einschränkend ist jedoch zu berücksichtigen, dass das 
Grundgesetz – dort wo es die Justiz behandelt – immer auch 
noch Restvorstellungen einer vormodernen judikativen Tradition 
enthält. So lesen wir etwa in den Artikeln 95 und 98 eine sehr star-
ke Stellung der Justizminister bei der Einstellung der Richterinnen 
und Richter heraus.

 Nach Artikel 98 bleibt es den Bundesländern sogar freige-
stellt, ob sie ihren Justizministern die alleinige Macht über die 
Einstellung und Beförderung von Richterinnen und Richtern ge-
ben. Einerseits beschreibt das Grundgesetz also eine Art Anbin-
dung der Judikative an die Exekutive, andererseits zeichnet es 
das Bild einer unabhängigen, selbstständigen dritten Gewalt. Die 
Verfassung statuiert Prinzipien, die es an anderer Stelle wieder 
schwächt. Wie ist diese Widersprüchlichkeit zu erklären?

 Nun, ich denke, sie ist nur so zu erklären, dass wir uns daran 
gewöhnt haben. Um der Gewöhnung zu entkommen, müssen wir 
zurückdenken zu den Ursprüngen des heutigen deutschen Ge-
richtswesens. Wir müssen wieder zu den Preußen – und sehen, 
welchen Weg die Rechtsgeschichte nach ihnen nimmt.

[3]

Als das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) deutsches Recht 
wird, stellt das preußische Haus der Hohenzollern die deutschen 
Kaiser. Gewaltenteilung, richterliche Unabhängigkeit und sogar 
die demokratische Idee haben im Jahre 1877 in Deutschland zwar 
einige Fortschritte gemacht. Doch im Weltvergleich ist Deutsch-
land kein moderner Staat, wie es 147 Jahre zuvor – bei der Flucht 
von Katte und Friedrich – Preußen einmal war. In Frankreich und 
den USA existierten damals schon bürgerliche Demokratien. Eng-
land war eine echte konstitutionelle Monarchie. Deutschland hin-
gegen war im Kern Monarchie geblieben. Sein Parlament hatte 
kaum Befugnisse. Die Exekutive vollstreckte den Willen des Kai-
sers.

 Das GVG, das bis heute den wesentlichen Aufbau und die 
grundsätzlichen Funktionsweisen der deutschen Gerichte be-
stimmt, gestaltet den Justizapparat hierarchisch gegliedert und 
autoritär geführt. Dieser institutionelle Aufbau der Judikative blieb 
auch in der Weimarer Republik bestehen. Die Verfassung der 
ersten deutschen Demokratie war widersprüchlich. Die Weimarer 
Reichsverfassung garantierte in Art. 102 die richterliche Unabhän-
gigkeit – doch sie unterwarf gleichzeitig die Richterschaft den be-
amtenrechtlichen Bestimmungen.

 Der lenkbare und vorauseilend gehorsame richterliche 
Beamte passte dann auch in das Richterbild des faschistischen 
Deutschlands. Der Parlamentarische Rat des Grundgesetzes 
suchte die Lehren aus diesem Richterbild zu ziehen. Ein „neuer 
Richtertyp“ sollte entstehen, der sein Amt „im Geiste der Demo-
kratie“ ausübt, wie es vorbildlich in der Hessischen Landesver-
fassung heißt. Man wünschte sich eine selbstbewusste dritte 
Gewalt, die über Wahrheit und Gerechtigkeit frei von Beeinflus-
sungen auch gegen die Mächtigen im Staat befindet. Doch die 
konsequente Herauslösung des Richters aus den hierarchischen 
Strukturen des Beamtentums gelang nicht.

 Die Verfassungseltern schrieben das neue gewünschte Ver-
hältnis der Judikative zu den anderen beiden Gewalten nicht in den 
Text des Grundgesetzes. Sie erteilten den einfachen Gesetzgebern 
lediglich in Art. 98 einen Auftrag, die Rechtsstellung der Richter in 
Bund und Ländern durch Gesetze zu regeln. Der Bund ließ sich bis 
1961 Zeit. Das Deutsche Richtergesetz erklärte dann die beamten-
rechtlichen Regelungen für die Richter als subsidiär anwendbar. 
Die Länder verfuhren ganz ähnlich. Das Gerichtsverfassungsge-
setz wurde nicht entscheidend verändert. Seine Rückschrittlich-
keit erkennen Sie sehr gut an einer sprachlichen Feinheit. Das 
Grundgesetz schützt in Artikel 92 die Unabhängigkeit der Richter- 
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innen und Richter. Es betont damit das personelle Moment dieses 
Schutzes. Im Gerichtsverfassungsgesetz dagegen existiert nur 
ein Schutz der Institution „Justiz“. Dort ist in § 1 die Rede von 
unabhängigen „Gerichten“. Das Grundgesetz hat daher an ent-
scheidender Stelle keinen Eingang in das Gerichtsverfassungsge-
setz gefunden. So entstand – insgesamt – unter der Geltung des 
Grundgesetzes ein für die Laufbahn von Beamten geschaffenes 
Beurteilungs- und Beförderungssystem für die bundesdeutsche 
Richterschaft neu.

[4]

Es ist dieses System, das das Prinzip der richterlichen Un-
abhängigkeit und die kontrollierende Stellung der Judikative als 
eigenständige Staatsgewalt behindert. Ich hatte eingangs von drei 
Verfassungsprinzipien gesprochen. Ich will nun ausführlich zu ih-
nen zurückkehren und Problemstand und mögliche Lösungen ent-
lang ihrer Logik besprechen. Ich komme als erstes zum Prinzip 
der richterlichen Unabhängigkeit. Gemäß Artikel 97 Absatz 1 sind 
die Richterinnen und Richter „unabhängig und nur dem Gesetze 
unterworfen.“ Ein preußischer Justizminister hatte zur Unabhän-
gigkeit der Richter lakonisch und zutreffend bemerkt: „Die Rich-
ter können so unabhängig sein wie sie wollen, solange wir die 
Personalpolitik bestimmen.“ Die Behinderungen richterlicher Un-
abhängigkeit sind heute nur subtilerer Natur, als es der grobe Ein-
griff des Soldatenkönigs in das Urteil des Gerichts über Leutnant 
Katte war. Carsten Löbbert, der Vizepräsident des Amtsgerichtes 
Lübeck2, hat dies so beschrieben: „Welchen Einfluss hat das Sys-
tem auf die Unabhängigkeit? Die Richterpersonen haben, wie alle 
Menschen, die in Organisationen arbeiten, Wünsche, Interessen 
und ein natürliches Streben nach Anerkennung, Bestätigung und 
Integration.“

Später erinnert Löbbert:
„[Es besteht] eine Kategorisierung der Richter nicht nur nach 

der Instanz, in der sie tätig sind, sondern auch danach, ob sie 
‚Vorsitzender Richter‘, ‚Aufsichtsführender Richter‘, ‚Direktoren‘, 
‚Präsidenten‘ oder deren ‚ständige Vertreter‘ sind. Alle diese Äm-
ter stehen zueinander in einem hierarchischen Verhältnis und sind 
mit unterschiedlichen Besoldungen versehen. So gibt es insge-
samt 12 verschiedene Gehaltsklassen, die in den Grundgehältern 
zwischen 3.241 Euro und 10.768 Euro liegen. Es gibt also viel 
‚oben‘ und ‚unten‘ in der Richterschaft und einige Richter sind glei-
cher als andere.“

 Wir haben also erstens Richterinnen und Richter, die sich – 
wie alle Menschen – nach Anerkennung und Honorierung ihrer 
Arbeit sehnen. Wir haben zweitens ein System, in dem sich An-
erkennung und Honorierung durch den Aufstieg in einer Hierarchie 
ausdrücken. Wir haben drittens und schließlich ein System, in dem 
dieser Aufstieg weitgehend in den Händen der Exekutive liegt, also 
durch die Justizministerien maßgeblich mitbestimmt wird.

 Praktisch sieht das so aus: Die Justizminister erstellen Vor-
gaben, die regeln, wie die richterliche Arbeit zu bewerten ist. Nach 
diesen Vorgaben beurteilen nun die Gerichtspräsidenten die Ar-
beit ihrer Richterinnen und Richter. Aufgrund der Beurteilungen 
werden dann die Beförderungsstellen vergeben. In einigen Län-
dern werden Richterwahlausschüsse zur Bestätigung der minis-
teriellen Vorschläge beteiligt. Deren Aufgabe besteht im Wesent-
lichen darin, die exekutive Vorauswahl zu bestätigen. In anderen 

Ländern wird dieser Umweg gar nicht gewählt – hier entscheidet 
das Justizministerium von vornherein allein.

 Durch dieses System wird formal nicht in die Unabhängigkeit 
der Richterinnen und Richter eingegriffen, materiell aber doch. Es 
ist gar nicht vorstellbar, Fachwissen, Denk- und Urteilsvermögen, 
Verhandlungsgeschick, Kooperationsbereitschaft oder Arbeitshal-
tung einer Richterin oder eines Richters zu bemessen, ohne zu-
gleich Aussagen über den „richtigen“ Umgang mit dem angeblich 
unabhängigen Amt zu treffen. Richter beobachten genau, welcher 
ihrer Kollegen befördert wird. Sie lernen zu verstehen, welche 
konkrete Handhabung der Unabhängigkeit Erfolg verspricht und 
welche für das eigene Fortkommen schädlich ist. Das umfasst so-
wohl das Prozessrecht als auch das materielle Recht. So kann 
sich die Fallbearbeitung auch an der Karrierenützlichkeit orien-
tieren.

 Löbbert pointiert das so: „Sollen nur diejenigen, die […] die 
‚Rechtsauffassung‘ ihres Präsidenten teilen, Aussicht darauf ha-
ben gut beurteilt und dereinst zum Vorsitzenden Richter befördert 
zu werden?“ Sie werden kaum jemanden in der Justiz treffen, der 
diese Frage mit „ja“ beantworten würde. Natürlich wünschen wir 
uns, dass bei richterlichen Karrieren nicht allein der Krümmungs-
grad des Rückgrates über das Fortkommen entscheidet.

 Entscheidend sollten vielmehr die menschlichen und fach-
lichen Qualitäten sein. Das ist ein Ideal. Die Frage ist allerdings, 
unter welchen Bedingungen dieses Ideal am Besten eine Chan-
ce hat, sich zu verwirklichen. Auch Richterinnen und Richter sind 
Menschen. Menschen haben immer Schwächen. Es hilft nicht, 
zu fordern, sie mögen sie ablegen. Es ist vielmehr die Frage zu 
stellen, unter welchen Verhältnissen Schwächen kritisch sind und 
unter welchen alternativen Verhältnissen diese Schwächen unwe-
sentlich bleiben.

 Nicht nur die Menschen müssen sich ändern, sondern auch 
die Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeiten. Zu den Rah-
menbedingungen richterlicher Arbeit zählt auch ein weiteres ex-
ekutives Einfallstor in die richterliche Unabhängigkeit. Gestatten 
Sie mir diesen kleinen Exkurs:

 Es ist die Exekutive, die die Haushaltspläne der Justiz in den 
Parlamenten als Entwurf vorlegt. Das Justizministerium müsste 
es als seine vornehmste Aufgabe ansehen, der Legislative die 
hohe Bedeutung der dritten Gewalt auch über die Höhe des ge-
forderten Budgets zu verdeutlichen. Doch es ist noch kein Justiz-
minister – auch keine Justizministerin – bekannt geworden, der 
oder die sich dieser Aufgabe mit angemessener Leidenschaft und 
Durchsetzungsvermögen gestellt hätten.

 Bei steigenden Fallzahlen, zu wenig Personalstellen und 
unzureichenden Sachmitteln wird es der Judikative unmöglich 
gemacht, von der richterlichen Unabhängigkeit Gebrauch zu 
machen. Die Mutter der Wahrheit und der Gerechtigkeit ist die 
Zeit. Die notwendige Zeit für die Fallbearbeitung wird den Rich-
terinnen und Richtern nicht gewährt, weil sowohl Verwaltung als 
auch Gesetzgebung systematisch darauf abzielen, die Qualität 
richterlicher Arbeit unter Finanzierungsvorbehalt zu stellen. Dies, 
obwohl die Justizhaushalte die mit Abstand kleinsten Haushalte 
darstellen. Sie liegen regelmäßig zwischen 1 % und 3 % bei Bund 
und Ländern. Pro Einwohner ergibt das einen Betrag von etwa 
fünf Euro. Mehr als eine (schlechte) Pizza ist dem Gesetzgeber 
die Justiz nicht wert. Doch der Richterschaft ist es – ohne Selbst-
verwaltung – verwehrt, ein eigenes Budget zu entwerfen und im 
Parlament zu begründen.
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[5]

Die systemische Schwächung des Prinzips der richterlichen 
Unabhängigkeit ist ursächlich für die Schwächung der Judikative 
als dritte Gewalt. Ein beschädigtes Verfassungs-Prinzip führt uns 
zur Beschädigung des folgenden. Damit komme ich zum zweiten 
relevantem Verfassungsprinzip: dem Gewaltenteilungsgrundsatz.

In Artikel 20 Absatz 2 heißt es:
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in 

Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Ge-
setzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 
ausgeübt.“

Weiter heißt es in Artikel 92 des Grundgesetzes:
 „Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut.“
 Dahinter steht die Vorstellung einer umfassenden Gewalten-

verschränkung und Kontrolle. Das gab es im Preußen des Sol-
datenkönigs nicht. In seiner Person vereinigten sich grundsätzlich 
Gesetzgebung und richterliche Kontrolle der Gesetzesanwendung 
in einer Person. Deswegen konnte er Kattes Tod – abstrakt gene-
rell – gesetzlich normieren, exekutiv (konkret-individuell) anordnen 
und judikativ durchsetzen. Eine Grundidee der modernen Gesell-
schaft ist es, genau diese Machtkonzentration zu unterbinden. 
Denn dem Missbrauch der Macht lässt sich nur vorbeugen, wenn 
keine Institution im Staat alle Macht in den Händen hält. Wer Ge-
setze schafft, darf mit ihrer Durchsetzung nicht betraut sein. Wer 
Gesetze ausführt, ist ein schlechter Schiedsrichter, wenn es um 
ihre richtige Anwendung geht. Deswegen unterscheiden wir Legis-
lative, Exekutive und Judikative. Doch allein die formale Abgren-
zung der Gewalten voneinander reicht nicht aus, um Machtmiss-
brauch zu verhindern. Es muss auch dafür gesorgt sein, dass die 
Macht einer Gewalt den Mächten der anderen beiden Gewalten 
wirksam in den Arm fallen kann. Die Judikative kontrolliert ganz 
maßgeblich die Rechtmäßigkeit exekutiven Handelns.

Die Gerichte wachen also über die richtige Anwendung des 
Gesetzes durch die ausführende Gewalt. Das ist die Intention 
von Artikel 92 Grundgesetz. Dazu passt es nicht, dass die Exe-
kutive durch ein System der Richterbeurteilung und -beförderung 
ihrerseits Einfluss auf die Justiz nimmt bzw. nehmen kann. Auch 
bei dieser Analyse soll es wiederum nicht um die menschlichen 
Stärken oder Schwächen eines Justizministers und seiner Beam-
ten gehen. Appelle an deren Fähigkeit, auf judikative Kontrolle 
nicht mit Gegenkontrolle zu antworten, sind müßig. Vielmehr ist 
das System zu kritisieren und zu reformieren. Solange die Jus-
tizverwaltung die Personalpolitik an den Gerichten steuert, wird 
sie tendenziell – bewusst oder unbewusst – auf eine verwaltungs-
freundliche Richterschaft hinwirken. Nicht die Justizminister und 
Justizministerinnen müssen mehr Größe entwickeln, sondern es 
ist die Größe ihres Einflusses auf die Personalpolitik, die schrump-
fen muss.

[6]

Zwei der drei angesprochenen Verfassungsprinzipien haben 
wir damit abgehandelt. Ich fasse zusammen:

 Richterliche Unabhängigkeit und richterliche Gewaltenkon-
trolle können sich unter dem derzeitigen System nicht voll wirksam 
entfalten. Dies schadet nicht so sehr den Richterinnen und Rich-
tern. Es ist vor allem schädlich für den Justizgewähranspruch der 
Bürgerinnen und Bürger. Um den beiden genannten Verfassungs-

prinzipien zu mehr Geltung zu verhelfen, wäre eine Selbstverwal-
tung der Justiz wünschenswert.

 Alle Modelle von Selbstverwaltung müssen nun aber das 
dritte eingangs genannte Verfassungsprinzip beachten: das De-
mokratieprinzip. Das Selbstverwaltungssystem darf nicht dazu 
führen, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Es muss verhin-
dert werden, dass die Justiz zu einem Staat im Staate wird. Das 
Demokratieprinzip finden wir in Artikel 20 Absatz 2 S. 1 des Grund-
gesetzes. Dort heißt es: „Alle Staatsgewalt geht vom Volkes aus.“ 
Das bedeutet: Jede staatliche Macht, auch die der Judikative, be-
darf der Legitimierung über den Wählerwillen. Es darf also keine 
Selbstverwaltungsmodelle geben, bei denen allein die Richter-
schaft darüber entscheiden, wer Richterin und Richter wird oder 
nicht. Das Demokratieprinzip untersagt die Kooptation.

 Nach dem jetzigen System kann ein Richter eine demokrati-
sche Legitimation auf der fünften Stufe vorweisen:

– 	 Volk wählt Parlament.
– 	 Parlament wählt Ministerpräsident.
– 	 Ministerpräsident wählt Justizminister.
– 	 Justizminister wählt Personalreferenten.
– 	 Personalreferent wählt Richterinnen und Richter aus.

 Vor diesem verfassungsrechtlichen Hintergrund haben die 
Richterberufsverbände Gesetzesvorschläge für eine Selbstver-
waltung der Judikative vorgelegt. Der Entwurf des Deutschen 
Richterbundes setzt an der Landesgesetzgebung an und meint, 
eine richterliche Selbstverwaltung ohne Verstoß gegen Bundes-
recht oder gegen das Grundgesetz bewerkstelligen zu können. Die 
Neue Richtervereinigung will die konkurrierende Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes für eine einheitliche Regelung auf Bun-
desund Landesebene nutzen und das Grundgesetz von seinem 
anachronistischen Teil befreien3.

 Ich möchte auf die entscheidenden Gemeinsamkeiten der 
Vorschläge eingehen. Der Entwurf des Deutschen Richterbundes 
und der Entwurf der Neuen Richtervereinigung verfolgen einen 
zentralen Grundansatz: Die Herauslösung der Judikative aus dem 
Einfluss der Exekutive und ihre Verschiebung in den Machtbereich 
der Richter unter Beteiligung des Parlaments. Den Entwürfen ist 
auch gemeinsam, dass sie die demokratische Legitimation für die 
Einstellung und Beförderung von Richterinnen und Richtern schon 
auf der zweiten Stufe regeln wollen.

 Das heißt: Beide Gesetzentwürfe wollen keine direkte Wahl 
der Richterschaft durch das Volk, sondern lediglich eine Wahl mit 
Parlamentsbeteiligung. Im Entwurf der Neuen Richtervereinigung 
hätte ein Richterwahlausschuss die Entscheidungskompetenz 
über die Ersteinstellung von Richterinnen und Richtern. Zwei Drit-
tel seiner Mitglieder wären von der Legislative zu wählen. Nur ein 
Drittel der Mitglieder hätte die Richterschaft aus ihrer Mitte zu be-
stimmen. Damit sieht die Neue Richtervereinigung die demokrati-
sche Legitimierung als gewährleistet an.

Im Entwurf des Deutschen Richterbundes wählt ein Jus-
tizwahlausschuss einen Justizverwaltungsrat. Der Justizver-
waltungsrat, der aus fünf Richtern besteht, nimmt eine Doppel-
funktion wahr: Er ersetzt das Justizministerium und dort, wo es 
bisher Richterwahlausschüsse gab, diese. Er ist damit das zentra-
le Machtorgan in der Justiz. Der Justizwahlausschuss, der diesen 
Justizverwaltungsrat wählt, setzt sich zusammen aus dem Parla-
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mentspräsidenten als geborenes Mitglied, neun Parlamentariern 
und neun Vertretern der Justiz (zwei Staatsanwälten und sieben 
Richterinnen oder Richtern aus sämtlichen Gerichtszweigen – mit 
einem Übergewicht der ordentlichen Gerichtsbarkeit). Der Richter-
bund geht für die demokratische Legitimierung den Weg der dop-
pelten Mehrheit. Sein Justizwahlausschuss entscheidet nicht nur 
mit der Mehrheit der Stimmen, sondern die Entscheidung ist nur 
wirksam, wenn zugleich die Mehrheit der Parlamentarier sie trägt.

 Die Neue Richtvereinigung demokratisiert die Gerichte de-
zentral. Die von der Richterschaft eines Gerichts zu wählenden 
Präsidien erhalten für die Verwaltungstätigkeit ihres Gerichtes eine 
Allzuständigkeit. Zentrale Verwaltungsfragen und das Vertreten 
des Justizhaushaltes im Parlament übernimmt ein neu zu schaf-
fender Gerichtsbarkeitsrat (Justizrat), in dem die Angehörigen 
der Judikative über eine Mehrheit von zwei Dritteln verfügen. Die 
Personalpolitik wird gesondert in die Hände von Richterwahlaus-
schüssen gelegt. Zusammengefasst heißt das für beide Entwürfe:

1. 	 Das Justizministerium ist weder für Personal- noch für Ver-
waltungsaufgaben in der Justiz länger zuständig.

2. 	 Personalfragen werden unter Beteiligung des Parlamentes 
getroffen.

3. 	 Verwaltungsaufgaben, die die Gerichte betreffen, werden aus-
schließlich von den Richterinnen und Richtern selbst wahrge-
nommen.

[7]

Der zentrale Unterschied zwischen beiden Entwürfen liegt im 
Umgang mit den richterlichen Laufbahnen. Der NRV-Vorschlag 
ist im Kern radikal-konsequent: Er fordert die Abschaffung eines 
gestaffelten Besoldungssystems und der damit verbundenen Hie-
rarchisierung in der Justiz. Alle Richterinnen und Richter werden 
grundsätzlich gleich besoldet, wobei ein System von gestaffelten 
Alterszulagen eingeführt wird. Etwa in der Mitte dieses Referats 
hatte ich herausgearbeitet, dass gerade das System der richter-
lichen Laufbahnen, das sich auf Beförderungen und damit ver-
bundene Besoldungsvorteile gründet, die Unabhängigkeit der rich-
terlichen Entscheidung im Kern gefährdet. Ich denke, es ist nicht 
genug damit gewonnen, die Laufbahnen der Richterschaft aus den 
Händen der Exekutive in die Hände der Legislative und Judikative 
zu übertragen. Vielmehr ist das gesamte Laufbahn- und Besol-
dungssystem in der Justiz abzuschaffen. Warum sollten Richterin-
nen und Richter anders als Abgeordnete behandelt werden? Alle 
Abgeordneten bekommen grundsätzlich die gleichen Diäten.

Das Bundesverfassungsgericht hat gerade unter Hinweis auf 
die Unabhängigkeit der Abgeordneten den Ausnahmen zusätzli-
cher Besoldung für besondere Funktionszuweisungen im Parla-
ment und in den Fraktionen enge Grenzen gesetzt. Es gibt keinen 
einsichtigen Grund, die Unabhängigkeit von Abgeordneten (vgl. 
Art. 38 GG) anders zu behandeln als die Unabhängigkeit der Rich-
terinnen und Richter (vgl. Art. 97 GG).

 Stellen Sie sich daher vor, wir würden – völlig kostenneu-
tral – die Summe der richterlichen Bezüge durch die Anzahl der 
Richterinnen und Richter teilen. Die Gleichheit des Salärs würde 
das Denken der Richterschaft verändern. Sie wäre die Revolution 
in unserer Justiz unter Beachtung des Grundgesetzes. Diese Ver-
änderung lädt zum Träumen ein. Fortan könnten allein Interessen 
und Neigungen bestimmend sein, wenn es um die Zuweisung ei-

ner bestimmten Funktion in der Justiz geht. Missgunst, Mobbing, 
Gier und Gemauschel verlören ihren Sinn. Nach dem Entwurf 
der NRV könnte so die materielle Grundlage der Judikative tief-
greifend verändert werden. Die grundsätzliche materielle Gleich-
heit der Richterinnen und Richter bietet Raum für die vertiefende 
Entwicklung ihres demokratisch-politischen Bewusstseins. Unter 
gleichen Bedingungen und befreit von der Hierarchie der Bezüge 
und der damit verbundenen sozialen Einordnungen könnten sie 
selbstbewusster in den Diskurs eintreten: Über die gesellschaft-
liche Bedeutung ihrer Arbeit und vor allem auch über das Politi-
sche in ihren Entscheidungen. Der in diesem Sinne unentfremdete 
Richter könnte mutiger, politischer und selbstkritischer sein als der 
heutige Richtertyp.

[8]

Damit haben wir die drei hier relevanten Grundprinzipien 
des Grundgesetzes in ein Dreieck gebracht. Die Synthese lautet: 
Selbstverwaltung verlangt nach ausreichender demokratischer Le-
gitimierung und bietet Stärkung von richterlicher Unabhängigkeit 
und judikativer Kontrolle.

[9]

Der alte Soldatenkönig fand es nur gewöhnlich, in einen Rich-
terspruch einzugreifen. Als das willhelminische GVG entstand, war 
ganz klar, dass Richter durch Laufbahn und Besoldungssystem an 
die Regierungsinteressen zu binden waren. Die Weimarer Repu-
blik war wohl zu sehr mit der unglücklichen Erprobung des jungen 
Parlamentarismus beschäftigt, um auch noch Kraft und Ideen auf 
eine unabhängige Richterschaft zu verwenden. Auch dem Grund-
gesetz ist es nicht gelungen, die Richterschaft von ihrer preußi-
schen Tradition vollständig zu befreien. Dennoch hat es den Rah-
men geschaffen, den notwendigen Schritt der Emanzipation zu 
gehen. Diese ist nunmehr nachzuholen.

 Mit der „Kompliziertheit der Dinge“ lässt sich der bestehende 
Zustand nicht mehr rechtfertigen. Es ist genug Zeit vergangen. Die 
Judikative muss endlich vom Gängelband der Regierungsgewalt 
befreit werden. Selbstverwaltung muss selbstverständlich werden. 
So wie es fast überall in der Europäischen Union bereits der Fall 
ist. Unabhängigkeit gedeiht bekanntlich am Besten mit dem Leit-
spruch der NRV:

„Ohne Hoffnung und Furcht“ oder lateinisch „sine spe ac metu“.
Ich danke Ihnen. *
Anmerkungen 

1 Die anderen beiden Länder sind Österreich und Tschechien.
2 Die Zitate stammen aus einem Vortrag anlässlich eines Symposiums 
der Frankfurter Goethe-Universität „Zur Selbstverwaltung der Justiz in 
Europa“ vom 07.–08.11.2008. 
3 Zur Änderung des Grundgesetzes existiert ein separater Diskussions-
entwurf der NRV.
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Eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Rolle der Staatsanwaltschaft

in einer selbstverwalteten Justiz

Der Staatsanwalt als Organ der Dritten Gewalt

von Werner Kannenberg, BMJV, und Dr. Mario Cebulla, Richter am AG Berlin Tiergarten1

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 103, 2010, S. 312 ff.

Die Diskussion über eine Selbstverwaltung der Judikative hat 
wieder Aktualität gewonnen. Nachdem über lange Jahre die Neue 
Richtervereinigung das Thema in Erinnerung gehalten hatte2, hat 
sich der Deutsche Richterbund ebenfalls wieder der Thematik an-
genommen und einen Entwurf einer landesrechtlichen Regelung 
vorgelegt3. Auch die Neue Richtervereinigung ist nunmehr mit Ge-
setzesentwürfen hervorgetreten, die sich allerdings im Bundesrecht 
bewegen und insbesondere eine Änderung des Grundgesetzes und 
des Gerichtsverfassungsgesetzes beinhalten.4 Beiden Entwürfen 
ist gemeinsam, dass sie durch die vorgeschlagenen Änderungen 
die Staatsanwaltschaften eindeutig der Judikative zuordnen wollen. 
Zunächst soll hier kurz auf gleichwohl bestehende Unterschiede der 
Entwürfe hingewiesen und die grundsätzlichen Probleme der Zu-
ordnung der Staatsanwaltschaft zur Dritten Gewalt aufgezeigt wer-
den. Sodann wird der historische Kontext der von den Verbänden 
geforderten Zuordnung der Staatsanwaltschaften zur Judikative 
dargestellt. Anschließend werden einzelne Argumente angespro-
chen, die die Nähe der Staatsanwaltschaft zur Judikative verdeut-
lichen. Mit Blick auf das internationale Umfeld wird abschließend 
festgestellt, unter welcher Voraussetzung dem Gesetzgeber die 
Zuordnung der Staatsanwaltschaft zur Dritten Gewalt möglich ist.

1. Unterschiede der Entwürfe der Verbände hinsichtlich
der grundsätzlichen Konzeption der Staatsanwalt-
schaften

Am Beginn des IX. Abschnitts des Grundgesetzes steht mit 
Artikel 92 eine Zentralnorm über die Judikative. Das Grundgesetz 
vertraut darin in ungewöhnlich emphatischer Diktion den Richtern 
die rechtsprechende Gewalt an. Die Neue Richtervereinigung 
schlägt vor, an dieser Stelle auch die Staatsanwälte einzubezie-
hen. Konsequent ist, dass auch die Garantien des Artikels 97 GG5 

auf die Staatsanwälte erstreckt werden.6 Auf einfachgesetzlicher 
Ebene wird der bislang unscharfe Begriff der Justiz7 mit einer De-
finition unterlegt, nach der die Justiz aus den Berufsrichterinnen 
und Berufsrichtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als 
ihren Mitgliedern besteht. Die einfachgesetzlichen Vorschläge 
zur Richterwahl und zur institutionellen Selbstverwaltung der Ju-
dikative werden unterschiedslos auf Staatsanwälte und Staatsan-

waltschaften erstreckt. Die Durchsetzbarkeit der Vorschläge der 
Neuen Richtervereinigung wird offensichtlich davon belastet, dass 
verfassungsändernde Mehrheiten im gegebenen politischen Um-
feld wenig realistisch sind.

Der Richterbund sieht die besseren Durchsetzungschancen 
von Reformen auf landesrechtlicher Ebene8 und geht den Weg, 
Vorschläge zu unterbreiten, die sich ausschließlich auf dieser Ebe-
ne bewegen, auch wenn er eine Verfassungsänderung in diesem 
Sinne für angemessen hält.9 Sein Vorschlag besteht mit Blick auf 
die Staatsanwaltschaften einerseits darin, bei der Besetzung der 
Richterwahlausschüsse der Länder und der neu einzurichtenden 
Justizverwaltungsräte die Staatsanwaltschaften mit einer bestimm-
ten Anzahl von Mandaten zu berücksichtigen. Andererseits sollen 
die Staatsanwaltschaften den Justizverwaltungsräten zwar nach-
geordnet werden, das externe Weisungsrecht soll jedoch entfallen. 
So kommt der Richterbund im Ergebnis zu einer ausschließlich in 
die Judikative behördlich eingebundenen und extern weisungs-
freien Staatsanwaltschaft. Im Unterschied zum Modell der Neuen 
Richtervereinigung bleibt die im Bundesrecht angelegte, intern 
hierarchische Struktur der Staatsanwaltschaft jedoch unberührt, so 
dass nur der Leiter der jeweiligen Staatsanwaltschaft tatsächlich 
frei von Weisungen und unabhängig ist.

Allerdings ist zu hinterfragen, ob das Ziel, die Staatsanwalt-
schaften in die Judikative zu überführen, gangbar, insbesondere 
ob dies mit dem Konzept der Gewaltenteilung und der Aufgabe der 
Judikative vereinbar ist.

2. Zur Problematik der Zuordnung der Staatsanwaltschaft 
zur Dritten Gewalt

Beide Modelle wollen (u. a.) auf Gesetzesebene einen seit 
Jahrzehnten geführten Meinungsstreit abschließen, nämlich zur 
Einordnung der Staatsanwaltschaft innerhalb der Gewaltentrias.10 
Während bis in die 60er Jahre hinein über die Zugehörigkeit der 
Staatsanwaltschaft zur Judikative in Wissenschaft11 und Politik12 
überwiegend Einhelligkeit herrschte, versteht die aktuell wohl herr-
schende Auffassung die Staatsanwaltschaft als Exekutivorgan.13 
Danach sei die Staatsanwaltschaft ein Organ der Rechtspflege, 
das funktional der dritten Gewalt zuzuordnen sei, doch der Exe-
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kutive angehöre.14 Diese sibyllinische Formel verdeckt kaum, dass 
die Frage der Einordnung der Staatsanwaltschaft damit letztlich 
offen gelassen wird. Das Bundesverfassungsgericht hat sich der 
Sache nach kaum klarer festgelegt, indem es entschieden hat, 
dass trotz ihrer Eingliederung in die Justiz die Staatsanwaltschaft 
zur Exekutive gehöre.15

Dass überhaupt ein Meinungsstreit zur Eingliederung der 
Staatsanwaltschaft in die Gewaltentrias bestehen kann, hat seine 
Ursachen in der Verfassung selbst: Diese erwähnt die Staatsan-
waltschaft an keiner Stelle, nicht einmal in den Protokollen finden 
sich Überlegungen zur Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus be-
steht keinerlei Einigkeit darüber, was Gegenstand von Rechtspre-
chung und Exekutive überhaupt sei. Auch insoweit schweigt das 
Grundgesetz. Der Meinungsstreit wird durch unterschiedlichen 
Sprachgebrauch im Grundgesetz befördert, indem es einmal 
„Rechtsprechung“ (Artikel 20 Absatz 2, Absatz 3 GG) und einmal 
„rechtsprechende Gewalt“ (Artikel 92 GG) verwendet. Ob es sich 
insoweit um Synonyme handelt, ist gleichfalls umstritten: Handelte 
es sich um Synonyme, meinte „Rechtsprechung“ stets die (dritte) 
Staatsgewalt als Ganzes. Ebenso könnte „Rechtsprechung“ jedoch 
auch als substantiviertes Verb die Bezeichnung der Tätigkeit sein 
und meinte dann das „Recht sprechen“ als Handlung des Richters 
oder der Richterin.16 So verstanden bestünde in dem hier betrach-
teten Zusammenhang keine Frage: Ein Staatsanwalt spricht nicht 
Recht im Sinne einer auf gesetzlicher Grundlage ergehenden und 
nur ggf. durch höhere gerichtliche Instanzen korrigierbaren Ent-
scheidung – dies ist begrifflich und funktional den Richterinnen 
und Richtern vorbehalten. Versteht man „Rechtsprechung“ jedoch 
weiter, nämlich als rechtsprechende Gewalt17, kann die Staatsan-
waltschaft deren integraler Bestandteil sein, weil diese funktional 
nicht auf die Tätigkeit der Rechtsprechung beschränkt ist, sondern 
weit darüber hinaus gehende Funktionen ausübt (angefangen 
etwa bei der freiwilligen Gerichtsbarkeit, über die notarähnlichen 
Funktionen im Rahmen von Vergleichsschlüssen bis hin zur Jus-
tizverwaltung). Es steht außer Streit, dass eine Rechtsprechung in 
Strafsachen ohne die maßgebliche Beteiligung der Staatsanwalt-
schaft nicht möglich ist (weiter dazu s. u.), weshalb insoweit der 
Zuordnung der Staatsanwaltschaft zur rechtsprechenden Gewalt 
nichts im Wege steht.

Der systematische Zusammenhang in Artikel 20 Absatz 2 
und Absatz 3 GG18 spricht deutlich dafür, unter „Rechtsprechung“ 
nicht die bloße Tätigkeit des richterlichen Handelns zu verstehen 
(Rechtsprechung i. e. S.), sondern – wie in Artikel 92 Absatz 1 GG 
ausdrücklich auch so bezeichnet – die Bezeichnung der dritten, 
nämlich der rechtsprechenden Staatsgewalt. Einigkeit besteht zu-
mindest darin, dass es sich bei den Begriffen „Judikative“, „Recht-
sprechende Gewalt“ und „Dritte Gewalt“ um Synonyme handelt.19 
Was allerdings die Substanz der Zuweisung durch Artikel 92 Ab-
satz 1 GG ist, was also den Richterinnen und Richtern anvertraut 
ist, ist wiederum unklar: Denn es steht auch nicht fest, was „Recht-
sprechung“ i. e. S. sei.

Im Wesentlichen kann man dabei folgende Auffassungen dif-
ferenzieren:

– 	 Ein formeller Rechtsprechungsbegriff20 versteht als Inhalt und 
Aufgabe der Rechtsprechung alles das, was durch Verfas-
sungsrecht und einfachgesetzlich den RichterInnen übertragen 
ist. Problematisch an dieser Zuordnung ist, dass sie letztlich 

dem Gesetzgeber die Möglichkeit einräumt, außerhalb eines 
verfassungsändernden Gesetzgebungsverfahrens mit seinen 
speziellen Sicherungen und ohne materielle Grenzen den Auf-
gabenkreis einer ganzen Staatsgewalt und damit ggf. grund-
legende Strukturen des Staates tiefgreifend zu verändern.

– 	 Verschiedene Auffassungen erfassen den Rechtsprechungs-
begriff in irgendeiner Weise funktional. Danach soll etwa die 
Rechtskraftfähigkeit von Entscheidungen maßgeblich sein 
oder ob Entscheidungen aufgrund kontradiktorischer Verfah-
ren ergehen.21 Diese Auffassungen sind nicht damit harmoni-
sierbar, dass bereits das Grundgesetz den Richterinnen und 
Richtern Aufgaben zuweist, die weder der materiellen Rechts-
kraft fähig sind noch aufgrund kontradiktorischer Verfahren er-
gehen (z. B. Haft- und Durchsuchungsentscheidungen). Dass 
die tägliche richterliche Praxis in hohem Maße in Herbeifüh-
rung konsensualer Beilegung von Streitigkeiten besteht (vgl. 
etwa Mediationsverfahren, Vergleichsschlüsse, Gütetermine, 
Erörterungstermine, Strafverfahren, die nicht kontradikto-
risch sind) oder der Rechtskraft nicht fähige Entscheidungen 
evoziert (s. o. Vergleiche), zeigt, dass dieser Definitionsan-
satz nicht tragfähig ist. Er könnte auch nicht erklären, warum 
rechtskraftfähige Exekutivakte auch dann nicht zur Rechtspre-
chung zählen würden, wenn sie gerichtsförmig abgewickelt 
werden, was etwa bei Planfeststellungsentscheidungen der 
Fall sein kann.

– 	 Ein materieller Rechtsprechungsbegriff22 versucht, der Recht-
sprechungstätigkeit konkrete Inhalte zuzuweisen, wie es etwa 
auch durch eine Vielzahl von konkreten Aufgabenzuweisungen 
im Grundgesetz erfolgt. Dies gelingt allerdings nur unvollstän-
dig: Neben den konkret durch das Grundgesetz zugewiesenen 
Aufgaben soll es sich traditionell um Rechtsprechung handeln, 
wenn Zivilrechtsstreite erledigt oder Strafverfahren durchge-
führt werden, was letztlich aus einem vorkonstitutionellen Ver-
ständnis hergeleitet wird. Im Übrigen – und hier fließt der an-
geblich materielle mit dem formellen Rechtsprechungsbegriff 
zusammen – unterfalle der Rechtsprechung dasjenige, was ihr 
der Gesetzgeber auferlege.

Was wiederum begriffsbestimmender Gegenstand der Exeku-
tive sei, ist nicht weniger umstritten. Zumeist erfolgt eine – prag-
matische, aber inhaltsleere – negative Bestimmung dahin, dass 
Aufgabe der Exekutive dasjenige sei, was nicht Aufgabe von Le-
gislative und Judikative sei.23 Das ist inhaltlich hilflos, aber immer-
hin praktisch, weil es definitorische Lücken vermeidet.24 Andere25 
machen als Wesenselemente exekutivischen Handelns eine Wei-
sungsgebundenheit und ein Initiativrecht aus (mit der Folge, dass 
sie die Staatsanwaltschaften zur Exekutive zählen). Dies ist jedoch 
nicht überzeugend: Zum einen fehlt insoweit eine verfassungs-
rechtliche Grundlage. Zum anderen steht der Staatsanwaltschaft 
typischerweise nicht frei, ob sie ein Ermittlungsverfahren einleitet. 
Göbel26 sagt vor dem Hintergrund des konstitutionellen Selbstver-
ständnisses eines an der Durchsetzung des Rechts orientierten 
Rechtsstaates treffend: „Das Verbrechen ruft die Justiz auf den 
Plan, nicht erst die Anklage! … [Die] staatsanwaltliche Anklage [ist] 
bereits ein Akt der justizförmigen (= prozessualen) Verwirklichung 
der auf die Verbrechensahndung hinzielenden Justizgewährung“. 
Exekutive handelt auch in ganz wesentlichen Bereichen ohne ei-
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gene Initiative, nämlich im gesamten Genehmigungswesen: Bau-, 
Gewerbe-, Anlagengenehmigungen etc. werden nicht aufgrund 
eigener Initiative der jeweiligen Behörden ausgestellt, sondern auf 
Antrag der jeweiligen Interessenten. Wenn die unvoreingenomme-
ne, nur am Recht orientierte Entscheidung über Belange Dritter 
Rechtsprechung sein soll, warum sind es behördliche oder staats-
anwaltliche Entscheidungen dann nicht? Und umgekehrt: Richter 
müssen die Strafverfolgung initiieren bei sämtlichen in öffentlicher 
Verhandlung begangenen Straftaten.

Der Schluss vom Bestehen einer Weisungsgebundenheit bei 
den Staatsanwaltschaften darauf, dass sie richtigerweise der Ex-
ekutive zuzuordnen sind, ist allerdings nicht zwingend. Denn das 
Weisungsrecht kann als Fehler im System der Judikative nicht 
Maßstab der kategorialen Zuordnung und Grund der Zuordnung 
staatsanwaltschaftlicher Tätigkeit zur Exekutive sein.27 Ob es ein 
solcher Fehler ist, wird freilich bestritten. Im Zentrum der Kritik 
stand und steht zumeist das externe Weisungsrecht gegenüber 
den Staatsanwaltschaften. Dieses ist erst jüngst wieder auf der 
Ebene des Europarates (unter maßgeblicher Beteiligung der nun-
mehrigen Bundesministerin der Justiz) als schädlich und einer un-
abhängigen Justiz systemfremd erkannt worden.28

Sowohl nach der Auffassung vom formellen als auch nach 
der vom materiellen Rechtsprechungsbegriff ist also nicht ausge-
schlossen, dass man differenziert zwischen der Rechtsprechung 
i. e. S., also den ausschließlich den Richterinnen und Richtern 
obliegenden Tätigkeiten, und der Rechtsprechenden Gewalt, die 
ein „mehr“ beinhaltete. Eine funktionale Unterteilung richterlicher, 
Verwaltungs- und staatsanwaltlicher Aufgaben ist auch innerhalb 
der Judikative denkbar – sie findet sich in den Gesetzentwürfen 
sowohl des Deutschen Richterbundes als auch der Neuen Richter-
vereinigung, die damit beide einen seit langen Jahren vertretenen 
Ansatz29 konsequent zu Ende führen.

Inwieweit dieser Weg auch nach Maßgabe historischer, funk-
tionaler und schließlich europäischer Betrachtungen gangbar 
ist, soll im Nachfolgenden untersucht werden; zunächst soll die 
rechtshistorische Rolle des Richters und der Staatsanwaltschaft 
dargestellt werden.

3. Rolle des Richters und der Staatsanwaltschaft im 
historischen Rückblick

In der deutsch-rechtlichen Tradition lag die Rechtsprechung 
in der Hand des Volkes („Volksgerichtsbarkeit“). Die Klage führ-
ten der Verletzte oder dessen Hinterbliebene. Der Richter war der 
nicht stimmberechtigte Leiter des Verfahrens, dem er vorsaß.30 Die 
Entscheidung lag bei der Gerichtsversammlung („Thing“), an der 
teilzunehmen in unterschiedlicher Ausprägung Pflicht oder (Vor-)
Recht war. Das Recht wurde aus der Überlieferung und der ge-
meinsamen Überzeugung aller geschöpft, Rechtskundige gab 
es nicht. Das änderte sich mit der Zeit, und mit dem wachsen-
den Gewicht auf der Rechtskunde wurde der Prozess tendenziell 
schriftlicher und aktenförmiger, was einerseits die überwiegend 
analphabetischen Laien aus der Mitwirkung an der Entscheidung 
gedrängt hat.31 Das war jedoch andererseits wegen der Einführung 
der Aktenversendung an Universitäten nur begrenzt mit einem An-
wachsen der Entscheidungsbefugnisse des Richters verbunden: 
Die Rolle des Richters lag primär in der Stoffsammlung. Der maß-
gebliche Entscheidungsakt lag im eingeholten Rechtsgutachten, 
das der Richter sodann nachvollzog.

Parallel zur deutsch-rechtlichen Rechtsentwicklung entwi-
ckelte sich das kanonische Recht, das konzeptionell die Recht-
sprechung aus der Lehre der heiligen Schrift ableitete. Die Richter 
waren daher gelehrte Kirchenmänner, im Inquisitionsprozess la-
gen Anklage und Urteil in einer Hand. Das wurde von den welt-
lichen Gerichten übernommen und blieb auch nach dem Ende der 
geheimen Inquisition erhalten.32 Dieser historische Kontext mag 
zugleich der Grund dafür sein, dass das Richter(selbst)bild und 
die Sicht auf die Rechtsprechung auf eine ritusartige, religionsähn-
liche Weise kulturell, sozial und emotional verfestigt sind33 und die 
von den Verbänden vorgeschlagene vorsichtige Erweiterung auf 
Widerstände trifft, die nur mit juristischen Argumenten allein kaum 
erklärlich sind.

In absolutistischer Zeit war der Herrscher Rechtsquelle und 
Richter in einer Person, delegierte die Rechtsprechung jedoch 
weitestgehend auf seine Grafen, später auf die Richter. Die Rich-
ter waren jedoch nur berufen, des Königs Willen umzusetzen, an 
den sie gebunden waren. Teilweise ist überliefert, dass den Rich-
tern strikt verboten war, das Recht selbst auslegen.34 Eine Wende 
brachte hier erst die Zeit der Aufklärung, in der die Monarchen sich 
aus der Rechtsprechung weitgehend heraushielten, mitunter aber 
durchaus noch von ihrem Recht Gebrauch machten, Strafurteile 
zu bestätigen, zu mildern, zu schärfen oder zu kassieren.35 Die 
Rolle der Judikative musste jedoch auch in der Aufklärung erst ent-
wickelt werden. So unterschied John Locke, auf den die Idee der 
Gewaltenteilung zurückgeht, nur zwischen Exekutive und Legisla-
tive. Erst Montesquieu setzte die Judikative als dritte Gewalt hinzu. 
In Bezug auf die Aufgabe der Anklageerhebung hing Montesquieu 
der englischen Konzeption an, die darauf zurückging, dass einst-
mals die Bürger am Orte dem reisenden Richter vortrugen, was 
vorgefallen war, woraus sich zunächst die Anklage, dann die Auf-
trennung in Anklagejury und Urteilsjury entwickelte. Dies nahm die 
französische Revolution zunächst auf und überantwortete die Auf-
gabe der Anklageerhebung einer gerichtsartigen Anklagejury. Das 
hatte zwar nur kurze Zeit Bestand, denn in napoleonischer Zeit 
wurde die Anklagejury wieder abgeschafft und das Amt des Staats-
anwalts geschaffen, was allerdings unverändert als richterliche 
Funktion begriffen wurde.36 Frankreich ist allerdings fortdauernd 
in der Frage der Zuordnung staatsanwaltschaftlicher Aufgaben an 
Richter oder Staatsanwälte zerrissen.37

In Deutschland wurden die Aufgaben der Staatsanwaltschaft 
unmittelbar von denjenigen der Richter abgespalten. Die Motive, 
die Aufgabe der vorprozessualen Ermittlung und der Anklage-
erhebung von der Aufgabe des Strafgerichts abzutrennen, waren 
gegenläufiger Art.38 Das ändert jedoch letztlich nichts daran, dass 
die staatsanwaltschaftlichen Aufgaben rechtshistorisch richterliche 
waren.39 Daraus kann zwar einerseits nicht entnommen werden, 
dass es richtig sein muss, sie wieder als richterliche einzuordnen. 
Denn das Verständnis der richterlichen Aufgabe ist nicht auf dem 
Stand des Inquisitionsprozesses stehen geblieben. Andererseits 
trifft aber auch die Behauptung nicht zu, rechtshistorisch bestehe 
kein Konnex zwischen staatsanwaltschaftlichen und strafrichterli-
chen Aufgaben und handele es sich um ein vertieft begründungs-
bedürftiges Novum.

In dem hier untersuchten Rahmen ist hinsichtlich der Geburt 
der Staatsanwaltschaft in Deutschland jedoch von Interesse, dass 
die Staatsanwaltschaften an Stelle der Richter die Polizeiorgane 
bei der Ermittlungsarbeit anleiten und kontrollieren sollten (hier 
ging es ausdrücklich auch um die Kontrolle und Bändigung der im 
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Vormärz empfundenen und kritisierten polizeistaatlichen Willkür).40 
Die Staatsanwälte sollten also originär richterliche Aufgaben und 
zudem solche Aufgaben übernehmen, die – nach heutigem Ver-
ständnis der Gewaltenteilung – als Kontrollaufgaben gegenüber 
der Judikative verstanden werden müssen.

Die viel zitierte Objektivierung des Verfahrens, indem der 
Richter später nicht mehr aufgrund der vorangegangenen Ermitt-
lungen und der Anklageerhebung voreingenommen sein soll, war 
dabei möglicherweise ein politisch interessanter Nebeneffekt für 
die Begründung der Reform des Strafverfahrens, sie stellt sich de 
facto aber als ein Trugschluss dar:

a) 	 Richterinnen und Richter sind nicht von Ermittlungstätigkei-
ten befreit. Sie nehmen bei Nichterreichbarkeit von Staatsan-
wälten die Funktion des Notstaatsanwaltes wahr. Vor allem 
jedoch sind sie während des Zwischenverfahrens die Ermitt-
lungsführer anstelle der Staatsanwaltschaft. Eine Situation, 
die gerade dann, wenn es für die Angeklagten „um viel geht“, 
nämlich typischerweise in Haftsachen, häufig vorkommt. Trotz 
der Ermittlungstätigkeit ist eine objektive und unvoreingenom-
mene Entscheidung durch das Gericht möglich.

b) 	 Die Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft stellt 
keinen Akt dar, der von dem Gericht zur Meidung von Vor-
eingenommenheit getrennt sein müsste: Es handelt sich um 
eine Form der Beendigung des Ermittlungsverfahrens, zu der 
gegriffen wird, wenn dessen Ergebnis eine Verurteilung we-
gen einer Tat wahrscheinlich macht. Die dem Gericht vorge-
legte Anklage als solche wird auch keiner Kontrolle i. S. der 
Gewaltenteilung unterworfen: Sie wird am Ende weder be-
standskräftig noch aufgehoben. Vielmehr erfolgt eine neuer-
liche, eigenständige Überprüfung des Ermittlungsergebnisses 
unter Erstellung einer gerichtseigenen Verurteilungsprognose, 
die in der Eröffnung des Hauptverfahrens oder deren Ableh-
nung mündet. Das Gericht prüft also ganz genauso wie die 
Staatsanwaltschaft, ob vor dem Hintergrund der bisherigen 
Ermittlungen eine Verurteilung des Angeklagten wahrschein-
lich ist. Anschließend untersuchen bejahendenfalls Gericht 
und Staatsanwaltschaft gemeinsam in der Hauptverhandlung, 
ob tatsächlich eine Verurteilung erfolgen muss: nicht im Sin-
ne einer gegenseitigen Gewaltenkontrolle, sondern im Sinne 
einer gleichgerichteten Rechtskontrolle. Beide Funktionen 
dienen dem Recht und haben insoweit dieselbe Aufgabe in 
der Hauptverhandlung – mit der Folge, dass (was nicht selten 
ist) die Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft bis zur Bean-
tragung eines Freispruches oder der Berufungseinlegung zu-
gunsten des Angeklagten auch Tatsachen zu dessen Gunsten 
berücksichtigen (müssen).

Dass den Staatsanwaltschaften – entgegen den Auffassun-
gen von Savignys41 – dabei von Anfang an auch die Funktion der 
Einflussnahme durch die Exekutive auf die Entscheidungspraxis 
der Richter zugedacht war, stellte einen Systemfehler dar und war 
bereits im Ansatz Kritik ausgesetzt.42 Gerade in der Zeit nach der 
gescheiterten Revolution von 1848 verstärkten sich jedoch die-
se Tendenzen. Im Rückblick hierauf wurde im Jahre 1910, als im 
Reichstag ein Reformprojekt beraten wurde, das neben anderen 
Regelungen den Staatsanwälten ein Ermessen bei der Verfolgung 
bestimmter Delikte einzuräumen vorsah, eingewandt, dass der 

Einfluss, den die Ermittlungen des Vorverfahrens auf die Beweis-
aufnahme in der Hauptverhandlung habe, bereits ausschlagge-
bend sei und nicht noch ausgebaut werden dürfe. Die Erweiterung 
der Einstellungsmöglichkeiten nach § 153 StPO sei sachlich zwar 
zu begrüßen, diese Kompetenz dürfe jedoch nicht dem Staats-
anwalt, sondern einzig dem Gericht zukommen. Denn eine der-
artige Macht der Staatsanwaltschaft zu geben, sei angesichts der 
Stellung, die die Staatsanwaltschaft einnehme, vor allem bei ihrer 
unzweifelhaften politischen Haltung abzulehnen.43 Die Sozialde-
mokraten forderten sogar, an die Stelle der Staatsanwaltschaf-
ten unabhängige Richter zu setzen. Denn zwar mangele es der 
klassengebundenen Richterschaft an sozialer Kompetenz und die 
Unabhängigkeit gegenüber der Verwaltung sei nicht hinreichend 
gesichert, das sei aber immer noch der Unterdrückung durch die 
Anklagepraxis der vollständig obrigkeitsabhängigen Staatsanwalt-
schaft vorzuziehen. Die Unabhängigkeit der Organe der Rechts-
pflege sei die Voraussetzung einer gerechten Rechtsprechung.44

Den aktuellen Rahmen der Stellung der Staatsanwaltschaften 
im Staatsgefüge bietet das in den insoweit maßgeblichen Artikeln 
seit seinem Inkrafttreten unveränderte Grundgesetz, so dass des-
sen historischer Kontext unmittelbar relevant ist. Im historischen 
Rückblick auf die Schaffung des Grundgesetzes waren für den 
gesamten IX. Abschnitt des Grundgesetzes die Erfahrungen im 
Nationalsozialismus prägend.45 Nur durch die Wiederherstellung 
der richterlichen Unabhängigkeit bei strikter Gesetzesbindung 
schien eine Sicherung der Demokratie erreichbar.46 Das Grund-
gesetz wollte eine neuerliche Diktatur in Deutschland ausschlie-
ßen. Gerade die nationalsozialistische Diktatur griff jedoch auch 
gezielt auf die Staatsanwaltschaften zu und bediente sich ihrer.47 
Dass die Staatsanwaltschaft durch die Nationalsozialisten nicht 
aufgelöst wurde – was erwogen wurde –, mag dem Umstand ge-
schuldet sein, dass ihre ohnehin bestehende Weisungsgebunden-
heit der Steuerung durch die diktatorischen, formal administrativen 
Strukturen nichts entgegensetzte.48 Es wäre daher nicht nur mit 
den Intentionen des historischen Verfassungsgebers vereinbar, 
sondern hätte auch aus sachlichen Gründen nahe gelegen, den 
Staatsanwälten im Grundgesetz in gleicher Weise Unabhängigkeit 
zu gewähren wie den Richtern.

Auch ein jüngeres Beispiel aus der deutschen Rechtsge-
schichte verdeutlicht die Problematik der Weisungsgebundenheit 
einer Staatsanwaltschaft. Das Staatsanwaltschaftsgesetz der DDR 
verpflichtete die Staatsanwaltschaft in erster Linie auf die Verwirkli-
chung der Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse. Peschel-Gut-
zeit49 hat darauf hingewiesen, dass, soweit es opportun erschien, 
Parteisekretäre in die Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
eingriffen. Als wesentlichen Systemfehler erkannte sie, dass die 
Partei der SED über den Zugang zum Beruf der Staatsanwälte ent-
schied und die Staatsanwälte auch weiter überwachte. Ihrer Analy-
se, dass damit eine „reibungsarme Selbststeuerung der Staatsan-
waltschaft“ im Sinne der politischen Ziele und Vorgaben der Partei 
gewährleistet war, ist zuzustimmen.

Es trifft auch zu, dass die bundesdeutsche Staatsanwaltschaft 
gesetzlichen Bindungen unterliegt und keine explizit politische Auf-
gabe hat; ohne Zweifel ist sie mit der sie steuernden Spitze der 
Exekutive fest in der Demokratie verwurzelt. Gleichwohl ist auch 
die bundesdeutsche Staatsanwaltschaft in eine zentralistische Hie-
rarchie eingebunden, an deren Spitze politische Beamte und ein 
Minister stehen, deren originäre Aufgabe es ist, nach politischen 
Maßgaben zu entscheiden. Im Unterschied zur Diktatur sind sie 
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dabei an den Rahmen des Rechts gebunden. Aber dieser Rah-
men ist weit, denn er wird nur theoretisch durch die abstrakt rich-
tige Auslegung des Rechts gezogen. In der Praxis kann jede nicht 
gegen Verfassungsrecht, insbesondere nicht gegen das objektive 
Willkürverbot des Artikels 3 Absatz 1 GG verstoßende Auslegung 
als richtig behauptet werden. So bleibt es der Staatsanwaltschaft 
auch unter der Geltung des Legalitätsprinzips unbenommen, eine 
vertretbare Rechtsmeinung einzunehmen und darauf eine Anklage 
oder auch die Einstellung eines Verfahrens zu stützen, auch wenn 
es eine entgegenstehende höchstrichterliche Rechtsprechung gibt. 
Entsprechend weit gesteckt sind die äußeren Grenzen des an das 
Recht gebundenen Weisungsrechts gegenüber einer Staatsanwalt-
schaft. Es wirken auch hier Mechanismen „reibungsarmer Selbst-
steuerung“, die den Erlass von Weisungen zumeist erübrigen. Es 
soll hier nicht in Frage gestellt werden, dass die deutschen Staats-
anwaltschaften weitestgehend ohne direkte oder indirekte Ein-
griffe von Vorgesetzten allein am Recht und an der Gerechtigkeit 
orientiert arbeiten. Davon möglicherweise abweichende Einzelfälle 
sollen hier nicht zur Diskussion gestellt werden; die Aufarbeitung 
dessen ist nicht Gegenstand des vorliegenden Themas. Im vor-
liegenden Zusammenhang ist allein interessant, dass aktuell die 
Strukturen noch vorhanden sind, die ausgehend von der politischen 
Spitze der Exekutive eine durchgreifende, wenn auch an das Recht 
gebundene Steuerung ermöglichen.50

So wichtig der Aspekt der Rechtsbindung der Exekutive gera-
de in Abgrenzung zu Unrechtsregimen auch ist, der Rechtsstaat 
verlässt sich mit guten Gründen darauf nicht alleine. Wäre das 
Vertrauen auf die Rechtsbindung der Exekutive aus sich heraus 
alleine tragfähig, so wäre die Existenz der immerhin drei zur Kon-
trolle der Exekutive eingerichteten öffentlichrechtlichen Gerichts-
barkeiten kaum zu begründen. Die verfassungsrechtliche Garan-
tie des Artikels 19 Absatz 4 Grundgesetz könnte nicht als für den 
Rechtsstaat schlechthin konstitutiv eingeordnet werden51, wenn es 
mit dem Vertrauen auf die Richtigkeit an das Recht gebundener 
behördlicher Entscheidungen sein Bewenden haben könnte. Letzt-
lich könnte sogar auf die richterliche Unabhängigkeit verzichtet 
werden, wenn die Rechtsbindung des Weisungsgebers eine hin-
reichende Gewähr für Richtigkeit und Rechtsstaatlichkeit bieten 
würde. Das Grundgesetz jedenfalls geht nicht davon aus, dass 
die Rechtsbindung der weisungsbefugten Spitze der Exekutive 
genügt, um rechtsstaatlichen Erfordernissen voll zu entsprechen.

4. Nähe der Staatsanwaltschaft zur Rechtsprechung

Es ist heute anerkannt, dass die Strafjustiz ohne eine vollstän-
dig ineinander verzahnte Arbeit der Strafgerichte und der Staats-
anwaltschaften nicht denkbar ist.52 Dass Richter partiell „staatsan-
waltliche Aufgaben“ übernehmen, ist oben bereits angesprochen 
worden.53 Auf der anderen Seite nehmen Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte bei Nichterreichbarkeit der zuständigen Richter de-
ren Funktion bei der Anordnung von Eilmaßnahmen wahr. Darüber 
hinaus sind für die hier angestellte Untersuchung auch die bereits 
früher ausgetauschten Argumente über die Aufgabe der Staats-
anwaltschaft für die Strafrechtspflege und das Wesen von Recht-
sprechung weiterhin relevant54, neue sind kaum hinzugekommen. 
An einzelne Punkte soll erinnert werden: 

Dem Argument, die Staatsanwaltschaft treffe keine Entschei-
dungen in einem kontradiktorischen Verfahren55, wurde bereits 
früh entgegen gehalten, dass ihre Entscheidungen ebenso wie die 

des Gerichts im Bereich des Strafrechts die Rechtsanwendung 
auf den Einzelfall konkretisieren. Da Verfahrenseinstellungen den 
weit überwiegenden Anteil ihrer Tätigkeit ausmachten, entscheide 
sie insoweit sogar abschließend und ohne richterliche Kontrolle, 
und das nicht nur bei Einstellungen nach § 170 Absatz 2 StPO, 
sondern auch dann, wenn das Vorliegen einer Straftat festgestellt 
wurde und das Verfahren gleichwohl mit oder ohne Auflagen ein-
gestellt wird (§§ 153 ff. StPO). Zudem seien Richter wie Staats-
anwälte durch die gleichermaßen bestehende Rechtsbindung zu 
Neutralität und Objektivität verpflichtet.

Der wesentliche Unterschied zwischen Rechtsprechung und 
den Entscheidungen der Staatsanwaltschaft wird von Roxin in der 
Rechtskraftfähigkeit nur der Entscheidungen der Rechtsprechung 
gesehen.56 Das ist jedoch ein Zirkelschluss, wie der nähere Blick 
auf die Definition der Rechtskraft zeigt: In Rechtskraft können per 
definitionem nur gerichtliche Entscheidungen erwachsen. Es ist al-
lerdings unbestritten, dass auch behördliche Entscheidungen un-
anfechtbar werden können. Das Kriterium kann nicht in der schon 
anfänglichen Unanfechtbarkeit liegen, denn auch ein Urteil, gegen 
das zunächst ein Rechtsmittel gegeben ist, ist ein Akt der Judi-
kative. A priori unanfechtbare Exekutiventscheidungen sind zwar 
selten, aber konzeptionell akzeptiert (Begnadigung), ohne dass 
sie deswegen der Judikative zugeordnet wären. Was als Unter-
schied zwischen Rechtskraft judikativer und Bestandskraft exe-
kutiver Akte bestehen bliebe, wäre danach lediglich die vorherige 
Zuordnung der die Entscheidung erlassenden Stelle zur Exekutive 
oder zur Judikative. Eine Aussage darüber, welcher der Gewalten 
die entscheidende Stelle richtigerweise zuzuordnen ist, kann damit 
nicht verbunden sein.

Die Unterscheidung kann auch nicht in der Abgrenzung zwi-
schen Entscheidung (als Exekutivakt) und Kontrolle (als Judi-
kativakt) bestehen. Denn das mag typischerweise zwar auf die 
Kompetenzverteilung zwischen Behörde und Verwaltungsgericht 
bezogen zutreffen. Schon im Zivilprozess passt dies nicht, weil das 
Gericht dort nicht lediglich eine fremde Entscheidung überprüft. 
Aber auch für die hier zu betrachtende Strafjustiz passt dies nicht. 
Denn beides, die Entscheidung der Staatsanwaltschaft darüber, ob 
Anklage erhoben wird, weil mit einer Verurteilung zu rechnen ist, 
als auch die Entscheidung des Gerichts über die Verurteilung und 
über die Höhe der Strafe am Ende der Hauptverhandlung, ist eine 
eigenständige, originär wertende Erkenntnis aufgrund der Tatsa-
chen und Rechtslage, wie sie sich im jeweiligen Verfahrensstadi-
um darstellt. Das Strafurteil kontrolliert nicht die Anklage, sondern 
findet eine Rechtsfolge auf der vorangegangenen Feststellung und 
Beurteilung der Sach- und Rechtslage – insoweit genauso wie das 
staatsanwaltliche Plädoyer. Wenn eine originär aus Tatsachen und 
Recht geschöpfte Entscheidung Exekutivakt und eine Kontrollent-
scheidung Judikativakt sein müsste, wäre auch das Strafurteil als 
Exekutivakt anzusehen.

Wenn Tatsachenfeststellung und Rechtsentscheidung als We-
sen der Rechtsprechung ausgemacht werden57, ist das zwar eine 
theoretische Kategorienbildung, die für eine begriffliche Klärung 
zur Erleichterung der Diskussion eine Bedeutung haben kann. 
Praktische Relevanz hat dies nicht. Das zeigt sich schon daran, 
dass historisch und rechtsvergleichend festzustellen ist, dass alle 
Mischformen vorkamen bzw. vorkommen: Vom Richter, der weder 
Tatsachen noch Rechtslage feststellte (Volksgerichtsbarkeit), über 
den Richter, der Tatsachen, aber nicht die Rechtslage feststellte 
(Aktenversendung), den Richter, der die Tatsachen nicht feststell-
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te, sondern nur über die Rechtslage des ihm präsentierten Stoffs 
entscheidet (Akkusationsverfahren), bis zum Richter, der sowohl 
die Tatsachen-, als auch die Rechtslage selbst beurteilt, dabei mit-
unter sogar die Tatsachen von Amts wegen ermittelt.

5. Voraussetzung der gesetzgeberischen Zuordnung 
der Staatsanwaltschaft zur Judikative

Die Suche nach zwingenden Kriterien für die ideal richtige 
Zuordnung der Staatsanwaltschaft zur Exekutive oder zur Judika-
tive erweist sich weiterhin als unergiebig. Mehr noch: Sie muss 
fehlschlagen. Denn es gibt keine kategorisch vorgegebene strikte 
Trennlinie zwischen den Gewalten. Wo die Trennlinie zwischen den 
Gewalten theoretisch anzunehmen ist, ist rechtlich unerheblich, 
da Gewaltenteilung ein Leitgedanke, aber kein Axiom des Rechts 
ist. Es bleibt dem Gesetzgeber überlassen zu entscheiden, mit 
welcher Ausgestaltung er dem Konzept folgt.58 Er kann Gerichts-
entscheidungen mit allgemeinverbindlicher Wirkung59 oder sogar 
mit Gesetzeskraft60 ausstatten oder Rechtssetzung durch die Ver-
waltung eröffnen.61 Die Gewaltenteilung als Axiom des Rechts zu 
begreifen, wäre auch insoweit widersinnig, als die Staatsgewalten 
nur durch ihr Zusammenwirken zur Mäßigung der Staatsgewalt in 
einem Staatsgefüge beitragen können und daher nicht in Betracht 
kommt, dass sie völlig isoliert nebeneinander stehen.62

Dass verschiedene Modelle der Einordnung der Staatsanwalt-
schaft denkbar sind, wird durch die entsprechende Staatenpraxis 
im Ausland und durch die Haltung internationaler Organisationen 
bestätigt.

So lässt sich für fast das gesamte Europa feststellen, dass 
man dort – anders als in Deutschland – einen gemeinsamen Ober-
begriff für Richter und Staatsanwälte kennt, nämlich etwa (it.) 
magistrati oder (frz.) magistrats. Sie werden als Gesamtheit be-
trachtet, deren Mitglieder lediglich unterschiedliche Funktionen in-
nehaben, aber doch einen einheitlichen Beruf und typischerweise 
auch eine gemeinsame (Selbst-) Verwaltung ausüben. Ohne dies 
im Einzelfalle staatstheoretisch nach dem Gewaltenteilungsmodell 
einzuordnen, wird realiter dadurch die Staatsanwaltschaft integra-
ler Teil der Judikative.

Namentlich gibt es Staaten wie etwa Frankreich, in denen die 
Aufgaben der Staatsanwaltschaften traditionell als (ermittlungs-)
richterliche aufgefasst werden. In Italien ist wiederum auf der Ebe-
ne der Verfassung abgesichert, dass die Staatsanwaltschaften 
der Judikative zugeordnet sind.63 Im Unterschied zu Italien, wo 
der oberste Gerichtsrat64 für Richter und Staatsanwälte zuständig 
ist, bestehen insoweit etwa in Portugal zwei separate Strukturen. 
Dagegen versteht man in Österreich die Staatsanwaltschaft aus-
drücklich als Teil der Judikative.65 MEDEL66, ein Dachverband 
europäischer Richter- und Staatsanwaltsverbände, steht auf der 
Grundlage, dass die Funktion, Staatsanwalt zu sein, eine Funktion 
des Richteramts ist.67 Und aus der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte ist ersichtlich, dass im 
Kontext der Richtervorbehalte bei Eingriffen in Menschenrechte 
zur Zuordnung eines Amtsträgers zu der Judikative nicht dessen 
titularer Status, sondern die Ausgestaltung seiner Stellung als neu-
tral, an das Recht gebunden, entscheidungsbefugt und weisungs-
frei ausschlaggebend ist.68 Im Europarat69 werden sowohl die Un-
terschiede zwischen Richtern und Staatsanwälten, als auch das 
Verbindende klar herausgestellt. In Frage gestellt wird insoweit 
nur, ob die Unabhängigkeit der Staatsanwälte – ausdrücklich: von 

der Exekutive – eine teilweise oder eine vollständige zu sein hat.70 
Auch wenn der Europarat keine ausdrückliche Festlegung enthält, 
kommt angesichts der ausdrücklich benannten Stoßrichtung der 
Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften gegenüber Parlament 
und Regierung71 keine andere Einordnung der Staatsanwaltschaft 
als in die Judikative in Betracht.

Dass die Staatsanwaltschaften eine Schlüsselrolle für die 
Strafrechtspflege wahrnehmen, steht ebenso außer Frage wie 
ihre Neutralität und Rechtsbindung bei der Entscheidungsfindung. 
Richter wie Staatsanwälte müssen über eine juristische Ausbil-
dung verfügen, die Befähigung zum Richteramt ist sogar seit dem 
GVG aus dem Jahre 1877 einheitlich. Was der Staatsanwaltschaft 
bisheriger Prägung fehlt, um sie durch eine Rechtsänderung der 
Judikative einordnen zu können – selbst wenn ihre Tätigkeit bis-
lang nicht Rechtsprechung ist –, ist daher lediglich ihre Weisungs-
freiheit.72 Wird sie hergestellt, besteht kein Hindernis, die Staats-
anwälte auch der Judikative einzuordnen.

Dass dies im Sinne des Vorschlages des Richterbundes durch 
eine landesrechtliche Lösung möglich sein soll, erscheint jedoch 
zweifelhaft. Denn die Konsequenz wäre, dass die Staatsanwalt-
schaften in manchen Ländern der Judikative, in anderen der Ex-
ekutive zugehören könnten. Eine solche Regelungsmacht dem 
Landesgesetzgeber zuzuweisen und damit der Eigenstaatlichkeit 
der Länder zu unterstellen, dürfte kaum damit zu vereinbaren sein, 
dass die Gewaltenteilung ein maßgeblicher Grundsatz der Verfas-
sungsordnung auf Bundesebene ist73, selbst wenn er nicht inhalt-
lich völlig starr festgelegt ist.

Jedenfalls dem verfassungsändernden Gesetzgeber ist es je-
doch möglich, wie in anderen Staaten auch, die Staatsanwaltschaft 
der Judikative zuzuschlagen, wenn sie entsprechend ausgestaltet 
wird.74 Eine solche Reform wäre weder mit den Grundlagen der 
Gewaltenteilung noch mit den Aufgaben der Staatsanwaltschaften 
einerseits, der Strafgerichte andererseits im Rahmen der Justiz-
gewährung in Strafsachen unvereinbar. Zwar muss die Trennung 
zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht sowie der Unterschied 
zwischen beider Aufgaben – entsprechend dem Standard des Eu-
roparates75 – erhalten bleiben. Das stellen aber auch die Reform-
vorschläge der Verbände nicht in Frage.

6. Fazit

Staatsanwälte sind nicht Parteien eines kontradiktorischen 
Verfahrens: Sie nehmen nicht umsonst am Richtertisch bzw. auf 
dessen Ebene Platz, sind eben nicht die Gegenspieler der Ver-
teidiger, sondern oftmals die wahren Verteidiger der Angeklagten 
in der Hauptverhandlung, weil sie dem Recht verpflichtet sind und 
nicht einer Parteirolle. „Der Staatsanwalt ist auch nicht der Gegen-
spieler, sondern der Streitgenosse des Richters im Kampf um das 
Recht (…) und er hat seinen Anteil an der richterlichen Jurisdik-
tion“.76

Mit der Schaffung der Staatsanwaltschaft wurde eines der 
Fundamente des modernen Rechtsstaats gelegt, sie diente der 
Aufgabe, das polizeistaatliche Element aus dem Strafverfahren 
zu beseitigen, und damit nach heutigem Verständnis der Gewal-
tenkontrolle als Judikativorgan.77 Die Staatsanwaltschaft nun im 
Zuge einer grundlegenden Reform der Judikative aus dieser aus-
zuschließen und der Exekutive zuzuordnen, wäre ein Rückschritt, 
wie er der Sache nach bereits vor Jahrzehnten treffend benannt 
und kritisiert wurde:
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„[man] würde [...] nicht nur einen beklagenswerten Rückschritt 
in die Zeit des verschrieenen Inquisitionsprozesses tun, sondern 
auch einen eklatanten Verfassungsbruch begehen“.78 Daher droht 
ständig die Vermischung der Tätigkeiten von Polizei und Staats-
anwaltschaft – und durchgreifender Einfluss von oberster Stelle. 
Ebenso führte eine isolierte Selbstverwaltung der Richter einer-
seits und der Staatsanwälte andererseits dazu, die Staatsanwalt-
schaft auf Dauer in die Exekutive zu drängen.79

Die Einbeziehung der Staatsanwälte in die Rechtsprechende 
Gewalt bedeutet nicht, die Unterschiedlichkeit der Tätigkeit von 
Richtern und Staatsanwälten nicht zu sehen oder sie zu beseiti-
gen. Es geht nur sowohl im Gesetzgebungsmodell des Deutschen 
Richterbundes als auch in dem Diskussionsentwurf der Neuen 
Richtervereinigung um eine Differenzierung nach funktionalen Auf-
gaben. Schon in den 60er Jahren sprach Bader80 von der „funk-
tionellen Aufgabenteilung“, ohne dass es jemanden in den Sinn 
gekommen sei, an der Zugehörigkeit der Staatsanwaltschaft zur 
Judikative zu zweifeln.

Nach Vorstehendem ist die Herstellung der Unabhängigkeit 
der Staatsanwälte und deren Einordnung in die Judikative verfas-
sungsrechtlich möglich. Sie empfiehlt sich auch. Denn dagegen, 
die Staatsanwälte innerhalb der Exekutive mit Unabhängigkeit 
auszustatten, stehen verfassungsrechtliche Bedenken.81 Auf die 
Unabhängigkeit kann aber im Interesse der Effektivität der Straf-
verfolgung und der Durchsetzung des Rechts nicht verzichtet wer-
den. Im Übrigen soll hier zur Vermeidung von Wiederholungen 
davon abgesehen werden, die Entwurfsbegründungen der Ver-
bände zu zitieren. Diesen ist jedoch hinzuzufügen, dass eine die 
institutionelle Unabhängigkeit und gemeinsame Selbstverwaltung 
der Judikative herstellende Reform, die die Staatsanwälte außen 
vor ließe, negative Folgen für die Staatsanwaltschaft hätte. Die 
gleiche Augenhöhe von Richtern und Staatsanwälten geriete in 
Gefahr; zwei eigenständige Verwaltungsapparate könnten weder 
in Zeiten des Verwaltungsabbaus ernsthaft in Betracht gezogen 
werden, noch ist davon auszugehen, dass die verhältnismäßig 
kleine Staatsanwaltschaft sich flächendeckend effizient selbst ver-
walten könnte. Selbst der Justizminister von Baden-Württemberg, 
Goll, hat bereits vor einer Spaltung zwischen Richterschaft und 
Staatsanwaltschaft gewarnt82 und hinzugefügt, dass im politischen 
Raum bereits gefordert werde, auch inhaltlich mehr auf die Ent-
scheidungen der Staatsanwälte Einfluss zu nehmen. Das zeigt die 
Notwendigkeit der von den Verbänden angemahnten Reformen 
überdeutlich. *
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Notizen eines Augenzeugen zum 20. Jahrestag der Gründung

Der Weg zur
Neuen Richtervereinigung

von Christoph Strecker, Richter am AG Stuttgart a.D.

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 88, 2006, S. 436 ff.

I. Die Ausgangslage

20 Jahre Richter-Ratschlag im Jahre 2000; 20 Jahre Betrifft 
JUSTIZ und 20 Jahre MEDEL im Jahre 2005 – alles haben wir 
gefeiert und in Betrifft JUSTIZ dokumentiert. Jetzt noch 20 Jahre 
Neue Richtervereinigung im kommenden Jahr 2007.

Meine Ordner und Zettelkästen dokumentieren diese Ge-
schichte, die von der Gründung handelt und von dem Weg, der 
dahin geführt hat. Die Schilderung und auch die Auswahl der Texte 
und Textauszüge gibt meine Sicht der Dinge wieder, mancher Mit-
streiter und wohl erst recht mancher der damaligen Gegner des 
Gründungsprojekts hat die Dinge vielleicht anders erlebt und wür-
de andere Prioritäten setzen.

Die Gründung wurde damals vor allem als Ablösung von der 
Gewerkschaft ÖTV wahrgenommen; sie ist aber in weiterem Zu-
sammenhang zu sehen. Längst nicht alle Gründungsmitglieder 
waren Mitglieder der Gewerkschaft. Etliche, die der ÖTV angehör-
ten, sind trotz der Mitgliedschaft In der Neuen Richtervereinigung 
weiterhin Gewerkschaftler geblieben. Nicht die Ablösung war un-
ser Thema, sondern das Bestreben, dem gesellschaftlichen Plura-
lismus auch in der Justiz Geltung zu verschaffen.

Es war eine Zeit, in der sich auch anderweitig manche Grup-
pierungen neu sortierten und etablierte Institutionen mit dem 
Wunsch nach Pluralismus konfrontiert wurden. Ärzte gründeten 
einen „Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte“ mit dem Ziel, 
sich nicht nur für ständische Interessen, sondern für eine Demo-
kratisierung des Gesundheitswesens einzusetzen, und beteiligten 
sich mit großem Erfolg an den Wahlen für ihre Standesvertretun-
gen. Die Metallarbeitergewerkschaft IG Metall sah sich bei Be-
triebsratswahlen – etwa bei Daimler-Benz oder Opel – alternati-
ven Listen ihrer eigenen Mitglieder gegenüber. Es entstand die 
„Arbeitsgemeinschaft kritischer Polizisten“ und Angehörige der 
Bundeswehr gründeten den Arbeitskreis „Darmstädter Signal“. In 
der Parteienlandschaft tauchten „Die Grünen“ auf, bei denen viele 
eine Heimat fanden, die ihre Anliegen in den bestehenden und 
etablierten Parteien nicht mehr vertreten sahen. Auch die Kirchen 
blieben von Bestrebungen der Basis nach mehr Demokratie, Of-
fenheit und Partizipation nicht verschont. Vorwiegend – aber nicht 
nur – Gruppen aus der katholischen Kirche artikulieren sich in der 

Bewegung „Kirche von unten“, die evangelische Seite hat seit je-
ner Zeit ihre „offene Kirche“.

II. Herkünfte

Unsere handelnden Personen kamen aus verschiedenen Zu-
sammenhängen, die einander ergänzen und überschneiden.

Die Unvordenklichen nenne ich jene, die schon vor der Zeiten-
wende von 1968 ihr Selbstverständnis entwickelt und ihr Richter-
dasein in einer Justiz begonnen hatten, der die Entwicklung von 
Pluralität und politischem Bewusstsein noch bevorstand. Sie wa-
ren an dieser Entwicklung oft sogar maßgeblich beteiligt. Stellver-
tretend für viele kann ich zwei erwähnen: Klaus Beer hatte sich 
seine Meriten längst in der Ostermarschbewegung, in der Partei-
politik und im Gemeinderat erworben. Auch ich war an den Ereig-
nissen von 1968 nicht als Akteur beteiligt, sondern als Anwalt, der 
in Heidelberg die Studenten verteidigte.

Der Deutsche Richterbund war eine Selbstverständlichkeit: 
Natürlich wurde man mit dem Eintritt in den Richterberuf auch 
Mitglied in der Berufsorganisation, die unsere Interessen vertrat 
und obendrein Veranstaltungen organisierte. Zweifel kamen erst 
im Laufe der Zeit: In unserem Stuttgarter „Klüngel“ (so nannten 
wir unseren Freundeskreis damals ganz unprätentiös) beschäftig-
ten uns zu Anfang der 70er Jahre die Berufsverbote; lange ehe 
sie vor den Gerichten verhandelt wurden, machten wir uns Ge-
danken über die verheerenden Auswirkungen, die sie für die poli-
tische Kultur und für die Demokratie haben könnten. Wir haben 
Stellungnahmen erarbeitet, mit denen wir uns im Richterbund aber 
nicht durchsetzen konnten. Sein Selbstverständnis ging doch wohl 
eher in Richtung Berufs- und Interessenvertretung, während wir 
uns auch den gesellschaftlichen Bedingungen zuwenden wollten, 
unter denen wir als Richter arbeiten, und den gesellschaftlichen 
Verhältnissen, in denen die Justiz ein Machtfaktor ist.

So kam es denn dazu, dass wir uns – jeder für sich – ohne 
große Konflikte langsam aus dem Richterbund hinauslebten und 
irgendwann austraten. Manche haben aber auch trotz ihres ander-
weitigen Engagements die Mitgliedschaft im Richterbund beibe-
halten. Unvereinbarkeiten gibt es da nicht.

Die Achtundsechziger nennt man und nennt sich die Studen-
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tengeneration der 1960er Jahre, deren politische Aktivitäten und 
Proteste in den Ereignissen von 1968 kulminierten – also vornehm-
lich die Jahrgänge etwa von 1941 bis 1945 (Ich habe im Handbuch 
der Justiz nachgeschlagen. Das Ergebnis war, dass etwa die Hälf-
te der Gründungsmitglieder zu dieser Altersgruppe gehörte; etwa 
ein Viertel war älter, ein weiteres Viertel jünger.)

Die Auseinandersetzung mit der NS-Justiz war konstituierend 
für das berufliche Selbstverständnis vieler von uns. Wir stellten 
uns die Frage: Wie muss eine Justiz beschaffen sein, die gewillt 
und in der Lage ist, auch in bewegten Zeiten Demokratie, Grund-
rechte und Rechtsstaat zu verteidigen? Wie muss eine Justiz 
beschaffen sein, die sich nicht von der politischen Macht durch 
Drohungen einschüchtern oder durch Verlockungen korrumpieren 
lässt?

Der Republikanische Richterbund, jene legendäre Organisa-
tion aus der Weimarer Republik, wurde für manchen von uns eine 
virtuelle politische Heimat. Er war im Jahre 1921 gegründet und 
im März 1933 unmittelbar nach Hitlers Machtergreifung aufgelöst 
worden. Während jener 12 Jahre hatte er die Zeitschrift „Die Justiz“ 
herausgegeben. Sie war im Jahre 1971 als Nachdruck erschienen. 
Auf dem dritten Richter-Ratschlag im Juli 1981 in Heiligkreuzstei-
nach hat Fritz Endemann darüber referiert. Theo Rasehorn hat der 
Zeitschrift und ihren Autoren im Jahre 1985 mit dem bei Campus 
veröffentlichten Buch „Justizkritik in der Weimarer Republik: Das 
Beispiel der Zeitschrift ‚Die Justiz‘“ ein Denkmal gesetzt. Die ge-
scheiten und beherzten Beiträge in der „Justiz“ gaben Einblick in 
eine Welt gescheiter, kritischer und mutiger Juristen, an denen wir 
begeisterungsfähigen Idealisten uns gern orientierten. Dass es 
vornehmlich Wissenschaftler und kaum Richter waren, tat nichts 
zur Sache. Wir mussten eben dafür sorgen, dass es diesmal mehr 
Richter sein würden. So war es denn ja auch bei den Richter-Rat-
schlägen.

Der Richter-Ratschlag braucht hier nicht weiter vorgestellt zu 
werden. Er ist der Urgrund, aus dem die Neue Richtervereinigung 
hervorgegangen ist. Hier entstand bei manchen Kolleginnen und 
Kollegen der Wunsch nach einer über die unverbindlichen Begeg-
nungen hinausgehenden organisatorischen Verfestigung. Die Ge-
werkschaft ÖTV hat seit den 60er Jahren eine Fachgruppe Richter 
und Staatsanwälte. Ihr gehören einerseits Kolleginnen und Kol-
legen an, die schon vor dem Eintritt in den Richterberuf gewerk-
schaftlich organisiert waren; andere Mitglieder sind ihr als Richter 
beigetreten, weil sie aus ihrem Selbstverständnis als Arbeitnehmer 
die Gewerkschaft als ihre angemessene Berufsvertretung anse-
hen. Schließlich gibt es noch die Gruppe derer, die aus dem Rich-
ter-Ratschlag heraus in die Gewerkschaft ÖTV eingetreten sind 
in der Vorstellung, deren Fachgruppe Richter und Staatsanwälte 
könne der gesuchte organisatorische Rahmen sein. Diese Frage 
hat uns schon auf dem ersten Richter-Ratschlag im Juni 1980 in 
Heiligkreuzsteinach beschäftigt. Das „Themen-Tableau“ von Klaus 
Beer für diesen ersten Richter-Ratschlag ist faksimile in BJ Nr. 64 
auf S.377 abgebildet.

III. Bedürfnis im R.-R. nach Verstetigung – Grenzen 
der ÖTV 

In der ÖTV hatten wir einerseits eine mächtige Organisation, 
so etwas kann ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Andererseits: 
Je mehr wir aus den Richter-Ratschlägen Impulse mitnahmen, die 
in Aktion umgesetzt werden wollten, desto stärker stießen wir auch 

an die Grenzen des Spielraums, den solch eine Großorganisation 
ihren Untergliederungen zugestehen kann oder will. Zum einen gilt 
für die Fachgruppen das Delegiertenprinzip: Es treffen sich immer 
nur Delegierte aus den verschiedenen Bundesländern. Treffen der 
Basis, an denen alle Mitglieder teilnehmen, und sonstige bundes-
weite Aktivitäten der Basis sind von der Satzung nicht vorgesehen.

Für Kontakte nach außen ist – oder war jedenfalls damals – die 
Richtlinie für die Arbeit der Abteilungen gemäß § 30 Zlff. 2 der ÖTV-
Satzung maßgeblich. Im Abschnitt I Grundsätze wird unter Ziff. 9 
bestimmt, dass die Abteilungen, Fachkommissionen und Fachaus-
schüsse keine organisatorische Selbständigkeit besitzen und nicht 
berechtigt sind, nach außen wirkende Erklärungen abzugeben. Das 
konnte auf Dauer nicht gut gehen, wie – stellvertretend für zahllo-
se vergleichbare Vorgänge – dieser anekdotenhafte Vorfall zeigen 
mag:

Der VI. Richter-Ratschlag im April 1983 in Wattenberg hatte 
eine Resolution verabschiedet, in der unter anderem festgestellt 
wurde, dass Richter und Staatsanwälte vielfältigen Versuchen der 
Einflussnahme ausgesetzt und dadurch in ihrer Unabhängigkeit 
gefährdet sind. Sie wurde in der Frankfurter Rundschau abge-
druckt und von dort in die Informationen der Bezirksfachgruppe 
Baden-Württemberg übernommen. Der Präsident des Landge-
richts Rottweil fühlte sich offenbar angesprochen und bat die ÖTV 
Bezirksverwaltung um Mitteilung, welche Vorkommnisse – vor-
zugsweise im Bezirk des dortigen Gerichts – gemeint seien. Nach 
fünf Monaten erinnerte er an seine noch nicht beantwortete Anfra-
ge. Klaus Beer, der hiervon Kenntnis erhielt, antwortete ihm. Nun 
erhielt der auf Bezirksebene zuständige Gewerkschaftssekretär 
vom geschäftsführenden Hauptvorstand eine Rüge, weil die An-
frage von einem Richter beantwortet worden war. Das sei allein 
Sache des „für die Geschäftsführung zuständigen Kollegen“.

Als die Probleme sich zuspitzten und eine Besserung nicht 
in Sicht war, bat Heinz Menne, der Sprecher der Fachgruppe, die 
Vorsitzende Monika Wulf-Mathies um ein Gespräch. In seinem 
Brief vom 8.12.1985 schilderte er die Missstände, listete zehn 
konkrete Beanstandungen auf und beschwor die Gefahr, dass die 
Richter eine eigene Organisation gründen könnten. Das Gespräch 
mit der Vorsitzenden fand am 18. März 1986 In Stuttgart statt, wo 
die ÖTV damals ihren Sitz hatte.

IV. Der Spielraum ist definiert

Im Juni-Heft 1986 von Betrifft JUSTIZ hat Klaus Beer seine 
Eindrücke und Schlussfolgerungen zusammengefasst: Die Struktur 
einer großen Gesamtgewerkschaft führe dazu, dass die richterli-
che Forderung, als Träger der Dritten Gewalt im Staate auch in der 
Gewerkschaft eine unabhängige Stellung zu erhalten, nicht als ge-
werkschaftliche Forderung artikuliert werden könne, denn eine gro-
ße Gesamtgewerkschaft wolle und müsse viele Einzelströmungen 
zu einem kräftigen Gesamtwillen bündeln. Wenn eine Abstimmung 
der Gruppen nicht gelinge, müsse in der Regel auf eine öffentliche 
Meinungsäußerung der Richterfachausschüsse verzichtet werden. 
Auch gebe es im Rahmen der ÖTV keine Möglichkeit einer direkten 
und engen Zusammenarbeit mit den ausländischen Richterorga-
nisationen. Die ÖTV-Richter müssten sich auf persönliche Bezie-
hungen beschränken, und die finanzielle Unterstützung dafür blei-
be selektiv und freibleibend. Die darin liegenden Beschränkungen 
würden von den gewerkschaftlich tätigen Richtern sehr stark emp-
funden. Denn sie hätten zur Folge, dass die in der Gewerkschaft 
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ÖTV organisierten Richter und Staatsanwälte in der Öffentlichkeit 
auf Bundesebene keine Rolle spielten – anders als der konservati-
ve Richterbund. Das Gespräch in Stuttgart habe den Satzungslega-
lismus nicht berühren können. Der Spielraum sei definiert.

Jetzt brach in Betrifft JUSTIZ und in vielen Papieren, die hin 
und her verschickt wurden, eine breite Diskussion aus. Befürworter 
und Gegner des Projekts einer eigenen Richtervereinigung waren 
sich darüber einig, dass es eine Grenze des Hinnehmbaren gibt. 
Unterschiedlich war nur die Leidensbereitschaft.

V. Das Projekt einer Richtervereinigung

Für viele aus Baden-Württemberg war diese Grenze erreicht, 
und so trafen wir uns am 27. und 28. September 1986 in Unterel-
chingen bei Ulm, um das Für und Wider eines solchen Projekts zu 
erörtern. Das Ergebnis war der (auch in BJ Nr. 07 auf S. 294 ver-
öffentlichte) Aufruf zur Gründung einer neuen Richtervereinigung: 
Klaus Beer, Gudrun Drexel-Büning, Friedel Eckhold-Schmidt, Mi-
chael Funke-Kaiser, Gabriele Goumas, Udo Hochschild, Wolfgang 
Howald, Heiner lseler, Günter Jung, Alfred Keukenschrijver, Chris-
tian Kuse, Annette Moll, Berndt Netzer, Hubertus Pauli, Klaus Popp, 
Elisabeth Schulz, Konrad Stolz, Imme Storsberg. Henning Stanicki, 
Christoph Strecker, wollten eine neue Richtervereinigung ins Leben 
rufen. Diese soll „eine Berufsvereinigung sein, die sich aber nicht 
als Standesorganisation begreift, sondern gesamtgesellschaftlich 
denkt und handelt. Sie soll die Demokratisierung der Justiz voran-
treiben helfen und sich in der Tradition des Republikanischen Rich-
terbundes sehen; uns neben den Ratschlägen verbinden und uns 
an den Themen und Denkanstößen der Ratschläge weiterarbeiten 
lassen. Sie soll es uns ermöglichen, an der öffentlichen justizpoll-
tischen Diskussion teilzunehmen und mit verwandten Gruppierun-
gen nahestehender Berufs- und Interessenrichtungen zusammen-
zuarbeiten; die internationale Zusammenarbeit mit den uns nahe 
stehenden Richterorganisationen des Auslandes fördern und be-
treiben.“

In der Folge entwickelte sich eine lebhafte allgemeine Diskus-
sion. Internet gab es noch nicht. Eine Papierflut schwappte über 
das Land, voller Argumente und Emotionen.

Vom 31. Oktober bis 2. November 1987 fand am Weißenhäu-
ser Strand an der Ostsee der 11. Richter-Ratschlag statt. Bisher 
waren die Argumente nur in Papierform ausgetauscht worden. Nun 
standen wir einander gegenüber – zornig und traurig, in dem ver-
geblichen Bemühen, das jeweilige Gegenüber zu uns herüberzu-
ziehen ...

An gutem Willen hat es nicht gefehlt, auf beiden Seiten. Es 
wurde trotz der Konflikte ein schöner Richter-Ratschlag mit vielen 
Gemeinsamkeiten. Die Gründungswilligen kamen den anderen mit 
einer Konzession entgegen: Bei dem für den auf den 13. Dezember 
in Frankfurt angesetzten Treffen sollte – anders als bisher geplant 
– noch nicht die Gründung erfolgen, sondern im großen Kreis das 
Für und Wider erörtert werden.

In der „Chronik“, die im Gedenken an die Zeitschrift „Die Jus-
tiz“ des Republikanischen Richterbundes 15 Jahre lang regelmäßig 
in unserer Zeitschrift „Betrifft JUSTIZ“ erschien, hat Theo Rase-
horn die Ereignisse getreulich dokumentiert (BJ Nr. 8, Dez. 1986, 
S. 356), indem er erschreckt feststellte, „wie schnell sich Gräben 
In einem bislang harmonischen Kollegen/innen-Kreis öffnen. wie 
sich Freunde/innen mit bitteren Worten gegenübertreten können. 
Glücklicherweise verzog sich die dunkle Wolke schnell. Die über 

200 Teilnehmer/ innen, die auch diesmal trotz der entlegenen Ta-
gungsstätte gekommen waren, fanden bald zur alten Herzlichkeit 
des Richterratschlags zurück ...“.

So war also Zeit gewonnen, das Für und Wider In einer weite-
ren Papierflut zu erörtern, Argumente auszutauschen und Bekennt-
nisse abzulegen. Die Fachgruppe der ÖTV gab im November eine 
Dokumentation „Wider die Spaltung“ heraus, in der etliche der bis 
dahin erschienenen Texte versammelt waren. Heinz Menne listete 
auf, “was wir ohne die ÖTV nicht machen können“, und formulierte 
zuvor einen zentralen Satz: „Wer die gesellschaftlichen Verhältnis-
se ändern will, muss eine gesunde Beziehung zur Macht haben. 
Ohne Macht gibt es keine emanzipatorische Praxis“.

Dies war wohl überhaupt der zentrale Unterschied zwischen 
den Befürwortern und Gegnern einer eigenen Gründung: Auch 
wir, die wir das Projekt vorantrieben, waren überzeugt, „eine ge-
sunde Beziehung zur Macht“ zu haben. Nur mit einem wesentli-
chen Unterschied: Wir wollten lieber auf unsere eigene als auf eine 
geborgte Macht vertrauen. Wenn wir gute Argumente hatten und 
beherzt auftraten, warum sollte es uns nicht gelingen, ein eigenes 
politisches Gewicht zu gewinnen und in den justizpolitischen Ausei-
nandersetzungen Gehör zu finden? Warum sollte es nicht möglich 
sein, das doch zu bewerkstelligen, was wir angeblich ohne die ÖTV 
nicht konnten? Wenn die ÖTV ein großer mächtiger Tanker war, so 
wären wir vielleicht eine Barkasse oder ein Bugsierschiff, leichter 
manövrierfähig und durchaus auch in der Lage, etwas zu bewegen.

VI. Hin zur Gründung

Für diejenigen von uns, die zur Gründung entschlossen wa-
ren, hatte sich durch den weiteren Austausch von Argumenten an 
dieser Entschlossenheit nichts geändert. So wandten wir uns der 
nun wichtig werdenden Frage zu, wie die Vereinigung denn heißen 
solle. Etliche von uns hatten eine Vorliebe für den Namen „Republi-
kanischer Richterbund“, der selbstverständlich bei uns allen positiv 
besetzt war. Aber es gab Einwände:

Einige Jahre zuvor – Im Jahre 1979 – war in Erinnerung an 
diesen Namen der „Republikanische Anwaltsverein“ gegründet 
worden. Wir wollten nicht etwa als dessen Anhängsel erscheinen. 
Außerdem gab es mittlerweile die rechtsradikale Partei „Die Repub-
likaner“, mit der wir auch nicht in Zusammenhang gebracht werden 
wollten. Schließlich taugt das Attribut „republikanisch“ – anders als 
1921, wo es nur 3 Jahre nach dem Sturz der Monarchie die Repub-
lik zu verteidigen galt – heute nicht mehr als Unterscheidungsmerk-
mal. Wenn wir eine Alternative zum Deutschen Richterbund sein 
wollten, dann sicher nicht deshalb, weil wir ihn des Monarchismus 
verdächtigten!

Zutreffender schien uns die weniger prätentiöse Unterschei-
dung, die darin besteht, dass wir „neu“ sind: So hat sich schließlich 
der Name „Neue Richtervereinigung“ durchgesetzt.

Am 13. Dezember fand nun also die große Versammlung im 
Kolpinghaus in Frankfurt statt. In meinen Notizen finde ich 76 Na-
men und 4 Markierungen mit Pünktchen, wir müssen also Insge-
samt 80 Personen gewesen sein. Keine Seite konnte die andere 
überzeugen, aber wir haben es geschafft. die Gemeinsamkeit in 
den Zielen zu bewahren und einander nicht die Redlichkeit abzu-
sprechen. Theo Rasehorn berichtet darüber in der Chronik in BJ 
Nr. 9 (März 1987), S. 34: Wir bleiben zusammen. So kann wohl für 
den Richterratschlag das Fazit der auf beiden Seiten sehr fairen 
Diskussion am 13. Dez. 1986 in Frankfurt um eine neue Richterver-

DER WEG ZUR NEUEN RICHTERVEREINIGUNG



34

einigung gezogen werden. Zu der bei Linken nicht seltenen Selbst-
zerfleischung wird es wohl nicht kommen. Die Feststellung, dass 
inhaltlich beide Lager – ÖTV sowie die neue Vereinigung – nichts 
trennt, blieb unwidersprochen. Es geht um Fragen des Verfahrens 
und Handelns.

Am Samstag, dem 7. und Sonntag, dem 8. März 1987 trafen 
wir uns also in Frankfurt am Main im Hotel „Dominikanerkloster“. 
Die Liste der Gründungsmitglieder umfasst 38 Namen. Zum Vor-
sitzenden wurde Klaus Beer gewählt, zu weiteren Mitgliedern des 
Vorstands Dorothea Schiefer, Friederike Schmidt, Udo Hochschild 
und Klaus Pförtner.

In der taz vom 9. März berichtete Felix Kurz unter der Über-
schrift „Kritische Richter der Offensive“ ausführlich über die Grün-
dung und fügte seinem Bericht einen Kommentar bei: „Einundvier-
zig Jahre dauerte es, bis sich nach dem Ende des Dritten Reiches 
endllch linke und kritische Richter/Innen und Staatsanwälte/innen 
In einer eigenen Standesorganisation zusammengeschlossen ha-
ben. Dieser Schntt war längst überfällig. Vereinzelt werkelten sie in 
ihren Gerichten bislang herum, umgeben von einer anderen Rich-
terkaste, die sich gerne – hinter verschlossenen Türen – auf ihre 
Gesinnungsgenossen aus der Nazi-Zeit beriefen. Fast alle Richter 
wechselten nach der Nazi-Diktatur in die sogenannte freiheitllch-
demokratische Grundordnung über. Die alte Gesinnung wechsel-
ten wohl weniger. Linke Richter gab es nach dem Ende des 2. Welt-
krieges aus bekannten Gründen schon lange nicht mehr. Richter 
sind unabhängig. So steht es jedenfalls im Grundgesetz. Doch das 
heißt noch lange nicht, dass sie auch mutig sind. Das galt bislang 
auch für die linken und kritischen Geister unter ihnen. Mit der Grün-
dung der „Neuen Richtervereinigung“, haben sie jetzt einen ersten 

Schritt vollzogen, den einzelnen zu stärken und sich ein Forum zu 
schaffen, von dem man hoffentlich bald mehr hören wird. Eins kann 
man schon jetzt schreiben: Auch in die Richterschaft kommt endlich 
Bewegung.“

VII. Die NRV als Normalität

Nun gibt es sie also, die Neue Richtervereinigung – seit 20 
Jahren und aus der Justizlandschaft nicht mehr wegzudenken. 
Der Richter-Ratschlag hat die Anfechtung überstanden. In vielen 
Bundesländern bildet die NRV mit den Kollegen der Gewerkschaft 
– mittlerweile Ver.di – bei Wahlen gemeinsame Listen, auch ge-
meinsame Veranstaltungen gibt es zuhauf.

Ich will mir nichts vormachen: Damals sind Freundschaften 
lädiert oder zumindest arg strapaziert worden. Bei manchen hat 
es Jahre gebraucht, bis wieder Unbefangenheit im Umgang mit-
einander eingekehrt ist. Gleich bei der Gründung und auch in der 
Folgezeit sind der Neuen Richtervereinigung viele Kolleginnen und 
Kollegen beigetreten, die für die Gewerkschaft nicht zu gewinnen 
gewesen wären.

Ein Beispiel hierfür und auch für den gelassenen Umgang 
miteinander erlebte ich bei unserer zweiten Bundesmitgliederver-
sammlung im September 1988 in Lübeck. Neben mir saß jemand 
am Tisch, den ich noch nicht kannte. Ich stellte mich vor: „Christoph 
Strecker aus Stuttgart, und wer bist Du?“ – ,,Karl Laier vom Finanz-
gericht Düsseldorf.“ – „Da ist doch auch mein Freund Heinz Stötzel 
von der ÖTV.“ – ,,Ja, der hat mir gesagt, wenn ich schon nicht in die 
Gewerkschaft käme, dann solle ich wenigstens zur Neuen Richter-
vereinigung gehen.“ *
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MMiitt  RReecchhtt  ffüürr  GGeerreecchhttiiggkkeeiitt!
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF) setzt sich vor Gericht dafür ein, das Recht 
menschlicher und gerechter zu gestalten.
Wir bringen geeignete Beschwerdeführer*innen oder Kläger*innen mit exzellenten 
Jurist*innen zusammen, um gemeinsam gegen Grundrechtsverletzungen vorzugehen.

Mit unseren strategischen Verfahren stärken wir
• Demokratie und Zivilgesellschaft,
• Freiheitsrechte im digitalen Zeitalter,
• Gleichstellung und Anti-Diskriminierung, sowie
• Soziale Rechte und soziale Teilhabe für alle Menschen.

Wir bauen mit der GFF eine schlagkräftige und unabhängige Organisation für 
strategische Prozessführung auf. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!

Werden Sie jetzt Fördermitglied auf freiheitsrechte.org/join

Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V., Hessische Straße 10, D – 10115 Berlin 
Vorstand: Dr. Ulf Buermeyer, Dr. Boris Burgghardt, Prof. Dr. Nora Markard

Die GFF erreichte mit ihrer Beschwerde gegen das BND-
Gesetz ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts: 
Deutsche Behörden sind auch dann an das Grundgesetz 
gebunden, wenn sie im Ausland tätig werden.

Die GFF veröffentlichte ein wegweisendes Rechtsgutachten 
zur Reform des Gemeinnützigketisrechts: Gemeinnützige 
Organisationen können sich in weiterem Umfang politisch 
betätigen als vom BGH in seiner Entscheidung gegen das 
globalisierungskritische Netzwerk Attac angenommen.

Die GFF brachte die europäische Fluggastdaten-Richtlinie 
wegen massiver Eingriffe in das Privatleben vor den 
Europäischen Gerichtshof. Dieser wird nun die Frage 
beantworten, ob die Richtlinie Grundrechte verletzt.

Die GFF geht für gleiche Rechte für alle Eltern vor Gericht, da 
der Gesetzgeber nach der Einführung der "Ehe für alle" und 
der "Dritten Option" versäumt hat zu regeln, was passiert, 
wenn queere Ehepaare Kinder bekommen.
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AUCH DIE HERRSCHAFT DES DURCHSCHNITTS BEDARF EINER GESETZLICHEN LEGITIMATION

Zur verfassungsrechtlichen Kurzschlüssigkeit der Argumentation

des BGH in der Causa TSK

 Auch die Herrschaft des Durchschnitts
bedarf einer gesetzlichen Legitimation

von Ruben Franzen, Richter am AG Eilenburg

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 145, 2021, S. 34 ff.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs1, die Revision des 
Richters am Oberlandesgerichts Thomas Schulte-Kellinghaus 
(TSK) gegen das Urteil des Dienstgerichtshofs Stuttgart2 zurück-
zuweisen, weist zwei verfassungsrechtliche Bruchstellen auf. Bei-
de betreffen das Verhältnis der drei Staatsgewalten zueinander. 
Erstens stellt sich die grundsätzliche Frage, ob eine Gerichtsver-
waltung als eine Institution, die in die Hierarchie der Exekutiven 
eingebunden ist und die letztendlich direkt oder indirekt (qua Er-
wartungshaltung) nach den Vorgaben der Exekutiven denkt und 
handelt, befugt sein kann, die Dienstaufsicht über Richterinnen 
und Richter zu führen – eine Konstellation, die in Bezug auf das 
Verhältnis der ersten zur zweiten Gewalt geradezu absurd erschie-
ne. Bislang hatte das Bundesverfassungsgericht, dem ja anders 
als der „normalen“ Gerichtsbarkeit von Verfassungs wegen volle 
Autonomie eingeräumt ist, keinerlei Veranlassung gesehen, die-
sen deutschen Sonderweg in Hinblick auf die europarechtlichen 
Anforderungen an die Unabhängigkeit der Justiz infrage zu stel-
len3. Der EuGH wiederum dürfte im Falle einer Vorlage Schwie-
rigkeiten haben, seine Entscheidung vom 09.07.20204 in dieser 
Konstellation einfach zu übernehmen. 

Die andere Bruchstelle bezieht sich auf die Frage, welche Ge-
walt in welcher Funktion Verantwortlichkeit für die finanzielle Aus-
stattung der Justiz zu tragen hat. Diesem Aspekt soll im Folgenden 
weiter nachgegangen werden. 

Der BGH meint, dass es zur Ausfüllung der Tatbestands-
voraussetzungen des § 26 DRiG ausreiche festzustellen, dass 
die Erledigungszahlen eines Richters ganz erheblich unter dem 
Durchschnitt der Kollegen liegen, vorausgesetzt, dass nicht insge-
samt eine zu hohe Belastung bestehe. Die andernorts5 eingeführte 
Differenzierung in Kernbereich der Rechtsprechung und äußere 
Form wird diesbezüglich nicht angewandt.

Diese Auslegung ist nicht nur nicht zwingend, sondern sie ver-
bietet sich jedenfalls so lange, wie die Erzeugung dieses Durch-
schnitts, auf den referiert wird, nicht ihrerseits auf einer gesetz-
lichen Grundlage beruht. Denn der durchschnittliche Zeitbedarf für 
die „Erledigung“ genannte Bearbeitung eines Falls stellt unter den 
Bedingungen erstens des Entscheidungszwangs/Justizgewähr-

leistungsanspruchs, zweitens der Prozesshaftigkeit gerichtlicher 
Entscheidungsfindung, drittens ohne Maß für die Fehlerhaftigkeit 
des Outputs und viertens ohne fallbezogene Messung der durch-
schnittlichen richterlichen Arbeitszeit keine Größe dar, die sich em-
pirisch ermitteln ließe, sondern sie ist das Ergebnis einer Setzung 
– einer Setzung durch die Justizverwaltung, nicht aber durch den 
dazu eigentlich berufenen Gesetzgeber.

Wenn der BGH meint, allein aus der Existenz der Regelung 
des § 26 DRiG schließen zu dürfen, dass die Ermahnung zur un-
verzögerten Erledigung der Amtsgeschäfte keinen Eingriff in die 
richterliche Unabhängigkeit darstelle, so greift dies zu kurz. Denn 
der durchschnittliche Zeitverbrauch pro Fall hängt von einer Viel-
zahl von individuellen Faktoren der Richterpersönlichkeit ab: Von 
dem Judiz, treffsicher die einer vertieften Bearbeitung bedürfenden 
Problemstellungen eines Falls zu finden (selbst und gerade dann, 
wenn sie vernebelt werden sollen), um so etwaige von vornherein 
oder sich im Nachhinein als überflüssig erweisende Recherchen 
und Beweiserhebungen zu ersparen; von dem je eigenen Sorg-
faltsmaßstab, sprich, von der Penibilität, die man walten lässt; von 
dem je eigenen Rechtfertigungsbedürfnis, das mehr oder weniger 
umfassende Begründungen und Rechtsprechungsbelege verlan-
gen mag; von dem Stellenwert schriftlicher Kommunikation und 
von den je eigenen Anforderungen an den selbst gepflegten Stil 
– um nur einige zu nennen – denn einem jeden von Ihnen werden 
weitere Aspekte einfallen, die Zeit in Anspruch nehmen. Nicht zu 
vergessen die je individuelle Strenge, dies so tun zu müssen, um 
insofern ggf. wie TSK sagen zu müssen: Hier steh’ ich nun, ich 
kann nicht anders. Denn das Gesetz bindet mich. 

Wobei auch diese je individuelle Einstellung zur Arbeit in einer 
– und durch eine – Entscheidungskultur, die einem hohen Erledi-
gungsdruck unterliegt, im Laufe der Zeit wesentlich von der Er-
zeugung und der Erledigung von Zahlen beherrscht und geprägt 
wird. Die berufsethische Haltung und selbst das Legalitätsprinzip 
drohen demgegenüber an Bedeutung zu verlieren. 

Das Verlangen, sich insoweit ändern zu sollen, greift, darüber 
sollte eigentlich kein Streit bestehen, tief in die richterliche Persön-
lichkeit ein. Allerdings hat sich der BGH mit inhaltlichen Fragen der 
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Konsequenzen, die aus einem solchen Vorhalt gezogen werden 
sollten, nicht weiter auseinandergesetzt, sondern meinte, sich an 
die bloße Form halten zu können. Eine Abweichung vom Durch-
schnitt behandelte er dabei nicht als ein Indiz einer ordnungswid-
rigen Art der Ausführung der Amtsgeschäfte, sondern lässt sie als 
alleinige Voraussetzung ausreichen. Diese Auslegung des § 26 
DRiG kann so nicht richtig sein.

Dabei gibt es durchaus Ursachen, die einer verzögerten Be-
arbeitung zugrunde liegen können, die sich dem Bereich der äu-
ßeren Form zuordnen ließen: An erster Stelle steht insofern der 
tatsächliche Zeiteinsatz eines Richters, also nicht nur seine blo-
ße Anwesenheit, sondern die Zeit, die er für ein konzentriertes 
Arbeiten am Fall aufwendet. Insofern entspricht es einem Com-
mon-Sense-Merkmal, wenn die das Verfahren begleitende Presse 
regelmäßig feststellte, dass es sich bei TSK um einen unbestritten 
fleißigen Richter handel(t)e. Denn es gibt auch faule.

Dazu gehört auch der Umfang der Verwendung richterlicher 
Arbeitszeit auf gerichtsnahe Tätigkeiten, als Dozent oder Prüfer 
oder Referent oder Publizist, die sich zwar mehr oder weniger aus 
der gerichtlichen Tätigkeit ergeben und diese verarbeiten und bis-
weilen in besonderer Weise durchdringen, aber eben doch die Be-
wältigung des anstehenden Pensums beeinträchtigen können. Wo-
bei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden soll, 
dass der Durchschnitt, der dem BGH als Maßstab taugt, auch von 
jenen Richtern bestimmt wird, die zur Bewältigung des ihnen zu-
gewiesenen Referats Arbeitszeiten aufwenden, die sich mit der Eu-
ropäischen Arbeitszeitverordnung – Richtlinie 2003/88/EG – nicht 
in Einklang bringen lassen. Und da es der richterliche Arbeitgeber 
nicht für nötig halten wird, sich Gedanken über die Umsetzung der 
daraus vom EUGH am 14.05.2019 abgeleiteten Pflicht zur Arbeits-
zeiterfassung zu machen, wird dies wohl auch so bleiben. 

Zur äußeren Form gehörend und damit einem Vorhalt zugäng-
lich dürfte es aber auch sein, wenn eine bestimmte Kategorie von 
Verfahren mehr oder weniger gar nicht bearbeitet wird und insofern 
die Priorisierung der Abarbeitung, die ein jeder Richter vornehmen 
muss und die zu seinen Kernaufgaben gehört, offensichtlich sach-
fremden Erwägungen folgt, etwa weil die Zuweisung eines Rechts-
gebietes nicht akzeptiert wird.

Die Ermittlung eines Durchschnitts, noch dazu ohne die übli-
chen begleitenden weiteren Angaben zur Verteilung bzw. Streuung 
der Einzelwerte wie insbesondere der Standardabweichung oder 
des Medians, dies sollte akademisch gebildeten Menschen eigent-
lich selbstverständlich sein, entfaltet kaum eine Aussagekraft. Für 
eine sinnvolle Bewertung eines solchen Rechenergebnisses noch 
entscheidender als die statistischen Zusatzinformationen sind al-
lerdings Angaben zu den mutmaßlich relevanten Bedingungen und 
Umständen, unter denen die Einzelwerte erzielt worden sind. Es 
hätte darüber hinaus nicht fern gelegen, die vorgelegten Durch-
schnittszahlen mit entsprechenden Zahlen anderer Erhebungen zu 
vergleichen, um abschätzen zu können, ob bei der für statistische 
Aussagen doch eher geringen Zahl von in Baden-Württemberg 
mit Zivilsachen betrauten OLG-Richtern die erforderliche Reprä-
sentanz gegeben ist. Bei unzureichender eigener Fachkompetenz 
hätte die Beiziehung eines Sachverständigen durchaus nahe gele-
gen, um ein Urteil darüber treffen zu können, welche Aussagekraft 
dem vorgelegten Zahlenwerk zukommt und welche relevanten 
Spezifika unter Umständen noch hätten ermittelt werden müssen, 
um die Feststellung einer unterdurchschnittlichen Erledigungsquo-
te überhaupt ziehen zu können. 

Dem BGH ist diesbezüglich denkbar wenig eingefallen, näm-
lich einzig die im ersten Urteil des DGH vermisste Aussage darü-
ber, ob sich das abverlangte Arbeitspensum sachgerecht erledigen 
lässt. Gerade mit diesem Kriterium aber bricht der BGH mit der 
sich selbst (vorgeblich zur Wahrung der richterlichen Unabhängig-
keit) auferlegten Tabuisierung der inhaltlichen Betrachtung richter-
lichen Arbeitens, wenn er nicht auch insoweit an reine Formalien 
anknüpft, wie etwa an die Zahl etwaiger Überlastungsanzeigen. 

Dabei erscheint es – in einem unabhängigen Justizsystem – 
nicht undenkbar, eine sachgerechte Bearbeitung als Prüfkriterium 
heranzuziehen. Aber wiederum gerade nicht in der Richtung, die 
der BGH eingeschlagen hat. So ließe sich im Rahmen einer in-
haltlichen Prüfung durchaus feststellen, ob eine Fallbearbeitung 
den Grundsätzen der Effizienz genügt. Als Indiz für eine geringe 
Effizienz wird man anzusehen haben, wenn Überflüssiges be-
arbeitet (und/oder geschrieben) wird. Kein prüffähiges und damit 
taugliches Kriterium ist „Sachgerechtigkeit“ jedoch insoweit, wie 
festgestellt werden müsste, ob der Erledigungsdurchschnitt durch 
Schnellerlediger beeinflusst wird, deren Bearbeitung „übereffi-
zient“ erfolgt, indem etwa das Prozessrecht abgekürzt oder Ent-
scheidungsrelevanz nicht erkannt wird oder indem das Gebot, auf 
eine gütliche Einigung hinzuwirken, nötigungsähnliche Praktiken 
hervorbringt. Und gerade in dieser Richtung liegen die Gefahren 
einer erledigungsdruckbedingten flexiblen bis kreativen Handha-
bung der Gesetzesbindung. 

Entscheidend für die Betrachtung der Bedingungen der Er-
zeugung eines konkreten Erledigungsdurchschnitts dürften die 
eingangs genannten vier Faktoren sein:

Erstens der Entscheidungszwang, der sich aus dem Justiz-
gewährleistungsanspruch ergibt und der bewirkt, dass in der Jus-
tiz besonders unflexible Arbeitsbedingungen herrschen. Verstärkt 
wird dies durch das Institut des gesetzlichen Richters, das nach 
der einschlägigen Auslegung selbst eine spruchkörperinterne Ver-
teilung nach variablen Kriterien wie interner Spezialisierung oder 
aktueller Belastung verbietet6. Man stelle sich die Situation vor, 
man bekäme innerhalb kurzer Zeit mehrere Fälle, in denen man 
die anzuwendenden Gesetze nicht für verfassungskonform aus-
legbar, sondern für verfassungswidrig hielte. Der Aufwand, einen 
einzigen Vorlagebeschluss zu verfassen, ist so hoch, dass er ge-
wöhnlich jegliche Referatsarbeit sprengt. 

Zweitens ist Rechtsprechung wesentlich durch das Verfahren 
geprägt. Verfahren aber sind in besonderer Weise zeitkritisch, in-
dem nämlich der Faktor Zeit immer und ständig in das Verfahren 
selbst mit einfließt. Dies führt oft dazu, dass auf die Beschreitung 
des Rechtswegs von vornherein verzichtet wird. Der Zeitverlauf 
hat Einfluss auf die Relevanz einer Entscheidung und auf die Ei-
nigungsbereitschaft der Parteien, auf ihre Bereitschaft, langwierige 
Beweiserhebungen anzustrengen, und darauf, auf eine höchstrich-
terliche Entscheidung hinzuwirken. Dabei kann die Prozessleitung 
erheblichen Einfluss auf die Zeitschiene nehmen, so dass gerade 
die durchschnittliche Verfahrensdauer sehr stark variieren kann.

Drittens ist Rechtsprechung davon geprägt, dass es zu 
Rechtsfragen in aller Regel mehrere unterschiedliche Auffassun-
gen gibt, die nicht als falsch bezeichnet werden können, weil sie 
alle sich rechtlich mehr oder weniger vertreten lassen mit der Fol-
ge, dass der andernorts übliche Fehlerbegriff bei der Beurteilung 
des Produkts der Rechtsprechung eher untauglich ist – ungeach-
tet des Tabus, eine inhaltliche Bewertung richterlichen Arbeitens 
vorzunehmen. Auch muss sich nicht jeder Fehler, insbesondere 
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nicht jeder Verfahrensfehler, wie beispielsweise eine Verkürzung 
des rechtlichen Gehörs (und gerade diese Art von Fehlern ließe 
sich feststellen), auf das Ergebnis auswirken. Ohne einen solchen 
Fehlerbegriff aber lässt sich der Einfluss von Zeit auf das Ergeb-
nis der Rechtsfindung nicht abschließend beurteilen. Sollte aber 
die andernorts zu beobachtende Korrelation zwischen Verkürzung 
der Bearbeitungszeit und der Zunahme von Fehlern auch für den 
Rechtsfindungsprozess gelten – und mir persönlich ist bislang 
kein Grund eingefallen, warum er nicht gelten sollte – so ließen 
sich etwaige negative Folgen nicht messen, obwohl es sie gibt. 
Vielleicht mit Ausnahme einer Zunahme der Zahl derjenigen Rich-
ter, die sich den Anforderungen nicht mehr gewachsen sehen und 
vorzeitig aus dem Dienst ausscheiden. 

Dies leitet über zum vierten Faktor, nämlich dem der tatsäch-
lich zur Bewältigung des Pensums aufgewandten richterlichen 
Arbeitszeit. Die OLG-Präsidentin und die Dienstgerichte haben 
unterstellt, dass die zur Ermittlung des Durchschnitts herange-
zogenen Erledigungszahlen unter Aufwendung der verbindlichen 
Wochenarbeitszeit erzielt werden. Geprüft hat dies niemand. Ins-
besondere die Erledigungsquote der durch die OLG-Präsidentin 
explizit angeführten Teilzeit arbeitenden Kollegen kann durchaus 
unter erheblicher Überschreitung des unterstellten Zeitrahmens 
zustande gekommen sein, und eine hohe Teilzeit-Quote könnte ein 
Indiz dafür sein, dass ein volles Pensum eher nicht sachgerecht zu 
schaffen ist. Gerade in Hinblick auf das hier betroffene Bundesland 
dürften zudem deshalb Zweifel daran angebracht sein, dass Rich-
ter nicht regelmäßig Überstunden leisten, weil die Justiz dort seit 
Jahren, legt man die Pebbsy-Zahlen als Bezugswert zugrunde, zu 
wenige Richterstellen eingerichtet hat. 

Der BGH teilt insofern unkritisch den auch dem Personal-
bedarfs-Berechnungssystem zugrunde liegenden Glauben, dass 
sich der durchschnittliche Zeitbedarf pro Fall auf empirische Weise 
ermitteln ließe, dass es sich insofern um eine von äußeren Vor-
gaben unabhängige, allein aus der Gesetzesbindung ergebende 
Größe handele. 

Dabei sprechen alle oben ausgeführten Faktoren dafür, dass 
dem nicht so ist: Ein Gesetzesverständnis, das den Richter an sei-
ne Fälle bindet, ob er sie bewältigen kann oder nicht, verbunden 
mit einem Gerechtigkeitsverständnis, das häufig die vermeintlich 
gerechte Arbeitsbelastung des Kollegiums allen anderen Über-
legungen voranstellt, verbunden mit der Notwendigkeit, in ange-
messener Zeit eine Entscheidung herbeiführen zu müssen, damit 
der Fall maßgeblich durch den Richter und nicht durch den bloßen 
Zeitablauf entschieden wird, die Möglichkeit, Verfahren zu verkür-
zen, und die Unmöglichkeit, Fehler zu messen und die unterstellte 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen, sprechen für 
eine hohe Abhängigkeit der Bearbeitungszeit von der – jeweiligen 
und der dauerhaften – Fallbelastung. 

Mithin erzeugt die Festlegung jenes Pensums, das dem Rich-
ter zu bewältigen aufgetragen wird, denjenigen Druck, der ihn zu 
einer mehr oder weniger zügigen Bewältigung der ihm zugeteilten 
Fälle anhält. 

Dies tangiert, so wird man unschwer konstatieren können, die 
richterliche Unabhängigkeit. Eine Berührung, die in der Natur der 
Sache liegt, denn Rechtsprechung bedarf in jedwedem System der 
Zuweisung von Fällen auf den oder die jeweils zur Entscheidung 
Berufenen. Dies beinhaltet insbesondere die Festsetzung der zur 
Bewältigung der anstehenden Aufgaben für erforderlich erachte-
ten Planstellen. Und jede dieser Konkretisierungen hat in Zeiten 

hauptberuflicher Richterämter zur Folge, dass damit im Zweifel 
der einzelne Richter die Abwägung zwischen möglicher Tiefe und 
Reife einer Entscheidung und wünschenswerter Geschwindigkeit 
auszutarieren hat. 

Allerdings, und dies führt zur verfassungsrechtlichen Proble-
matik des Falls, stellt sich die Frage, wer denn diese Pensen fest-
zulegen hat, beginnend mit den als maßgeblich erachteten Krite-
rien der Bildung vergleichbarer Fallgruppen, die für die Verteilung 
der richterlichen Geschäfte maßgeblich sein sollen, über die Fest-
setzung von Fallzahlen, die zu bearbeiten erwartet werden, bis 
hin zur Ausstattung der Justiz mit den entsprechenden Planstellen 
(und deren Besetzung), also denjenigen Konditionen, die bei Be-
achtung des Justizgewährleistungsanspruchs die durchschnittli-
chen Erledigungszahlen maßgeblich überhaupt erst erzeugen. 

Dies kann, so die Überzeugung des Verfassers, nur der Ge-
setzgeber sein, und nicht die Justizverwaltung. Ungeachtet der 
Diskussion über die dem Postulat der Gewaltenteilung nicht ent-
sprechende institutionelle Abhängigkeit der Dritten Gewalt von der 
Exekutiven beinhaltet der Umfang der personellen Ausstattung 
der Justiz einen so maßgeblichen Einfluss auf die Anwendung der 
Gesetze, dass diese Verantwortung nach dem Wesentlichkeits-
grundsatz beim Gesetzgeber selbst liegen muss. Er kann und darf 
dies nicht delegieren. Die Verantwortlichkeit liegt dabei nicht, so 
wie dies selbstverständlich derzeit der Fall ist, beim Haushaltsge-
setzgeber, sondern beim fachlich zuständigen Rechts- und Ver-
fassungsausschuss des Parlaments, der unter Beachtung der 
Auswirkung der aktuellen Gesetzgebung auf den Personalbedarf 
der Justiz unabhängig vom Haushalt das zur geordneten Recht-
sprechung für erforderlich erachtete Soll auszuweisen hat.

Soweit das richterliche Dienstrecht an die Personalausstat-
tung anknüpft, und dies tut es mittelbar, soweit eine verzögerte 
Erledigung der Dienstgeschäfte vorgehalten werden soll – gleich, 
ob von einer abhängigen Justizverwaltung oder einem unabhän-
gigen Gremium –, gehört es mit zu den zu prüfenden Voraus-
setzungen, ob der dafür zugrunde zu legende Maßstab auf einer 
formell rechtsfehlerfreien Grundlage beruht. Unter Beachtung der 
fehlenden Legitimation der Justizverwaltung für die personelle 
Ausstattung der Justiz stellt der solchermaßen erzeugte Erledi-
gungsdurchschnitt kein maßgebliches Kriterium dar, das zu einer 
dienstaufsichtsrechtlichen Maßnahme ermächtigen würde. 

Das Bundesverfassungsgericht hätte danach der kürzlich ein-
gereichten Verfassungsbeschwerde stattzugeben – auch wenn 
es die prinzipiellen Zweifel an der Unabhängigkeit des deutschen 
Justizsystems nicht teilen und das Verfahren daher nicht dem 
EuGH zur Prüfung der Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der Un-
abhängigkeit (und Unparteilichkeit) der Gerichte, wie sie in Art. 47 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert ist, 
zur Vorabentscheidung nach Art. 267 AEUV vorlegen sollte. *
Anmerkungen
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Zum Umgang der Justiz und der Richter mit Fehlurteilen 

Für eine Kultur des Bedauerns

von Guido Kirchhoff, Vorsitzender Richter am OLG Frankfurt am Main a.D.

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 113, 2021, S. 39 f.

„Nie, sagt sie, habe sich irgendjemand von der Justiz bei ihr 
gemeldet. Und nie, sagt sie, habe irgendwer um Entschuldigung 
gebeten.“ 

Dies ist ein Zitat der Mutter von Horst Arnold am Ende eines 
Artikels vom 5.10.2012 in der Süddeutschen Zeitung. Ihr Sohn war 
nach falscher Anschuldigung einer Kollegin durch das Landgericht 
Darmstadt im Juni 2002 wegen Vergewaltigung zu 5 Jahren Frei-
heitsstrafe verurteilt worden, saß die Strafe ab und wurde im Wie-
deraufnahmeverfahren 2011 freigesprochen. Am 29.6.2012 starb 
er an Herzschlag im Alter von 53 Jahren. 

Ein Fehlurteil, eins mit fatalen Folgen, aber wahrscheinlich 
kein subjektiv vorwerfbares. Es ist täglich eine Gratwanderung bei 
der Gewinnung der richterlichen Überzeugung, sich von Vorurtei-
len, Missverständnissen oder auch Denkfehlern freizuhalten und, 
wenn wir schon nicht immer die Wahrheit finden, uns doch so anzu-
strengen, dass sich niemand für uns schämen muss. 

Wer von uns ohne Tadel ist, werfe den ersten Stein. Wissen 
wir, auch wenn wir uns jeden Tag neu anstrengen, wie viele ver-
meidbare Fehler wir gemacht haben, wie viele Schicksale wir zu 
Unrecht verändert oder doch beeinflusst haben? Nicht nur die 
Strafrichter, genauso die Familien-, Betreuungs-, Sozial-, Arbeits-, 
Verwaltungs-, aber auch die Miet- und Zivilrichter, sicher auch die 
Finanzrichter. Eine ganz subjektive spontan gewählte Reihenfolge. 

Meist geht es gut, notfalls gibt es noch die Rechtsmittelinstanz, 
die es richten wird. Häufig kommen wir mit einem blauen Auge da-
von, manchmal können wir zunächst unbeabsichtigte Effekte im 
Nachhinein logisch rechtfertigen. So hat Werner Sack in BJ Nr. 104 
(2010), 394 (Der Umgang mit dem Fehlurteil) sehr eindringlich die 
Gedanken eines Strafrichters nach einer Verhandlung über die Be-
rechtigung einer Verurteilung geschildert: „Es schien alles so klar. 
Und jetzt, jetzt habe ich Zweifel.“ ... „Das Thema ist tabu!“ ... Wie 
wäre das eigentlich, wenn man jemand zu Unrecht verurteilt hat, 
das Urteil wird aufgehoben und später begegnet man diesem Men-
schen ...“. 

Es gibt wenige Kolleginnen und Kollegen, die offen zugeben, 
Fehler gemacht zu haben oder solche zu machen. Dabei ist dies 
statistisch wie psychologisch eine solche Selbstverständlichkeit wie 
Richter selbstverständlich Menschen sind: „Errare humanum est“. 
Sicher mag es beeindruckende Persönlichkeiten geben (der Autor 
zählt sich nicht dazu), denen man subjektiv keine Fehler vorwerfen 
kann. Dass aber auch diese objektiv unrichtig entscheiden können, 

liegt ebenso auf der Hand. Auch die Rechtsmittelinstanzen sind 
nicht unfehlbar. 

Was macht nun die Justiz mit objektiv unrichtigen Entschei-
dungen?

Kosten können wegen unrichtiger Sachbehandlung niederge-
schlagen werden. Zu Unrecht erlittene Haft wird entschädigt.

Bürokratisch ist alles in Ordnung, auch wenn Deutschland von 
allen Ländern in Europa die geringste Haftentschädigung zahlt 
(25,– EUR/Tag seit 2008, davor nur 11,– EUR). 2011 zahlten 13 
Bundesländer 1,2 Millionen Euro für 47.000 Tage Haftentschädi-
gung. Hochrechnungen kommen auf 70.000 Tage pro Jahr. Das 
bedeutet umgerechnet, dass durchschnittlich 192 Menschen jeden 
Tag zu Unrecht im Gefängnis sitzen (SZ 1.9.2012). 

Handelt es sich nur um beklagenswerte Einzelfälle, die im 
Zweifel nur durch Freispruch mangels Beweises entstehen? Ich 
glaube nicht, dass es sich dabei überwiegend um Straftäter han-
delt, denen nur ihre Schuld nicht nachgewiesen werden konnte. 
Immerhin gibt es ca. 90 (erfolgreiche) Wiederaufnahmen pro Jahr 
(Rückert Zeit-online 11.7.2011). Fachleute schätzen die Quote von 
Fehlurteilen weit höher ein (Eschelbach in KMR 2011 § 261 StPO; 
Geipel http://www. rechtsanwalt-fehlurteile.de). Der Fall des Bau-
ers Rupp aus Neuburg an der Donau zeigt exemplarisch, wie krass 
falsche Geständnisse (der angeblich zerstückelte und an Hunde 
verfütterte Tote wurde 8 Jahre später weitgehend vollständig in 
seinem Auto aus der Donau geborgen) zustande kommen können 
(http://www.spiegel.de/panorama/justiz/wie-diepolizei-im-fall-ru-
di-rupp-die-verdaechtigenunter-druck-setzte-a-822276.html). Die 
Justiz tut sich schwer mit Wiederaufnahmeverfahren: Erst das 
OLG München ordnete die Wiederaufnahme an, die zu einem 
Freispruch führte. 

Doch zurück zu meinem eigentlichen Anliegen: Silke Bigalke 
formuliert in der Süddeutschen Zeitung (1.9.2012) zum Fall der 
zu Unrecht verurteilten Monika de Montgazon, die wegen Brand-
stiftung verurteilt worden war und durch ein teures Gutachten aus 
dem Gefängnis heraus ihre Unschuld beweisen konnte, über ihre 
Schwierigkeiten nach der Entlassung: 

„Das liegt auch daran, dass die Justiz so verschämt mit ihren 
Opfern umgeht. Fehler sind nicht vorgesehen, unschuldig Inhaftier-
te dürfte es gar nicht geben, deswegen gibt es auch keine gere-
gelte Hilfe für sie. Während Straftätern nach ihrer Haftentlassung 
bei der Job- und Wohnungssuche geholfen wird, stehen die Frei-
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gesprochenen ganz alleine da. Nicht einmal eine Entschuldigung 
hat Montgazon gehört.“ 

Schon wieder diese Forderung nach Entschuldigung. Warum? 
Die Betroffenen fühlen sich allein gelassen, sie fallen durch alle 

Netze, da es sie eigentlich gar nicht geben darf. Sie möchten in 
ihrem Unglück wahrgenommen werden, menschliche Wärme spü-
ren, etwas Mitgefühl, seelische Unterstützung. Wäre es da nicht we-
nigstens möglich, wenn es schon keine echte Wiedergutmachung 
geben kann, wenn einer aufstünde und sagen würde: „Ich bedaure, 
dass so etwas passieren konnte. Ich nehme teil an deinem Schick-
sal“. 

Wer könnte das sagen? Zum Beispiel der Justizminister, durch-
aus mit dem Hinweis darauf, dass alles mit rechten Dingen und 
einer unabhängigen und funktionierenden Justiz zugegangen sei. 
Gerade wer nicht schuld ist, kann doch sein Bedauern äußern! 
Oder darf der Autofahrer, der schuldlos jemanden angefahren hat, 
sich nicht bedauernd nach dem Zustand des Verletzten erkundigen, 
ohne dass er deshalb einen Fehler eingestehen würde oder ihm ein 
Zacken aus der Krone bräche? 

Aber auch wir, die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Rich-
terinnen und Richter haben die Möglichkeit, uns nicht hinter unserer 
Robe zu verkriechen, sondern uns zuzugestehen, dass wir nicht un-
fehlbar sind, sondern nur unser Bestes geben können. Wenn das 
ausnahmsweise nicht reicht und das passiert, was nicht passieren 
sollte: Warum sollten nicht auch wir dazu stehen und dem Opfer 
die Empathie zukommen lassen, die wir jedem bedauernswerten 
Wesen entgegen bringen, das uns begegnet und dessen Schicksal 
uns anrührt. Wir sind mit unseren Angeklagten, Parteien, Beteilig-
ten, Beigeladenen, Rechtsmittelführern oder Betroffenen genauso 
schicksalhaft verbunden wie der erwähnte Autofahrer mit seinem 
Unfallgegner. 

Was kostet es uns, außer ein bisschen Mut, diesen Satz zu 
sagen, den die Opfer so gern hören möchten:

„Es tut mir leid, dass das passiert ist. Ich habe es nicht gewollt. 
Auch wenn ich mir nichts vorwerfen kann, so bedaure ich es und 
nehme teil an deinem Schicksal.“ 

Ein solcher Satz könnte weit mehr bewirken als 25,– EUR Haft-
entschädigung. Er würde für die Opfer zeigen, dass hinter diesem 
Justizapparat mitfühlende Menschen stecken, die sich ihrer Fehl-
barkeit bewusst sind. 

Natürlich ist es leichter, sich für Fehler anderer zu entschul-
digen. Aber auch das ist nicht selbstverständlich. So wurde in der 
Presse ausdrücklich registriert, als sich die Vorsitzende Richterin in 
einem Wiederaufnahmeverfahren vor dem Landgericht Magdeburg 
gegenüber einem zu Unrecht wegen Vergewaltigung Verurteilten 
äußerte: 

„Das Urteil kann nicht wettmachen, was Sie in sieben Jahren 
erlitten haben. Wir müssen uns im Namen der Justiz bei Ihnen ent-
schuldigen.“ 

Klaus Beer, in Ehren gealterter 80jähriger Gründungsvorsitzen-
der der Neuen Richtervereinigung, macht es uns mal wieder vor. Er 
hat sich als einer der Wenigen von seinen in den 60er Jahre gefäll-
ten Verurteilungen zu § 175 StGB distanziert und kämpft zusammen 
mit einem von ihm verurteilten Homosexuellen für eine Rehabilita-
tion (SZ 18.7.2012). Er schreibt in BJ Nr. 71 (2002, 364) darüber: 

„Ich würde eine Entschädigung für die von mir verurteilten Män-
ner für richtig halten. Ich muss ja einräumen, dass die Nachkriegs-
justiz – auch durch mich – ihre Menschenrechte verletzt, ihr ganzes 
Leben gestört und beeinträchtigt hat.“ *
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Die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten
der Richterinnen und Richter innerhalb, neben 

und außerhalb der richterlichen Tätigkeit*

von Hans-Ernst Böttcher (ver.di), Präsident des LG Lübeck a.D.

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 126, 2021, S. 78 ff.

Vorbemerkung der Redaktion 

Der Richterberuf ist nicht nur wegen seiner Kerntätigkeit „Recht-
sprechung“ attraktiv. Vielmehr bietet er zugleich die Ausgangsba-
sis für zahlreiche höchst interessante Nebentätigkeiten und Ab-
ordnungen – wenn man sie denn nutzt. Hans-Ernst Böttcher zeigt 
aus ebenso langjähriger wie vielfältiger Erfahrung die Möglichkei-
ten auf, die Richterinnen und Richtern offenstehen. 

Der Richterberuf ist ein auf Dauer gerichteter, „ortsfester“ Be-
ruf, kein „Karriereberuf“. Dies zeigt schon die Lebenszeitwahl in 
ein bestimmtes Richteramt. Sie schützt die individuelle persön-
liche Unabhängigkeit, Art. 97 I, II GG. Sie sichert und stützt, Per-
son für Person und dadurch auch insgesamt, die Vorhersehbar-
keit und Kontinuität der Rechtsprechung und rechtfertigt und trägt 
so ständig dazu bei, dass Art. 92 GG sich verwirklicht, der sagt: 
„Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut“. In ge-
wissem Sinne leistet sie damit auch ihren Beitrag zur Garantie des 
gesetzlichen Richters (Art. 101 I 2 GG): dass nämlich in aller Re-
gel die Richterschaft eines Gerichts stabil ist und schon gar nicht 
„durch Eingriff von hoher Hand“ verändert werden kann. 

Auch die besondere R-Besoldung, die im Eingangsamt R 1 
die Richterinnen und Richter von A14 nach A 15 und in R 2 von 
A 15 nach A 16 gleiten lässt, zeigt die grundsätzliche Dauerhaf-
tigkeit des Richterverhältnisses in einem bestimmten – auf Le-
benszeit anvertrauten – Amt, ebenso die Schutznorm des § 26 III 
DRiG, die dem Richter selbst das Recht gibt, das Richterdienst-
gericht anzurufen, wenn er behauptet, dass eine Maßnahme der 
Dienstaufsicht seine Unabhängigkeit beeinträchtige. 

Daher könnte es auf den ersten Blick als Widerspruch er-
scheinen, wenn ich im Folgenden eine Vielzahl von beruflichen 
Möglichkeiten ausbreite, die sich den Richterinnen innerhalb, 
neben und außerhalb der richterlichen „Kern- und Ursprungsbe-
tätigung“ bieten (und die womöglich dazu führen, dass sie sich 
umorientieren). 

Es wird sich aber zeigen, dass dem nicht so ist. Die sogleich 
zu zeigenden Ergänzungen und Alternativen richterlicher Tätigkeit 
dienen dem Gericht und der individuellen Bereicherung und Pro-
fessionalisierung; sie bereichern auch andere Institutionen (auf 
Zeit oder auf Dauer); sie dienen einer ständigen Regenerierung, 
Qualifizierung, Selbst-Infragestellung der (mehrstufig ausgestal-

teten) Rechtsprechung, der Praxis der Justizverwaltung und der 
Kommunikation zwischen den Gewalten unter Berücksichtigung 
richterlichen, normorientierten, Gewaltenteilung respektierenden 
(Art. 97 I GG!) Denkens. Sie zeigen anderen Personen und Ins-
titutionen und der Gesellschaft insgesamt den hohen Leistungs-
stand, die Einarbeitungsfähigkeit der Richterinnen und Richter; 
sie zeigen die Fähigkeit, Frieden und Ausgleich zu stiften, aber 
auch die Fähigkeit zur verantworteten Entscheidung, die den 
Richterinnen und Richtern gleichermaßen eigen sind. 

Zunächst geht es im Richterberuf, wie überall, darum, Er-
fahrung, Sicherheit und Kompetenz im Beruf zu erwerben. Nach 
einer gewissen Zeit – vielleicht kann man fünf Jahre als Erfah-
rungswert nennen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel – ist 
das vorhanden, was ich gern den „richterlichen Marktwert“ nenne. 
Er macht auf der einen Seite die Richterin/den Richter – auf Zeit 
oder auf Dauer – interessant für andere potentielle Personen oder 
Institutionen, auf der anderen Seite gibt es nun für die Richterin/
den Richter die Gelegenheit, die Eignung, Befähigung und fach-
liche Leistung und damit sich selbst auch an anderer Stelle zu 
erproben und einzubringen. Das gilt ähnlich für zusätzliche, nicht 
im engen Sinne richterliche Aufgaben im eigenen Gericht; sie kön-
nen und werden in aller Regel die richterliche Tätigkeit ergänzen; 
für diese Tätigkeitsfelder wird sich die Gelegenheit zum Teil auch 
schon früher, möglicherweise auch schon in der Zeit als Richter/
in auf Probe, bieten. Wichtig ist mir – darum auch dieser Vortrag 
und dieser Artikel – dass die Fülle der Möglichkeiten nicht nur we-
nigen Auserwählten offensteht, sondern allen Richterinnen und 
Richtern, die mit Herz und Verstand ihren Beruf ausüben und die 
über den Tellerrand des eigenen richterlichen Dezernats hinaus 
die besondere Rolle der Justiz im Konzert der Staatsgewalten in 
der sozialen rechtsstaatlichen Demokratie im Auge haben. 

I. Tätigkeitsfelder innerhalb des Gerichts 

Wir beginnen gleich mit der umfangreichsten, anspruchsvolls-
ten und daher sicher spannendsten Verwaltungstätigkeit, die ein 
Gericht einer jungen Kollegin oder einem jungen Kollegen (heute 
ebenso von den Amtsgerichten kommend wie vom Landgericht; 
ehrlicherweise wird man aber landesweit doch noch einen „Stand-
ortvorteil“ der Richterinnen und Richter der LG’e konstatieren müs-
sen; ich habe als erster auch regelmäßig und dem Gleichheitssatz 
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entsprechend die Richter der Amtsgerichte berücksichtigt) zu bie-
ten hat: richterliche/r Verwaltungsreferent/in (und Stellvertreter/in). 
Anderswo sagt man auch Präsidialrichter, Präsidialrat oder richter-
licher Personalreferent. Worum geht es? Um nicht weniger als die 
Befassung mit allen Verwaltungsfragen, die die Richterinnen und 
Richter und die die Rechtsprechungsaufgaben am Gericht (und 
der Gerichte im Bezirk) betreffen. In engem Kontakt mit der Haus-
leitung (Präsident/in; Vizepräsident/in) und mit dem Verwaltungs-
referenten (allgemeine/ nichtrichterliche Verwaltungsaufgaben im 
Bezirk/Haushalt) und dem Geschäftsleiter wirkt er/sie an markan-
ter Stelle an der Verwaltung mit, im Rahmen des Auftrages sehr 
weitgehend selbständig und mit Zeichnungsrecht. Die Spannbrei-
te der Aufgaben und des Einflusses sind personenbedingt, in Ein-
zelfällen habe ich es erlebt, dass – mit meinem erfreuten Einver-
ständnis – der richterliche Verwaltungsreferent schon (fast) das 
Profil eines Generalsekretärs des Gerichts hatte. Man bedenke 
dabei, dass alle übrigen Akteure der Spitze der Gerichtsverwal-
tung ihr Amt auf Dauer ausüben, während sich jede/r richterliche 
Verwaltungsreferent/in, von Anfang an in der Verantwortung und 
auf dem Präsentierteller, im training on the job, auf den Leistungen 
seiner Vorgänger aufbauend, erneut in die Position hineinarbei-
tet. Die Aufgaben können mit weiteren (z.B. Pressesprecher; Pro-
jektmanagement; s. jeweils unten) kombiniert werden. In jedem 
Falle ist der richterliche Verwaltungsreferent besonders naher Ge-
sprächspartner, Vordenker und – natürlich vielfach – Ghostwriter 
des Präsidenten und erste Kontaktperson in der Kommunikation 
mit allen Richterinnen und Richtern, insbesondere in allen Fragen 
des Präsidiums und der Geschäftsverteilung. 

Jedes Gericht muss nach Landespressegesetz und Medien-
richtlinien des Justizministeriums eine/n Pressesprecher/in ha-
ben. Ist diese/r nicht gesondert bestellt, hat der Behördenleiter die 
Funktion selbst auszuüben. Das Amt des Pressesprechers einer 
Justiz-Behörde, insbesondere eines Gerichts, ist in doppelter Hin-
sicht anspruchsvoll: Zum einen erwarten die allgemeine Öffent-
lichkeit und die Vertreter der Medien einen „Rundumservice“, sie 
gehen dabei mit Selbstverständlichkeit davon aus, dass (auch) 
ein Gericht einen Vollzeitpressesprecher mit speziellen Mitarbei-
tern hat. Dem ist bekanntlich nicht so. Zum zweiten müssen die 
Pressesprecher der Justiz ständig quasi Dolmetscherarbeit leis-
ten, damit Sprache und Inhalte aus der hermetischen Juristenwelt 
nicht für Verwirrung sorgen. Hier bieten sich dankbare Tätigkeits-
felder für sprachlich und journalistisch interessierte (gelegentlich 
bis häufig auch schon in der Medienwelt vorgebildete und erfahre-
ne) junge Richterinnen und Richter, die auch ihre Kolleginnen (in 
deren eigenem Interesse) dahin „erziehen“ können, gelegentlich 
aus ihrer Verhandlungsdisposition, ihrem Hinweis- oder Beweis-
beschluss oder ihrem Urteil auch noch einen kurzen „Waschzet-
tel“ für die Medien zur Verwendung durch den Pressesprecher zu 
machen. Es wird sich immer empfehlen (auch wegen der Nach-
folge eines Tages ...), für eine Stellvertretung mit gleicher (wach-
sender) Professionalität zu sorgen. An größeren Gerichten kann 
diese dann auch zugleich (wie möglicherweise auch das Amt des 
Pressesprechers selbst) in Zivilrecht und Strafrecht sowie evtl. 
weitere Spezialgebiete aufgeteilt werden. 

Jedes Gericht braucht eine/n Bibliotheksreferent/in. Wie an-
ders sollte eine sachkundige Anschaffungs- und Bestandspolitik 
(heute auch noch gemischt mit den elektronischen Medien) für 
die Rechtsprechungsaufgaben betrieben werden? Hier wie über-
all bei den (kleineren und größeren Verwaltungsdezernaten) zeigt 

sich, dass ein/e Richter/in in diesen „Scharnierfunktionen“ ebenso 
selbstverständlich wie richtig ist. Er/sie arbeitet dabei mit dem bi-
bliotheksfachlich vorgebildeten Leiter der Bibliothek zusammen. 

Unter den Verwaltungsfunktionen die Mitgliedschaft im Prä-
sidiums des Gerichts aufzuführen, mag zunächst Verwunderung 
wecken. Denn hier handelt es sich nicht um ein vom Präsidenten 
delegiertes, insoweit „klassisches“ Verwaltungsamt, sondern man 
kommt auf Grund einer Wahl durch das Richterkollegium (vgl. 
hierzu wie zum Präsidium insgesamt §§ 21 a GVG) in dieses Gre-
mium, das man wohl am besten als „Ständige Kommission (oder 
Hauptausschuss) des Richterplenums“ bezeichnen kann. Damit 
sehen wir auf den zweiten Blick: Die Rechtfertigung dafür, dass 
wir von einem richterlichen Verwaltungsamt sprechen können, ist 
noch höher: Die Arbeit im Präsidium ist de lege lata das Herz-
stück der richterlichen Selbstverwaltung.1 Und als Mitglied des 
Präsidiums kann jede/r Richter/in, auch hier on the job, Expertise 
in Sachen (richter- und rechtsprechungsorientierter) Verwaltung 
gewinnen. 

Wo Gremien sind, sind auch Wahlen: Alle zwei Jahre bietet 
sich (jeweils für die Hälfte der Mitglieder des Präsidiums) die Ge-
legenheit, im Wahlvorstand für die Wahl zum Präsidium zu am-
tieren. 

Ich wage gleich die zweite – zugegebenermaßen noch stär-
kere – Überraschung, wenn ich hier anmerke: Richterinnen und 
Richter können Mitglied im örtlichen Richterrat, im Bezirksrichter-
rat, im Hauptrichterrat oder auch im Präsidialrat sein. Nun ist hier 
gewiss der Einwand angebracht, es handle sich nicht um Verwal-
tung, sondern um Mitbestimmung. Aber es ist eine Erfahrungstat-
sache, dass (nicht nur eine Verwaltung durch Mitbestimmung nur 
gewinnen kann, sondern dass) im Miteinander wie in der streitigen 
Auseinandersetzung mit der Behördenleitung die Angehörigen der 
Mitbestimmungsorgane sich Verwaltungskompetenz aneignen. 

Dem Verfassungsrang entsprechend (Art. 3 II 2 GG) ist na-
türlich das Amt der Gleichstellungsbeauftragen bei jedem Gericht 
von besonderer Bedeutung. Es ist üblich, hier Richterinnen zu 
wählen nicht nur zur Gewährleistung der Gleichstellung für die-
se selbst, sondern auch als rechts(und gleichstellungs-)kundige 
Sachwalterinnen der Interessen aller Mitarbeiterinnen des Ge-
richts. 

Daneben gibt es noch eine Vielzahl von Verwaltungsaufga-
ben, die von Richterinnen und Richtern sachkundig wahrzuneh-
men sind: 

Für den Präsidenten/die Präsidentin des Landgerichts als In-
haber/in der Dienstaufsicht über die Notarinnen und Notare im Be-
zirk wird ein/e Referent/in für Notarangelegenheiten benötigt. Die 
Arbeit im Einzelnen kann mit einzelnen richterlichen Notarprüfern 
geteilt werden. Sie alle (und ganz besonders der Referent/die Re-
ferentin) sind dabei nicht nur Aufsichts- und Prüfungsinstanzen, 
sondern stehen als hochgeachtete Spezialisten den Notarinnen 
und Notaren – ihrerseits Spezialistinnen und Spezialisten – für 
vorsorgliche Rückfragen zur Verfügung. 

IT-Angelegenheiten sind an den Justiz-Behörden Schles-
wig-Holsteins, was die Verwaltung angeht, großenteils (und mit 
großem Erfolg) Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern anver-
traut. Das schließt es nicht aus, im Sinne der oben geschilderten 
„Scharnierfunktion“ auch für diese Aufgaben richterliche Organi-
sationsreferenten/innen zu bestellen, ganz im Gegenteil! Wenn 
sich die Richterschaft und die (richterlichen!) Behördenleiter nicht 
grundsätzlich und permanent um die „Justiz- und Richterkompati-
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bilität“ jeglicher IT-Systeme und technischer Hilfsmittel kümmern 
(also Grundfragen der IT, Nachfolgesysteme für MEGA u.a., Qua-
litätsmanagement etc.), geht es der Dritten Gewalt leicht wie dem 
Hasen gegenüber dem Swinegel bei dem berühmten Wettlauf. 

Zu den sonstigen Aufgaben, die Richterinnen und Richter am 
Gericht übernehmen können und sollten, zählt auch z.B. die Tätig-
keit als Gesprächsbeauftragte/r für Personalentwicklungsgesprä-
che (i.d.R.: des nichtrichterlichen Dienstes). 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Leitung der Güterich-
ter-/Mediationsstelle des Gerichts, wie natürlich auch die (rich-
terliche) Tätigkeit als Güterichter/in/Mediator/ in überhaupt. 

II. Tätigkeiten außerhalb des eigenen Gerichts 

Schon jetzt gibt es viele Aufgaben im Aus- und Fortbildungs-
sektor, die ja in aller Regel in der Verantwortlichkeit des/der OLG-
Präsidenten/in liegen2. 

Aus- und Fortbildung für den – um die traditionelle Terminolo-
gie zu gebrauchen – Mittleren Dienst, für die Justizfachangestell-
ten, für Wachtmeister/innen und für Rechtspfleger/innen; vor al-
lem aber die Referendarausbildung: Zentral ist hier der Referent/
die Referentin für Referendarangelegenheiten (und Stellvertreter/
in). Er /sie konzipiert und organisiert die Referendarausbildung 
insgesamt. Daneben gehört es fast für alle Richterinnen und Rich-
ter zum Richteramt hinzu, in der Art eines Generationenpaktes im 
Rahmen der Referendarausbildung als Einzelausbilder/in aktiv zu 
sein, für viele zusätzlich als Leiter/ in von Klausurenkursen, Vor-
tragskursen, mit Angeboten zu speziellen Themen oder Arbeits-
gemeinschaften durch individuelle Weiterbetreuung ehemaliger 
Stationsreferendar/innen bis zum Examen oder darüber hinaus, 
durch Mitwirkung als Aufsicht oder Korrektor bei Probeklausuren 
unter Examensbedingungen („acht Klausuren in zwei Wochen“) 
oder mündlichen Testprüfungen unter Echtbedingungen. 

Hinzu kommen natürlich die Tätigkeiten als Prüfer im Ers-
ten oder Zweiten Staatsexamen in Betracht. Die Mitwirkung von 
Richterinnen und Richtern an Prüfungen kommt auch an ande-
rer Stelle überall dort in Betracht, wo sie mit ausbilden, also bei 
Wachtmeistern, im Mittleren Dienst, bei Justizfachangestellten 
und Rechtspflegern.

Als hochinteressante Aufgabe ist noch die Tätigkeit als Wis-
senschaftliche/r Mitarbeiter/in (auch als Pressesprecher/in) an 
einem Landesverfassungsgericht zu nennen. 

Sie werden sich vorstellen können, dass für eine/n (nominell 
mit halber oder vielleicht auch einmal mit ganzer Arbeitskraft arbei-
tende/n) Wissenschaftlichen Mitarbeiter (die/der mit den – hoch-
rangigen – „Feierabend-Richterinnen und -richtern“ zu kommuni-
zieren und kooperieren hat) hohe Arbeitszeiten mit ebensolchen 
Überzeugungsmöglichkeiten per Argument korrespondieren. 

III. Abordnung zu sonstigen nicht-richterlichen, aber 
großenteils justizbezogenen Tätigkeitsfeldern (ins-
besondere Ministerien etc.) 

a) auf Landesebene 

Im Bund wie im Land wird, wenn an eine Abordnung zu einem 
Ministerium gedacht wird, in erster Linie das Justizministerium in 
Betracht kommen. Übrigens: In aller Regel werden die freien Stel-
len, die üblicherweise mit Praktikern besetzt werden, über das 

Intranet der Justiz ausgeschrieben; die Auswahl und Besetzung 
erfolgt in aller Regel unter Einhaltung der Mitbestimmung. 

Vorzugsweise werden fachbezogene Referate von Interesse 
sein: Strafrecht und Strafprozessrecht, Zivilrecht und Zivilpro-
zessrecht, Jugendstrafrecht, Gerichtsverfassungsrecht, Recht der 
juristischen Berufe, Notardienstaufsicht, Gnadenwesen, Juristen-
aus- und -fortbildung, Familienrecht, Betreuungsrecht, sonstige 
Gebiete der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, Strafvollzug, Jugend-
vollzug.3 Daneben gibt es – nicht minder interessant, vor allem 
für Richterinnen und Richter mit (dienstlichen oder außerdienst-
lichen) Vorerfahrungen – Querschnittsreferate: z.B. IT, Organisa-
tion, Personal, Haushalt. 

Schließlich gibt es noch Aufgaben auf der Leitungsebene: 
Pressesprecher/in, persönliche/r Referent/in, Leiter/in des Mi-
nisterbüros/ Stabsbereichs. Es ist dabei kein Geheimnis, gehört 
vielmehr zu den legitimen Gegebenheiten der Politik: Je näher 
man – hier im Bereich der Exekutive – der Hausspitze und damit 
der Sphäre des Politischen kommt, spielen neben fachlichen Ge-
sichtspunkten auch solche der persönlichen Nähe und des durch 
Erfahrung gewachsenen Vertrauens sowie in aller Regel der poli-
tischen Nähe eine Rolle. Die Erfahrung lehrt aber zu allen Zeiten 
(und politischen Farben): Ausnahmen bestätigen in der Weise die 
Regel, dass fachliche und insbesondere richterlich erworbene 
Kompetenzen so überzeugend sein können, dass sie alles ande-
re ausstechen. 

Daneben kommen durchaus auch andere Landesministerien 
in Betracht (z.B. Sozialministerium, Finanzministerium, Staats-
kanzlei, die beiden letztgenannten auch wegen der dortigen 
„Spiegelreferate“). Was sind Spiegelreferate? An den beiden Stel-
len, an denen politisch „die Musik gemacht“ wird, gibt es für jedes 
Referat im Kabinett eine Referentin/einen Referenten, der für die 
jeweiligen anderen Ministerien der Ansprechpartner im Finanzmi-
nisterium bzw. in der Staatskanzlei ist, in allererster Linie (aber 
nicht nur) bei der Haushaltsaufstellung und der damit verbunde-
nen Abstimmung der Begehrlichkeiten. Man wird sich vorstellen 
können: Die Spiegelreferenten können vielleicht manchmal das 
Innenleben eines Ministeriums so gut durchblicken wie der Fach-
minister (oder weiter!?). 

b) auf Bundesebene 

Ähnlich sieht es auf Bundesebene aus, allerdings ergeben 
sich hier noch einige zusätzliche Optionen. 

Für das Bundesministerium der Justiz (BMJ) mit Sitz in Ber-
lin gilt nicht viel anderes als für das Land. Allerdings sind dort 
Gesetzgebungsaufgaben in weit größerem Umfang zu bewältigen 
und herrscht eine weit stärkere Spezialisierung. Nicht uninteres-
sant sind auch die internationalen Aspekte (auf der Leitungsebe-
ne und/oder in den Fachreferaten und -abteilungen). 

Das BMJ hat zahlreiche operative Aufgaben ausgegliedert 
(z.B. internationale Rechtshilfe, Bundeszentralregister), für die 
jetzt das Bundesjustizamt (BJA) mit Sitz in Bonn zuständig ist. 

Wie im Land kommen auch andere Bundesministerien in Be-
tracht. 

Beim Deutschen Bundestag kommen ähnliche Tätigkeits-
felder in Betracht wie im Landesparlament (Verwaltung, Wiss. 
Dienst, Fraktionen), allerdings hat natürlich auch hier die Ver-
waltung ganz andere Dimensionen und einen höheren Grad an 
Spezialisierung. 
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Auch der Bundesrat hat eine (nach wie vor kleine, hochspe-
zialisierte, hochkompetente) Verwaltung. Ich will an dieser Stelle 
die (auch heute noch bescheiden so heißenden) Ausschussse-
kretäre nennen, regelmäßig im Range von Ministerialdirigenten, 
Beamte, die für ihre Spezialistenkollegen in den Ländern die An-
sprechpartner in allen Bundesrats(ausschuss)angelegenheiten 
sind. Die meisten von ihnen werden einmal als Mitarbeiter dort 
begonnen haben. 

Von ganz anderer Art als die ministeriellen oder parlamenta-
rischen Verwaltungstätigkeiten der eben geschilderten Art ist die 
Mitarbeit an einem der Obersten Bundesgerichte. In erster Linie 
wird wohl der BGH mit Sitz in Karlsruhe und einem Strafsenat 
in Leipzig in Betracht kommen, möglicherweise im Einzelfall aber 
auch eines der übrigen Obersten Bundesgerichte (als Beispiel sei 
hier der Bundesfinanzhof in München genannt). Hier wird es in 
aller Regel um die Tätigkeit als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/
in gehen. Das ist Aufgabe und eine Arbeitsweise, die der richter-
lichen „zu Hause“ noch einigermaßen verwandt ist und bei der in 
aller Regel diejenigen gefragt sind, die die Fähigkeit und die Nei-
gung zu wissenschaftlich vertieftem Arbeiten mit der zupackenden 
Entscheidungsfreude der Praktikerin/ des Praktikers verbinden. 
Der Rest ist von Gericht zu Gericht und insbesondere innerhalb 
des BGH von Senat zu Senat (genauer: von Vorsitzendem zu Vor-
sitzender) sehr verschieden. 

Ähnlich und doch wieder ganz anders ist die Abordnung zur 
Bundesanwaltschaft. Anders deshalb, weil auch der oder die jun-
ge abgeordnete Staatsanwalt/Staatsanwältin (es kommen auch 
Richterinnen und Richter in Frage) weiter selbst tätig bleibt/wird, 
wenn auch stark eingegliedert in die Hierarchie. 

Das Bundespatentgericht in München sucht häufig bis stän-
dig zur Arbeit im Abordnungsverhältnis erfahrene junge Richte-
rinnen und Richter mit Kenntnissen im / Neigung zum Recht des 
geistigen Eigentums, vorzugsweise solche mit der Absicht zum 
späteren Verbleib. 

Anders wieder das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in 
Karlsruhe. Die Regel für die Verweildauer der Wissenschaftlichen 
Mitarbeiter ist drei Jahre, dann kehren sie in aller Regel in ihr Hei-
matland zurück; zwar gibt (und gab) es beim BVerfG inzwischen 
– ebenso wie beim BGH – viele Richter, die dort einmal Wissen-
schaftliche Mitarbeiter waren, aber Richter sind sie dann nach 
langen weiteren Wegen geworden. Beim BVerfG ist man/frau 
einem bestimmten Richter/einer bestimmten Richterin zugewie-
sen (genauer: Diese suchen sich in aller Regel höchstpersönlich 
ihre Mitarbeiter, inzwischen vier pro Richter/in, aus). Aus eigener 
Erfahrung (bei BVR Dr. Hans-Justus Rinck von 1980 bis 1983) 
kann ich sagen, dass das eine ebenso arbeitsreiche wie hoch-
spannende und bereichernde Arbeit ist, in dem „Tätigkeitsmix“ 
oder dem „Anforderungsprofil“ ähnlich, wie ich es oben für den 
BGH beschrieben habe, aber eben viel persönlicher im Verhält-
nis zu einem Richter/einer Richterin mit allen damit naturgemäß 
verbundenen Besonderheiten in der jeweiligen Persönlichkeit und 
Arbeitsweise des/ der BVR. 

c) Internationales 

– 	 Vertretungen der Länder (darunter gemeinsam Schleswig-
	 Holstein und Hamburg als „Hanse-Office“) in Brüssel 
– 	 zeitweilige oder dauerhafte Tätigkeit als Beamter/Beamtin 

der EU. Für die dauerhafte Tätigkeit ist Voraussetzung das 

Bestehen von EU-Eingangsprüfungen (sog. concours). Ge-
legentlich besteht ein Überhang von Bewerbern, die bereits 
die Prüfung bestanden haben. Aus der Vergangenheit sind 
mir, aus Schleswig-Holstein wie aus anderen Ländern, Rich-
ter bekannt, die in jungen Jahren nach Brüssel gegangen 
sind und heute dort in hohem Rang arbeiten oder schon im 
Ruhestand sind. 

–	 dto. (zeitweilig) als deutscher Experte für EU-Projekte 
–	 Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen werden auch am EuGH 

in Luxemburg und am EGMR in Straßburg benötigt. 

IV. Eigene Fortbildung 

Für die Richterin und den Richter im aktiven Dienst vergeht 
kaum mehr eine Woche, in der nicht, über das BMJ und die Lan-
desjustizverwaltung, eine e-mail eingeht, mit der aus einem Land 
des EJTN (European Judicial Training Network) zu einer bilatera-
len, trilateralen oder europaweiten Fortbildungstagung eingeladen 
wird. Auch diese Veranstaltungen sind, Erfüllung der jeweiligen 
sprachlichen Anforderungen vorausgesetzt (wenn nicht sogar 
die Tagungssprache auch Deutsch ist und im Übrigen simultan 
gedolmetscht wird), für jede Richterin und jeden Richter offen. 
Schneller Zugriff sichert (unter den kollegial scharfen Augen der 
Mitbestimmungsgremien) die Teilnahme! 

Ferner gibt es – den Richtern in Deutschland weitgehend in 
organisatorischer Eigeninitiative überlassen, während es in Frank-
reich Teil der (im Grundsatz obligatorischen) Aus- und Fortbildung 
ist – im Rahmen der deutsch-französischen Freundschaftsverträ-
ge auch einen Passus über einen deutsch-französischen Richter-
austausch. Die deutschen Richterinnen und Richter (und Staats-
anwälte und Staatsanwältinnen) können und sollten also, so es 
sich dienstlich einrichten lässt und sie ein gutes Verhältnis zu 
ihrem Vertreter haben, einmal in aller Regel bis zu sechs Wochen 
dienstlich im Austausch nach Frankreich gehen. Ich kann es aus 
eigener Erfahrung jedem/jeder empfehlen. 

Schließlich gibt es noch die noble Einrichtung des deutsch-
japanischen Richteraustauschs. Wenn ich von Austausch spre-
che, tue ich eigentlich der japanischen Seite bitter Unrecht, 
schickt Japan doch (mit speziellem Recherche-Auftrag, so etwa 
vor 2009 zu dem dann in Japan eingeführten Schöffensystem in 
Strafsachen, oder zur allgemeinen, den Horizont erweiternden 
Fortbildung) jährlich einige Dutzend, wenn nicht Hunderte von 
Richterinnen und Richtern für kürzere oder längere Zeit nach 
Deutschland. Und Deutschland entsendet im Jahr eine/n Richter/
in nach Japan. Ich will nicht undankbar sein, denn ich gehörte 
zu den vier Richterinnen und Richtern (je zwei) aus Lübeck, die 
innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren auf diese Weise das 
japanische Rechts- und Justizsystem (und ein wenig die japa-
nische Kultur und Gesellschaft) kennenlernen durften. An die 
Kolleginnen und Kollegen in Gerichten und Staatsanwaltschaften 
gerichtet: Seien Sie aufmerksam, wenn in Ihrer Behörde, nach-
dem zur Dauerfrist die Akte in der Präsidialabteilung gezogen 
worden ist, Sie wieder auf diese herausragende Möglichkeit der 
Fortbildung aufmerksam gemacht werden. Oder erkundigen Sie 
sich „offensiv“ nach dem Austausch. Auch das steht Ihnen offen. 
Richterinnen und Richter mit Japanisch-Kenntnissen (das gibt 
es!) haben – natürlich – einen gewissen Vorsprung, aber auch 
andere Japan-bezogene Kenntnisse und/oder Interessen können 
von Bedeutung sein. 
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V. Zum guten Schluss 

Abschließend möchte ich noch folgende Hinweise nicht un-
erwähnt lassen, ganz besonders für den Fall, dass Sie Richter/
in oder Staatsanwalt/anwältin sind und ich Ihnen Appetit gemacht 
habe: 

„Zu geeigneten Zeitpunkten und den jeweiligen Vorausset-
zungen sowie zu Chancen, Risiken und Nebenwirkungen fragen 
Sie Ihre Präsidentin/ihren Präsidenten; gern auch die Mitbestim-
mungsorgane und/oder Kolleginnen und Kollegen, die eigene Er-
fahrungen haben!“ 

Sie haben ein Recht auf Information/Kommunikation, unter 
Beachtung des allgemeinen Gleichheitssatzes und der Gleichstel-
lung. Voraussetzung ist aber auch Information Ihrer/Ihres Dienst-
vorgesetzten durch Sie (was Wünsche, Möglichkeiten, Zeitpunkte, 
auch Unmöglichkeiten und Abneigungen angeht). Woher soll sie/
er es denn sonst wissen? Überhaupt: Eigeninitiative schadet nicht. 

In der unabhängigen (autonomen) Justiz werden all die Fähig-
keiten und Erfahrungen, die die Richterinnen und Richter innerhalb, 
neben und außerhalb ihrer (im engeren Sinne) beruflichen Tätig-
keit erwerben können, zum Tragen kommen/gebraucht werden. Je 
mehr und je besser die Richterinnen und Richter ihre Entwicklungs-
möglichkeiten innerhalb, neben und außerhalb der beruflichen Tä-
tigkeit nutzen, desto mehr werden sie und wird die unabhängige 
(autonome) Justiz, die kommen wird, davon gut haben. 

Und: Am kleinen Gericht war vieles von dem, um nicht zu 
sagen: fast alles, was ich an besonderen Tätigkeitsfeldern und 
Entwicklungsmöglichkeiten beschrieben habe, ohnehin selbstver-
ständlich. 

Wie heißt es so schön in § 22 GVG: „Den Amtsgerichten ste-
hen Einzelrichter vor.“ Was sollte also ein gewissenhafter, an „sei-
nem“ Gericht als Richter allein amtierender Amtsrichter anderes 
machen, als in Rechtsprechung und Verwaltung und in der Kom-
munikation mit allen Partnern vor Ort, im Bezirk und im Land alle 
Aufgaben wahrzunehmen (oder zu delegieren und dabei selbst-
verständlich zu verantworten)? So habe ich es 1971 am damaligen 
„einstelligen“ Amtsgericht Gettorf erlebt. 

Warum sollten die Richterinnen und Richter, mit den zusätz-
lichen Hilfs- und Kommunikationsmitteln von heute, hinter 1971 
zurückfallen? *
* Stark gekürzte Fassung eines Vortrages, den der Verfasser über 
Jahre regelmäßig und immer ergänzt und variiert bei der Veran-
staltung „Die Stellung der Richterinnen und Richter im Justizsys-
tem“ im Rahmen der Einführungs-Fortbildung für Richterinnen und 
Richter auf Probe in Schleswig-Holstein gehalten hat. 
Ich widme den Text gleichermaßen meinem ersten Referendar-
ausbilder PräsLG i.R. Otto von Campenhausen (damals – 1971 
– einziger Richter und Leiter des AG Gettorf bei Kiel; in seinem Be-
rufsleben zuletzt Präsident des Kirchenamtes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, EKD) und meinem Richterfreund VRFG i.R. 
Heinz Stötzel, dem langjährigen Vorsitzenden (président) der Eu-
ropäischen Richtervereinigung MEDEL, Vordenker und Vorkämp-
fer für die Vollendung der Gewaltenteilung durch Selbstverwaltung 
(Autonomie) der Justiz auch in Deutschland. 
Die um viele, viele Beispiele umfangreichere Erstveröffentlichung 
findet sich in SchlHAnz 2011, S. 220 ff; gern auch über den Ver-
fasser: heboettcher@gmail.com. 

Anmerkungen

1 Übrigens beneiden uns die Kolleginnen und Kollegen in vielen 
Ländern um diese Institution der Selbstverwaltung an der Basis, auch 
aus vielen Ländern, die eine Selbstverwaltung der Justiz auf höchster 
Ebene in Gestalt eines Obersten Richterrats haben. 
2 Daher hier unter „außerhalb des (eigenen) Gerichts“ aufgeführt.
3 Ebenso wie natürlich der Strafvollzug selbst in all seinen Varianten für 
Abordnungen in Betracht kommt. 
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Proberichter-Merkblatt

von Claudia Meßer, Direktorin des AG Hermeskeil a.D.

Ich habe es geschafft,

•	 mein Ziel ist erreicht: Ich bin Richterln, vereidigt, habe eine 
Robe und spreche Urteile „im Namen des Volkes“‚

•	 ich habe keine Hemmungen mehr, in die Akten zu kritzeln,
•	 ich bin nicht mehr so nervös, meine Verhandlungsleitung 

klappt immer besser, die Anwälte akzeptieren mich langsam,
•	 ich bin sicherer bei der Formulierung des Tenors, kann 

halbwegs manierliche Urteile absetzen. Und stelle erfreut 
fest, dass diese meistens auch rechtskräftig werden. Also 
müssen sie ja auch richtig sein ...

(Moment mal, ist diese Schlussfolgerung richtig?)

Das materielle Recht habe ich an der Uni gelernt, das Pro-
zessrecht weniger. In der Referendarzeit habe ich davon eine Ah-
nung bekommen, das was fehlt, lerne ich in der Praxis. Zum Glück 
gibt es Kommentare, Lehrbücher und den einen oder anderen Kol-
legen, den ich fragen kann.

Aber: Mit der Zeit bemerke ich, dass

•	 wir Juristen gelernt haben, uns in den Gesetzen einiger-
maßen zurecht zu finden, aber von den Dingen, die hinter 
den Rechtsfragen stehen, kaum etwas wissen;

•	 wir lernen, mit der Aktenbearbeitung klar zu kommen, aber 
uns niemand sagt, welche Wirkung die Aktenbearbeitung 
für die Rechtsuchenden, Parteien, Betroffenen, Angeklag-
ten, und wie sie auch alle heißen, hat;

•	 wir es mit Menschen aus sozialen Schichten zu tun ha-
ben, die uns fremd sind;

•	 wir deren Sprache nicht wirklich verstehen und denen 
unsere Sprache oft nicht verständlich ist;

•	 der formale Sachverhalt oft nicht das ist, worum es den 
Parteien eigentlich geht;

•	 eine streitige Entscheidung nicht immer richtig ist, auch 
wenn sie der Rechtslage entspricht;

•	 ich nie etwas von interkultureller Kommunikation im Ge-
richtssaal gelernt habe ...

Und ich erkenne,

dass meine Examensnote keine Rolle mehr spielt und dass nur 
ein Teil der Fähigkeiten, die wir Richterlnnen brauchen, im Be-
reich der Rechtsanwendung liegt. 

Mindestens genau so viele Fähigkeiten brauchen wir in ande-
ren Bereichen:

•	 wir brauchen Einfühlungsvermögen,

•	 wir brauchen Empathie,
•	 wir brauchen eine einfache, klare Sprache,
•	 wir müssen kommunikativ sein,
•	 wir brauchen Lebenserfahrung,
•	 wir brauchen psychologische Kenntnisse,
•	 wir müssen kooperativ sein und die Fähigkeit haben, in 

Netzwerken zu arbeiten,
•	 wir müssen systemisch und vernetzt denken können, und 

nicht zuletzt brauchen.wir zu unserer Überzeugungskraft 
auch Bescheidenheit.

Dies alles müssen wir nach außen tragen,

•	 wir müssen zu erkennen geben, dass uns wichtig ist, was 
uns die Menschen sagen wollen,

•	 wir dürfen deshalb nicht vorschnell sagen, „das hat mit der 
Sache nichts zu tun“,

•	 wir müssen uns Zeit nehmen,
•	 wir müssen den Menschen, die zu uns kommen, zeigen, 

dass wir sie wertschätzen, egal welcher sozialen Schicht 
sie angehören,

•	 wir müssen uns öfter mal bildlich gesehen auf den Platz 
im Gerichtssaal setzen, den die Anderen (Streitparteien, 
Angeklagte, Anwälte, Staatsanwälte, Betroffene, Zeugen, 
Erziehungsberechtigte, Jugendamtsmitarbeiter, Betreuer, 
Bewährungshelfer, .. ) einnehmen, um zu merken

		  – wie es denen geht,
		  – welche Auswirkungen unser Handeln auf sie hat,
•	 und wir müssen immer glaubhaft darstellen können, dass 

materielle Gerechtigkeit grundsätzlich vor formeller Ge-
rechtigkeit stehen muss.

•	 Und eigentlich müssen wir uns jedes Mal, bevor wir ein 
Urteil „im Namen des Volkes“ verkünden, erst einmal in-
nerlich schütteln, um uns die Bedeutung dieser Worte klar 
zu machen.

Leider hat uns dies alles niemand gesagt. 

Uns hat auch niemand gesagt,

dass es ein selbstverständliches Gebot der Höflichkeit ist,
•	 uns, wenn wir neu an ein Gericht kommen, nicht nur bei 

den Kollegen, sondern auch bei den anderen Bedienste-
ten zumindest unserer Abteilung vorzustellen, auch bei den 
Putzfrauen,

•	 beim Betreten des Gerichtes erst einmal den Wachtmeister 
zu grüßen,

PROBERICHTER-MERKBLATT



48

•	 die Parteien zu begrüßen und uns ihnen vorzustellen, ( das 
ist besonders wichtig, wenn wir Verwaltungsrichter sind 
und die Parteien sehen, dass uns ,,die Gegenseite‘‘, näm-
lich die Vertreter der Behörden, bekannt ist,

•	 uns den Anwälten, Vertretern von Behörden, Sachverstän-
digen, Dolmetschern ... vorzustellen,

•	 den Parteien / Anwälten, ... ausreichend bemessene Fris-
ten zur Stellungnahme zu gewähren,

•	 bei Verzögerungen am Verhandlungstag mit den warten-
den Beteiligten der nächsten Sache Kontakt aufzunehmen, 
sobald wir bemerken, dass der Zeitplan nicht zu halten ist, 
und ihnen die Verzögerung mitteilen,

•	 geduldig und ruhig zu verhandeln, und dass es eines Ge-
richts nicht würdig ist, zu schimpfen, schreien, beschimp-
fen, etc. (ja, auch das gibt es nicht selten),

•	 es nicht nur eine Frage der Kosten ist, wenn wir Zeugen 
lange warten lassen, sondern es auch ein Gebot der Höf-
lichkeit ist, diese so zu laden, dass sie auch tatsächlich 
zeitgerecht vernommen werden (dies setzt die weitere 
nicht immer anzutreffende Selbstverständlichkeit voraus, 
dass wir bei der Terminierung gründlich sind und einen ge-
nauen „Terminfahrplan“ haben),

So manches davon wissen oder erspüren wir, auf manches 
werden wir mit der Zeit aufmerksam. Aber es bleibt leider immer 
dem Zufall überlassen, wie wir in der Justiz „sozialisiert“ werden.

Deshalb ist der Austausch so wichtig, der Austausch mit Kol-
leglnnen und Angehörigen anderer Professionen. Diesen Aus-
tausch müssen wir suchen. Wir müssen (uns) viele Fragen stellen 
und bereit sein, von anderen zu lernen, ein Berufsleben lang. Hier-
für müssen wir uns Zeit nehmen, manchmal auch Geld investieren. 
Aber wenn wir dazu bereit sind, bekommen wir auch eine ganze 
Menge zurück, für unsere Zufriedenheit im Beruf, für uns selbst. *
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Zu den konstitutionellen und den funktionalen Anforderungen an ein Regelwerk

zur dienstlichen Beurteilung von Richterinnen und Richtern* 

Richter beurteilen im gewaltengeteilten Staat

von Ruben Franzen, Richter am AG Eilenburg

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 145, 2021, S. 34 ff.

In den vergangenen zwei Jahren wurden in den meisten Län-
dern die Regelungen über Beurteilungen in den jeweiligen Richter-
gesetzen überarbeitet. Im Ergebnis wurden Richtlinien und/oder 
Verwaltungsvorschriften durch Rechtsverordnungen ersetzt und 
die Landesrichtergesetze um entsprechende Verordnungsermäch-
tigungen ergänzt. Ein solches Regelungsinstrument wird zwar, so 
der Tenor dieses Aufsatzes, der Funktion gerecht, die dem Be-
urteilungswesen für die Steuerung der Exekutive zukommt. Der 
Instanzenzug der Judikative erfüllt jedoch eine vollkommen andere 
Funktion. Die Regelungskompetenz für diesen Bereich ist im ge-
waltengeteilten Staat dem Parlament vorbehalten. 

Anlass und Auslöser: Die jüngere Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts

Anlass für die forcierten Überlegungen der vergangenen zwei 
Jahre war eine Änderung der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts (BVerwG). In Entscheidungen vom 21.12.20201 
und vom 7.7.20212 hatte das BVerwG angekündigt, dass künftig 
einige grundlegende Entscheidungen in Bezug auf die Beurteilung 
von Richtern und von Beamtinnen, die bisher in vielen Ländern 
lediglich verwaltungsintern, nämlich durch Richtlinien oder Verwal-
tungsvorschriften geregelt worden waren, vom Gesetzgeber selbst 
getroffen werden müssten.3 Ausgelöst4 wurde diese Änderung der 
tradierten Rechtsprechung durch eine Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) zu Einstellungshöchstaltersgrenzen 
im öffentlichen Dienst,5 die ihrerseits darauf verweist, dass sich 
Rechtsauffassungen ändern können.6 

Der Entscheidung vom 21.12.2020 lag ein Konkurrentenstreit-
verfahren um die Besetzung einer Richterstelle zugrunde. Die Ent-
scheidung des BVerfG zur Einstellungshöchstaltersgrenze betraf 
einen Beamten. Die weiteren Entscheidungen des BVerwG, in 
denen es um die rechtlichen Grundlagen von Beurteilungen ging, 
betrafen eine Kommunalbeamtin7 und die Beurteilung eines Solda-
ten.8 Eine Differenzierung der Anforderungen, die an die gesetzli-
che Fundierung des Beurteilungswesens für Richter einerseits und 
für Beamtinnen andererseits zu stellen sind, nimmt das BVerwG 
nicht vor. Die daraufhin von den Justizverwaltungen der Länder 
angestrengten Gesetzgebungsverfahren orientieren sich an dem 

vom BVerwG als hinreichend abgesegneten Muster.9 
Die nachfolgenden Ausführungen befassen sich mit der Fra-

ge, ob dieser Gleichlauf den verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen genügt.

Die Wesentlichkeitstheorie: Zur Verteilung der Gewalt
im gewaltengeteilten Rechtsstaat 

Die Fragen, wer wen wann nach welchen Kriterien und in wel-
chem Verfahren dienstlich beurteilen sollte, vor allem aber jene, 
wer dies zu regeln hat, sind Fragen nach der Macht in ihrer Ver-
teilung10 im gewaltengeteilten Staat: In welchen Belangen darf 
sich die Exekutive eigenverantwortlich selbst regeln – in welchem 
Umfang gehört die Selbstregulation zur funktionsnotwendigen 
Kompetenz einer Verwaltung11 – und welche Entscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung sind in einem demokratischen Rechts-
staat zwingend der Legislative vorbehalten und somit unmittelbar 
vom Parlament selbst zu treffen und zu verantworten? 

Das Bundesverfassungsgericht behandelt die Frage, welche 
inhaltlichen Regelungen durch welche Institution12 und unter Be-
achtung welcher normativen Vorgaben in welchem Maß demokra-
tisch legitimiert und rechtsstaatlich gebunden sein müssen, unter 
dem Topos der Wesentlichkeitstheorie. Zunächst in Bezug auf den 
Eingriff in Grundrechte zur Bestimmung des Umfangs des Vorbe-
halts des Gesetzes entwickelt,13 kann diese Doktrin als Ausdruck 
eines ganz grundlegenden Prinzips der Adäquanz von Inhalt und 
Form verstanden werden, insofern die Form einer Regelung, wie 
sie insbesondere der hierarchischen Ebene ihrer Setzung ent-
spricht, und die Bedeutung, die ihrem Regelungsinhalt zukommt, 
einander korrespondieren sollten.14 Die Wesentlichkeitstheorie 
lässt sich im Ergebnis dahingehend interpretieren, dass sich die 
jeweiligen Grenzen, die der Rechtsetzungskompetenz einer Ins-
titution gesetzt sind, aus einer Gesamtbetrachtung dreier Aspekte 
ergeben: Von entscheidender Bedeutung ist, welche Wirkung eine 
Regelung entfaltet, wobei der Intensität eines etwaigen Eingriffs in 
Grundfreiheiten bzw. -rechte in Hinblick auf den Vorbehalt des Ge-
setzes eine ausschlaggebende Bedeutung zukommt. Zweitens ist 
von Relevanz, welche Funktion einer Regelung zukommt und wel-
che Anforderungen sich aus dem Erfordernis ergeben, sie sich än-
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dernden Bedingungen anpassen zu müssen. Und drittens können 
sich andersherum Anforderungen an die Normsetzung aus dem 
strukturellen Ordnungsgefüge der Verfassung in seinen stabilitäts-
wahrenden Funktionen ergeben, also als Antwort auf die Frage, 
welche Funktion eine bestimmte Kompetenzregelung erfüllen soll.

Der Entscheidung des BVerfG lag die Frage zugrunde, ob es 
ausreicht, wenn das Höchstalter, bis zu dem die Begründung des 
Beamtenverhältnisses möglich ist, in einer verwaltungsinternen 
Richtlinie bestimmt wird. Das BVerfG sah darin eine Beschränkung 
des Zugangs zu einem Beruf und erklärte, dass ein unmittelbarer 
Eingriff in die nach Art. 12 Abs. 3 GG geschützte Freiheit der Be-
rufsausübung gegeben sei, der nur durch Gesetz hätte erfolgen 
dürfen.

Das BVerwG hat seine Forderung nach einer verstärkten Be-
achtung des Vorbehalts des Gesetzes auf die Grundrechtsrele-
vanz von Beurteilungen gestützt. Es hat aus der Entscheidung zur 
Einstellungshöchstaltersgrenze geschlussfolgert, dass es das We-
sentlichkeitsprinzip gebiete, dass der Gesetzgeber zumindest die 
grundlegenden Entscheidungen im Beurteilungswesen möglichst 
einheitlich oder zumindest transparent selbst zu treffen hat. Nur so 
könne er zu einer gerechten Umsetzung des aus Art. 33 Abs. 2 GG 
abgeleiteten Bewerbungsverfahrensanspruchs gelangen.15 Die 
Frage, ob die rechtlichen Grundlagen dienstlicher Beurteilungen in 
allen Arten öffentlicher Dienstverhältnisse, im Beamtenverhältnis 
ebenso wie im Richteramt, für Soldatinnen ebenso wie für Inhaber 
einer Professur, in gleichem Umfang durch Parlamentsgesetze zu 
regeln sind, hat das BVerwG bislang nicht aufgeworfen – und dem-
entsprechend auch nicht zu beantworten versucht. 

Es hat sich allerdings auch nicht weiter mit der Frage befasst, 
welche Bedeutung der Beurteilung für das berufliche Fortkommen 
der jeweils Betroffenen zukommt, und welche Aufgaben und Funk-
tionen das Beurteilungswesen im Kontext des jeweiligen Dienst-
verhältnisses erfüllt. Eine solche Auseinandersetzung wäre ange-
zeigt gewesen. Denn die Ausgestaltung des Beurteilungswesens 
wirkt sich zwar auch auf etwaige berufliche Entwicklungschancen 
der in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen gebundenen Per-
sonen aus. Ihr kommt aber zugleich eine Funktion in dem im öf-
fentlichen Interesse liegenden Ausleseprozess zu.16 

Für das Beamtenverhältnis formuliert das BVerfG in ständiger 
Rechtsprechung in einem an die invisble hand erinnernden Duk-
tus, dass diese beiden Aspekte, also der des Fortkommens des 
Bediensteten auf der einen und der Aspekt der dem staatlichen 
Wohl dienenden Bestenauslese auf der anderen Seite miteinan-
der Hand in Hand gingen.17 Ob dies für das Richteramt in gleicher 
Weise gilt, bleibt offen. 

Zudem dürfte der Frage nach der normativen Grundlage der 
Beurteilungspraxis in der Konstellation einer unvollständigen Ge-
waltenteilung, in der die Verfassung die Zuständigkeit für die Be-
förderungen und für die ihr zugrundeliegenden Beurteilungen von 
Richterinnen und Richtern der Exekutive zuweist, eine besonde-
re Bedeutung zukommen. Denn anders als bei dienstlichen Be-
urteilungen im Beamtenrecht sind in Bezug auf die Regelung des 
richterlichen Beurteilungswesens nicht nur zwei, sondern alle drei 
Gewalten involviert.

Eine funktionale Rahmung: Gleichheit als Basis
 
Allem staatlichen Handeln, dem der Exekutive ebenso wie 

dem der Judikative, liegt im Rechtsstaat in der einen oder ande-

ren Weise Gleichheit als die Basis einer Gerechtigkeit anstreben-
den Rechtsordnung zugrunde. Denn es entspricht der inhaltlichen 
Funktion von Recht, die Maßstäbe der Gleichheit zu definieren 
(also insbesondere festzulegen, welche tatsächlichen Unterschie-
de von Relevanz sein sollen, und welche nicht) um Vergleichbar-
keit überhaupt erst zu ermöglichen. 

Auf der Ebene formaler Gleichheit, bildlich gesprochen in der 
Horizontalen, stellen sich – auch und nicht zuletzt der Justizver-
waltung – Verteilungsaufgaben. Eine dieser Aufgaben ist die Frage 
nach einer gerechten Verteilung von Beschäftigten in der Fläche, 
also insbesondere, wer eine Stelle im Zentrum und wer eine sol-
che in der Peripherie bekommt. Eine andere Aufgabe ist die Auf-
teilung der anfallenden Geschäfte auf die durch diese Verteilung 
zuständig werdenden Beschäftigten im Rahmen der jeweiligen 
Geschäftsverteilung.18

Soweit indessen eine hierarchische Ordnung kreiert und sol-
chermaßen in rechtlich verbindlicher Weise Ungleichheit definiert 
wird, stellt sich, quasi in der Vertikalen, die Aufgabe einer Per-
sonalauslese. So ist jede höhere Hierarchie-Ebene dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie gegenüber der darunter liegenden weniger 
Stellen umfasst. Dieser Zuspitzung entspricht eine Konzentration 
von Macht, nämlich eine höhere Tragweite der zu treffenden Ent-
scheidungen, damit einhergehend eine größere Verantwortlichkeit, 
in aller Regel verbunden mit einem höheren Sozialprestige19 so-
wie – nach den hergebrachten (und damit aber auch reversiblen) 
Grundsätzen des Berufsbeamtentums – mit einer höheren Besol-
dung20, und damit in der Regel21 mit einer höheren Attraktivität. 

Auch und gerade das mit einem jeden Besetzungsverfahren 
einhergehende Verfahren der Personalauslese hat den Gleich-
heitsgrundsatz zu beachten. Er beansprucht bei allen zur Dis-
position stehenden Auswahlverfahren Geltung, sei es die Ent-
scheidung durch das Los,22 durch eine Wahl und/oder durch eine 
Verwaltungsentscheidung auf Grundlage einer wie auch immer 
gearteten Eignungsprüfung – wobei die beiden letzten Alternati-
ven die beiden konträren Steuerungskonzepte verkörpern, die der 
westlichen Kultur geläufig sind.23 

Soweit die Personalauswahl im Rahmen einer Wahl durch 
diejenigen Personen getroffen werden soll, die von dieser Ent-
scheidung mehr oder weniger stark betroffen sind, kommt der 
Gleichheitsgrundsatz zur Geltung, insofern es die allgemeinen 
Grundsätze des Demokratieprinzips gebieten, dass in formaler 
Gleichheit alle zu einer Abstimmung Berechtigten eine gleichwerti-
ge Stimme haben.24 In Bezug auf die Besetzung richterlicher Stel-
len ist diese Möglichkeit einer Wahlentscheidung von Relevanz, 
weil das Grundgesetz in Bezug auf die Besetzung von Richter-
stellen das Verfahren der Wahl in ein Richteramt als Alternative 
und/oder Ergänzung zu der das Recht des öffentlichen Dienstes 
beherrschenden Bestenauslese ausdrücklich zulässt.25 

Soweit aber die Personalauswahl quasi von „oben“, also im 
Rahmen der das Recht des öffentlichen Dienstes beherrschenden 
Hierarchie erfolgt, definiert die Kriterientrias des Art. 33 Abs. 2 GG 
diejenigen Kriterien abschließend, die es erlauben und gebieten, 
vom allgemeinen Gleichheitsprinzip des Art. 3 Abs. 2 GG abzu-
weichen. 

Steuerungs-Hierarchie und Instanzen-Hierarchie 

Die drei Gewalten26 im gewaltengeteilten Rechtsstaat sind in 
ganz unterschiedlichem Maße und in ganz unterschiedlicher Wei-
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se hierarchisch strukturiert. Dies wiederum hängt mit ihren ganz 
unterschiedlichen Funktionen zusammen. 

So bildet das Parlament die formale Gleichheit der Wahlbür-
ger, die durch die gewählten Abgeordneten repräsentiert werden, 
insofern ab, als sich alle Unterschiede in ihren Kompetenzen auf 
quantitative, nicht aber auf qualitative Unterschiede zurückführen 
lassen (müssen). In diesem Sinne sind alle Mitglieder eines de-
mokratisch gewählten Gremiums gleich.27 Demgegenüber weisen 
sowohl die Exekutive als auch die Judikative einen hierarchischen 
Aufbau auf – wenn auch in ganz unterschiedlicher Weise. 

Die Steuerungs-Hierarchie der Exekutiven

Die Exekutive zeichnet sich dadurch aus, dass die Hierarchie 
wie in einer Pyramide in einer personellen Spitze ausläuft – einer 
Spitze, die einem demokratisch legitimierten Gremium gegenüber, 
in der Regel einem Parlament, für die Erfüllung der ihr obliegenden 
Aufgaben persönlich verantwortlich ist. Dabei hat die Verwaltung, 
abstrahierend betrachtet, drei grundlegenden Anforderungen zu ge-
nügen: Die öffentliche Verwaltung hat, der Basis der Rechtsordnung 
entsprechend, Rechtsgleichheit zu gewährleisten, sie hat etwaige 
Störungen zu bewältigen, und sie hat, den Anforderungen an Effi-
zienz genügend, die ihr zur Verfügung stehenden personellen und 
sachlichen Mittel effizient einzusetzen. Die Hierarchie, betrachtet 
als strukturelles Instrument, leistet – als strukturelle Voraussetzung 
der persönlichen Verantwortlichkeit ihrer Spitze – insofern dreierlei. 

Erstens ermöglicht es der hierarchische Kompetenzaufbau, 
durch die Erteilung allgemeiner Weisungen (mit unterschiedlichen 
Bezeichnungen wie Richtlinien oder Verwaltungsvorschriften), eine 
weitgehende Gleichbehandlung aller Rechtsunterworfenen um-
zusetzen – auch wo die Auslegung einer Gesetzesnorm mehrere 
Alternativen zulässt, oder dort, wo im ständigen Wandel der Ver-
hältnisse neue Anwendungskonstellationen auftreten. Dieser Kom-
petenz korrespondiert eine entsprechende Kontrollpflicht bzw. -auf-
gabe, die in der Regel durch Geschäftsprüfungen umgesetzt wird. 

Zweitens geht die Hierarchie in der Verwaltung einher mit der 
Kompetenz der jeweils Vorgesetzten und, durchgreifend, auch 
deren jeweiligen weiteren, mittelbar Vorgesetzten, im Einzelfall 
unmittelbar Weisungen zu erteilen, um insbesondere auf etwaige 
Störungen reagieren zu können. Dieser Kompetenz korrespondiert 
in aller Regel eine Berichtspflicht gegenüber den Vorgesetzten im 
Falle entsprechender Störungen und Besonderheiten. 

Und drittens verfügt Verwaltung über eine Personalhoheit, die 
es ihr erlaubt, im Rahmen der Personalverwaltung die zur Aufga-
benerfüllung der Verwaltung vorgesehenen Stellen in optimaler 
Weise zu besetzen – unter Beachtung des Anspruchs auf Gleich-
behandlung der insofern Betroffenen. Dazu gehört einerseits die 
Aufgabe, die zu besetzenden Stellen aufgabenadäquat zu be-
schreiben. Und andererseits sind die Beamtinnen und Beamten 
dienstlich zu beurteilen. Es sind die Dienstvorgesetzten, die die 
Stellen ausschreiben, und sie sind es, denen es obliegt zu beurtei-
len, ob und wie die Beamten diesen Aufgaben gewachsen sind.28 
Stellenausschreibung und dienstliche Beurteilung korrespondieren 
miteinander.29 

In diesem Kontext steht das Beurteilungswesen in Bezug auf 
Beamtinnen und Beamte: Es ist ein Instrument der Personalsteue-
rung. Die Möglichkeit des Aufstiegs stellt dabei einen wesentlichen 
Anreiz dar, um Ehrgeiz zu wecken und die persönliche Motivation 
zu steigern.

Steuerungshierarchien sind deshalb in aller Regel nicht nur 
spitz, sondern auch steil. 

Die Instanzen-Hierarchie der Judikativen

Auch die Struktur der Judikativen ist bestimmt durch die An-
forderung, dem Ideal der Rechtsgleichheit Genüge zu tun. Um 
Rechtsfrieden und Rechtsicherheit herbeiführen zu können, muss 
auch die Rechtsprechung ein Verfahren der Vereinheitlichung 
vorsehen. Da sich Vereinheitlichung effektiv wohl nur in einer auf 
Einheit ausgerichteten, und insofern ihrem Wesen nach hierarchi-
schen Struktur umsetzen lässt, bedarf es mit dem Instanzenzug 
auch in der Judikative einer solchen Struktur.30 

Allerdings steht der Prozess der Vereinheitlichung in der 
Judikative unter grundsätzlich anderen Ausgangsbedingungen 
als in der Exekutiven. Denn die funktionale Prämisse der Recht-
sprechung ist ihre Unabhängigkeit: Die Unabhängigkeit eines je-
den Richters von den an einem Fall Beteiligten, und institutionell 
die Unabhängigkeit als Staatsgewalt von den anderen, den Staat 
konstituierenden und jede Staatlichkeit im Inneren beherrschen-
den Machtverhältnissen. Deshalb ist Rechtsprechung, wie es das 
BVerfG einmal formuliert hat, konstitutionell uneinheitlich.31 Recht-
sprechung ist solchermaßen der strukturelle Gegenentwurf zur 
Verwaltung. 

Der Instanzenzug ist dementsprechend nicht auf eine ein-
seitige Weisungskompetenz gegründet, sondern auf eine gegen-
seitige Begründungsobliegenheit. Diese Obliegenheit, nämlich die 
jeweilige Entscheidung nicht nur gegenüber den Beteiligten eines 
Verfahrens, sondern im Streitfall zugleich auch im Instanzenzug 
begründen zu müssen, ist indirekt Art. 3 GG verpflichtet und hegt 
zudem die der Letztentscheidungskompetenz innewohnende 
Willkürgefahr ein. Der Instanzenzug ermöglicht es, divergierende 
Rechtsprechung dadurch zu vereinheitlichen, dass ein diskursiver 
Austausch der unterschiedlichen Argumente herbeigeführt und 
gefördert wird. In diesem Prozess wird die dezentrale Rechtspre-
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chung zentriert, neu sich stellende Fragen werden in den unter-
schiedlichen Konstellationen bearbeitet, dann aber in der einen 
oder anderen Richtung höchstrichterlich entschieden, ohne dass 
dadurch ein Prozess der immer wieder variierenden Argumenta-
tion im Rahmen wechselseitiger Begründungsobliegenheiten ver-
hindert würde. 

Zugleich gilt es, jegliche Art von Abhängigkeiten, da sie die 
Funktionsfähigkeit der Rechtsprechung gefährden, soweit irgend 
möglich zu vermeiden. Dies schließt nicht nur Weisungen als Mittel 
der Vereinheitlichung aus, sondern besagt darüber hinaus, dass es 
auch eine mehr oder weniger indirekte Steuerung durch Lob und 
Tadel, durch Belohnung oder Bestrafung nach Möglichkeit struktu-
rell zu vermeiden gilt. Dabei besteht das Funktionserfordernis der 
Unabhängigkeit auch gegenüber der Legislative. Die Rechtspre-
chung muss sich daher in ihrem Ergebnis wechselseitig nur sich 
selbst – und den Betroffenen –, aber gerade nicht einem demo-
kratisch gewählten Gremium gegenüber verantworten. Soweit eine 
Mehrheit im Parlament mit der Auslegung eines Gesetzes durch 
die Gerichte nicht einverstanden sein sollte, steht es dem Parla-
ment frei, das Gesetz – in den Grenzen der Verfassung – in dem 
von ihm intendierten Sinne zu ändern. Gerade vor den Versuchen 
politischer Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung muss die 
Judikative dagegen höchste Stabilität gewährleisten. Eine abhängi-
ge Justiz kann – jedenfalls bezogen auf eine solche Abhängigkeit, 
ihre Aufgabe nicht voll erfüllen. 

Da der Rechtsprechung eine personelle Verantwortlichkeit 
fremd ist, weist der Beförderungskegel, bildlich gesprochen, bezo-
gen auf diese Funktion, keine Spitze auf, sondern endet mit einem 
Plateau. Da jede zu treffende Personalentscheidung, insbesondere 
aber die Auswahlentscheidung einer Beförderung, eine Abhängig-
keit derjenigen erzeugt, die sich zur Wahl stellen, von denjenigen, 
die diese zu treffen haben, ist dieser Beförderungskegel so flach 
wie möglich zu halten.32 Zwingend notwendig dürften auf der Ebe-
ne der Länder zwei Instanzen sein, mit dem Bund als dritter Ebene. 
Der Instanzen-Kegel ist stumpf und flach.

Die Verwaltung in der Justiz

Dezentral in Gerichte als institutionell eigenständige Organisa-
tionseinheiten gegliedert, muss für jedes Gericht ungeachtet der Art 
seiner Binnenorganisation ein bestimmtes Amt vorgesehen sein, 
das in einer hervorgehobenen Position die personelle Repräsenta-
tion dieses Gerichtes wahrnimmt. Als Verwaltungseinheit muss ein 

Gericht Entscheidungen treffen und Erklärungen abgeben können, 
die ihm zuzurechnen sind – wie in jeder anderen Verwaltung auch. 
Dieses Erfordernis besteht unabhängig davon, ob die jeweilige In-
stitution, wie beispielsweise die Verwaltung eines Landtages oder 
des Bundestages oder die des Bundesverfassungsgerichts oder 
eines Landesbeauftragten für den Datenschutz oder eines Rech-
nungshofes unabhängig, oder aber, wie die Verwaltung der Gerich-
te, als abhängiger Teil einer Landesregierung organisiert ist. 

Diese beiden Funktionsbedingungen, also einerseits die 
rechtsvereinheitlichende Hierarchie des Instanzenzuges und ande-
rerseits die Notwendigkeit einer gerichtsinternen Verwaltung, erfor-
dern es daher jeweils zwingend, dass auch in der Justiz bestimmte 
Entscheidungen der Personalauswahl getroffen werden müssen.33 
Funktional weit weniger notwendig ist dagegen die vom Gesetz-
geber vorgesehene spruchkörperinterne Ranghierarchie. Entspre-
chend unklar ist das sich für diese Misch-Position ergebende Anfor-
derungsprofil.34 So lässt sich für den Vorsitz eines Spruchkörpers 
ebenso wenig wie für alle anderen Richterämter ein auf einen kon-
kreten Dienstposten zugeschnittenes Anforderungsprofil erstellen. 

Das deutsche Justizsystem zeichnet sich dadurch aus, dass 
diese beiden ganz unterschiedlichen Strukturen, nämlich einerseits 
die Gliederung entsprechend der der Rechtsprechung eigenen Ins-
tanzen-Hierarchie und andererseits entsprechend der der Exekuti-
ve entsprechenden Steuerungs-Hierarchie, ineinander verflochten 
sind. So wird durch § 4 Abs. 2 Nr. 1 DRiG der in § 4 Abs. 1 DRiG 
einfachgesetzlich umgesetzte Grundsatz der personellen Inkompa-
tibilität, also einer der beiden Momente der Gewaltenteilung, aus-
drücklich aufgehoben. Das Gesetz sieht vor, dass dieselbe Person 
neben dem Richteramt auch eine Funktion in einer Gerichtsver-
waltung ausübt, die der Exekutiven eines jeden Landes zugeordnet 
und in sie eingegliedert ist.

Das Differenzierungsgebot

Die dem deutschen Justizsystem eigene Verflechtung der 
beiden unterschiedlichen hierarchischen Strukturen umfasst das 
Beförderungswesen ebenso wie das ihr zugrundeliegende Beurtei-
lungswesen. So erfolgt weder eine (klare) Trennung in zwei ge-
sonderte Laufbahnkategorien, also in die eine „Laufbahn“, die sich 
auf den Instanzenzug beschränkt, und in eine andere, die sich auf 
die Leitungsaufgaben in den Verwaltungen der Gerichte bezieht. 
Einerseits sieht § 28 Abs. 2 DRiG zwingend vor, dass der Vorsit-
zende eines Gerichts Richter sein muss. Andererseits sind die for-
malen Beförderungsvoraussetzungen in den Ländern in der Regel 
in einer Rechtsverordnung niedergelegt, die oft einheitlich für alle 
Landesbeschäftigten gilt, und die dann durch die Innenministerin 
eines Landes erlassen wird.35 

Auch das Beurteilungswesen wird durchweg durch jenes 
Modell bestimmt, das der exekutiven Steuerungs-Hierarchie ent-
spricht. Dies betrifft insbesondere die Frage der Zuständigkeit: Be-
urteilungen werden in der Justiz ungeachtet der Frage, ob lediglich 
eine spruchrichterliche Tätigkeit der Beurteilung unterliegt, oder 
ob (auch) die Erfüllung einer Leitungsfunktion zu beurteilen ist, in 
jedem Fall einheitlich nach dem Muster erstellt, das der Personal-
verantwortlichkeit in einer Verwaltung entspricht, also von der Ge-
richtsleitung. Rechtsprechung dagegen trifft Entscheidungen von 
Bedeutung in aller Regel in einem Gremium, sei dies eine Kammer 
oder ein Senat oder, soweit es um die gerichtsinterne Verteilung 
der richterlichen Geschäfte geht, also der einzigen originären Ver-
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waltungsaufgabe, die der Richterschaft zur eigenverantwortlichen 
Erfüllung zugewiesen ist, durch das Präsidium. 

Nicht nur die Zuständigkeit für das Beurteilen ist auf die Ver-
waltungsspitze konzentriert, sondern auch die für die Beurteilungen 
maßgeblichen Kriterien werden, entsprechend der einer exekuti-
ven Steuerungs-Hierarchie gemäßen Aufgabenzuweisung, durch 
die Verwaltungsspitze, also durch den Justizminister vorgegeben. 
Und insoweit, wie die Richtergesetze keine gesonderten Regelun-
gen vorsehen, wird wie selbstverständlich auf die für die Beamten 
geltenden Regelungen zurückgegriffen. Etwa bei der Frage, wann 
von einer regelmäßigen Beurteilung abgesehen werden kann.36 

Die Kollision zwischen der Maxime der richterlichen Unabhän-
gigkeit auf der einen Seite und der Notwendigkeit, Richterinnen in 
ihrer Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung beurteilen zu 
müssen, auf der anderen, wird in der Praxis der Gesetzgebung 
durch einen formalen Exclaimer gelöst, nämlich dadurch, dass 
die dienstliche Beurteilung eben diese Unabhängigkeit zu achten 
habe.37 Weitergehende Konkretisierungen enthalten diese Vorga-
ben dagegen nicht. Die Frage, wie unter diesen Voraussetzungen 
insbesondere die Rechtskenntnisse eines Richters beurteilt wer-
den sollen, ohne sich spätestens dann, wenn sie eine Plausibili-
sierung dieser Bewertung verlangt, um diese herumdrücken zu 
müssen, um nicht in die richterliche Unabhängigkeit einzugreifen, 
bleibt offen.38 Gerade eine solche Kollision inhaltlich auszugestal-
ten, weist die Wesentlichkeitstheorie als originäre Aufgabe dem 
Gesetzgeber zu. 

Das Gleichbehandlungsprinzip gebietet es nicht nur, gleiches 
gleich, sondern gemäß dem ihm korrespondierenden Differenzie-
rungsgebot wesentlich Ungleiches entsprechend unterschiedlich 
zu behandeln. Insofern dürfte der Gesetzgeber nicht nur in Um-
setzung des Gewaltenteilungsgrundsatzes, sondern auch, um dem 
Differenzierungsgebot Rechnung zu tragen, gehalten sein, zwi-
schen den beiden grundverschiedenen Beförderungsstrukturen zu 
unterscheiden.

Art. 98 Abs. 3 GG 

Letztendlich fordert das Grundgesetz selbst, dass die Rechts-
stellung der Richterinnen und Richter selbständig und unabhängig 
von jenen Vorschriften zu regeln ist, die sich auf die Rechtsstellung 
der Beamtinnen und Beamten beziehen. 

Setzt das Grundgesetz den Grundsatz der Gewaltenteilung le-
diglich in Bezug auf die individuelle Gewaltenteilung um, nicht aber 
in Bezug auf eine auch institutionelle Unabhängigkeit der Staatsge-
walten voneinander, indem die Judikative nach unserer Verfassung 
der Verwaltung durch die Exekutive unterstellt ist, verlangt diese 
Konstellation zur Wahrung der Unabhängigkeit nach einer extrem 
engen Einhegung jedweder der der Justizverwaltung eingeräumten 
Steuerungsmöglichkeiten. Diesem Anspruch trägt nicht zuletzt der 
Gesetzgebungsauftrag des Art. 98 Abs. 3 GG Rechnung. Wobei 
die Kommentarliteratur, eher auf die Zufälligkeiten von Streitigkei-
ten als auf die Darstellung komplexer Zusammenhänge einer aus-
zutarierenden Machtarchitektur ausgerichtet, auf den Grundsatz 
der Gewaltenteilung in diesem Zusammenhang in aller Regel nicht 
ausdrücklich eingeht und die Frage, ob die Exekutive zu eigener 
Normsetzung über die Judikative ermächtigt werden darf, durch ein 
Verweisungskarussell argument- und diskussionslos bejaht wird.39

Seine Bedeutung erlangt Art. 98 Abs. 3 GG auch und gerade in 
Bezug auf die Frage der dienstlichen Beurteilung von Richterinnen 

und Richtern. Die dienstliche Beurteilung ist im Kontext der recht 
weitgehenden justiziablen Kontrolle, der das Besetzungsverfahren 
unterzogen wird, die einzige, aber eben auch eine effektive Steue-
rungsmöglichkeit, die es erlaubt, mittelbaren Einfluss auch auf Ten-
denzen der Rechtsprechung nehmen zu können. Insofern ist der 
immer wieder gern zitierte Ausspruch des ehedem Preußischen 
und Reichs-Justizministers Gerhard Adolf Leonhardt: „Solange ich 
über die Beförderungen bestimme, bin ich gern bereit, den Rich-
tern ihre so genannte Unabhängigkeit zu konzedieren“ inzwischen 
zu modifizieren. Denn diejenigen treffen die Entscheidung, die be-
urteilen. 

Im Rahmen der Kommentierung von Art. 98 Abs. 3 GG findet 
das Beurteilungswesen in aller Regel als eine der Regelung be-
dürftige Materie, anders als die Ausbildung und Befähigung, die 
Anstellung und Entlassung, die organ- und organisationsrechtliche 
Einordnung und die funktionelle Aufgabenzuweisung, die Grund-
sätze der Amtswahrnehmung und deren Ausübung, die Laufbahn 
und Beförderung und die anhand der einschlägigen Entscheidun-
gen behandelte Besoldung noch nicht einmal Erwähnung.40 Von 
der Rechtswissenschaft werden Fragen danach, wer wen auf wel-
cher rechtlicher Grundlage beurteilt, nicht als problematisch wahr-
genommen. 

Fazit und Ausblick

Die Landesgesetzgeber haben den Anstoß, der von der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hätte ausgehen 
können, „erfolgreich“ abgefangen. Es wurden rechtliche Verhält-
nisse hergestellt, die den Justizministerien einen maximalen Grad 
eigenmächtiger Steuerung einräumen. Denn selbst die Möglichkei-
ten minimaler Einflussnahme auf Regelungsinhalte, die in Bezug 
auf Verwaltungsvorschriften im Rahmen der richterlichen Mitbe-
stimmung bestanden hatten, sind damit entfallen. Zu einer inhalt-
lichen Auseinandersetzung mit den entscheidenden Fragen der 
Beurteilung von Richtern waren die Landesparlamente nicht bereit. 
So war insbesondere die Frage, ob wirklich die „Dienstvorgesetz-
ten“ dazu berufen sein sollten, Richter zu beurteilen – und nicht 
beispielsweise ein Gremium – kein Thema. Obwohl strukturelle 
Fragen in letzter Zeit vermehrt aufgeworfen wurden, ist dies an den 
Parlamenten und insbesondere an den Justizverwaltungen spurlos 
vorübergegangen.41 So wird es wohl tatsächlich der Zuhilfenahme 
des Bundesverfassungsgerichts bedürfen, um die grundlegende 
Änderung hergebrachter beamten-richterlicher Rechtsverhältnisse 
herbeizuführen, die das Grundgesetz seit 75 Jahren in Art. 98 Abs. 
3 GG fordert. *
*Alternierend gegendert. Der Aufsatz beruht auf einem Vortrag, gehalten 
auf einer Tagung der NRV-Fachgruppe Justizstrukturen und Gerichtsver-
fassung am 30.4.2022 zur Frage: Wie lassen sich Richter:innen dienstlich 
beurteilen?

Anmerkungen

1 BVerwG, Beschl. v. 21.12.2020, DRiZ 2021, 340f.
2 BVerwG, Urt. v. 7.7.2021, BVerwGE 173, 81–101.
3 Das BVerfG selbst hatte in kurz zuvor ergangenen Entscheidungen 
die Frage der rechtlichen Grundlage nicht problematisiert, vgl. Kammer-
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beschl. v. 23.3.2020, DRiZ 2020, 224–225, betreffend eine Allgemeine 
Verfügung „Dienstliche Beurteilung …“, Brandenburgisches JMBl/05 
und bzgl. der Beurteilungs-VV Rheinland-Pfalz, Nichtannahmebe-
schluss vom 17.2.2017, NVwZ 2017, 1133–1135. 
4 Die Überleitung erfolgte durch Urt. v. 17.9.2020, BVerwGE 169, 
254–268, das die Regelbeurteilung eines Polizeikommissars aus NRW 
betraf und zu der Feststellung gelangte, dass NRW sein Beurteilungs-
wesen inzwischen verfassungskonform geregelt habe. 
5 BVerfG, Beschl. v. 21.4.2015, BVerfGE 139, 19–64. Vgl. dazu auch 
den Kammerbeschl. v. 12.7.2019, NVwZ 2019, 1760–1762, zu den 
Anforderungen an die Beschränkung des Zugangs zu Leitungsämtern 
auf Probe bei altersbedingt fehlender Möglichkeit des erfolgreichen 
Abschlusses der Probezeit.
6 Die Entscheidung thematisiert unter Bezugnahme auf eine Ent-
scheidung des BVerwG vom 1.6.1995, BVerwGE 98, 324–334 (327), 
ausdrücklich das Erfordernis rechtlicher Neubewertungen.
7 BVerwG, Urt. v. 7.7.2021, a.a.O.
8 Zuletzt die Entscheidung des Wehrdienstsenates, Beschl. v. 
29.8.2023, juris. Dazu Koch, jurisPR-BVerwG 6/24 Anm. 3. 
9 So statt vieler § 9 BbGRiG in der Fassung vom 17.12.2022, § 9 
RiGBln in der Fassung vom 13.11.2022, § 12 BremRiG in der Fassung 
vom 28.2.2023, § 5 LRiStAG Baden-Württemberg in der Fassung vom 
18.10.2022, § 6 SächsRiG in der Fassung vom 4.7.2023. 
10 Dieser befremdlich wirkenden Wortwahl liegt die an Foucault an-
knüpfende Überzeugung zugrunde, dass Macht nur als Verhältnis 
denkbar ist und deshalb nur in ihrer Verteilung beschreibbar ist.
11 Zum notwendigen Gestaltungsfreiraum der Verwaltung u.a. BVerfG, 
Urt. v. 14.7.1998, BVerfGE 98, 218–264, und zu einer vergleichbaren 
Konstellation des Insolvenzrichters BVerfG, Beschluss 23.5.2006, 
BVerfGE 116, 1–23.
12 Dazu gehören selbstredend auch Institutionen etwa der kommu-
nalen oder der beruflichen Selbstverwaltung, vgl. dazu insbesondere 
BVerfG, Beschl. v. 9.5.1972, BVerfGE 33, 125–171, (Facharztbe-
schluss), und Beschl. v. 5.12.2002, BVerfGE 107, 59–103 (Lippever-
band). 
13 Vgl. etwa BVerfG, Beschl. v. 21.12.1977, BVerfGE 47, 46–85 (Sexu-
alkundeunterricht), und zur Weiterentwicklung den Beschl. v. 8.8.1978, 
BVerfGE 49, 89–147 (Kalkar I).
14 Vgl. dazu nicht zuletzt BVerfG, Beschl. v. 21.4.2015, BVerfGE 139, 
19–64.
15 Vgl. auch die Erläuterung der Rechtsprechung durch von der 
Weiden, Thür.VBl 2022, 29–34, Die neuere Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts zu dienstlichen Beurteilungen, und von 
der Weiden, jM 2021, 377– 384. Vgl. dazu auch BVerfG, Beschl. v. 
29.7.2003, BVerfGK 1, 292–298. 
16 BVerfG, Beschl. v. 16.12.2015, BVerfGE 141, 56–81 (Dienstposten-
bündelung); 23.6.2016, NVwZ 2016, 59–61 m.w.N.
17 BVerfG, Nichtannahmebeschl. v. 9.8.2016, NVwZ 2017, 230–
239: „Art 33 Abs 2 GG dient zum einen dem öffentlichen Interesse 
der bestmöglichen Besetzung im öffentlichen Dienst. Zum anderen 
trägt Art. 33 Abs. 2 GG dem berechtigten Interesse der Beamten an 
einem angemessenen beruflichen Fortkommen dadurch Rechnung, 
dass er ein grundrechtsgleiches Recht auf ermessens- und beurtei-
lungsfehlerfreie Einbeziehung in die Bewerberauswahl begründet (sog. 
Bewerbungsverfahrensanspruch, vgl BVerfG, 16.12.2015,
 (Rn 31 ff).“
18 Zu diesen Verteilungsfragen s. Franzen, BJ 2014, 151–157 und 
2015, 46–49: Richten nach Zahlen – Betrachtungen zur Steuerung 
durch und zur Erhebung von Fall-Zahlen.

19 Mit einem damit einhergehenden Anspruch auf eine entsprechende 
Amtsbezeichnung, vgl. BVerfG, Beschl. v. 27.6.1974, BVerfGE 38, 
1–22. 
20 Zu verfassungsrechtlichen Schranken der Änderung von Beamten-
bezügen BVerfG, Beschl. v. 17.01.2012, BVerfGE 130, 52–75.
21 Aktuell zu beobachtende Ausnahme: Die fehlende Bereitschaft, sich 
auf freie Stellen von Schuldirektoren/-rektoren zu bewerben.
22 Zu einer entsprechenden Justiz-Initiative in der Schweiz die Medi-
enmitteilung des Bundesrates vom 20.8.2020 unter https://www.admin.
ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80126.html.
23 Grundsätzlich zu den alternativen Möglichkeiten von Steuerungs-
methoden Willke, Systemtheorie III: Steuerungstheorie / Grundzüge 
einer Theorie der Steuerung komplexer Sozialsysteme, 4. überarb. 
Aufl. 2014.
24 Der Umgang mit Ungleichheit erfolgt insofern mit der Entscheidung 
über die Zusammensetzung eines etwa zur Wahl von Richtern be-
rufenen Gremiums, nämlich in Hinblick auf die Repräsentation der in 
unterschiedlicher Art betroffenen Personengruppen, hier einerseits die 
Gruppe der Rechtsunterworfenen und andererseits die der Richterin-
nen. 
25 Zu den sich daraus ergebenden wechselseitigen Obliegenheiten 
der Mitwirkenden vgl. BVerfG, Beschl. v. 20.9.2016, BVerfGE 143, 
22–38. 
26 Das auf Montesquieu zurückgeführte Modell von drei Staatsgewal-
ten ist nicht alternativlos. Die Verteilung der Staatsgewalt lässt sich 
sinnvoll auch als Modell eines aus vier Elementen bestehenden Regel-
kreises darstellen. 
27 Dazu ausführlich das Diätenurteil, BVerfG, Urt. v. 5.11.1975, 
BVerfGE 40, 296–352.
28 Diese Konnexität kommt exemplarisch zum Ausdruck im Urteil des 
BVerwG vom 28.1.2016, NVwZ 2016, 1654–1658: „Denn nur der für 
den Dienstherrn handelnde Vorgesetzte soll ein Werturteil darüber 
abgeben, ob und inwieweit der Beamte den – ebenfalls vom Dienst-
herrn zu bestimmenden – fachlichen und persönlichen Anforderun-
gen des Amtes und der Laufbahn entspricht. Bei einem derartigen 
dem Dienstherrn vorbehaltenen Akt wertender Erkenntnis steht 
diesem eine der gesetzlichen Regelung immanente Beurteilungs-
ermächtigung zu (stRspr, vgl. BVerfG, Kammerbeschl. v. 5.9.2007, 
BVerfGK 12, 106 <109>; BVerwG, Urteile vom 26.6.1980, BVerwGE 
60, 245 <246> und vom 17.9.2015).“ Bezeichnend ist auch, dass die 
in Bezug genommene Entscheidung des BVerfG v. 5.9.2007 (Ver-
setzungsbewerber) einen Konkurrentenstreit betraf, vgl. dazu auch 
Fn. 34. 
29 So auch schon BVerwG, Urt. v. 26.6.1980, DÖD 1980, 224–26: 
„Nur der Dienstherr oder der für ihn handelnde jeweilige Vorgesetzte 
soll nach dem erkennbaren Sinn der Regelungen über die dienst-
liche Beurteilung … ein persönlichkeitsbedingtes Werturteil darüber 
abgeben, ob und inwieweit der Beamte den – ebenfalls vom Dienst-
herrn zu bestimmenden – zahlreichen fachlichen und persönlichen 
Anforderungen des konkreten Amtes und der Laufbahn entspricht.“ 
So auch BVerfG stattgebender Kammerbeschl. v. 2.10.2007, 
BVerfGK 12, 265–272. 
30 Ein anderer Weg zur Aufhebung von Divergenzen ist die gemein-
same Diskussion, etwa in gemeinsamen Spruchkörpern, verbunden 
mit Abstimmungen. 
31 „Die Rechtspflege ist wegen der Unabhängigkeit der Richter 
konstitutionell uneinheitlich“, Beschl. v. 3.11.1992, BVerfGE 87, 
273–282 (Erörterungsgebühr), unter Bezug auf Dürig in Maunz/Dü-
rig, Kommentar zum GG, Art. 3 Rnr. 410, Lfg. 31.
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32 In diesem Sinne insbesondere BVerfG, Beschl. v. 7.1.1981, 
BVerfGE 55, 372–397.
33 Zur „Hierarchie der Rechtsprechung und des Beförderungswesens“ 
siehe den zur Veröffentlichung vorgesehenen Aufsatz von Franzen 
unter diesem Titel.
34 Diese unklare Einordnung findet ihren Niederschlag in BVerfG, 
Nichtannahmebeschluss vom 5.9.2007, BVerfGK 12, 106–111: „Im 
Rahmen des ihm zustehenden Ermessens ist es Sache des Dienst-
herrn, festzulegen, welchen Eignungsmerkmalen er bei einer konkre-
ten Stelle ein größeres, für die Besetzungsentscheidung ausschlag-
gebendes Gewicht beimisst. Dies bei der Besetzung der Stelle eines 
Vorsitzenden Richters am Verwaltungsgericht mit Erwägungen zur 
sozialen Kompetenz und zur Führungskompetenz zu tun, stellt sich 
nicht als ermessensfehlerhaft dar, zumal nach den Feststellungen 
des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg der Vorsprung des 
Beschwerdeführers im Bereich der Fachkompetenz nicht verkannt 
wurde, dieser jedoch nicht so groß sei, dass von einer unausgewoge-
nen Entscheidung ausgegangen werden müsse. Dem Vorsitzenden 
Richter kommt aufgrund seiner Leitungsfunktion vermehrt die Aufgabe 
der Organisation, Delegation und auch der Mitarbeiterführung sowohl 
innerhalb der Kammer als auch als exponierter Vertreter der Kammer 
innerhalb des Gerichts zu. Hierbei verstärkte soziale Kompetenzen 
sowie Fähigkeiten im Bereich der Führungsverantwortung zu ver-
langen, kann grundsätzlich keinen Ermessensfehler des Dienstherrn 
begründen. Lediglich auf die Nachprüfung dieser Ermessenserwägun-
gen beschränkten sich die Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofs. 
Dieser hat damit nicht sein Ermessen an die Stelle des Ermessens der 

Behörde gesetzt.“
35 Für Sachsen: § 3 SächsRiG sieht die Anwendung des Sächsischen 
Beamtengesetzes vor, das in §§ 15 ff. allgemeine Regelungen für Lauf-
bahnen trifft, darunter in § 29 die Ermächtigung (des Innenministers) 
zum Erlass einer Laufbahnverordnung. 
36 Dazu Sächs. OVG, Beschl. v. 25.10.2021, SächsVBl 2022, 
100–103.
37 Entweder entsprechend § 26 Abs.1 DRiG (z.B. § 9 Abs. 2 S. 3 
BbgRiG), oder wie in § 6 Abs. 2 S. 5 SächsRiG: Eine Stellungnahme 
zum Inhalt richterlicher Entscheidungen ist unzulässig.
38 Die Rechtsprechung negiert den Eingriffscharakter insofern, als sie 
von der Notwendigkeit einer entsprechenden Beurteilung ausgeht, vgl. 
etwa BGH, Urt. v. 10.12.1971, BGHZ 57, 344–350. Vgl. zur Vorlage der 
Rechtsmittelrückläufer BGH, Urt. v. 4.2.2015, MDR 2015, 919.
39 In diesem Karussell gegenseitiger Verweisung sitzen u.a. Hillgruber 
in Dürig/Herzog/Scholz Lfg. 99 (2022) Art. 98 Rnr. 22, Kment in Jarass/
Pieroth, 18. Aufl. 2024, Art. 98 Rnr. 3, Detterbeck in Sachs, 9. Aufl. 
2021, Rnr. 5, Classen in v. Mangoldt/Klein/Starck, 7. Aufl. 2018, Rnr. 7, 
Wassermann in Alternativkommentar 2. Aufl. 1989, Rnr. 21. Zurück-
haltend Schulze-Fielitz in Dreier, 2018, Rnr. 25: „Für Verordnung wenig 
Raum“. Strikt ablehnend nur Meyer in v.Münch/Kunig 7. Aufl. 2021 Art. 
98.
40 Einzige Ausnahme, mit vernichtender Kritik an dem bestehenden 
Zustand, Meyer, a.a.O. Rnr. 159 ff.
41 Römer, BJ 2024, S. 237 und Fischer, LTO vom 16.8.2022 (https://
www.lto.de/recht/meinung/m/eine-frage-an-thomas-fischer-verdienen-
richter-zu-wenig/ abgerufen am 13.4.2024).
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Selbstverwaltung der Justiz 

Zum „Gebot der Zurückhaltung 
der politischen Ebene“ – Aktuelles zur 

Rechtsstaatlichkeit Deutschlands1 

von Harry Addicks, Vorsitzender Richter am VG Aachen a.D.

aus: NRV-Landesinfo Nordrhein-Westfalen, 03/2021, S. 7 ff.

Der Befund ist lange erhoben und in der rechtspolitischen Dis-
kussion ausführlich durchkonjugiert worden2: Die Gewaltenteilung 
funktioniert in Deutschland in Wahrheit anders, als man es in der 
Schule lernt. Das von Montesquieu ausgehende Drei-Säulen-Mo-
dell ist hierzulande nur unvollkommen verwirklicht. Einen jeweils 
eigenen Kopf, eigene Lenkungsorgane, besitzen nur die Legislative 
und die Exekutive. Die Judikative ist kopflos. Die dritte Staatsgewalt 
rangiert nicht gleichberechtigt neben den beiden anderen Staats-
gewalten. Gelenkt wird sie nicht von einem zur dritten Staatsgewalt 
gehörenden Organ, sondern von einer Organisationseinheit der 
Exekutive, dem Justizministerium. Die nach Art. 97 GG mit der Ver-
antwortung für die Rechtsprechung betraute Richterschaft, die drit-
te Staatsgewalt, firmiert in Wahrheit als „nachgeordneter Bereich“ 
oder „Geschäftsbereich“ der Ministerinnen, Minister, Senatorinnen 
und Senatoren für Justiz, sozusagen als Wurmfortsatz der Exeku-
tive. 

Diese mit dem hierarchischen Justizaufbau seit dem von Wil-
helm II. in die Welt gesetzten GVG (und den übrigen damaligen 
Reichsjustizgesetzen) konforme Justizstruktur wird der Gewalten-
teilung des modernen Verfassungsstaats als tragendem Organi-
sations- und Funktionsprinzip eines Rechtsstaats nicht gerecht. 
Nachdem dieses Strukturdefizit nach der Gründung der Bundes-
republik Deutschland zunächst jahrzehntelang im Wesentlichen 
totgeschwiegen und im Justizalltag kaum problematisiert wurde, ist 
die Selbstverwaltung oder auch Autonomie der rechtsprechenden 
Gewalt als Gegenmodell inzwischen seit Jahrzehnten in der Diskus-
sion. Die Richterverbände (mit Ausnahme des Bundes Deutscher 
Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter BDVR), nament-
lich der Deutsche Richterbund (DRB), die Neue Richtervereinigung 
(NRV) und die in der Gewerkschaft ver.di organisierten Kolleginnen 
und Kollegen, streiten unter den Stichworten Selbstverwaltung oder 
Autonomie für die spätestens seit dem 40. Deutschen Juristentag 
19533 debattierte Einführung eines Justizsystems, in dem die Recht-
sprechung über ein eigenes, von der Exekutive unabhängiges Len-
kungsorgan in Gestalt eines Justizrats verfügt.4 Von der Politik, die 
bei Einführung eines solchen Systems (vor allem Einstellungs- und 

Beförderungs-)Macht über die Rechtsprechung abgeben müsste, 
ist allerdings keine Unterstützung zu erwarten.5 Längst registriert 
man bei manchen Ministerialen und manchen (gegenüber den 
Justizministerien weisungsabhängigen) Obergerichtsverwaltungen 
eine klammheimliche Genugtuung darüber, dass sich kein Sys-
temwechsel abzeichnet und die Reformblockade erfolgreich zu 
sein scheint. Denn bisher gab es Anzeichen dafür, dass die For-
derungen der Richterorganisationen nicht gehört werden und auch 
von den europäischen Institutionen kein nachhaltiger Impuls auf 
die deutsche Justiz ausgehen würde. Zwar wissen wir, dass das 
deutsche Modell den Anforderungen der Europäischen Union an 
eine rechtstaatliche Justizorganisation nicht genügt6 und dass die 
Bundesrepublik Deutschland, würde sie als neue Beitrittskandidatin 
bei der Union anklopfen, abgewiesen werden würde. Man würde 
– wie dies regelmäßig vor allem mit beitrittswilligen Ländern aus 
Osteuropa stattgefunden hat und stattfindet – unserem Gemeinwe-
sen aufgeben, den europäischen Standards und der Praxis in den 
allermeisten Mitgliedsstaaten gemäß zunächst einen Justizrat als 
Oberhaupt der Justiz einzuführen, und dann nach dem einen oder 
anderen Fortschrittsbericht über die weitere Rechtsstaatswerdung 
Deutschlands entscheiden, ob dieser Justizrat nach seiner Konzep-
tion und der praktischen Umsetzung das wert ist, was er verspricht. 

Das alles hat der Politik in Deutschland wenig Druck gemacht, 
weil man ja nicht neu beitreten muss, sondern zu den Gründungs-
mitgliedern bereits der Europäischen Gemeinschaften gehörte und 
deshalb die Anforderungen der Europäischen Union an eine rechts-
staatliche Justizverfassung wohl meint noch lange nicht selbst er-
füllen zu müssen. Es sah auch lange so aus, als ob das altertüm-
liche Justizstrukturmodell Deutschlands deshalb genauso in Ruhe 
gelassen und eine Art Bestandsschutz genießen würde wie der 
Eigentümer eines Baudenkmals in bauordnungsrechtlicher Hinsicht 
bezüglich seiner zu steilen, windschiefen Treppen im Haus.

Doch es zeigen sich gegenwärtig wichtige Impulse, die für ein 
Umdenken sorgen. Diese Impulse werden einerseits dadurch ge-
weckt, dass wir mit Bedrohungen der rechtsstaatlichen Strukturen 
in anderen Ländern konfrontiert und zur Diskussion aufgerufen 
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werden, andererseits gehen sie von der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs aus. 

Die Kommissarin für Menschenrechte des Europarats, Dunja 
Mijatovic´, drückte im September 2019 ihr deutliches Missfallen 
darüber aus, dass exekutive Autoritäten in vielen europäischen 
Ländern dabei sind, die Rechtsprechung zu beeinflussen und ihre 
Unabhängigkeit zu untergraben. Sie nannte u. a. Ungarn, Rumä-
nien, Polen, die Türkei und Serbien. In der Regel geht es in diesen 
Ländern neben der Frage der Korruptionsbekämpfung u.  a. dar-
um, die vorhandenen Justizräte zu demontieren und zu versuchen, 
strukturell  wie in Deutschland  der Exekutive die Macht über die 
Rechtsprechung (zurück) zu geben. Demgemäß erinnerten die 
polnische und die türkische Regierung kritische europäische und 
deutsche Stimmen daran, dass man ja immer noch moderner oder 
jedenfalls nicht schlechter dastehe als nach der bundesdeutschen 
Justizstruktur.

Die Vereinnahmung der rechtsprechenden Gewalt und die Un-
terminierung ihrer Unabhängigkeit in anderen Ländern wirft auch 
für uns Fragen auf. Zwar haben wir es in Deutschland (jedenfalls 
derzeit) nicht mit aus populistischen und korrupten Parteien ge-
speisten autoritären Exekutiven zu tun, die unseren richterlichen 
und staatsanwaltlichen Arbeitsalltag u. a. über die Nicht-Zurverfü-
gungstellung von Ressourcen, über Einstellungen und Beförderun-
gen offen willkürlich fehlsteuern und etwa der Richterschaft gegen-
über – wie in Polen – derartig feindlich eingestellt sind, dass sie 
u. a. im Internet Hasskampagnen gegen Richterinnen und Richter 
anzetteln7 oder über eine staatliche Stiftung finanzierte PR-Anzei-
genkampagnen gegen die Richterschaft steuern.8 Aber die bedroh-
liche Lage in anderen Ländern schärft den Blick für die potentielle 
Gefahrenlage und lässt, vielleicht wie selten zuvor, Kolleginnen und 
Kollegen fragen, wie wir mit unseren eigenen Justizstrukturen auf-
gestellt sind. Sichern unsere Justizstrukturen die richterliche Un-
abhängigkeit hinreichend vor einer zur exekutiven Überformung der 
Rechtsprechung entschlossenen Regierung? 

Die Antwort dürfte niederschmetternd sein. Unser System ist 
nicht „stressfest“.9 Die Bundesrepublik Deutschland ist eines der 
ganz wenigen Länder in der Europäischen Union, die nicht über 
einen Justizrat als Kopf der rechtsprechenden Gewalt verfügen10, 
in dem vielmehr die dritte Staatsgewalt dem jeweiligen Justizmi-
nisterium untersteht, das Ministerium die Rechtsprechung „regiert“. 
Der „Durchmarsch“ eines von einer populistischen Partei gestellten 
Justizministers in die Rechtsprechung würde durch unser Justiz-
system nicht nur nicht erschwert, sondern aufgrund der Personal-
steuerungsbefugnisse und des ministeriellen Weisungsrechts bis 
in die Dienstzimmer der Gerichtsleitungen geradezu begünstigt 
werden. 

Es ist zu hoffen, dass dieser Befund in der Richterschaft ein 
breiteres Bewusstsein dafür herbeiführen wird, dass das hohe Gut 
der Unabhängigkeit der Rechtsprechung bedroht ist und dass es 
sich lohnt, dafür einzutreten. Das Rezept zwecks Verbesserung der 
„Stressfestigkeit“11 wäre eine Justizstruktur, die die Rechtsstaats-
Anforderungen der Europäischen Union auch in Deutschland be-
folgt: Die Einführung eines Justizrats. Dieser müsste allerdings, 
was die Erfahrungen vor allem aus Polen und der Türkei schmerz-
lich beweisen, in dem Sinn gegen Demontage gesichert sein, dass 
eine solche allenfalls mit einer verfassungsändernden parlamenta-
rischen Mehrheit gelänge. 

Ein neuer, vielversprechender Impuls in diese Richtung kommt 
vom Europäischen Gerichtshof. Neuere Entscheidungen lassen 

sich durchaus so lesen, dass der Gerichtshof grundsätzlich gewillt 
ist, die „Bestandsschutz“-Mentalität der europäischen Bürokratie 
hinsichtlich der Selbstverwaltung/Autonomie der dritten Gewalt 
gegenüber Alt-Mitgliedsstaaten aufzubrechen. 

In der Öffentlichkeit  für ein Justizthema  erstaunlich stark be-
achtet, bescheinigte der Europäische Gerichtshof der Bundesrepu-
blik Deutschland mit Urteil vom 27. Mai 2019 – Rs. C-508/18 – , dass 
die deutschen Staatsanwaltschaft keine hinreichende Gewähr für 
justizielle Unabhängigkeit biete und deshalb keinen Europäischen 
Haftbefehl mehr ausstellen dürfe. Denn unter einer „Justizbehörde“ 
nach Art. 6 Abs. 1 des EU-Rahmenbeschlusses 2002/584/JI über 
den Europäischen Haftbefehl12 sei nur eine solche zu verstehen, die 
ihre Entscheidungen frei von Weisungen der Exekutive treffe, nicht 
aber eine solche, die wie die deutsche Staatsanwaltschaft mittelbar 
oder unmittelbar Anordnungen oder Einzelanweisungen der Exeku-
tive unterworfen seien. 

Viel wichtiger als die Entscheidung über den Europäischen 
Haftbefehl und potentiell mit erheblichem Zündstoff versehen ist 
das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 27. Februar 2018 
– Rs. 64/16. In diesem Urteil definiert der Gerichtshof die Merkma-
le der Unabhängigkeit eines Gerichts in einer Weise, die Spannung 
darüber aufkommen lässt, welche Wirkungen diese Entscheidung 
hinsichtlich der deutschen Justizstrukturen noch entwickeln wird. 
Die Formel des Gerichtshofs lautet, dass man von unabhängigen 
Gerichten nur sprechen kann, wenn die richterlichen Funktionen in 
völliger Autonomie ausgeübt werden. Dies bedeutet neben der Un-
absetzbarkeit und einer der Bedeutung der richterlichen Funktion 
entsprechenden Besoldung, dass ein unabhängiges Gericht nicht 
„mit irgendeiner Stelle hierarchisch verbunden“ oder ihr unterge-
ordnet sein, Anordnungen oder Anweisungen von irgendeiner Stel-
le erhalten darf, sondern durch die Abwesenheit dieser Merkmale 
vor Interventionen oder Druck von außen geschützt sein muss, die 
die Unabhängigkeit des Urteils seiner Mitglieder gefährden und 
deren Entscheidungen beeinflussen könnten (Rn. 44). Es wird zu 
entscheiden sein, was das Verbot einer hierarchischen Verbindung 
eines Gerichts mit irgendeiner Stelle und der Schutz vor Interven-
tionen und Druck von außen im Hinblick auf die oben dargestellten 
Einbruchstellen exekutiver, justizministerieller Entscheidungen auf 
die richterliche Unabhängigkeit im deutschen System bedeutet. 

Die Entscheidung ist aber auch hinsichtlich der eingangs be-
schriebenen „Bestandsschutz“-Idee für EU-Altmitglieder hinsicht-
lich der Einrichtung eines Justizrats von erheblicher Tragweite. Sie 
lässt im Zweifel kaum Raum für ein Weiterleben althergebrachter 
Justizstrukturmodelle innerhalb der Union, die nicht den europäi-
schen Werten entsprechen. Innerhalb der europäischen Rechts-
landschaft kann es keine Inseln geben, auf denen das europäische 
Verständnis der Rechtsstaatlichkeit (einschließlich der Notwendig-
keit eines Justizrats) noch nicht angekommen ist. Der Gerichtshof 
zeichnet vielmehr das Bild einer bezüglich bestimmter Grundwer-
te einheitlichen Justizstruktur (Rn. 30 ff.). Er betont, dass sich die 
Union nach Art. 2 EUV u. a. auf ein Verständnis von Rechtsstaat-
lichkeit gründet, das allen Mitgliedstaaten gemeinsam ist.  Art. 19 
EUV, mit dem der Wert der in Art. 2 EUV proklamierten Rechts-
staatlichkeit konkretisiert wird, überträgt die Aufgabe der gericht-
liche Kontrolle auch den nationalen Gerichten, die damit – wie der 
Europäische Gerichtshof – über die Wahrung des Rechts bei der 
Anwendung und Auslegung der Verträge wachen. Damit haben 
die Mitgliedsstaaten für die Anwendung und Wahrung des Unions-
rechts in ihrem Hoheitsgebiet zu sorgen. Hierzu gehört, dass die 
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nationalen Gerichte in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen 
für einen wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz sorgen, und dass 
sie vor allem – wie oben näher ausgeführt – unabhängig sind. D. 
h. die dem richterlichen Auftrag inhärente Unabhängigkeit ist auch 
auf der Ebene der Mitgliedstaaten für die nationalen Gerichte zu 
gewährleisten. Dem deutschen System wurde durchaus schon 
attestiert, dass das Prinzip der Gewaltenteilung in der deutschen 
Justiz unvollkommen umgesetzt ist, verbunden mit der Feststel-
lung, dass es nach bisheriger Rechtsprechung gleichwohl dem 
bisherigen deutschen Verfassungsrecht entspreche.13 Der Euro-
päische Gerichtshof hat sich kürzlich mit seinem Urteil vom 9. Juli 
202014 in einer Art Schlingerkurs zum deutschen Weg der Leitung 
der dritten Staatsgewalt durch ein Ministerium verhalten, was 
deutlich macht, dass es bis zur vollen Durchsetzung der Rechts-
staatlichkeit nach den europarechtlichen Vorgaben in Deutschland 
noch etwas länger dauern wird. 

Einerseits hat der EuGH im Urteil vom 27. Februar 2018 die 
Anforderungen an die Rechtsstaatlichkeit eines Justizsystems, ins-
besondere hinsichtlich der Gewaltenteilung, erfreulich klar definiert. 
Andererseits bleibt er  bisher  beim Abgleich des deutschen Sys-
tems mit den rechtlichen Anforderungen zurückhaltend. 

Das EuGH-Urteil vom 9. Juli 2020 enthält die Antwort auf eine 
Vorlage des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom März 2019.15 Eine 
der Vorlagefragen lautete: „Handelt es sich bei dem vorlegenden 
Gericht um ein unabhängiges und unparteiisches Gericht?“ Gericht 
i. S. d. Art. 267 AEUV i. V. m. Art. 47 Abs. 2 Grundrechte-Charta 
könne nur eine unabhängige Einrichtung sein. Die Unabhängigkeit 
setze nach der (im Einzelnen benannten) Rechtsprechung des Ge-
richtshofs voraus, dass die Einrichtung ihre Funktionen in völliger 
Autonomie ausübe, ohne mit irgendeiner Stelle hierarchisch ver-
bunden oder ihr untergeordnet zu sein, und ohne von irgendeiner 
Stelle Anordnungen oder Anweisungen zu erhalten. Ein weiterer 
Aspekt betreffe die Unparteilichkeit gegenüber den Prozessbetei-
ligten. Es sei festzustellen, dass in Deutschland verfassungsrecht-
lich nur die funktionale richterliche Unabhängigkeit, nicht aber eine 
institutionelle Unabhängigkeit der Gerichte gewährleistet sei. Dies 
finde seinen Ausdruck in der Personalsteuerungsmacht der Exeku-
tive einschließlich der Personaldatenverwaltung und der entspre-
chenden Anwendung des Beamtenrechts auf die Richterschaft. 
Problematisch sei auch Möglichkeit der Ernennung von Richterin-
nen und Richtern auf Zeit. Jedenfalls in Verfahren, in denen die 
Exekutive beklagt sei, sei eine Gefährdung der Unparteilichkeit 
nicht auszuschließen. Auch unterliege die Richterschaft insoweit 
der äußeren Einflussnahme, als letztendlich das Ministerium der 
Justiz über die personelle und sachliche Ausstattung eines jeden 
Gerichtes entscheide. Die Gerichte seien über die gegenüber den 
Justizministerien weisungsabhängigen Gerichtsleitungen der Exe-
kutive hierarchisch verbunden und ihr untergeordnet, den Regelun-
gen der Exekutive über die äußere und innere Gerichtsorganisation 
und Erledigungsdruck erzeugenden exekutiven Arbeitsvorgaben 
(Pebb§y) verpflichtet und fremdbestimmt.

Der EuGH bevorzugt in seiner Entscheidung nun trotz des 
grundsätzlichen Rückgriffs auf das Urteil vom 27.  Februar 2018 
(Rs. 64/16) einengend den Maßstab eines autonomen Begriffsver-
ständnisses von Unabhängigkeit aus Art. 267 AEUV und hält im 
Übrigen fest, dass es, da keine systemischen Mängel feststellbar 
seien, auf die konkrete Situation im Einzelfall ankomme. Und in-
soweit genüge „die Feststellung, dass die dem Gerichtshof vorge-
legten Akten keine Anhaltspunkte enthalten, denen zufolge die Art 

und Weise, in der die Exekutive ihre diesbezüglichen Befugnisse 
ausübt, geeignet wäre, bei den Rechtsunterworfenen berechtigte 
Zweifel insbesondere an der Unempfänglichkeit des betreffenden 
Richters für Einflussnahmen von außen und an seiner Neutralität in 
Bezug auf die Interessen, die vor ihm in Widerstreit stehen können, 
zu erzeugen“ (Rn. 59). Weiter heißt es: „dass die Gesichtspunkte, 
die das Verwaltungsgericht Wiesbaden zur Stützung der von ihm 
in Bezug auf seine eigene Unabhängigkeit geäußerten Zweifel vor-
trägt, für sich genommen nicht ausreichen, um zu dem Schluss zu 
gelangen, dass derartige Zweifel begründet seien und dieses Ge-
richt – trotz aller sonstigen in der Rechtsordnung, der dieses Ver-
waltungsgericht unterliegt, vorgesehenen Vorschriften, die seine 
Unabhängigkeit gewährleisten sollen … – nicht unabhängig sei.“

Nun gut, denkt man sofort, da müsste jemand gegenüber dem 
EuGH noch einmal nachbessern. Die Einbruchstellen des exekuti-
ven Einflusses in die Unabhängigkeit der Rechtsprechung liegen 
auf der Hand. Der grundsätzlich problematische Einfluss exekutiver 
Personalentscheidungen auf die richterliche Unabhängigkeit wird 
in vielen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (im Hin-
blick auf die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz) thematisiert.16 Um 
in dem an dieser Stelle möglichen Rahmen zusammenfassend die 
Einbruchstellen in die richterliche Unabhängigkeit zu kennzeichnen, 
genügen ein paar Zitate. Klassisch auf den Punkt gebracht ist die 
Problemlage mit dem bekannten Satz des preußischen Justizminis-
ters Gerhard Adolph Wilhelm Leonhardt: „Solange ich über die Be-
förderungen bestimmen kann, bin ich gern bereit, den Richtern ihre 
sogenannte Unabhängigkeit zu konzedieren“.17 Noch prägnanter ist 
der Ausspruch Theodor Eschenburgs: „Wer befördert, befiehlt“.18 

Wer als Richterin oder Richter von der Justizverwaltung etwas 
zu hoffen oder zu fürchten hat, ist grundsätzlich in gewissem Um-
fang formbar. Dies kann auch zu Auswirkungen auf richterliche Ent-
scheidungen führen, und zwar nicht nur bei Proberichterinnen und 
Proberichtern, die – wenn und soweit sie nicht innerlich gefestigt 
sind – einem besonderen Druck unterliegen.19 Jedes Anreizsystem, 
in dem bekannt ist, wer über die Verteilung der Anreize entscheidet, 
hat potenziell deformierende Wirkung.20 Wohl jede Richterin und 
jeder Richter hat eine Vorstellung von den Methoden, Mitteln und 
Wirkungen derartiger Konditionierung einschließlich des Problems 
der „Reduzierung der richterlichen Bearbeitungstiefe“ von Rechts-
sachen angesichts des Erledigungsdrucks und wird die Karikatur 
des Beurteilungs- und Beförderungssystems in einem Urteil des 
Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom Oktober 201521 über den My-
thos der Bestenauslese mindestens als erfrischend klar empfinden.

Ein früherer Abteilungsleiter des nordrhein-westfälischen Jus-
tizministeriums äußerte einmal, es sei nicht Sache der Richterin 
oder des Richters, zu entscheiden, ob sie/er Rechtsgewährung 
nach dem Standard eines Mercedes S-Klasse oder eines VW Lupo 
betreibe. Diesen Standard festzusetzen, sei vielmehr Sache des 
Justizministeriums. Diese gegenüber der Judikative und Legislative 
anmaßende Auffassung dürfte im Hinblick auf Art. 97 GG, der die 
Rechtsprechung den Richterinnen und Richtern anvertraut, nicht 
mit der Unabhängigkeitsgarantie in Einklang stehen und mutmaß-
lich auch nicht unionsrechtskonform sein. Dennoch wird sie in 
Deutschland gelebt. Nicht umsonst besitzen demgegenüber die 
Justizräte in den meisten europäischen Staaten ein Budgetrecht 
bzw. ein Budgetanforderungsrecht direkt beim Parlament. Eine 
Exekutive, die die Möglichkeit hat, Rechtsprechung gemäß dem 
obigen Zitat zu steuern, gibt zwar der einzelnen Richterperson 
nicht vor, ob eine Klage im Einzelfall erfolgreich zu sein hat oder 

ZUM „GEBOT DER ZURÜCKHALTUNG DER POLITISCHEN EBENE”



60

nicht. Aber indem sie Rahmenbedingungen und Qualitätsvorgaben 
setzt, greift sie in die Qualität und damit letztlich in das Ergebnis 
der Gerichtsentscheidungen ein. Maßgeblich dafür, ob die dies er-
möglichende Justizstruktur einen wenn auch mittelbaren Unabhän-
gigkeitseingriff mit sich bringt, dürfte bereits der böse Schein der 
potentiellen Eingriffsmöglichkeit sein, zumal die Justizverwaltung 
die Einhaltung der von ihr selbst gesetzten Rahmenbedingungen 
über die Verteilung oder Nichtverteilung von Wohltaten in der Per-
sonalentwicklung oder Sanktionen22 steuern kann. 

Eine neue Vorlage zum vom VG Wiesbaden aufgeworfenen 
Thema liegt dem EuGH bereits vor. Das Landgericht Erfurt hat vor 
dem EuGH-Urteil vom 9. Juli 2020, nämlich am 15. Juni 2020,23 
dem Gerichthof im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit die iden-
tische Vorlagefrage (seiner eigenen Unabhängigkeit) gestellt. Es 
führt zunächst aus, die Bedenken des Verwaltungsgerichts Wies-
baden zu den vordemokratischen, auf die Reichsjustizgesetze zu-
rückgehenden Strukturen zu teilen, konkretisiert u. a. die „Über-
wölbung“ und Steuerung der rechtsprechenden Gewalt durch die 
Exekutive, thematisiert bedenkliche „informelle Praktiken“, mittel-
bare, subtile und psychologische Einflussnahmen und das für die 
Richterschaft nicht folgenlose Hineinregieren des Ministeriums in 
die Judikative durch die ihm gegenüber weisungsabhängigen Ge-
richtsleitungen.24 Das Landgericht weist auf die EGMR-Entschei-
dung vom 30. Januar 2020 hin, in dem es um Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit des am Oberlandesgericht Celle errichteten 
Notarsenats geht,25 und nennt dann eine Reihe weiterer konkre-
ter Gesichtspunkte. So bestehe hier ein enger und untrennbarer 
Zusammenhang zwischen den (anderen) Vorlagefragen (zum 
„Dieselskandal“) und dem Status des vorlegenden Gerichts. An 
der Beklagten (einem Autohersteller) sei der Staat in erheblicher 
Weise beteiligt. Angesichts der mit der deutschen Autoindustrie 
verbundenen wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interes-
sen, gerade in den Zeiten der Pandemie, und aufgrund der schie-
ren Masse an Verfahren sei der auf den Gerichten lastende Druck 
außerordentlich hoch. Der Präsident des Oberlandesgerichts 
Dresden habe unter dem 9. April 2020 mit dem Betreff „Weitere 
Bearbeitung der sogenannten VW-​Verfahren“ ein Schreiben an 
die anderen Oberlandesgerichte gerichtet, das auch an die Rich-
terschaft verteilt worden sei. Die dort geäußerte „Anregung zur 
Prüfung, ob die weitere Bearbeitung und Entscheidung von Die-
selverfahren zurückgestellt“ werden könne, sei zur unmittelbaren 
Einflussnahme geeignet und wecke angesichts der in dem Schrei-
ben mitgeteilten Ablehnung gegenüber einer „Chance der vollen 
Rückzahlung des Kaufpreises ohne jeden Abzug für eine – auch 
jahrelange – Nutzung des Fahrzeugs“ Zweifel an der Unparteilich-
keit.26 Weiter habe zum Beispiel der scheidende Vizepräsident des 
Bundesverfassungsgerichts Kirchhof entgegen dem vom EuGH im 
Urteil vom 26. März 2020, C-​558/18 u.a., Rn. 55 ff., hervorgeho-
benen Recht die Ansicht vertreten, die Befugnis unterinstanzlicher 
Gerichte zur Vorlage sei zu bedauern.27

Vermutlich den allermeisten im deutschen Justizleben erfah-
renen Richterinnen und Richtern fallen durchaus weitere Beispiele 
ein, mit denen man die Akten der Vorlageverfahren noch ergänzen 
könnte. Aus Nordrhein-Westfalen sticht aktuell ein durchaus pein-
liches, aber ins Strukturkonzept passendes Vorhaben der Landes-
regierung ins Auge. Das Justizministerium möchte die Beamten-
und Disziplinarzuständigkeitsverordnung JM (ZustVO JM) ändern. 
Es soll künftig eine Zuständigkeit des Ministeriums der Justiz für 
Überbeurteilungen geschaffen werden, soweit es um dienstliche 

ZUM „GEBOT DER ZURÜCKHALTUNG DER POLITISCHEN EBENE”



60 61

Beurteilungen geht, die aus Anlass der Bewerbung um eine kabi-
nettpflichtige Beförderung (Besoldungsgruppe R 3 bzw. B 3 und 
höher) erstellt werden, ferner im Fall von Regelbeurteilungen derje-
nigen Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamten, die ein 
Amt der Besoldungsgruppe R 3 bzw. B 3 und höher innehaben.28 
Der Zusammenhang mit einer vor den Verwaltungsgerichten ge-
scheiterten Besetzung der Präsident/innenstelle beim OLG Köln29 
ist wohl nicht ganz zufällig. 

Die Brisanz des zur vorliegenden Frage der Gewaltenteilung 
passgenauen Vorhabens zeigt sich in Gestalt einer klarsichtigen 
Stellungnahme der Präsidentinnen und Präsidenten aller Ober-
gerichte des Landes Nordrhein-Westfalen vom Januar 2021. Wie 
man hört, sei es deren gemeinsamer Standpunkt, dass die Ände-
rung nicht im Einklang „mit dem verfassungspolitischen Gebot der 
Zurückhaltung der politischen Ebene30 bei der Auswahl geeigneter 
Kandidaten für hervorgehobene Beförderungsämter in den Gerich-
ten“ stehe. Ein bestimmender Einfluss politischer Entscheidungs-
ebenen auf Bewerbungen für höhere und höchste Richterämter 
sei geeignet, den verfassungsrechtlich geschützten Erwartungen 
der Rechtsuchenden im Hinblick auf die fachliche Eignung, Inte-
grität und Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter Schaden 
zuzufügen.31 Die Präsidentinnen und Präsidenten der Obergerich-
te verweisen u. a. ausdrücklich auf die jüngsten Entwicklungen 
in Polen, Ungarn und den USA und sagen voraus, dass die Idee 
des Justizministeriums eine Signalwirkung entfalte, die die Diskus-
sion um die Selbstverwaltung der Justiz befeuern werde. Damit 
zeigen sie immerhin (begrenzte) Sensibilität gegenüber einer in 
der rechtspolitischen Diskussion seitens der Gerichtsleitungen bis-
her üblicherweise offensiv beschwiegenen oder sogar bestrittenen 
Problemlage. Soweit ersichtlich, hat sich in der nordrhein-westfäli-
schen Justizgeschichte nur ein einziges Mal ein Obergerichtsprä-
sident gegenüber dem Justizministerium wirklich für die Selbstver-
waltung/Autonomie der rechtsprechenden Gewalt stark gemacht.32 
Möglicherweise schwingt in der beachtlichen, demgegenüber aber 
weit zurückfallenden oben referierten gemeinsamen Stellungnah-
me der Obergerichtspräsidentinnen und -präsidenten vom Januar 
2021 mindestens ebenso stark wie die Sorge um verfassungspoli-
tische Belange die eigene Interessenlage, d. h. die Furcht mit, als 
in die Judikative hineinragender Teil der Exekutive33 sozusagen 
im Innenverhältnis eigene Macht an das Ministerium abgeben zu 
müssen, wobei diese Furcht denn wohl doch noch weniger stark 
ausfällt als die, (insbesondere Beurteilungs- und Beförderungs-) 
Macht womöglich an einen gewählten Justizrat verlieren zu kön-
nen.

Wünschen wir dem EuGH, dass er weitaus mehr von diesen 
Dingen aus dem Innenleben der deutschen Judikative erfährt, und 
sei es durch weitere Vorlagefragen. Die Justizstrukturen in der 
Bundesrepublik Deutschland sind anachronistisch. Sie werden 
sich ändern, auch wenn möglicherweise der Satz Wilhelm Buschs 
gilt: „Ausdauer wird früher oder später belohnt – meistens aber 
später“. *
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Gegenseitiges Vertrauen 
im europäischen Rechtsraum 

von Dr. Yvonne Ott, Richterin am BVerfG

Vortrag auf dem Richterratschlag in Frankfurt-Höchst am 2. November 2019 (Betrifft JUSTIZ, Nr. 141, 2020, S. 200 ff.)

Mein Thema ist in die Zukunft gerichtet und hat gleichzeitig 
aber auch etwas von Wunschdenken. Ich spreche vom gegensei-
tigen Vertrauen und der gegenseitigen Anerkennung im Rechts-
raum der Europäischen Union – von der Annahme, dass sich 
einerseits alle (noch) 28 Mitgliedsstaaten vertrauen können, wenn 
es um Gewährleistung von Grundrechten und rechtsstaatlichen 
Verfahren geht, und dass deshalb andererseits jeder Mitglieds-
staat rechtliche Akte des Anderen anerkennt, also vollstreckt, 
umsetzt, aufgrund dessen ausliefert, ohne – und dies ist das 
Entscheidende – eine vertiefte eigene rechtliche Prüfung vorzu-
nehmen. 

I. 

Ursprünglich war diese wechselseitige Anerkennung nur ein 
Grundsatz des Binnenmarktes: Eine Ware, die in einem Mitglieds-
staat nach dortigen Vorschriften rechtmäßig hergestellt wird, sollte 
auch in anderen Mitgliedsstaaten der EU verkauft werden dürfen, 
auch wenn im Importland andere Anforderungen bestehen. Inso-
weit war und ist die gegenseitige Anerkennung notwendig für die 
Funktionsfähigkeit des Europäischen Binnenmarktes. Sie wurde 
dann aber übertragen auf den „Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts“, also insbesondere auch auf den Bereich des eu-
ropäischen Migrationsrechts und den der justiziellen Zusammen-
arbeit in Strafsachen. Für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung bedeutet das, dass eine Entscheidung, sobald 
sie durch eine Justizbehörde eines Mitgliedsstaates ergangen ist, 
in allen andern Mitgliedsstaaten anzuerkennen ist und so schnell 
und mit so wenig Kontrolle wie möglich vollstreckt werden soll. 

Eine solche Anerkennung ohne eigene vertiefte Prüfung er-
fordert gerade in Strafsachen das belastbare Vertrauen, dass alle 
Mitgliedsstaaten die gleichen Werte teilen, einen vergleichbaren 
Menschenrechtsschutzstandard gewährleisten und dass ähnliche 
rechtsstaatliche Standards gelten. Im Vertrag der EU ist das ge-
nauso vorgesehen: 

„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung 
der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechts-
staatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich 
der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese 
Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemein-
sam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, 
Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Män-
nern auszeichnet“ (Art. 2 EUV).

Entsprechend basiert die Rechtsprechung des EuGH auf 
der Vorstellung, dass in allen Mitgliedsstaaten dieses grund- und 
menschenrechtskonforme Umfeld tatsächlich besteht. Gleich-
zeitig werden die zur Kooperation verpflichteten Mitgliedsstaaten 
grundsätzlich von der Last der Verantwortung befreit, sich um die 
Verhältnisse in den anderen Staaten zu kümmern. Sie werden 
aber nicht nur von der Last der Prüfung befreit, sie werden auch 
– so der EuGH – zu einem Legalitätsvertrauen verpflichtet, das 
sie daran hindern soll, die Rechtskonformität des Handelns eines 
anderen Mitgliedsstaates überhaupt infrage zu stellen. Das ist die 
Idee. 

II. 

Doch wie sieht es in der Praxis mit diesem Vertrauen aus? 
Die EU ist eine Grundrechtegemeinschaft und all ihre Mitglie-

der sind darüber hinaus an die Europäische Menschenrechtskon-
vention gebunden. Aber sind wir wirklich schon so weit, dass wir 
auf ein europaweites gleichwertiges grundrechtliches Schutzni-
veau und vor allem ein gleichwertiges rechtsstaatliches Verfahren 
vertrauen können? Ich möchte die Problematik an einem Beispiel 
verdeutlichen, das in hohem Maße auf gegenseitigem Vertrauen 
basiert und darauf angewiesen ist – dem Europäischen Haftbe-
fehl. Seit Einführung des Europäischen Haftbefehls durch den 
Rahmenbeschluss vom 13. Juni 2002 sind alle Mitgliedsstaaten 
verpflichtet, einen solchen Haftbefehl grundsätzlich anzuerken-
nen und zu vollstrecken, also entweder zum Zwecke der Verfol-
gung oder der Vollstreckung auszuliefern. In Deutschland wurden 
die Regelungen zum Europäischen Haftbefehl im Gesetz über die 
internationale Rechtshilfe in Strafsachen umgesetzt. Wenn also 
eine Person in Deutschland aufgrund eines Europäischen Haft-
befehls festgenommen wird, muss das zuständige Oberlandes-
gericht die Auslieferung grundsätzlich bewilligen. Der Rahmenbe-
schluss erlaubt dabei ein nur sehr begrenztes Prüfprogramm. Nur 
aus den dort abschließend genannten Gründen kann die Ausliefe-
rung abgelehnt werden. Das sind z.B. drohende Todesstrafe oder 
die fehlende beiderseitige Strafbarkeit – so im Fall Puigdemont, 
da der Straftatbestand „Rebellion“ in unserem Rechtssystem nicht 
existiert. Eine weitergehende Prüfung anhand unserer Grund-
rechte findet grundsätzlich nicht mehr statt. Unionsrecht setzt sich 
auch gegen unsere Grundrechte durch. 

Nun wissen wir aber auch, wie es in anderen Ländern der EU 
teilweise um die Grundrechte bestellt ist. Wir wissen um die Haft-
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bedingungen in einigen rumänischen und griechischen Gefäng-
nissen und wir wissen auch, wie es um die Rechtsstaatlichkeit und 
insbesondere die Unabhängigkeit der Gerichte in Ungarn oder 
Polen derzeit bestellt ist. Müssen wir dorthin wirklich ausliefern? 
Auch dann, wenn den Betroffenen in der Haftanstalt des ersu-
chenden Staates eine unmenschliche Behandlung droht? Müssen 
wir Menschen sehenden Auges in unzuträgliche Verhältnisse, in 
überfüllte Gefängnisse schicken, in denen sich zwölf Personen 
eine Zelle teilen? Und was gilt im Extremfall, wenn gar Folter dro-
hen würde? Wir sehen hier relativ schnell den Webfehler des Eu-
ropäischen Haftbefehls. Die Grundannahme, auf der seine gegen-
seitige Anerkennung beruht, dass in allen europäischen Ländern 
die gleichen grundrechtlichen und rechtsstaatlichen Standards 
herrschen, ist in einigen Bereichen bloße Fiktion.

III. 

Wie damit umgehen?
Der EuGH wurde erstmals 20131 mit der Frage konfrontiert, ob 

es nicht auch eine Durchbrechung des Prinzips der gegenseitigen 
Anerkennung und des Vertrauens geben müsste. Er blieb zunächst 
standhaft. Eine Aussetzung des Europäischen Haftbefehls unter 
Berufung auf nationale Grundrechte sei nicht zulässig. Die Einheit 
und Wirksamkeit des Unionsrechts sei ansonsten gefährdet. 

Das Bundesverfassungsgericht war dann Ende 2015 mit der 
gleichen Frage befasst.2 Konkret ging es um die Auslieferung 
eines US-Amerikaners zur Strafvollstreckung nach Italien. Dort 
war er im Jahr 1992 ohne seine Kenntnis in Abwesenheit zu einer 
Freiheitsstrafe von 30 Jahren verurteilt worden. Nach Rückfragen 
des zuständigen Oberlandesgerichts ließ sich nicht zuverlässig 
aufklären, ob der Beschwerdeführer in Italien durch Wiederauf-
nahme oder ein sonstiges Rechtsmittel ein neues Gerichtsverfah-
ren erhalten würde, in dem er den Sachverhalt noch einmal dar-
stellen und sich verteidigen könnte, in dem er Beweise beibringen 
könnte, und vor allem, in dem er erstmals gehört werden würde. 
Ein echtes Dilemma. Unser Grundgesetz ist europafreundlich. Es 
respektiert den Vorrang des Unionsrechts im voll vereinheitlichten 
Bereich. Aber muss es nicht gleichwohl Grenzen geben? Im kon-
kreten Fall ging es um die Verletzung des Schuldprinzips, so wie 
wir es kennen. Strafe setzt Schuld voraus, individuell vorwerfbares 
Fehlverhalten. Tat und Schuld müssen prozessordnungsgemäß 
nachgewiesen werden, und vor allem muss dem Angeklagten das 
Recht gewährleistet sein, alle schuld- oder strafmildernden oder 
-ausschließenden Umstände dem Gericht persönlich vorzutragen. 
Dieses im Schuldgrundsatz fest zu machende Recht wird inner-
deutsch in der Menschenwürde und im Rechtsstaatsprinzip veror-
tet. Beide sind Teil der Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes, der 
unveränderbaren Verfassungsidentität nach Artikel 79 Abs. 3 GG. 
Ausgehend davon, dass Art. 79 Abs.  3 GG veränderungsfeste 
Grundsätze unserer Verfassung enthält, über die wir schon selbst 
nicht verfügen können, können wir diese Grundsätze erst recht 
nicht im Rahmen einer europäischen Integration preisgeben. Und 
– dies war das Neue – diese änderungsfesten Grundsätze bin-
den uns auch bei der Anwendung von Unionsrecht im Einzelfall. 
Der unabdingbar gebotene Schutz der Menschenwürde muss im 
Wege der Identitätskontrolle gewährt werden können. Unsere 
Verfassungsidentität kann mithin den Grundsatz des gegensei-
tigen Vertrauens im Einzelfall durchbrechen. Oder kurz gesagt: 
Menschenwürde sticht Anerkennungsgebot.

IV.
 
Diese grundlegende Entscheidung hatte zwei erfreuliche 

Folgen. Zum einen: Sie hat uns bei drohenden Menschenrechts-
verletzungen einen Ausweg eröffnet aus einem im Einzelfall nicht 
begründeten Systemvertrauen, und dies, ohne dass der Vorrang 
des Unionsrechts grundsätzlich infrage gestellt werden muss. Nur 
in Extremfällen muss nicht ausgeliefert werden. 

Die zweite Folge war, dass der EuGH – in einem Prozess des 
Dialogs – diesen Gedanken aufgegriffen hat: In einer seiner nach-
folgenden Entscheidungen3 ging es wiederum um einen Europäi-
schen Haftbefehl. Wegen Einbruchsdiebstahls sollte ein Verdächti-
ger nach Ungarn, ein anderer wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis 
nach Rumänien ausgeliefert werden, und dies, obwohl in beiden 
Ländern teilweise außerordentlich schlechte Bedingungen in den 
Gefängnissen herrschten. Beide Länder waren vom EGMR in 
Straßburg schon zuvor wegen unmenschlicher und erniedrigender 
Behandlung in ihren Gefängnissen verurteilt worden. Auf Anfrage 
des Oberlandesgerichts Bremen stellte der EuGH jetzt klar, dass 
auch das in der Grundrechtecharta verankerte Verbot unmensch-
licher und erniedrigender Behandlung (Art. 4 CRCh) absolut gilt. 
Wenn es konkrete Anhaltspunkte gibt, dass – Stufe 1 – systemi-
sche Mängel bestehen, also unmenschliche oder erniedrigende 
Verhältnisse in den Gefängnissen herrschen, und – Stufe 2, so das 
Prüfschema des EuGH – dem betroffenen Häftling auch konkret 
eine solche unmenschliche Behandlung droht, dann müssen und 
dürfen die Oberlandesgerichte dies auf beiden Stufen näher prü-
fen. Können sie eine unmenschliche Behandlung nicht ausschlie-
ßen, müssen sie die Auslieferung vorerst aussetzen.

Auch wenn der EuGH damit – anders als das Bundesver-
fassungsgericht und der EGMR – in erster Linie auf systemische 
Mängel abstellt und erst dann, wenn sie vorliegen, auch den Ein-
zelfall in den Blick nimmt, war auch diese Entscheidung ein wirk-
lich großer Schritt weg vom Vollzugsautomatismus des Haftbe-
fehls. Die Oberlandesgerichte wurden nun erstmals zum Schutz 
der Grundrechtecharta ermächtigt, die Situation vor Ort aufzuklä-
ren und ggf. die Auslieferung zu stoppen. 

V. 

Neben diesen erfreulichen Folgen hat uns die Rechtspre-
chung zur Identitätskontrolle aber auch vor neue Herausforde-
rungen gestellt. Da stellt sich zunächst die Frage: Wie weit geht 
eigentlich Identität? 

Schon in seinen Entscheidungen hat sich das Bundesverfas-
sungsgericht4 damit näher befasst. Es ging darum, ob ein irisch-
kroatischer Staatsbürger zur Verfolgung eines Tötungsdelikts in 
das Vereinigte Königreich auszuliefern war. Dies, obwohl im dor-
tigen Strafprozess unter bestimmten Umständen das Schweigen 
des Angeklagten und auch die Nicht-Beantwortung einzelner Fra-
gen im Rahmen der Beweiswürdigung zu seinem Nachteil verwen-
det werden dürfen. Im deutschen Strafprozess ist dies bekanntlich 
verboten. Das Bundesverfassungsgericht hatte deshalb zunächst 
eine Einstweilige Anordnung erlassen. Dem Beschuldigten drohe 
ein Strafverfahren, in dem sein Schweigen zu seinem Nachteil ver-
wertet werden könnte. Dies könne gegen das aus der Menschen-
würde hergeleitete Schweigerecht des Beschuldigten verstoßen 
und damit die mit Ewigkeitsgarantie ausgestattete Verfassungs-
identität betreffen. 
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Das war konsequent, zeigte aber auch Folgeprobleme auf: 
Viele unserer Grundrechte haben einen integrationsfesten Men-
schenwürdekern, den man dann im Einzelfall gegen das Unions-
recht in Stellung hätte bringen können. Vor allem aber sind viele 
unserer strafprozessualen Grundsätze in der Menschenwürde ver-
ankert, wie der bereits erwähnte Schuldgrundsatz, der die Pflicht 
zur objektiven Aufklärung eines Sachverhaltes, die die Pflicht zur 
Wahrheitsfindung umfasst, was dem inquisitorischen Charakter 
unseres Strafprozesses entspricht. Damit aber könnte das gesam-
te Common Law mit seinem Plea Bargaining (auch bei schweren 
Straftaten) und in dem es mehr um Waffengleichheit von Straf-
verfolgungsbehörde und Angeklagtem als um Inquisition geht, in 
Konflikt geraten. Hier zeigten sich mögliche ungewollte Weiterun-
gen und die Kammer kam denn auch in der Hauptsache zu einem 
etwas differenzierteren Ergebnis. Sie führte aus, dass der Grund-
satz der Selbstbelastungsfreiheit im Vereinigten Königreich zwar 
eingeschränkt werde. Allein auf das Schweigen des Angeklagten 
dürfe aber auch dort eine Verurteilung nicht gestützt werden. Inso-
fern sei hier nicht der unmittelbar zur Menschenwürde gehörende 
Kerngehalt des Selbstbelastungsfreiheitsrechts betroffen. Nicht 
jede verfassungsrechtlich geprägte Ausprägung dieses Rechts 
falle unter den Schutz des Art. 1 GG. Damit war die Gefahr eines 
Ausuferns gebannt, und sie hat sich – soweit ich das überschaue 
– seitdem auch nicht mehr gestellt. 

VI. 

Ich komme zu einer weiteren Frage, die die Entscheidung zur 
Identitätskontrolle mit sich gebracht hat. Was ist bei der Feststel-
lung zum Beispiel von menschenunwürdigen Verhältnissen in den 
Gefängnissen anderer Mitgliedsstaaten zu beachten? 

In einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im De-
zember 20175 ging es um die Auslieferung eines Rumänen zum 
Zwecke der Strafverfolgung nach Rumänien. Der Beschuldigte 
sollte dort in Quarantäne in eine Aufnahmehaft aufgenommen wer-
den, dann hätte er in Untersuchungshaft kommen sollen und ggf. 
nach Verurteilung in Strafhaft. Für alle diese Stationen hatte das 
Hanseatische OLG, das über die Auslieferung zu befinden hatte, 
Zusicherungen von den rumänischen Behörden für einen persönli-
chen Bereich von jedenfalls zwei bis drei Quadratmetern erhalten. 
Das lag zwar unter den drei bis vier Quadratmetern, die der EGMR 
in ständiger Rechtsprechung voraussetzte. Das OLG hatte gleich-
wohl die Auslieferung unter Berücksichtigung der Aufschlusszei-
ten, sonstiger Haftbedingungen und Rechtsbehelfe bewilligt; letzt-
lich aber wohl auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass 
man in Deutschland keinen „Safe Haven“ für straffällige Rumänen 
schaffen wollte. Auch hier hatte das Bundesverfassungsgericht 
zunächst im Einstweiligen Anordnungsverfahren die Auslieferung 
wegen drohender Menschenwürdeverletzung vorerst gestoppt. In 
der Hauptsache hat es die Sache aber wieder an das OLG zu-
rückgegeben, da dieses die Sache zunächst dem EuGH hätte 
vorlegen müssen. Denn bislang habe der EuGH weder die Frage 
der Prüfungstiefe noch die Frage, welche Mindestanforderungen 
unionsrechtlich an die Haftbedingungen zu stellen sind, abschlie-
ßend geklärt. 

Auf die daraufhin erfolgte Vorlage durch das Hanseatische 
Oberlandesgericht hat der EuGH kürzlich nun entschieden6, dass 
in dem Fall des Rumänen eine starke Vermutung für unmensch-
liche Haftbedingungen begründet sei, wenn einem Gefangenen 

in einer Gemeinschaftszelle weniger als drei Quadratmeter per-
sönlicher Raum zur Verfügung stehe. Darüber hinaus müssten 
alle Umstände dort aufgeklärt werden. Wichtig und interessant 
für uns: Besteht nach der gebotenen Aufklärung tatsächlich die 
Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung, dann 
müssen Umstände wie die Schaffung eines „Safe Haven“, das 
gute Verhältnis zum ersuchenden Staat wie auch die Einheit des 
Unionsrechts außen vor bleiben. Das halte ich für eine erfreuliche 
Klarstellung.

VII. 

Leider wurde unsere Identitätsrechtsprechung aber auch 
gegen die ursprüngliche Intention gerichtet verwandt. Schon 
grundsätzlich stellt sich die Frage, ob durch den Vorbehalt einer 
Identitätskontrolle nicht letztlich die Einheit internationaler Ver-
tragssysteme untergraben wird. Wir schließen Verträge, behal-
ten uns aber vor, im Einzelfall deren Vorgaben aus Gründen des 
Grundrechtsschutzes nicht anzuwenden. 

Problematisch ist dies aber vor allem dann, wenn jeder Staat 
sich einen „nationalen Ausstieg“ aus der Verbindlichkeit von Euro-
parecht „je nach Gusto“ vorbehält. Denn was Verfassungsidentität 
ist, was sie umfasst, bestimmt letztlich jeder betroffene Staat selbst. 
Es wundert deshalb kaum, dass die deutsche Identitätsrechtspre-
chung großen Anklang vor allem auch in Ungarn, Rumänien und 
Polen fand. Und dies nicht – wie vom Bundesverfassungsgericht 
gedacht – als Ultima-Ratio-Kontrolle zur Stärkung der Menschen-
würdegarantie und zum Zwecke eines höheren Grundrechtsschut-
zes, sondern – umgekehrt – zum Absenken rechtsstaatlicher Stan-
dards. 

So äußerte sich etwa der ungarische Justizminister in einem 
Interview: „Unsere Weltanschauung ist anders“. Ungarn beto-
ne „die Kohäsion der Gesellschaft, unsere historischen Wurzeln, 
unsere Kultur und nationale Identität“. Dagegen werde im Westen 
„als Folge der Werterevolution der 68er-Bewegung das Individuum 
vergöttlicht“. In Ungarn stehe das Gemeinwesen im Vordergrund, 
„unsere kollektive Identität“. Zwischen West- und Osteuropa be-
stünden Kommunikationsschwierigkeiten. „Wir benutzen diesel-
ben Worte, aber sie bedeuten bei uns nicht dasselbe.“ Zum Bei-
spiel das Wort „Gleichheit“. Im Westen werde daraus „das Recht 
aller auf die Ehe abgeleitet. Bei uns gilt die Ehe nur für Mann 
und Frau“.7 Ähnliche Worte fand auch der polnische Botschafter: 
„Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz, Demokratie, Wah-
rung der Menschenrechte und Pressefreiheit (…), all diese Werte 
werden in Polen gepflegt. Das Problem ist die Interpretation. Brüs-
sel ist zu sehr ideologisch geprägt. Und zwar durch linksliberale 
Ideologie.“8

Wie unschwer zu erkennen, halten Polen und Ungarn an 
dieser und anderer Stelle ihre „nationale Identität“ hoch, die sie 
teilweise sehr freihändig bestimmen. Und mit dieser ihrer „na-
tionalen Identität“ legitimieren sie dann, dass und wann sie das 
unionsrechtlich vorausgesetzte rechtsstaatliche Niveau oder auch 
die Grundrechtsstandards unterschreiten. Hier nützt es relativ we-
nig, auf die im Vergleich zur deutschen Identitätsrechtsprechung 
unterschiedliche Zielrichtung hinzuweisen: Hier Verstärkung des 
Grundrechtsschutzes, dort Absenkung rechtsstaatlicher Stan-
dards. Auch mit Vertragsverletzungsverfahren ist ein unter Be-
rufung auf nationale Identität erfolgendes Unterschreiten rechts-
staatlicher Mindestbedingungen schwer einzufangen. Sowohl 
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gegen Polen als auch Ungarn sind bereits mehrere Verfahren 
vor dem EuGH eingeleitet worden. Der Erfolg ist überschaubar. 
Die darüber hinaus eingeleiteten Rechtsstaatlichkeitsverfahren 
wegen möglicher Verletzung demokratischer rechtsstaatlicher 
Grundwerte sind schon von vornherein ohne Aussicht auf Erfolg. 
Sie könnten zwar deutlich effektiver wirken, weil man mit ihnen 
den Entzug des Stimmrechts eines Mitgliedsstaats erreichen 
könnte. Dafür aber ist die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten im 
Rat erforderlich. Hier braucht es nicht viel Phantasie um zu er-
ahnen, wer bei wem ein Veto einlegen wird. 

Aber die Frage ist ja: Wie sieht es mit dem gegenseitigen Ver-
trauen aus? Vertrauen auch in der Rechtsstaatlichkeitskrise? Kann 
man vielleicht auf dieser Ebene effektiver reagieren? Denn wenn 
ein Europäischer Haftbefehl aus Ungarn oder Polen wegen rechts-
staatlicher Mängel blockiert werden könnte, wäre damit die Justiz 
beider Länder de facto aus dem gemeinsamen Justizsystem der 
EU weitgehend ausgeschlossen. 

Wegweisend war hier eine Vorlage des in dieser Hinsicht 
sehr aktiven irischen High Courts. Hintergrund des Vorabent-
scheidungsersuchens war wiederum ein Europäischer Haftbefehl. 
Polen begehrte die Auslieferung eines in Irland inhaftierten Dro-
gendealers mit polnischer Staatsangehörigkeit. Der High Court 
zögerte und legte dem EuGH die Frage vor, ob Auslieferungen 
nach Polen angesichts der dort vorherrschenden systemischen 
Verletzung der Rechtsstaatlichkeit unterbleiben müssten. Der 
High Court sah zwar kein echtes Risiko einer unmenschlichen Be-
handlung durch Polen, und nur insoweit hatte der EuGH ja die 
Durchbrechung des europäischen Anerkennungsgebots akzep-
tiert. Die zentrale Sorge des Gerichts galt dem Umstand, dass 
durch systemische Verletzung der Rechtsstaatlichkeit die Grund-
bedingungen für einen fairen Strafprozess in Polen generell nicht 
mehr gewährleistet seien. Es ging also um die Verletzung des 
FairTrial-Grundsatzes. Der EuGH antwortete im Juli 20189: Jus-
tizbehörden, die auf Veranlassung Polens einen Europäischen 
Haftbefehl vollstrecken sollen, müssten sorgfältig prüfen, ob die 
Betroffenen ein faires Verfahren erwartet. Zunächst müsse und 
dürfe auf einer ersten Stufe abstrakt-generell geklärt werden, ob 
in Polen aufgrund der fehlenden Unabhängigkeit der Gerichte 
eine echte Gefahr bestehe, dass mit einer Verletzung des Fair-Tri-
al-Grundsatzes gerechnet werden müsse. Auf der zweiten Stufe 
müsse Irland dann prüfen, ob und wie sich das im konkreten Fall 
auf den Betroffenen bei dem konkret zuständigen Gericht auswir-
ke. Eine erfreuliche Entscheidung. Wenngleich die zweite Stufe 
nur sehr schwierig aufzuklären sein dürfte, wurde dem irischen 
Gericht immerhin die Befugnis zugesprochen, die Unabhängig-
keit der polnischen Justiz ernsthaft zu prüfen und gegebenen-
falls auch zu reagieren. So wurde die Rechtsstaatlichkeitskrise 
durch den High Court mit dem Problemfeld des gegenseitigen 
Vertrauens verknüpft. Das war ein guter Einstieg. Der EuGH hat 
die Chance eröffnet, dass die Grundrechtsprüfung im Rahmen 
des Verfahrens des Europäischen Haftbefehls wirkungsvoller sein 
kann als die Rechtsstaatlichkeitsverfahren. 

VIII. 

Ich komme zum Ende. Viele hatten gehofft, dass sich die 
irische Vorlage als Anfang vom Ende des vorausgesetzten Ver-
trauens in die Integrität insbesondere des polnischen Systems 
erweisen würde. Tatsächlich wurden aber die entsprechenden 

Feststellungen meines Wissens bislang noch in keinem Einzelfall 
getroffen. Im Bereich der Grundrechte sind wir demgegenüber si-
cher schon weiter, auch wenn weder die deutsche Identitätsrecht-
sprechung noch die Aktivierung der Charta durch den EuGH einen 
absoluten Schutz bieten können. Tatsächlich kann noch immer 
nicht ausgeschlossen werden, dass der Europäische Haftbefehl 
im Einzelfall für Bürger- und Menschenrechte gefährlich werden 
kann. Es sind daher noch einige Schritte zu gehen; hin zu einem 
Europa als gemeinsamer Raum von Rechtsstaatlichkeit, in dem 
auch ein gleichwertiger Grundrechtsschutz durchweg gewährleis-
tet ist. *
Anmerkungen

1 EuGH, Urteil vom 26. Februar 2013 – Rs. C-399/11, ECLI:EU:C:2013:
107– Melloni.
2 BVerfGE 140, 317.
3 EuGH, Urteil vom 5.4.2016 – verb Rs. C 404/15 und C-659/15 PPU, 
ECLI:EU:C:2016: 198 – Aranyosi und Căldăraru.
4 BVerfG, Beschluss vom 6. Mai 2016 – 2 BvR 890/16 – (einstweilige 
Anordnung); Beschluss vom 6. September 2016 – 2 BvR 890/16 – 
(Hauptsache).
5 BVerfG, Beschluss vom 19.12.2017 – 2 BvR 424/17.
6 EuGH, Urteil vom 15.10.2019 – Rs.C-128/18, ECLI:EU:C:2019:857 – 
Dorobantu. 
7 László Trócsányi, in: Junge Freiheit, Ungarns Justizminister: Wollen 
nationale Identität bewahren, Interview vom 11. Oktober 2018. 
8 Przylebski, zitiert nach Voßkuhle, Rechtsstaat und Demokratie, NJW 
2018, 3154 (3156). 
9 EuGH, Urteil vom 25.7.2018 – Rs. C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:
586 – LM. 

GEGENSEITIGES VERTRAUEN IM EUROPÄISCHEN RECHTSRAUM



66 67

 
INTERVIEWS
MIT NRV-
MITGLIEDERN



68

LEBENSWEGE IN DER JUSTIZ

Lebenswege in der Justiz 

Couch-Gespräch zwischen Frank Bleckmann, Karen Heise und Inken Gallner auf dem Richterratschlag 2017

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 135, 2018, S. 131 ff.

Frank Bleckmann: Ich habe 
mich gefragt, wie Leute damit 
umgehen, in der Justiz zu arbei-
ten, wieviel Distanz und Nähe 
sie zu ihrem Beruf haben. Es 
kann bei dem einen eine Ver-
mischung der Richterrolle und 
der Persönlichkeit geben, so 
dass er sich auch als Person 
über den Beruf definiert, aber 
bei anderen ist das wieder ganz 
anders. 
Bin ich ein guter Richter, wenn 
ich nicht so einer bin, der aus in-
trinsischem Interesse 12 Stun- 
den am Tag im Büro, im Ver-
handlungssaal oder bei Bespre-
chungen zubringt? 
Wie sieht man seine Rolle, und 
wie verändert sich der Blick-
winkel? Wie sind die Karrieren 
in der Justiz? Wie geht man mit 
der Anerkennung um? Wie emp- 
finden solche Kollegen, die kei-
ne Karriere machen? 
Bei Inken liegt es vielleicht auf der Hand, während es bei Karen 
nicht so auf der Hand liegt. Titel und Beförderungsämter tragen 
von selber. 
Ich will das Ganze mal historisch angehen: Warum seid Ihr ei-
gentlich in die Justiz gekommen? 

Karen Heise: Ich habe zuerst überlegt, Medizin zu studieren, 
und deshalb nach dem Abitur in Kliniken gearbeitet, dann aber 
gemerkt, das will ich nicht. Die Juristerei war etwas, das ich nicht 
ausschließen konnte, und deshalb dachte ich, das versuche ich 
mal. Ich habe da auch nette Leute getroffen, das ist ja auch et-
was, was von Bedeutung ist, um sich nicht heimatlos zu fühlen. 
Ich habe 1977 erstes Examen gemacht, da waren noch die Rest-
einflüsse der 68er zu spüren an der Uni, auch in meinem Freun-
deskreis. Für meine Entscheidung, in die Justiz zu gehen, kamen 
verschiedenste Gründe zusammen, auch der berühmte Marsch  
durch die Institutionen. Ich kannte auch, durch Arbeit im Frauen-
bereich, einige Anwältinnen, die mir erzählt haben, dass es gar 
nicht leicht sei, vor Gericht als Frau wahrgenommen zu werden. 
Als ich die Möglichkeit hatte, in die Justiz zu gehen, war mir schon 

bewusst, dass ich da andere Möglichkeiten habe, wenn ich Rich-
terin bin. 

Inken Gallner: Eigentlich wollte ich immer Ärztin werden. Ich 
hatte einen Medizinstudienplatz in Bochum bekommen. Um bei 
meinem Partner zu bleiben, der aus Süddeutschland nicht weg-
gehen konnte, habe ich den Studienplatz in Bochum nicht angetre-
ten. Ich habe nach Anfängen in Kunstgeschichte und Philosophie 
Jura studiert. Im juristischen Studium haben mir die Autoritäts- und 
Hierarchiegläubigkeit, diese letzten Feudalstrukturen, überhaupt 
nicht gefallen. Ich habe sie in den juristischen Fakultäten ebenso 
wahrgenommen, wie sie mir aus den medizinischen Fakultäten 
geschildert worden sind. Deshalb habe ich versucht, meine kriti-
sche Distanz zu Autoritäten beizubehalten. Ich wollte andererseits 
Gestaltungsmacht haben. Das ist ein Grund, warum ich Richterin 
werden wollte. Das Potenzial des Gestaltens habe ich gesucht, 
nicht gefürchtet. Macht war für mich schon damals etwas ganz 
anderes als Machtmissbrauch. 

Was bedeutete Gerechtigkeit damals für euch? 

V.l.n.r.: Karen Heise, Frank Bleckmann, Inken Gallner 			           Foto: Nicolai Growe
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Inken Gallner: Gerechtigkeit habe ich im Studium für eine 
Utopie gehalten. Ich habe den Glauben an Gerechtigkeit in dieser 
Lebensphase zynisch betrachtet. 

Das änderte sich mit meinem Berufseinstieg. Ich wollte von 
Anfang an Arbeitsrichterin werden. Meine Familie bestand nicht 
nur in der dritten Generation aus Germanisten, sondern war auch 
ebenso lange sozialdemokratisch geprägt. Ich wollte das bunte 
pralle Arbeitsleben in meinem Gerichtssaal haben. Gerechtigkeit 
zu finden und durchsetzen, ging nach meinem Empfinden dage-
gen durchaus nicht immer. Ich war außerdem nie überzeugt, dass 
die von mir und meinem Spruchkörper gefundene Lösung ohne 
jeden Zweifel die richtige war. Ich erlebe es so, dass wir nicht 
mehr tun können, als zu versuchen, die menschlich und juristisch 
richtige Lösung zu finden. Dabei frage, suche und taste ich häu-
fig. Ich bin mir der persönlichen Wertungen und Vorverständnisse 
an Wegbiegungen des Lösungswegs sehr bewusst. Eine abso-
lut richtige Lösung gibt es für mich nicht. Im besten Fall gibt es 
einen gelungenen Interessenausgleich. Am schrecklichsten fand 
ich es zum Beispiel, wenn Arbeitnehmer nach 35 Jahren gekün-
digt wurden, weil sie mit geringen Beträgen in die Kasse gegriffen 
oder Spesenbetrug begangen hatten. Ich will diese Straftaten und 
das gravierende Vertrauensproblem nicht verharmlosen. Hinter-
grund dieser Kündigungen waren häufig aber erkennbar nicht 
die Delikte, sondern der Umstand, dass sich der Arbeitgeber des 
missliebig gewordenen Arbeitnehmers entledigen wollte und ge-
zielt einen Kündigungsgrund suchte. In solchen Fällen konnte ich 
arbeitsrechtlich fast nichts tun. Diese Fälle fand ich menschlich 
schwierig. Ich kam an meine Grenzen. 

Karen Heise: Die berühmten Brötchenfälle waren für uns 
Strafrichter immer schwer zu verstehen, auch wenn wir das dog-
matisch nachvollziehen konnten. Die waren für uns immer un-
verhältnismäßig. Mir ist später bewusst geworden, dass ich als 
Jugendliche viel Ungerechtigkeit im Elternhaus erlebt habe und 
vielleicht daher das Bedürfnis nach Gerechtigkeit kam. Die po-
litische Entwicklung folgte dann in der Studienzeit. Im Studium 
hat mich dann sehr auch das Engagement in Frauenfragen be-
einflusst. Wir haben Frauen ins Gericht begleitet, von Vergewal-
tigungsverfahren bis zu häuslicher Gewalt. Das war ein großes 
Motiv. 

Es gibt verschiedene Aspekte, warum man in die Justiz ge-
hen könnte: Sicherheit, Unabhängigkeit, Technische Kompe-
tenz und Professionalität, Herausforderung, Kreativität, Fami-
lienvereinbarkeit. 

Karen Heise: Sicherheit, Unabhängigkeit und Familienfreund-
lichkeit. 

Inken Gallner: Kreativität und Herausforderung. 

Als Ihr dann nach einigen Jahren im Beruf wart: Gab es Situ-
ationen, wo Ihr mit Bauchschmerzen ins Büro gefahren seid, 
Euch überfordert gefühlt habt? Gab es Fälle oder Situationen, 
die Euch im Magen lagen? 

Inken Gallner: Solche Momente gab und gibt es ganz viele – 
Überforderung ist zwar kein stetiges Problem, aber ich habe mich 
in meinem Beruf immer sehr stark gefordert gefühlt. Diese große 
Nachdenklichkeit und Tiefe, die ich für manche Menschen und 
sogenannte Fälle brauche, fordern mich jeden Tag. Dabei spielt 

sicher eine Rolle, dass ich nicht gut Nein sagen kann und neben 
dem Beruf viel gemacht habe. Das würde ich heute vielleicht an-
ders leben. 

Karen Heise: Bauchschmerzen immer wieder, nicht selten. 
Manchmal aus fachlichen Gründen, weniger wegen der rechtli-
chen Betrachtung, sondern weil man den Prozess allein durchste-
hen musste, z. B. bei dem Tod von zwei Menschen, die aufgrund 
eines Fehlers eines Heizungsmonteurs durch Kohlenmonoxid-
Vergiftung umgekommen sind. Da zu sitzen und das Rechtliche, 
die ganze Tragik und die Wichtigkeit der Verhandlung als Einzel-
richterin zu bewältigen, das fand ich ganz schwierig, besonders 
wenn Angehörige da sind. Da habe ich das ein oder andere Mal 
Bauchweh gehabt. Man hängt in diesen Fällen drin, da muss man 
durchkommen, das fand ich manchmal sehr schwierig. 

Was hat Euch Kraft gegeben? 

Karen Heise: Die Familie, Umfeld, Freunde, Kollegen und 
das Gefühl, vorherige Herausforderungen gemeistert zu haben. 

Inken Gallner: Bei mir ist es ganz ähnlich. Es waren Men-
schen, die mich getragen haben, inmitten der Herausforderun-
gen. Auch Werteorientierung und Wege weg vom automatischen 
Denken waren für mich wichtig, um mit den Herausforderungen 
zurechtzukommen. 

Welche Rolle hat Liebe im weitesten Sinn im Beruf gespielt, 
wo gab es eine tiefe emotionale Verbundenheit? 

Karen Heise: Sogenannte Liebe hat ja in vielen Fällen Bedeu-
tung, ich habe auch einige Jahre Familienrecht gemacht, wo diese 
Frage immer eine Rolle spielt. Im Strafbereich geht es z.B. um 
Stalking. Eine tiefe emotionale Verbundenheit mit meiner Tätigkeit 
habe ich empfunden, wenn Verhandlungen in allen Bereichen ge-
lungen waren, die einen Befriedungscharakter hatten; wenn man 
das Gefühl hatte, gesamtgesellschaftlich etwas ausgerichtet zu 
haben, und in erster Linie für die Parteien. Es gab auch Momente 
mit Kollegen, im Austausch, die mich glücklich gemacht haben. 

Inken Gallner: Ich breche das jetzt mal herunter auf Mit-
menschlichkeit oder mangelndes Hierarchiedenken. Es hat mich 
angesprochen zu versuchen, keine Hierarchieebene einzuziehen, 
mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist im Arbeitsrecht 
vielleicht leichter als im Strafrecht. Es ist trotzdem eine Heraus-
forderung, egal in welcher Gerichtsbarkeit. Zu sehen, dass Men-
schen erstmalig mit einem Richter, einer Richterin ins Gespräch 
kommen und wir miteinander reden können. Es hat mich zufrie-
den gemacht, wenn es gelang, ein offenes Gespräch zu führen. 
Ein Anreiz, in die Justiz zu gehen, war für mich auch, mit den Kol-
leginnen und Kollegen im nichtrichterlichen Bereich zusammen-
zuarbeiten und umzugehen, nicht top-down, sondern ein Team zu 
bilden und uns gegenseitig als Menschen und Kollegen zu sehen. 

Die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen ent-
gegenstellen, wenn ihr der Zorn dienstbar zur Hand geht. Was 
hat euch zornig gemacht?
 
Inken Gallner: Wutpotenzial boten für mich die schlechte Be-

handlung von Proberichterinnen und Proberichtern durch die Prä-
sidien, wenn sie keine Entlastung hatten, wenn kein kollegialer Rat 
da war, sie keine Ansprechpartner hatten und keine Unterstützung. 
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Ich habe blutige Kämpfe in Präsidien erlebt, um für Proberichter 
eine angemessene Entlastung durchzusetzen. Nicht zuzulassen, 
dass die älteren Kollegen sagten, dass die jungen Kollegen da 
auch durchmussten und die jungen Kollegen das auch schaffen 
müssten. Das hat mich zornig und richtig wütend gemacht. 

Karen Heise: Das habe ich bei uns relativ wenig erlebt. Zor-
nig gemacht hat mich in Strafverhandlungen penetrantes, dum-
mes und wichtigtuerisches Verhalten aller Prozessparteien. Wenn 
jemand überhaupt nicht mehr sachlich orientiert war oder sein Auf-
tritt in erster Linie der Selbstdarstellung diente, wenn Verteidiger 
zu Lasten der Angeklagten agierten, da habe ich mich sehr auf-
geregt. 

Als ein renommierter Verteidiger bei mir einen Mann verteidigt 
hat, der stellvertretend für seine Frau, die nachts nicht nach Hause 
kam, seine Tochter geschlagen hatte, sagte dieser renommierte 
Verteidiger im Plädoyer, dafür müsste man doch Verständnis ha-
ben – welcher Mann würde sich nicht aufregen, wenn die Frau 
nachts nicht nach Hause komme. Das fand ich so grässlich, dass 
ich in der Urteilsbegründung gesagt habe – bei Verurteilung zu 
einer Verwarnung mit Strafvorbehalt –, bei dem Angeklagten hätte 
ich durchaus noch Hoffnung, dass er sich weiterentwickeln würde, 
bei den Verteidigern würde ich aufgrund des zynischen und grau-
enhaften Verhaltens im Verfahren keine Hoffnung mehr haben. 

Beide Verteidiger haben sich sehr aufgeregt und Dienstauf-
sichtsbeschwerden angekündigt; da habe ich eine weitere Erfah-
rung gemacht, dass ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Ich habe 
gemerkt, wie sehr mich doch die Androhung der Dienstaufsichts-
beschwerde betroffen in dem Sinne gemacht hat, dass man aus-
gegrenzt wird. Wenn man bedenkt, was sonst auf einen zukom-
men könnte, was ausgehalten werden müsste … Da war ich schon 
etwas verzweifelt, dass mich das so berührt hat. 

Wie habt ihr während Eurer beruflichen Tätigkeit das Wissen 
lebendig gehalten, dass die Parteien aus radikal unterschied-
lichen Lebenszusammenhängen zu Euch kommen?
 
Inken Gallner: Ich habe in meinem persönlichen Hintergrund 

von Freunden und mir nahestehenden Menschen so viele Lebens-
wirklichkeiten wahrgenommen, die Verzweiflung kennen, dass mir 
die verschiedenen Lebenszusammenhänge nicht aufgefallen sind. 
Dass Menschen ungemein tief fallen können, steht mir ständig vor 
Augen. Deshalb habe ich es nicht so erlebt, dass Menschen, die in 
den Gerichtssaal kommen, ganz anders sind als ich. 

Karen Heise: Das ist vielleicht im Strafrecht ein bisschen an-
ders. Da muss man schon sehen, dass überhaupt eine Verständi-
gung möglich ist. Irgendwann haben mir mal Angeklagte erzählt, 
dass sie sich um ein Uhr am Schwimmbad getroffen haben; wir 
haben dann eine Weile verhandelt und dann sagte einer, dass 
er im Scheinwerferlicht des Autos gesehen hat, wie es zu einer 
Schlägerei kam. Vielleicht ein banales Beispiel, aber ich dach-
te, die hätten sich um ein Uhr mittags getroffen. Das waren aber 
Arbeitslose aus Hasslach, einem Problembezirk; da war es ganz 
normal, dass die sich um ein Uhr nachts trafen. An diesem ba-
nalen Beispiel wurde mir klar, dass ich manchmal ganz anderes 
verstanden habe, als tatsächlich lief. Deshalb habe ich dann oft 
noch mehr nachgefragt. 

Es gibt ja eine Art persönliches Annahmeverfahren, Fälle, die 
man nicht so wichtig findet, und solche, die man wichtig findet, 

wo man seine Arbeitskraft unterschiedlich aufteilt. Was waren 
denn für Euch Merkmale, wo Ihr tatsächlich oder rechtlich et-
was genauer schauen wolltet? 

Inken Gallner: Ein Fall war sicher der vorhin genannte Spe-
senbetrug. Wo ich persönlich immer noch anfällig bin, ist das Uni-
onsrecht. Ich bin jemand, der sich schon vor 30 Jahren für das 
Unionsrecht interessiert hat. Es geht, offen gesagt, um Gestal-
tungsmacht. Das Unionsrecht wurde in meiner Lebenswirklichkeit 
bei den obersten Gerichtshöfen des Bundes einige Zeit als Bedro-
hung wahrgenommen. Wenn wir sagen, wir fragen den EuGH, ge-
ben wir Gestaltungsmacht ab. Beim BVerfG sind die Zulässigkeits-
anforderungen für Vorlagen sehr hoch, während sie beim EuGH 
für Vorabentscheidungsersuchen gering sind. Ich bin ein Mensch, 
der noch immer hoffnungsvoll an Europa glaubt. Ich habe beruf-
lich nicht nur in Verwaltungsfunktionen in Brüssel viel damit zu 
tun gehabt. Das Unionsrecht bewegt mich auch spruchrichterlich 
sehr, z.B. nachdem der EuGH das Urlaubsrecht völlig umgestal-
tet hatte. Ich war die Berichterstatterin, die die ersten Vorschläge 
machen musste, um die EuGH-Rechtsprechung in das deutsche 
Recht einzupassen. Ich hoffe sehr, dass wir uns von der Sorge um 
die eigene Auslegungskompetenz lösen, uns weiterentwickeln und 
uns nicht mehr als Nestbeschmutzer fühlen, wenn wir das deut-
sche Recht unionsrechtskonform auslegen oder fortbilden. 

Das Unionsrecht bindet bei mir noch immer erhebliche Ener-
gie. Ich halte es für wichtig, den EuGH nach den unionsrechtli-
chen Vorgaben zu fragen, weil wir einfach oft nicht wissen, was in 
anderen Mitgliedstaaten geschieht. Aus meiner Sicht gibt uns der 
EuGH ganz überwiegend plastische und pragmatische Antwor-
ten, obwohl sie vielleicht nicht immer völlig mit unserer deutschen 
Dogmatik übereinstimmen. Ich finde es außerdem spannend, wie 
die Kommunikation verläuft. In Wirklichkeit geht es nicht darum, 
Macht abzugeben. Ein bisschen Pathos muss sein: Es geht um 
einen gemeinsamen Wertekanon in einem vereinten Europa. Es 
geht darum, in diesem lange kriegsgeschüttelten Europa trotz al-
ler Krisen und autoritären Anfeindungen friedlich und solidarisch 
zusammenzuleben, Hass und Ausgrenzung zu widerstehen, so 
schwierig das ist.

Karen Heise: Bei mir ging es natürlich weniger um grundsätz-
liche Fragen. Ich denke, Fälle, die einen gefühlsmäßig bewegen, 
können eine größere Bedeutung bekommen, wobei dann aber 
auch wieder gegengearbeitet werden müsste.

Wie könnte man in der Justiz ein bisschen wagemutiger sein? 
Was müsste man dann tun?

Karen Heise: Etwas ganz Wagemutiges kann ich mir in mei-
nem Bereich nicht vorstellen. Soweit ich etwas für mutig gehalten 
habe, habe ich als lebenslänglich bestellte Amtsrichterin keine 
Probleme gehabt, mich offen zu äußern; ich habe meine Freihei-
ten genutzt, auch gegenüber dem Präsidenten.

Inken Gallner: Für mich ist das Wagemutigste, mich gegen 
den Mainstream einer Gruppe zu stellen. Das ist schwer für mich, 
weil ich mit dem Muster kämpfe, mich leicht ausgeschlossen zu 
fühlen. Ich versuche dennoch, in den mir wichtigen Angelegen-
heiten zu widersprechen, trotz dieser psychischen Disposition, an 
der ich schon jahrzehntelang arbeite. Das ist für mich persönlich 
und beruflich wagemutig. Das Unionsrecht gehört zu diesem Auf-
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gabenfeld. Hier kann ich wegen meiner Werte und meiner Identität 
nicht anders, obwohl ich mir damit einige Gegner gemacht habe. 

Worüber habt Ihr Euch später am meisten geärgert, dass Ihr 
es vorher wie alle gemacht habt? 

Inken Gallner: Ich habe in meinen frühen Jahren eine Ent-
scheidung gefällt, mit der ich eine Kündigung mit sehr formaler Be-
gründung an einer Betriebsratsanhörung habe scheitern lassen. 
Die Kündigung war materiellrechtlich wasserdicht. Die Klageab-
weisung war schwierig zu begründen. Ich habe deshalb, mea cul-
pa, das Schlupfloch genutzt und eine Substantiierungsentschei-
dung gefällt. Das hätte ich später hoffentlich nicht mehr gemacht.

Karen Heise: Ich erinnere mich an die frühen Jahre meiner 
Berufstätigkeit, wo es in Freiburg üblich war, sobald harte Drogen 
im Spiel waren, Freiheitsstrafen zu verhängen. Das habe ich eine 
gewisse Zeit mitgemacht, dann aber nicht mehr. Wir haben zwar 
zunächst den Leuten Bärendienste erwiesen, wenn wir nur Geld-
strafen verhängt haben, weil uns das Landgericht immer wieder 
aufgehoben hat. Dann hat sich das aber geändert. Heute wird 
auch eher der Erwartungshaltung der Staatsanwaltschaft Stand 
gehalten.

Was haben Euch dienstliche Beurteilungen bedeutet: Freund-
liche Rückmeldungen oder mehr? 

Karen Heise: Anfangs waren die Beurteilungen natürlich von 
Bedeutung. Ich hatte manchmal den Eindruck, wenn mir jetzt je-
mand über die Schulter schauen würde bei dem, was ich mache, 
dann würde ich sofort rausfliegen und ich entspräche nicht den 
Erwartungen. Ich hatte hier in Rastatt meine erste Stelle, da war 
ich anderthalb Jahre, und ich bin von Freiburg hierher gefahren. 
Ich hatte immer das Gefühl, mich in die Diaspora zu begeben, und 
zwar nicht nur geographisch, sondern auch wegen der Verhält-
nisse am Amtsgericht. In den späteren Zeiten war das für mich, 
weil ich ja am Amtsgericht blieb und niemand auf mich wegen 
einer Erprobung zugekommen ist, eher unerheblich. Ich habe im 
Gegenteil durch einen Präsidenten, den ich sehr geschätzt habe, 
eine Beurteilung bekommen, die ich wunderschön fand. Die hat 
vielleicht über ihn mehr ausgesagt als über mich. 

Inken Gallner: Für mich hatten Beurteilungen große Bedeu-
tung, jedenfalls zu Beginn. Das ist ein Selbstwertthema, um das 
ganz klar zu sagen. Wir begeben uns in Abhängigkeit, wenn wir 
beurteilt werden. Das ist Bestandteil des Systems. Ich bin immer 
anlassbezogen beurteilt worden, weil ich das Glück hatte, so viele 
Aufgaben in der Justiz und in der Verwaltung zu übernehmen. Also 
hatte ich ganz viele Beurteilungen in der Akte. Jede bedeutete ei-
nen inneren Kampf mit mir selbst, auch immer in der Selbstarbeit. 
Ich habe jedes Mal versucht, mir zu sagen, ich muss nicht perfekt 
sein, ich habe Stärken und Schwächen, und das darf da auch drin-
stehen. Das ist jetzt idealtypisch gesprochen. Beurteilungen, das 
wissen wir alle im Raum, sind das verletzungsanfälligste Geschäft 
in der sogenannten Justizverwaltung, vor allem das missbrauchs-
anfälligste.

In bestimmten Funktionen, das ist jedenfalls meine These, die 
ich gegenüber den Obergerichtspräsidenten Baden-Württembergs 
in anderer Funktion vertreten habe, wird strategisch beurteilt. Ein 
bestimmtes gewünschtes und abgestimmtes Ergebnis wird be-
gründet. Das ist in der Regel auch möglich, wenn die Beurteilung 

lege artis verfasst wird. Alles andere wäre eine Verleugnung der 
Tatsachen. Ich bin gerade hoffentlich das letzte Mal in meinem 
Leben beurteilt worden, als ich Vorsitzende wurde. Das war wieder 
ein großer innerer Kampf, vor allem mit dem praktischen Vorwis-
sen, welche Widrigkeiten in der Auseinandersetzung um solche 
Ämter auftreten können. Ich bin sehr froh darüber und dankbar 
dafür, dass ich meine jetzige Aufgabe übernehmen konnte.

Ich will es zuspitzen: Beurteilungen sind in bestimmten Funkti-
onen Waffen, jedenfalls dann, wenn das Beurteilungswesen miss-
braucht wird. Ich selbst hatte das große Missvergnügen, die Beur-
teilungsrichtlinie für die ordentliche Gerichtsbarkeit eines Landes 
reformieren zu müssen, weil diese Reform in Baden-Württemberg 
bereits eingeleitet worden war, als ich die Funktion der Ministeri-
aldirektorin oder auch MD übernahm. Dabei sollten die Stichtage, 
die es in den Fachgerichtsbarkeiten schon gab, eingeführt wer-
den, möglichst mit der Maßgabe, das Beurteilungsendalter anzu-
heben. Hier habe ich eine innerliche dialektische Brechung erlebt. 
Ich stehe Beurteilungssystemen für Richter und Staatsanwälte 
ausgesprochen kritisch gegenüber, musste die Reform eines sol-
chen Beurteilungssystems aber umsetzen.

Es gibt eine Postkarte mit drei Ebenen: Oben sitzt ein freund-
lich lächelndes Schweinchen, darunter jede Menge Hühner. 
Unter dem Bild steht: „Was mich mal grundsätzlich interes-
sieren würde: Wie kommt man nach ganz oben, ohne dass 
man zum Schwein wird?“ Wie formen die Organisation und 
die Karrieren Menschen? Karl Marx hat mal geschrieben: Die 
Institutionen sind größer als die Menschen. Wie habt Ihr das 
erlebt?

Inken Gallner: Ich meine, dass es in unserem System schwie-
rig ist, nicht zum Schwein zu werden, wenn wir in verhältnismäßig 
hohe Funktionen kommen. Ich selbst habe als Abschiedssatz im 
Justizministerium in der Rede an das Haus gesagt: Macht auf Zeit 
schützt vor Machtmissbrauch. Das ist natürlich ein Allgemeinplatz. 
Aber es stimmt tatsächlich und ist einer der Gründe, warum ich 
die Funktion im Justizministerium in Baden-Württemberg so gerne 
übernommen habe. Ich wusste, dass die SPD wohl nicht in die 
nächste Legislaturperiode kommen würde, habe mich aber den-
noch mit voller Wucht in diese Aufgabe hineinbegeben und fand 
sie mehr als wichtig und spannend. Vor allem war sie eine gute 
Möglichkeit, Führung in einer bestimmten Weise zu leben. Ich bin 
ein Mensch, der Führung nicht absolut verteufelt, sondern ich bin 
der festen Überzeugung, dass Führung die schwierigste Kommu-
nikationsdisziplin dieser Welt ist. Aber ich wusste, ich würde die 
Führungsaufgabe wieder verlieren. Das war heilsam. Gerade bei 
sehr hohen richterlichen Funktionen wäre es gut, wenn sie, wie 
bei Abgeordneten und Ministern, nicht auf Lebenszeit vergeben 
würden.

Karen Heise: Das finde ich auch. Und da kann ich sagen, 
aus Sicht der Basis, dass das, was Du Dir in deinem Amt vorge-
nommen hattest, gut gelungen ist und wir das sehr geschätzt ha-
ben. Zu der Schweine-Frage: Ich war ja beruflich nicht ganz oben, 
eher ganz unten. Da hätte man zwar vielleicht auch die Gelegen-
heit, aber auch bei weiterem Nachdenken fühle ich mich nicht als 
Schwein.

Wahrnehmung von unten und oben. Was sind die Kriterien, 
nach denen sich Karrieren entwickeln?
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Karen Heise: Natürlich wundern wir uns oft, wenn Beförde-
rungsämter von Menschen besetzt werden, die wir vielleicht aus 
eigener Anschauung weder fachlich noch persönlich für geeignet 
halten. Warum das so ist, darüber will ich nicht spekulieren. Man 
hat aber den Eindruck, dass die Art, wie man seinen Beruf ausübt, 
in den wenigsten Fällen als beförderungswürdig wahrgenommen 
wird. Ich habe Kolleginnen und Kollegen erlebt, die hervorragend 
gearbeitet haben, bei denen aber keinerlei Beförderung erfolgte, 
und umgekehrt genauso.

Inken Gallner: Ich habe den Eindruck, dass es zwei ver-
schiedene Karrieren gibt. Die eine ist Protektion über viele Stu-
fen hinweg. Das hieß in der NRV früher einmal Ämterpatronage. 
Das gibt es, und das will ich auch offen benennen. Es gibt aber 
noch einen anderen Weg. Dafür brauchen wir Widerstandskraft 
oder Resilienz, wie wir heute sagen. Dieser Weg gelingt nur über 
solidarische Netzwerke. Das klingt anrüchig, aber ich meine nicht 
Seilschaften, sondern Netzwerke, die einen tragen und schützen, 
auch unter kritischen Juristen. Mein eigenes Beispiel: Ich bin be-
ruflich häufig außerordentlich gefördert und in meiner intellektu-
ellen Kraft bestätigt worden. Dafür bin ich sehr dankbar. In zwei 
wichtigen beruflichen Entwicklungsschritten habe ich aber deut-
liche Widerstände erfahren. In diesen schwierigen Situationen war 
es ausgesprochen hilfreich, dass es Menschen gab, mit denen ich 
mich austauschen konnte und die auch an den richtigen Stellen 
saßen. Diese Menschen haben zu einem Gegengewicht geführt. 
Sie haben es möglich gemacht, dass ich ohne Bitterkeit und voller 
Zuversicht und Freude neue Aufgaben übernommen habe. Ohne 
solche starken Kontakte und ohne diesen stetigen Austausch mit 
gütigen, wohlmeinenden Menschen wäre mein beruflicher Le-
bensweg nicht möglich gewesen.

Die Zeit drängt, wie immer. Deshalb möchte ich unser Ge-
spräch beschließen mit einem ganz, ganz herzlichen Dank 
dafür, dass Ihr bereit wart, meine ja nicht so ganz einfachen 
Fragen hier auf der Couch zu beantworten. Und ich freue 
mich sehr, wie offen und klar Ihr hier berichtet und auch Stel-
lung genommen habt. Vielen Dank. *
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Im Spannungsfeld
zwischen Beförderung und Beurteilung 

Interview mit NRV-Mitgliedern, die ein Gericht leiten

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 155, 2023, S. 126 ff.

1994 hat BJ die „Sieben selbstkritischen Thesen gegen das Be-
förderungswesen“ von Horst Häuser und Udo Hochschild abge-
druckt. Zugleich haben wir Konstanze Görres-Ohde und Volker 
Lindemann zu ihren Erfahrungen als Leiter des OLG Schleswig 
befragt (Betrifft JUSTIZ 1994, S. 160, 233). Die NRV-Positionen 
zur Frage der Gerichtsleitungen reichen – jenseits der Sieben The-
sen – von Abschaffung über professionelles Gerichtsmanagement 
bis zur Wahl auf Zeit.

Mittlerweile gibt es einige NRV-Mitglieder, die in Gerichtslei-
tungen aufgerückt sind. Wir haben Silke Schneider, Präsidentin 
des Landgerichts Lübeck, Carsten Löbbert, Prä-
sident des Amtsgerichts Lübeck, Werner Gräßle, 
Präsident des Amtsgerichts Berlin-Lichtenberg, 
und Bernhard Flor, Präsident des Landgerichts It-
zehoe a.D., jeweils getrennt zu ihren Erfahrungen 
als Führungskräfte befragt.

Betrifft JUSTIZ: 1. Wie steht Ihr zu der Fra-
ge von Beförderungen in der Justiz? 

Carsten Loebbert: Ich glaube jeder, der 
sich auf einen Beförderungsweg einlässt, wird 
sehr schnell auch mit den negativen Folgen eines 
solchen Systems konfrontiert: Ein sich einschlei-
chendes Konkurrenzdenken, einsetzende Ab-
hängigkeiten von anderen (Beurteilern, Personalleuten, RWA-Mit-
gliedern etc.), die Betroffenheit von Machtspielchen, Enttäuschung 
und Verletzung, wenn eine Bewerbung mal nicht klappt, u.v.m. Das 
sind keine guten Erfahrungen, auch wenn es am Ende zu einer 
Leitungsfunktion geführt hat und man sich dann bestätigt fühlen 
kann. Wenn ich mich und andere in solchen Situationen beobach-
te, dann – finde ich – bestätigt sich die Richtigkeit der NRV-These: 
Ein Beförderungssystem für Richter*innen beeinträchtigt die Un-
abhängigkeit!

Werner Gräßle: Wenn ich heute die „Sieben selbstkritischen 
Thesen gegen das Beförderungswesen“ lese, habe ich dafür viel 
Sympathie, muss aber auch schmunzeln wegen des revoluzzer-
haften Tonfalls. Bei Beförderungen würde ich gerne unterscheiden: 
Da gibt es die beförderten Spruchrichter*innen und die beförderten 
Richter*innen, die in der Verwaltung tätig sind.

Ich war schon immer und bin noch immer der Meinung, dass 

wir an Kollegialgerichten kluge, wissende und achtsame Rich-
ter*innen brauchen, aber keine Vorsitzenden Richter*innen. Ich bin 
immer wieder überrascht, wenn ich erlebe, wie hierarchisch Kol-
leg*innen an Kollegialgerichten denken und wieviel Macht sie ihren 
Vorsitzenden einräumen. In meinen 30 Jahren Richterdasein war 
ich allerdings nur insgesamt 2 Jahre an Kollegialgerichten beschäf-
tigt, einmal als Proberichter am Landgericht Berlin und einmal ein 
Jahr am Kammergericht in der Erprobung. In beiden Fällen hatte 
ich das dringende Bedürfnis, es zumindest einmal zu schaffen, mit 
den anderen Beisitzerinnen (bei mir immer Frauen) den Vorsitzen-

den (immer Männer) zu überstimmen. In den kon-
kreten Abstimmungssituationen dachte ich damals, 
dass es mir um die Sache geht, und erst im Nach-
hinein ist mir jeweils aufgefallen, dass es wohl auch 
(vor allem?) darum gegangen ist, einmal den Vor-
sitzenden zu überstimmen. Es hat übrigens in bei-
den Fällen geklappt. Ich bin auch ein bisschen stolz 
darauf, dass ich Mitglied des Senats des Kammer-
gerichts war, der zum ersten Mal bei der senatsinter-
nen Geschäftsverteilung einem Vorsitzenden gegen 
seinen Willen ein (kleines) Einzelrichterdezernat 
übertragen hat. Das hatte vor uns noch kein anderer 
Senat gewagt. Der arme Vorsitzende war ganz neu 
in der Funktion und ziemlich sauer auf uns. Also: 
Beförderungen für Spruchrichter*innen sind meines 
Erachtens nicht nötig. Viel sympathischer ist mir das 

italienische Modell, wo man mit den Jahren automatisch die Quali-
fikation erlangt, auch an höheren Gerichten zu arbeiten, aber eben 
auch an erstinstanzlichen Gerichten bleiben kann. 

Was Beförderungen in Verwaltungsfunktionen angeht, bin ich 
mir da unsicherer. Eigentlich fände ich es sehr schick, wenn die 
Funktionen eines Direktors oder einer Direktorin bzw. einer/s Prä-
sident*in oder Vizepräsident*in auf Zeit vergeben würden und (wer 
auch immer) diese Menschen auf Zeit wählt. Das wäre so ähnlich 
wie in den Universitäten, wo die Leitungsfunktionen auf Zeit ver-
geben werden. Dort funktioniert das – mal besser, mal schlechter. 
Ich bin nun aber seit 20 Jahren mit Verwaltungsfunktionen betraut, 
zunächst als stellvertretender Direktor des Amtsgerichts Neukölln, 
dann ein paar Jahre als Vizepräsident des Amtsgerichts (Berlin) 
Mitte und nun seit 13 Jahren als Präsident des Amtsgerichts Lich-
tenberg. Ich glaube, dass man viel Spezialwissen und Erfahrung 
braucht, um ein Gericht gut zu leiten. Wenn da alle 5 Jahre neue 
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Menschen am Start sind, wären die Ergebnisse vielleicht (noch) 
schlechter, als sie es heute sind.

Bernhard Flor: Hier hat sich meine Einstellung im Laufe des 
Berufslebens nicht groß geändert. Beförderungen und die diese or-
chestrierenden Beurteilungen sind mit Stellung und Aufgabe einer 
Richter*in schwerlich zu vereinbaren. Das gilt übrigens in weiten 
Teilen auch für die sachlich unabhängigen Rechtspfleger*innen. 
Aus Sicht eines Beurteilers möchte ich hinzufügen, dass insbe-
sondere Anlassbeurteilungen auf Beförderungs-
stellen unfassbar viel Zeit kosten und Kräfte bin-
den; überdies sind sie ein steter Quell von Unruhe 
und Frustration, denn bei beispielsweise fünf Be-
werber*innen kommt bekanntlich nur eine Person 
zum Zuge, während vier Kolleg*innen mehr oder 
weniger frustriert sind und für ihre Nichtberück-
sichtigung nicht ganz zu Unrecht zumindest auch 
die aus ihrer Sicht unzureichende Beurteilung und 
damit den Beurteiler verantwortlich machen. 

Silke Schneider: Ich sehe Beförderungen 
nicht so kritisch, wie dies seinerzeit formuliert wur-
de. Im Gegenteil: Es ist aus meiner Sicht wichtig, 
dass Jurist*innen mit einer offenen, selbstkriti-
schen, humanen, demokratischen Grundhaltung 
(Personal-)Verantwortung innerhalb der Justiz 
übernehmen und so auch nach außen wirken, Vorbild werden, den 
freien, kritischen Geist in der Justiz durch ihr eigenes Wirken för-
dern und als Führungskraft aktiv und aufmerksam zu unterstützen, 
dass sich jüngere Kolleginnen und Kollegen gut entwickeln und mit 
einer entsprechenden Haltung (vor allem nicht hierarchisch den-
kend) nach innen und außen wirken können.

Solange wir ein solch traditionelles, hierarchisches System in 
der Justiz haben, ist es meines Erachtens daher sogar notwen-
dig und Ausdruck von Verantwortung für die Justiz, Beförderungen 
nicht per se abzulehnen.

Formen der Selbstorganisation, in der Rollen und Verantwor-
tung immer mal wechseln, gibt es in der freien Wirtschaft mehr und 
mehr, zumindest für kleinere Einheiten; für einen entsprechenden 
Wandel in der Justiz hin zu einer völligen, formalen Enthierarchi-
sierung fehlt mir derzeit aber noch die Fantasie, zumindest was die 
Behördenleitung, verbunden mit Personalverantwortung, angeht. 

2. Was zeichnet Euren Führungsstil aus? 

Carsten Loebbert: Das müssten eigentlich andere „beurtei-
len“. Ich hoffe, Kooperation ist ein wesentliches Element und die 
Haltung, Gerichtsverwaltung als der Rechtsprechung dienende 
Aufgabe und „Ermöglichungsverwaltung“ zu verstehen, auch wenn 
die Bereitschaft zur verantwortlichen Entscheidung natürlich un-
abdingbar ist.

Werner Gräßle: Inzwischen kann ich sagen, dass ich einen 
kollegialen Führungsstil pflege, wobei sich das kollegiale vor allem 
auf das Führungsteam bezieht. Bei mir sind das die Geschäftslei-
terin, ihre Stellvertreterin, der Vizepräsident und weitere Aufsichts-
führende Richter*innen (die wir derzeit leider nicht haben). Wir 
versuchen Dinge gemeinsam zu entscheiden und zu erörtern. Ich 
kann mich nicht erinnern, da einmal ein „Machtwort“ gesprochen 
zu haben, denke aber, dass meine Meinung da durchaus Gewicht 
hat. Was die übrigen Mitarbeiter*innen des Gerichts angeht, erle-
ben diese mich sicherlich anders. Unsere Personalratsvorsitzende 

warnt mich gelegentlich, dass diese oder jene Entscheidung der 
Verwaltung bei den Mitarbeiter*innen nicht gut ankommen wird. Ich 
erwiderte ihr dann, dass ich versuche, unsere Entscheidungen zu 
erklären, aber es nicht meine Aufgabe ist, dass alle mich mögen 
und die Entscheidungen gutheißen. Ich weiß, dass viele Leute da-
rauf warten, von mir gelobt zu werden. Auch das Verteilen von Lob 
ist ja eine Form von Hierarchie, die mir eigentlich suspekt ist. Ver-
mutlich lobe ich zu selten. Gelernt habe ich, dass auch Kritik (in der 

richtigen Form) wichtig ist. Es kommt hier durchaus 
auch mal vor, dass wir Beschäftigten kündigen (und 
vor dem Arbeitsgericht dann gelegentlich gewinnen 
und gelegentlich verlieren). Unlängst haben wir es 
auch erwirkt, dass eine Beamtin im Rahmen eines 
Disziplinarverfahrens vom Verwaltungsgericht aus 
dem Dienst entfernt wurde. Ich glaube, dass es 
wichtig ist, auch zu zeigen, dass bestimmtes Ver-
halten nicht akzeptabel oder kritikwürdig ist. Das ist 
gerade auch gegenüber den (vielen) Mitarbeiter*in-
nen wichtig, die ihre Arbeit gut machen und sehen, 
dass andere das nicht immer tun. 

Silke Schneider: Für mich ist gute und klare 
Kommunikation, Entscheidungsstärke, Verläss-
lichkeit und eine weitestmögliche Transparenz bei 
allen organisatorischen oder personellen Prozes-

sen und Entscheidungen sehr wichtig. Dazu gehört für mich, dass 
ich als Führungskraft präsent und im Bedarfsfall ansprechbar bin. 
Ich bemühe mich außerdem darum, die Kolleg*innen – soweit sie 
betroffen sein können – frühzeitig zu beteiligen und Entscheidun-
gen – soweit es möglich ist – unter Einbeziehung der Interessen al-
ler zu treffen. Hinweise und Anregungen höre ich mir gerne an und 
bin auch bereit, meine eigene Einschätzung ggf. zu korrigieren. Ich 
denke, es ist mir dadurch am Landgericht gelungen, weiterhin ein 
vertrauensvolles Klima im Umgang miteinander zu pflegen. Nicht 
zuletzt ist es mir auch sehr wichtig, dass ich mit einem starken Ver-
waltungsteam zusammenarbeite, so dass ich die Verantwortung 
für mein Gericht und den Bezirk und für so manche Herausfor-
derung, die ein Gerichtsbetrieb mit sich bringt, nicht ganz alleine 
„trage“. Die Fähigkeit zur Delegation und ein guter Teamgeist sind 
für mich als Führungskraft daher auch wesentliche Eigenschaften.

Bernhard Flor: Es gab eine Kritik, die mich gefreut hatte, 
denn eine Kollegin reagierte auf eine Antwort von mir mit dem 
vorwurfsvoll gemeinten Ausspruch „Ach Sie mit Ihrer IKEA-Hier-
archie…“ Mir war es immer wichtig, bei flachen Hierarchien trans-
parent, berechenbar und nahbar zu handeln. Bei der Leitung der 
Gerichtsverwaltung wollte ich einerseits bei allen relevanten Fra-
gen eingebunden und „im Film“ sein, andererseits aber den jeweils 
Verantwortlichen maximalen eigenen Handlungs- und Entschei-
dungsspielraum lassen. Im richterlichen Bereich und da insbeson-
dere auch in der Arbeit mit dem Präsidium und dem Richterrat war 
es mir wichtig, einerseits alle mit umfassenden Informationen zu 
versorgen, andererseits aber bei Entscheidungen all die persön-
lichen und individuellen Umstände zu bedenken und zu berück-
sichtigen, die sich nicht in Zahlen abbilden lassen.

3. Welche Formen der Führung lehnt Ihr ab?

Carsten Loebbert: Das ergibt sich aus dem Umkehrschluss: 
Ein autoritäres Vorgehen, das einen Machtanspruch gegenüber 
Richter*innen und anderen Mitarbeiter*innen formuliert.

IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN BEFÖRDERUNG UND BEURTEILUNG
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Bernhard Flor: Ich mag es nicht, wenn eine Führungskraft 
ruppig oder selbstverliebt sowie eitel auftritt. Überdies sind Angst 
und Druck als Instrument der Führung inakzeptabel.

Silke Schneider: Eine Führung, bei der die Interessen der 
Kolleg*innen nicht wirklich gehört und vor allem nicht ernst genom-
men werden, lehne ich ab. Eine solche Führung ist abgekoppelt 
vom eigenen Gericht; die Führungskraft macht es sich zu einfach, 
denn Führungsverantwortung ist mehr als zu lenken und leiten, 
mehr als die eigenen Ideen umzusetzen. Dazu gehört vor allem, 
wenn Personalentscheidungen – außerhalb des Präsidiums – vor-
ab getroffen und Beteiligungsverfahren, wenn überhaupt, nur pro 
forma durchgeführt werden. Kritisch sehe ich auch solche Füh-
rungspersonen, die keine Kritik und keinen Widerspruch dulden, 
die nur „angepasste“ Kolleg*innen schätzen und auch nur diese 
konsequent fördern. Für mich ist das ein „Gutsherrenstil“, der 
schon lange nicht mehr in unsere Zeit passt.

Werner Gräßle: Autoritärer Führungsstil führt meines Erach-
tens nicht zu guten Ergebnissen. Meine Arbeit hat immer wieder 
damit zu tun, die Organisation im Gericht zu verändern. Ich habe 
schmerzlich lernen müssen, dass es einfach Quatsch ist, wenn ich 
mir etwas ausdenke und dann sage, dass es so gemacht werden 
soll, ohne mit den Menschen zu sprechen, die es betrifft. Mir fehlen 
häufig ganz viele Informationen, die erst in einer mühsamen und 
intensiven Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten auf den 
Tisch kommen und dann berücksichtigt werden können. Wenn alle 
gehört werden, dauert es zwar viel länger und ist 
viel anstrengender, aber die Akzeptanz und auch 
das Ergebnis ist häufig viel besser.

4. Gibt es eine Art von NRV-Führungsstil oder 
sonstige Bezüge zu NRV-Positionen?

Werner Gräßle: Ohne die NRV jetzt über 
den grünen Klee loben zu wollen, denke ich, dass 
sich dort viele Menschen versammeln, denen es 
darum geht, mit ihren Mitmenschen achtsam um-
zugehen. Ich glaube, so sollte man auch bei der 
Leitung eines Gerichtes handeln.

Carsten Loebbert: Ein Führungsstil ist immer 
eine sehr persönliche Angelegenheit, deswegen 
tue ich mich schwer mit „NRV-Führungsstil“. Aller-
dings sollte sich die Auseinandersetzung mit den NRV-Positionen 
schon in der Haltung widerspiegeln. Es geht ja nicht um „Sonn-
tagspositionen“.

Bernhard Flor: Ich denke, dass die vergleichbare rechtspoliti-
sche Grundausrichtung bei aller Unterschiedlichkeit der Personen 
Auswirkungen auf das Verständnis von Justiz, Autonomie und Un-
abhängigkeit hat und damit auch das Führungsverhalten beein-
flusst.

5. Fühlt Ihr Euch aus der NRV heraus als Führungskraft
 ausreichend unterstützt?

Silke Schneider: Ja, für mich ist wichtig zu wissen, dass sich 
die NRV seit ihrer Gründung immer wieder u. a. für Transparenz 
von Personalentscheidungen, ein gerechteres Beurteilungssys-
tem, eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit und gegen den traditionel-
len, „engen“ Karriereweg stark macht. Das bestärkt mich in meiner 
Haltung und meiner Arbeit als Führungskraft.

Carsten Loebbert: Ich würde die Frage eher umgekehrt se-
hen. Ich versuche meine Erfahrungen und Kenntnisse in die NRV-
Arbeit einzubringen (was übrigens natürlich nicht bedeuten kann, 
dienstlich der Mitgliedschaft von Kolleg*innen in Berufsverbänden 
Bedeutung beizumessen).

Werner Gräßle: Menschen in Leitungsfunktionen sind bei der 
NRV ja eher selten (im Gegensatz zu Menschen in Beförderungs-
ämtern). Mir fehlt da die Peer-Group. Mit den wenigen pflege ich 
auch wohl viel zu wenig Austausch. Ich fühle mich aber an anderer 
Stelle ausreichend unterstützt und vermisse die NRV da nicht. 

Bernhard Flor: Die Frage ist meines Erachtens falsch ge-
stellt, denn es ist nicht Aufgabe der Mitglieder der NRV, eine Füh-
rungskraft wegen der Verbandszugehörigkeit zu unterstützen. Das 
gilt auch andersherum, denn Kolleg*innen sollten nicht erwarten, 
wegen der Verbandszugehörigkeit eine besondere Förderung zu 
erfahren.

6. Welchen Rat würdet Ihr anderen NRV-Mitgliedern 
geben, die Führungsverantwortung übernehmen wollen?

Carsten Loebbert: Solange die Justiz so organisiert ist, wie 
sie ist, finde ich es legitim, auch Führungsverantwortung überneh-
men zu wollen. Alles andere würde ja bedeuten, dieses Feld kom-
plett anderen zu überlassen. Wissen, wenn man sich auf einen 
solchen Weg einlässt, muss man jedoch: 1. Es gibt keine Gewiss-

heiten; 2. man wird abhängig von anderen; 3. Ent-
täuschungen lauern immer und überall; 4. wenn 
man es schafft, bewegt man sich in einem System, 
das von NRV-Positionen (noch :-) „etwas“ entfernt 
ist.

Das bedeutet übrigens, wenn es um „Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen“ geht: Macht nur 
solche, die Euch auch interessieren, unabhängig 
davon, ob sie nun zu etwas führen oder nicht!

Werner Gräßle: Überlegt es euch gut, ob 
ihr das wirklich wollt. Es ist einfach eine andere 
Arbeit. Nicht nur, weil dann von einem erwartet 
wird, jeden Tag im Gericht zu sein. Häufig werde 
ich von den Mitarbeiterinnen natürlich für Dinge 
verantwortlich gemacht, auf die ich kaum Einfluss 
habe, seien es (schlechte) Computerprogramme 

oder die ungenügende Personalausstattung etc. Das nervt häu-
fig. Ich kann aber auch einiges bewegen, verändern und in Gang 
bringen. Ich war immer gerne Amtsrichter, aber ich bin auch gerne 
Gerichtspräsident.

Bernhard Flor: Es ist wichtig, niemals die Beherrschung zu 
verlieren, denn so macht man sich angreifbar und unglaubwürdig. 
Ansonsten sollte man sich bemühen, authentisch zu bleiben und 
immer den Menschen hinter dem Problem sehen. Und nicht die 
Empfehlung vergessen, die mir mal ein älterer Kollege mitgegeben 
hat: Erst die Pflicht, dann die Kür – und nur, wenn wir da gut sind, 
dann dürfen wir am Schaulaufen teilnehmen. 

Ich selbst musste überdies immer mal wieder kritisch reflek-
tieren, dass gerade jüngere Richter*innen mich in der Kaffeerunde 
leider häufig nicht als den Kollegen wahrnehmen, der einfach nur 
Kaffee trinken und die neuesten Fußballergebnisse erörtern will, 
sondern halt als Präsidenten. 

Silke Schneider: Mein Rat ist: Als Führungskraft braucht es 
viel mehr als nur die Lust zu gestalten, zu organisieren und zu len-
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ken. Es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, ein echtes Interesse an 
Menschen und eine ausgeprägte Empathiefähigkeit mitzubringen, 
eine hohe persönliche Belastbarkeit, Toleranz, Geduld und Flexibi-
lität, Gelassenheit und Humor, Kreativität und Teamfähigkeit. Dazu 
die Bereitschaft, sich selbst zu reflektieren und beraten zu lassen, 
denn gerade die Leitung einer Abteilung, einer Kammer oder eines 
Senats, mehr natürlich noch die Leitung eines Gerichts kann He-
rausforderungen mit sich bringen, die sich manchmal gar nicht im 
Außen, sondern (nachhaltig) nur mit einer Änderung der eigenen 
Haltung lösen lassen. Anders gesagt: Als Führungskraft lernt man/
frau viel über sich selbst, und genau diese Bereitschaft und dieses 
Bewusstsein sollte man/frau bringen. Dann kann eine Führungs-
aufgabe sehr erfüllend sein und viel Spaß machen, und man/frau 
bleibt glaubwürdig und authentisch.

7. Habt Ihr einen Tipp für junge Kolleg*innen im Umgang mit 
Direktor*innen und Präsident*innen?

Carsten Loebbert: 1. Seid ehrlich, wenn es um Eure Inter-
essen, Wünsche und Personalentwicklung geht; 2. erwartet, dass 
ihr darin unterstützt werdet, soweit das möglich ist; 3. rechnet aber 
damit, dass nicht immer alles wohlwollend aufge-
nommen wird (je nach dem, mit wem man es zu 
tun hat).

Silke Schneider: Es ist ganz wichtig, mutig 
und klar zu sein und die eigenen Interessen oder 
auch Sorgen zu formulieren, wenn es erforderlich 
ist – etwa wenn es um eine neue Dezernatszu-
weisung durch das Präsidium, um den Wechsel 
zu einem anderen Gericht, um ungünstige Bera-
tungszeiten oder um das Miteinander am Gericht 
geht. Ich rufe damit keinesfalls zu generellem 
Widerstand gegen alle (vermeintlich) ungünsti-
gen Entscheidungen auf. Wichtig ist vielmehr, zu 
kommunizieren und unbedingt im Konfliktfall ein 
klärendes Gespräch zu suchen. Oft ergeben sich 
dann neue Erkenntnisse, gar andere Lösungen 
oder Kompromisswege, bei denen die Interessen aller berücksich-
tigt werden können. Und wenn nicht, hat es jedenfalls ein offenes 
Gespräch gegeben und vielleicht ein größeres Verständnis auf bei-
den Seiten. Und das ist für mich wichtiger Teil der inneren Unab-
hängigkeit – unbeschadet des Dienstalters begegnen wir uns als 
Kolleg*innen auf Augenhöhe. Und diesen Anspruch sollten auch 
schon Berufseinsteiger*innen mitbringen. Kurz gesagt: Die Sorge 
vor einer schlechten Beurteilung darf nicht dazu führen, dass man/
frau schweigt, wenn die eigenen Interessen ggf. gar nicht gesehen 
wurden. Das gilt übrigens nicht nur gegenüber den Direktor*innen 
(die in unserem Lübecker Bezirk übrigens einen Umgang auf ab-
soluter Augenhöhe mit allen Kolleg*innen am eigenen Gericht pfle-
gen) und der/m Präsidentin/en, sondern auch gegenüber dem/r 
Kammervorsitzenden.

Werner Gräßle: Denkt daran, dass die euch eigentlich nichts 
zu sagen haben. Dann könnt ihr ganz unbefangen mit ihnen um-
gehen. Wenn euch Dinge im Gericht nerven, ist es völlig o.k., wenn 
ihr gute Arbeitsbedingungen einfordert. Aber werdet nicht zu per-
sönlich bei der Kritik. Das schlechte Computerprogramm wurde 
nicht von der/dem Präsident*in geschrieben.

Bernhard Flor: Mir hat es immer gefallen, wenn junge Kol-
leg*innen selbstbewusst und engagiert agieren und initiativ oder 

auf Anfrage hin offen sind, Gedanken einbringen und Aufgaben 
übernehmen, die über den Tellerrand des Dezernats hinausrei-
chen.

8. Wie sieht es mit den Beurteilungen aus?

Carsten Loebbert: Solange Justiz organisiert ist, wie sie es 
ist, kommt man in Präsidentenfunktionen um die Verantwortung in 
diesem Bereich nicht herum, ob man nun will oder nicht. Koopera-
tion, Wohlwollen, Ermöglichen, das Bemühen um Fairness helfen 
dabei sicher. Aber es werden immer wieder mal verantwortliche 
Entscheidungen notwendig!

Silke Schneider: Ich bin da sehr ambivalent. Es braucht na-
türlich für eine Verplanung oder eine Beförderungsentscheidung 
eine Grundlage mit einer fundierten Einschätzung zu den Leistun-
gen und Befähigungen des/r Einzelnen. Ich habe aber nicht den 
Eindruck, dass das übliche Beurteilungsverfahren dem/r Einzelnen 
immer gerecht wird, vor allem, da die Einschätzung in der Regel 
einer Person – dem/r Gerichtspräsidentin/en – vorbehalten ist. 
Eine umfassende, immer faire und wirklich objektive Beurteilung 
ist dadurch meines Erachtens oft – auch beim besten Willen des/r 

Beurteilers/in – nicht möglich. Außerdem gibt es 
nicht nur in Schleswig-Holstein Absprachen der 
Präsidenten/innen untereinander, die in manchen 
Fällen eine Deckelung der Benotung vorsehen und 
durch den/die Beurteiler/in unabhängig von seiner/
ihrer tatsächlichen Einschätzung beachtet werden 
müssen. Immerhin ist in Schleswig-Holstein das 
Beurteilungswesen so geregelt, dass es nur für 
die ersten Jahre als Proberichter/in eine Regelbe-
urteilung gibt, im Übrigen nur noch auf Antrag bzw. 
anlassbezogen (u. a. Beförderung oder Wechsel 
des/r Dienstvorgesetzten).

Werner Gräßle: Mit 15 habe ich für eine Schü-
lerzeitung einen Artikel geschrieben und die These 
vertreten, dass Noten immer ungerecht sind. Das 
hat mir damals ein Gespräch mit meinem Schul-

leiter eingebracht. Jetzt, 47 Jahre danach, habe ich noch immer 
nichts dazugelernt. Ich glaube, die meisten Richterinnen und Rich-
ter sind ziemlich gut in ihrem Job. Ich glaube aber nicht, dass wir 
das mit unserem Beurteilungswesen richtig zu Papier bringen. Alle 
Beurteilungen sind subjektiv und geben nur die Meinung der Be-
urteilenden wieder. Sehr suspekt (gelegentlich sogar gefährlich) 
finde ich es, wenn ich sehe, dass etliche meiner Kolleg*innen, die 
Beurteilungen schreiben, offensichtlich wirklich daran glauben, 
dass sie dabei ganz objektiv sind. Wir sollten also die Beförderun-
gen abschaffen, dann können wir auch den Unsinn mit den Be-
urteilungen sein lassen!

Bernhard Flor: Ich bin sehr froh, dass es in Schleswig-Hol-
stein angesichts der hohen Präsident*innendichte aus dem Be-
reich der NRV und entsprechender Vertretung in den Mitbestim-
mungsgremien gelungen ist, die Entscheidung beizubehalten, für 
Planrichter*innen keine Regelbeurteilungen durchzuführen. Dies 
gibt den Kolleg*innen zumindest die Freiheit, sich dem Beurtei-
lungssystem durch Verzicht auf Beförderungen zu entziehen. *  

Bernhard Flor
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„Die Zusammenarbeit der Gerichte 
in Europa ist wichtig“ 

Interview mit der Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts Inken Gallner 
über ihre Rolle, das Verhältnis der deutschen Gerichte zu Europa und grundsätzliche Strukturfragen

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 152, 2022, S. 371 ff.

Betrifft JUSTIZ: Warum hast Du das Amt der Präsidentin des 
Bundesarbeitsgerichts übernommen?

Inken Gallner: Etwas groß ausgedrückt: Ich habe zwei See-
len in meiner Brust. Mein Berufsleben habe ich als Richterin be-
gonnen und war in langen Phasen richterlich tätig. In anderen 
Phasen habe ich sehr gerne in der Verwaltung und der Politikbe-
ratung gearbeitet. Ich war politische Beamtin, sogenannte Amts-
chefin eines Landesjustizministeriums, war in einer Staatskanzlei 
tätig und in Brüssel, in einer Landesvertretung. Vor über 20 Jahren 
habe ich die Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg 
besucht. Die Funktion der Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts 
verbindet die gedankliche Tiefe der spruchrichterlichen Arbeit und 
die gestaltende Kraft der Verwaltung.

Es ist etwas Besonderes, ein Gericht zu führen. Richterinnen 
und Richter sind Führung gegenüber manchmal skeptisch. 
Hast Du irgendwelche besonderen Schwerpunkte, die Du in 
der Hinsicht setzen willst? 

Als Gerichtspräsidentin führe ich in dem Verwaltungsanteil 
meiner Tätigkeit nicht nur die Richterinnen und Richter. Ich bin ihre 
Dienstvorgesetzte und die Vorsitzende der Selbstverwaltungsgre-
mien, des Präsidialrats und des Präsidiums. Spruchrichterlich bin 
ich die Vorsitzende des Ersten und des Großen Senats. In unse-
rer spruchrichterlichen Arbeit sind wir Richterinnen und Richter 
völlig unabhängig und nur an Gesetz und Recht gebunden. Als 
Gerichtspräsidentin trage ich verwaltend Verantwortung für viele 
Beschäftigtengruppen im Haus. Das BAG besteht aus 38 Richte-
rinnen und Richtern. Insgesamt sind 155 Menschen im BAG tätig, 
also deutlich mehr nichtrichterliche Kolleginnen und Kollegen, d. h. 
Beamtinnen und Beamte und Angestellte. In einem Bundesgericht, 
aber auch in einem Obergericht oder einem Gericht erster Instanz 
sind die Menschen in sehr unterschiedlichen Aufgaben- und Ver-
antwortungsbereichen tätig. Status und Vergütung der verschiede-
nen Gruppen sind ungleich. 

Mir ist es ein wichtiges Anliegen zu betonen, dass wir gemein-
sam an einem „Hauptprodukt“ arbeiten, der Auslegung und An-
wendung des Arbeitsrechts. Die Auslegung und Anwendung des 
Arbeitsrechts sind Aufgaben der Richterinnen und Richter. 

Um Entscheidungen herbeiführen, zustellen und veröffentli-
chen zu können, brauchen wir jedoch die Hilfe und Unterstützung 

aller Beschäftigtengruppen: in der Geschäftsstelle, der Kanzlei, 
der IT, im Hausdienst, in der Bibliothek, der Dokumentation und 
der allgemeinen Verwaltung. Dieses gemeinsame Produkt verant-
worten wir in sehr unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Wegen 
der verschiedenen Aufgaben sind wir nicht gleich. Aber wir sind 

als Menschen gleichwertig. Die Interessen und Probleme der ver-
schiedenen Gruppen im Auge zu haben, ist mir wichtig. Als ich zur 
Präsidentin ernannt worden bin, das war am Abend des 24. Januar 
2022, bin ich am nächsten Morgen in das BAG gekommen und 
wollte eigentlich sehr gerne eine kleine Ernennungsfeier für das 
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ganze Haus geben. Das ging wegen Corona nicht. Deshalb habe 
ich mit einer E-Mail einen Brief an das Haus geschickt und mich 
dafür bedankt, dass ich schon so lange mit allen Kolleginnen und 
Kollegen in diesem Haus zusammenarbeiten darf. Ich habe ge-
schrieben, dass mir sehr daran liegt, zusammen mit allen Kollegin-
nen und Kollegen in den unterschiedlichen Beschäftigtengruppen 
Rechtsprechung möglich zu machen. Es ist mir z. B. wichtig, in 
den Monatsgesprächen mit dem Personalrat und der Verwaltungs-
leiterin regelmäßig dabei zu sein, an den Personalversammlungen 
ebenso wie an den Richterversammlungen teilzunehmen und den 
Kontakt zum Richterrat und Richterverein zu pflegen. 

Noch einmal zum Bereich Arbeitsrecht. Gibt es Akzente, die 
Du setzen kannst und möchtest, etwas, das Dir besonders am 
Herzen liegt?

Ja. Ich bin überzeugte Europäerin. Das Unionsrecht, das wir 
auch als nationale Richterinnen und Richter anwenden müssen, 
ist mir wichtig. Mich beschäftigt darüber hinaus, wie der Multilate-
ralismus überhaupt in diesen krisengeschüttelten Zeiten geschützt 
werden kann, gerade auch von der Rechtsprechung. Damit meine 
ich keine Sonntagsreden. Der Ukraine-Krieg, der mitten in Europa, 
wenn auch nicht in der Europäischen Union, wütet, hat für mich 
sehr sichtbar gemacht, dass Europa und der Multilateralismus ge-
rade für uns als Deutsche wichtig sind. Durch die Römischen Ver-
träge sind wir Deutschen aus dem Grauen des Nationalsozialismus 
in den Kreis der zivilisierten Staaten zurückgeführt worden. Die EU 
ist für mich deshalb vor allem ein Friedensprojekt. Ich habe das an 
anderer Stelle so formuliert: Europa tut not, Multilateralismus tut 
not, ob in der EU, im Europarat oder in den Vereinten Nationen, 
obwohl die UN im Sicherheitsrat wegen des russischen Vetorechts 
zum Teil blockiert sind. Die Rechtsgemeinschaft, das Zusammen-
stehen in der Europäischen Union sind wichtig, weil sich liberale 
Demokratien und Rechtsstaaten zunehmend in einem System-
wettbewerb mit autoritären Staaten befinden. Das sogenannte Eu-
roparecht war mir deshalb schon im Studium ein Anliegen. Wegen 
des gemeinsamen Interesses, unsere Werte zu verteidigen, halte 
ich es für zwingend, an den Konfliktlinien zu arbeiten, die zwischen 
dem EuGH, den Verfassungs- und den Fachgerichten der Mitglied-
staaten auftreten. Damit meine ich nicht nur das europäische Ar-
beitsrecht, sondern auch das Unionsverfassungsrecht. Ich glaube, 
dass wir keine andere Chance haben, als in Europa zusammen-
zustehen, weil wir zwischen einem erstarkten China, einem erstar-
kenden Indien, den USA, die geraume Zeit von Trump regiert wur-
den, und einem Aggressor Putin stehen. Ich bin davon überzeugt, 
dass wir friedenspolitisch, sozialpolitisch, gesellschaftspolitisch 
und wirtschaftspolitisch keine andere Chance haben, als in der EU 
eng zusammenzustehen, obwohl wir auch autoritären Einflüssen 
von innen ausgesetzt sind. Ich denke an Polen und Ungarn.

Wie siehst Du überhaupt das Verhältnis der deutschen Richte-
rinnen und Richter zu Europa und insbesondere zum EuGH? 
Vielleicht kannst Du das kurz ansprechen?

Ich erlebe es seit dem Beginn meiner Zeit als Bundesrichterin 
so, dass sich im Verhältnis des EuGH und der nationalen Gerichte 
viel verändert hat. 2009 und 2010 hatte ich die ersten urlaubs-
rechtlichen Entscheidungen nach einer großen EuGH-Entschei-
dung, der Sache Schulz-Hoff, zu berichten. Damals schien mir, als 

fürchteten wir als Bundesrichterinnen und -richter manchmal noch 
einen Bedeutungsverlust der Verfassungs- und Höchstgerichte. 
Gigi Deppe hat das zum 70. Geburtstag des BGH in den Informa-
tionen am Morgen des Deutschlandfunks so formuliert. 

Ich selbst erlebe es im BAG so, dass Vorabentscheidungser-
suchen und die Anwendung des Unionsrechts mittlerweile völlig 
selbstverständlich sind. Ich kann nur für das BAG sprechen: Jeder 
Senat des BAG hat inzwischen mehrfach vorgelegt. Gerade der 
Neunte Senat des BAG, der Urlaubssenat, hat ständig mit dem 
Unionsrecht zu tun. 

Im Verhältnis des EuGH und des Bundesverfassungsgerichts 
bin ich noch immer etwas besorgt. Es ist rechtssoziologisch sehr 
nachvollziehbar, dass wirkmächtige Institutionen – z. B. der Ge-
richtshof der Europäischen Union und die Verfassungs- und/oder 
die Höchstgerichte der Mitgliedstaaten der EU – um Gestaltungs-
macht und Kompetenzen ringen. Ich halte es für einen natürlichen 
Prozess, dass es bei der Abgrenzung der jeweiligen Kompetenzen 
auch Konflikte gibt. Das will ich nicht schönreden. In der Sache 
PSPP von Mai 2020, die ein Staatsanleihekaufprogramm der Eu-
ropäischen Zentralbank betraf, hat das Bundesverfassungsgericht 
erstmals tragend entschieden, dass der EuGH mit einem Urteil – 
der Vorabentscheidung Weiss – seine Kompetenzen überschrit-
ten habe. Solche sogenannten Ultra-vires-Feststellungen gab es 
zuvor schon in Tschechien und in Dänemark, in Dänemark vom 
höchsten Gericht und in Tschechien vom Verfassungsgericht. Am 
7. Oktober 2021 hat auch das polnische Verfassungsgericht den 
Ultra-vires-Vorwurf erhoben. Das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts in der Sache PSPP hat zu einem Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Deutschland geführt, das nach verschiedenen de-
eskalierenden Schritten der Bundesregierung im Dezember 2021 
eingestellt worden ist. 

Die teilweise verhärteten Sprachen in den Entscheidungen 
Weiss und PSPP haben aus meiner Sicht dazu geführt, dass beide 
Seiten erst wieder einen unbelasteten Gesprächsfaden finden und 
aufnehmen mussten. Ich freue mich deshalb besonders darüber, 
dass der Konflikt mittlerweile offen bearbeitet wird. Am 9. Septem-
ber 2022 fand in Berlin auf Einladung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz und des Bundesjustizministeriums 
eine Tagung statt, in der es unter anderem um die Kooperation von 
EuGH und BVerfG ging. Die Initiative zu dieser Tagung ging von 
der deutschen Generalanwältin am EuGH Prof. Dr. Kokott aus. In 
einer Sequenz standen sich die Präsidenten des EuGH und des 
BVerfG, Prof. Dr. Lenaerts und Prof. Dr. Harbarth, gegenüber, in 
einer anderen die Vizepräsidentin des BVerfG Prof. Dr. König und 
der deutsche Richter am EuGH Prof. Dr. von Danwitz. Der Konflikt 
und die unterschiedlichen Lösungswege der beiden Gerichte wur-
den offen angesprochen. Prof. Dr. von Danwitz hat dazu Thesen 
formuliert. Prof. Dr. König hat klar gesagt: Wir haben verschiedene 
unionsverfassungsrechtliche Konzepte. Beide sind schlüssig, aber 
nicht kongruent. Dass beide Seiten sich wieder zuhören können 
und den Konflikt durch Austausch bearbeiten, ist wertvoll und lässt 
mich hoffen. 

Das ist sehr interessant und macht das Ganze menschlicher 
und verständlicher. Gehen wir zu anderen Themen über: Du 
bist ja auch Mitglied der NRV, die sich für die Abschaffung von 
Vorsitzendenstellen, für Übertragung von Führungsstellen auf 
Zeit und für eine vollständige Selbstverwaltung der Justiz aus-
spricht. Wie passt das für Dich zusammen?
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Ich greife auf eine Plattitüde zurück: Es gibt eine ideale Welt, 
und es gibt eine reale Welt. Das ist in der Justiz ganz ähnlich wie 
in der Politik. Ich fände es immer noch gut, wenn bestimmte her-
vorgehobene Funktionen nur während einer begrenzten Amtszeit 
bekleidet würden. Das funktioniert mit den zwölf Jahren beim Bun-
desverfassungsgericht aus meiner Sicht gut. Die Struktur der Amts-
zeitbegrenzung kann hilfreich sein. Sie ist ein Sicherungsmittel. Ich 
habe das so formuliert, als ich mich als politische Beamtin ver-
abschieden musste: Macht auf Zeit schützt vor Machtmissbrauch. 
Die weitaus meisten Richterinnen und Richter in hervorgehobenen 
Funktionen, deren Amtszeit nicht beschränkt ist, unterliegen dieser 
Gefahr nach meinem Erleben in der Praxis jedoch in keiner Wei-
se. Außerdem ist es in meinen Augen nicht möglich, die jetzigen 
– bis auf das Ruhestandsdatum – unbegrenzten Amtszeiten von 
Bundesrichterinnen und -richtern ohne einen Systemwechsel zu-
gunsten einer Amtszeitbegrenzung aufzugeben. Begrenzte Amts-
zeiten, die vor dem Ruhestand enden, müssten durch zu beset-
zende Planstellen in anderen Instanzen, d. h. durch eine Rotation 
zwischen den Rechtszügen mit nivellierter Besoldung und einer 
gegebenenfalls ausgeprägteren gerichtlichen Selbstverwaltung, 
wie sie etwa Italien kennt, abgesichert werden. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass es in der Bundesrepublik Deutschland für einen 
solchen grundlegenden Systemwechsel im Augenblick politische 
Mehrheiten gibt.

Mir fällt auf: Du hast mehrfach betont gegendert. Wie wichtig 
ist das für Dich?

Es ist für mich wichtig, es war aber nicht immer wichtig. Ich 
habe aus sprachlichen Gründen lange Zeit das generische Mas-
kulinum befürwortet. Das Gendern löst nach meinem Eindruck in 
manchen Teilen unserer Gesellschaft einen kleineren Kulturkampf 
aus. Inzwischen hat ein Teil der Sprachwissenschaft herausgefun-
den, dass es besser sein soll, Frauen und Männer zu sagen, also 
Richterinnen und Richter, Historikerinnen und Historiker usw., weil 
man die beiden Geschlechter dann eher vor sich sieht. Mit dem 
als „Schluckauf“ gesprochenen Gender-Stern verbinde man eher 
Frauen und sehe die Männer nicht mehr. Wenn wir die Formu-
lierung Frauen und Männer benutzen, fehlt allerdings das dritte 
Geschlecht. 

Ein älterer Kollege hat jetzt tatsächlich BJ mit der Begründung 
abbestellt, dass wir ein Gender-Sternchen verwendet haben. 
Noch eine fachliche Frage: Der Deutsche Juristentag hat sich 
jetzt zum Thema Richterwahl für die obersten Gerichtshöfe 
des Bundes sehr konservativ geäußert und allen Versuchen, 
das Ganze etwas transparenter zu gestalten, Absagen erteilt. 
Wie siehst Du das?
Nach welchen Kriterien vorgeschlagen wird, ist für die Öffent-

lichkeit nicht völlig klar, weil die Wahl von Bundesrichterinnen und 
-richtern ein Wahlakt und kein Ernennungsakt ist, für den zweifels-
frei Art. 33 Abs. 2 GG gilt, also die Auswahl nach Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung. Man kann sich nicht bewerben. Und 
wie kann man eigentlich vorgeschlagen werden, wenn man selbst 
gerne Bundesrichterin oder Bundesrichter werden möchte? Wie 
kommt das Amt zu den Menschen? In der realen Welt ist es sehr 
schwierig, Mehrheiten für eine Änderung des Systems zu finden. 
Manche Menschen hätten möglicherweise auch Angst, sich vor-
schlagen zu lassen, wenn das Verfahren transparenter wird. Bei 

Bundesverfassungsrichterinnen und -richtern haben wir es selten, 
aber gelegentlich erlebt, dass die Vorgeschlagenen beschädigt 
wurden, wenn die Namen öffentlich wurden und dann öffentliche 
Kritik geäußert wurde. Erfreulicherweise funktioniert das Verfahren 
der Wahl von Bundesrichterinnen und -richtern in der Praxis sehr 
gut. Die Menschen, die gewählt worden sind, haben nach meiner 
Erfahrung einen ausgeprägten aufrechten Gang. Sie emanzipie-
ren sich im Amt häufig schnell von den Parteien, denen die Vor-
schlagenden angehören. 

Das leitet gut über zu der Bildergalerie im BAG, zu der Frage 
von nationalsozialistisch belasteten Richterinnen und Rich-
tern.

Die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit des BAG ist ein au-
ßerordentlich wichtiges Projekt. Sie ist auch ein Lebensthema für 
mich. Das liegt an meiner persönlichen Lebensgeschichte. Ich bin 
die verhältnismäßig späte Tochter von Eltern, die 1921 und 1923 
geboren wurden, im Nationalsozialismus also noch relativ jung wa-
ren. Sie waren nach meiner Kenntnis jedenfalls nicht tief mit dem 
nationalsozialistischen System verstrickt. Mein Vater durfte z. B. 
nicht Offizier werden, weil er nicht Mitglied der NSDAP war. Meine 
Eltern haben dennoch zeit ihres Lebens daran gezweifelt, ob sie 
genügend aufrechten Gang während des Nationalsozialismus be-
wiesen haben. Deshalb ist das ein Thema, das mich stark bewegt 
und bei dem ich mich zurücknehmen muss. Ich bin meiner Vor-
gängerin im Amt, Frau Schmidt, sehr dankbar dafür, dass sie das 
Projekt der Aufarbeitung des NS-Unrechts auf den Weg gebracht 
hat. Das Forscherteam besteht aus den Professoren Wirsching, 
Walter und Franzen aus München. Prof. Dr. Wirsching ist Histori-
ker, Prof. Dr. Walter Völkerrechtler, Prof. Dr. Franzen lehrt Arbeits-
recht. Die Recherchearbeit führt der aus den USA stammende Dr. 
Miner aus. Er bringt den Blick von außen mit. Das Projekt ist in 
zwei Stufen konzipiert. Es soll insgesamt etwa drei bis vier Jahre 
dauern. Die erste Forschungsphase hat in diesem Jahr angefan-
gen. Die erste Stufe befasst sich mit den Biografien der frühen 
Bundesrichterinnen und Bundesrichter, nicht nur der Berufsrichte-
rinnen und -richter, sondern auch der ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter. Die zweite Stufe will beleuchten, ob und – wenn ja – in 
welcher Weise sich die NS-Ideologie in der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts niedergeschlagen hat. Der Privatforscher 
Dr. Borowsky, der Richter am Landgericht in Erfurt ist, hat sich 
schon geraume Zeit vor Projektbeginn mit Biografien von frühen 
Berufsrichterinnen und Berufsrichtern des BAG befasst. Ein Auf-
satz von ihm über dieses Thema ist in Betrifft JUSTIZ erschienen. 
Wir Angehörigen des Bundesarbeitsgerichts begleiten nun zuhö-
rend die Forschung der Wissenschaftler und stehen ihnen als An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung. Unsere 
Aufgabe ist es, die uns zugänglichen Fakten zu liefern und – wenn 
nötig – Kontakte herzustellen. Im Übrigen nehmen wir uns zurück 
und warten auf die Forschungsergebnisse.

Du hast viel mit Gewerkschaften zu tun und auch mit der 
Macht der Gewerkschaften. Die Richter*innen-Verbände sind 
in dieser Hinsicht ziemlich schwach. Siehst Du das auch so? 
Oder siehst Du da etwas, was man ändern könnte oder soll-
te? Selbst der Deutsche Beamtenbund hat wohl deutlich mehr 
Durchschlagskraft als die Richter*innen-Verbände, vielleicht 
auch mehr Rechte.
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Für mich sind die Verbände von Richterinnen und Richtern ein 
wichtiges Thema meines Berufslebens. Ich bin schon im ersten 
Jahr meiner richterlichen Tätigkeit Mitglied der NRV geworden, ich 
war eine Zeitlang Mit-Sprecherin des Bundesvorstands. Während 
meiner Zeit als politische Beamtin ruhte meine Mitgliedschaft. Die 
Aufgabe der NRV, den rechtlichen Diskurs und gerichtliche Struk-
turen auch kritisch zu begleiten, ist aus meiner Sicht sehr wichtig. 

Die NRV versteht sich bewusst nicht als Standesvertretung, 
sondern als Berufsvereinigung. Das ist eine ganz eigene Qualität 
innerhalb der Verbände von Richterinnen und Richtern. Ein wichti-
ges Thema für die NRV ist z. B. noch immer das ministerielle Wei-
sungsrecht gegenüber Staatsanwältinnen und Staatsanwälten in 
Deutschland. Es ist zwar begrenzt, aber noch vorhanden. Ich fin-
de, es gibt kein Konkurrenzverhältnis der NRV zu Gewerkschaften. 
Gewerkschaften haben unter anderem die Funktion, gegebenen-
falls Arbeitskämpfe zu führen. Das können wir als Vereinigungen 
von Richterinnen und Richtern nach bisheriger deutscher Vorstel-
lung nicht. 

Willst Du noch etwas zu Wertefragen sagen? Was war Dir in 
Deinem Richterinnenleben wichtig? 

Wichtig war mir immer, mit anderen Richterinnen und Richtern, 
Parteien, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Verbandsvertre-
terinnen und -vertretern und Arbeitsrechtslehrerinnen und -lehrern 
ins Gespräch zu kommen. Und mir war und ist wichtig, möglichst 
keine autoritäre Sprache zu verwenden. „Sprache ist Macht.“ Ich 
sage das so klar, wie ich vorhin „Europa tut not“ gesagt habe. Als 
Revisions- oder Rechtsbeschwerderichterin habe ich seit mehr als 
15 Jahren die Aufgabe, den Rechtsfehler zu suchen. Der revisions- 
und rechtsbeschwerderechtliche Entscheidungsaufbau der ZPO ist 
mir sehr bewusst. Ich finde trotzdem, dass auch in diesem kunst-
gerechten Aufbau und Prüfungsprogramm klare, aber zugleich be-
hutsame Formulierungen möglich sind. Wir können z. B. statt „das 
Landesarbeitsgericht hat rechtsfehlerhaft verkannt“ sagen „der Se-
nat stimmt der Auffassung des Landesarbeitsgerichts nicht zu“. Das 
sehen meine Kolleginnen und Kollegen allerdings in weiten Teilen 
völlig anders. Eine solche Formulierung sei zu subjektiv und ent-
spreche nicht der Begrifflichkeit der ZPO. Ich erlebe es so, dass wir 
uns besser zuhören können, wenn wir die Menschen, die hinter der 
angegriffenen Entscheidung stehen, auf der Beziehungsebene, die 
unterhalb der Sachebene liegt, nicht durch harte Sprache kränken. 

Und was ist für Dich als Führungskraft wichtig? Das gleiche?

Ja, das ist es. Ich versuche, mir der Ungleichheit bewusst zu 
sein in unseren Aufgabenstellungen. Es gibt sehr unterschiedliche 
Aufgabenbereiche in einem Haus wie dem Bundesarbeitsgericht. 
Es ist mir wichtig, die unterschiedlichen Blickwinkel der verschie-
denen Verantwortungsbereiche und die zwar nicht gleichen, aber 
gleichwertigen Aufgaben wahrzunehmen, wie ich es eingangs ge-
sagt habe. 

Es war immer schon schwierig, in der Justiz anzufangen. Zu-
mindest was Hessen betrifft, habe ich den Eindruck, dass es 
immer schlimmer, immer schwieriger wird. Dass immer weni-
ger Menschen bereit sind, in die Justiz zu gehen. Wir haben 
etwa 10 % der Stellen in der ordentlichen Justiz nicht besetzt. 
Wir haben ein großes Nachwuchsproblem, und diejenigen, die 

in der Justiz arbeiten, sind teilweise sehr frustriert, weil Aus-
stattung und Bezahlung nicht gut sind. Wie siehst Du das? 
Hast Du Tipps für junge Kollegen, die jetzt anfangen?

Ich analysiere das Problem genauso wie Du – aus meinen 
verschiedenen Funktionen und Rollen heraus sowohl als Amtslei-
terin als auch als Präsidentin. Wir haben ein riesiges Nachwuchs-
problem. Ich bin manchmal in Vorstellungsgespräche gegangen 
damals im Justizministerium Baden-Württemberg, um einfach zu 
hören, woran es liegen könnte, dass wir keine Menschen mehr 
gewinnen können für die Justiz oder jedenfalls nicht so viele, wie 
wir uns wünschen. Ich glaube, dass es vor allem um Respekt und 
Wertschätzung geht. Natürlich geht es auch um die Besoldung, 
das ist auch eine Form der Anerkennung und des Respekts. Die 
Absenkung der Eingangsbesoldung, die es z. B. in Baden-Würt-
temberg gab, war fatal. 

Jungen Menschen in der Familiengründungsphase zu sagen, 
Eure viele Arbeit gerade zu Beginn der Berufstätigkeit ist weniger 
wert als die älterer Kolleginnen und Kollegen, das war ein ganz 
schwieriges Signal. Ich habe auch den Eindruck, dass die Arbeits-
bedingungen, die Du beschrieben hast, besser werden müssen. 

Die IT- und die Datenbank-Ausstattung muss z. B. funktionie-
ren. Es muss ordentliche Homeoffice-Möglichkeiten geben. Die 
Datenverbindungen müssen so stabil sein, dass man wirklich von 
zu Hause aus arbeiten kann. Für mich hat das die Pandemie be-
sonders deutlich gemacht. Und es geht darum, dass die seit etwa 
zehn Jahren in den Beruf eintretenden besonders geburtenschwa-
chen Jahrgänge ein ausgeglicheneres Verhältnis von Beruf und 
Familie oder auch einfach von Beruf und Freizeit wollen. Das alte 
Wort von der Work-Life-Balance spielt für junge Menschen eine 
große Rolle, finde ich. Sie wollen manchmal gar nicht so viel Geld 
verdienen, sondern sie wollen nicht ganz so viel arbeiten, Zeit für 
andere Bereiche des Lebens haben. Wenn junge Richterinnen und 
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sehr viel arbeiten 
müssen, diese Arbeit aber nicht hinreichend gewürdigt wird, ist das 
unattraktiv. * 

Das Interview führte Guido Kirchhoff im Oktober 2022.
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„Kommunikation und Vielfalt, 

Kommunikation in Vielfalt erhalten!“ 

Interview mit der Präsidentin des Bundessozialgerichts 
Dr. Christine Fuchsloch

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 160, 2024, S. 375 ff.

Betrifft JUSTIZ: Seit 1. März 
2024 sind Sie die erste Präsi-
dentin des Bundessozialgerichts. 
Was ist außergewöhnlicher: Die 
erste Frau in diesem Amt zu sein 
oder seit langem wieder eine 
Amtsinhaberin, die von „außen“ 
kommt?

Dr. Fuchsloch: Ich hoffe doch, 
dass es normal ist, dass Frauen Füh-
rungspositionen auf allen Ebenen 
und in allen Institutionen innehaben. 
Jedenfalls glaube ich nicht, dass das 
so ungewöhnlich ist.

Das Andere ist, dass ich nicht 
als Angehörige des Bundessozial-
gerichts an die Spitze des Gerichts 
gekommen bin, sondern aus der So-
zialgerichtsbarkeit eines Bundeslan-
des. Es ist also nicht so, dass ich Kollegin war und jetzt Präsidentin 
werde, sondern ich komme von außen. Das ist für mich auch eine 
große Chance, weil ich ganz unvoreingenommen auf die Menschen 
zugehen kann. 

Sind Sie nach sechs Monaten schon richtig „angekommen“, 
wurden Sie freundlich aufgenommen?

Es kommt mir sehr, sehr viel länger als sechs Monate vor. Was 
da schon alles passiert ist: Ich habe unglaublich viele engagierte 
Leute kennengelernt, sehr viel erlebt, von der ersten Verhandlung 
bis zum ersten Betriebsausflug, von der ersten Verabschiedung 
bis zu einer Anhörung zum Haushalt des Bundessozialgerichts in 
Berlin. Ich habe das Gefühl, angekommen zu sein, und fühle mich 
sehr wohl.

Eine der ersten großen Veranstaltungen mit Außenwirkung 
war die 56. BSG-Richterwoche im Juni 2024. Eine Poetry-
Slammerin sorgte dort für neue Töne – die Richterwoche heißt 
aber noch Richterwoche und nicht Richter:innenwoche. Ist das 
die Suche nach Balance von Innovation und Tradition?

Die Richterwoche ist eine großartige Gelegenheit für fach-
lichen Austausch. Mit der Poetry-Slammerin Mona Harry, die ich 
aus Schleswig-Holstein kenne, haben wir dieses Jahr mal einen 
anderen Akzent gesetzt, eine tolle Gelegenheit, den Blickwinkel 
auf Sprache zu verändern. Ich habe mich sehr gefreut, dass die 
Resonanz so positiv war. Nach meinem Verständnis vom Amt der 
Präsidentin des Bundessozialgerichts geht es grundsätzlich nicht 
darum, in einer Art „Dropdown“ zu entscheiden, wie die Veranstal-
tung in Zukunft aussehen soll, gerade nicht bei der Frage des Titels. 
Hier war ein Diskussionsprozess anzustoßen, das habe ich auch 
schon gemacht, indem ich die Frage aufgeworfen habe, ob der Ti-
tel noch zeitgemäß ist. Die Zahl der Sozialrichterinnen überwiegt 
inzwischen die der männlichen Kollegen. Außerdem dauert die Ver-
anstaltung nicht mehr eine Woche, sondern drei Tage. Die nächste 
Veranstaltung wird aber noch Richterwoche heißen. Wir wollen al-
lerdings in einer Umfrage die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 
ihre Meinung bitten, ob der Titel beibehalten werden soll, und, wenn 
nein, Vorschläge für neue Bezeichnungen zur Abstimmung stellen. 
Ich meine, so etwas sollte nicht die Präsidentin allein entscheiden, 
sondern es ist gemeinsam zu überlegen, was eine gute Lösung für 
alle ist.

Dr. Christine Fuchsloch, 1964 geboren, schloss 
ihr Studium der Rechtswissenschaft in Hamburg 
im Rahmen der einstufigen Juristenausbildung ab. 
Nach einer Tätigkeit als Rechtsanwältin und ihrer 
Promotion mit einer Dissertation zum Verbot der 
mittelbaren Geschlechtsdiskriminierung begann 
sie 1993 ihre richterliche Laufbahn am Sozialge-
richt Hamburg. Von 1998 bis 2001 war sie als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an das Bundesverfas-
sungsgericht abgeordnet. Nach einem Wechsel 
nach Berlin wurde sie 2004 zur Richterin am Lan-
dessozialgericht Berlin-Brandenburg ernannt. Ab 
Juli 2010 war Dr. Christine Fuchsloch Präsidentin 
des Schleswig-Holsteinischen Landessozialge-
richts. Von November 2020 bis August 2024 war 
sie Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen 
Landesverfassungsgerichts. Seit dem 1. März 
2024 steht sie dem Bundessozialgericht als erste 
Präsidentin vor.              Foto: Bundessozialgericht
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Was erscheint momentan als die größte Herausforderung – im 
Präsidentinnenamt ...

… oder für die Sozialgerichtsbarkeit? Ich sehe meine Aufgabe 
schon darin, auch Repräsentantin der gesamten Sozialgerichts-
barkeit zu sein. Aus dieser Perspektive ist die größte Herausforde-
rung, dass wir über den Alltagsstress mit der elektronischen Akte, 
Videoverhandlungen, IT-Performanceproblemen, der immer weiter 
ansteigenden Komplexität des Rechts so eingebunden sind, dass 
wir uns jeden Tag anstrengen müssen, die nötige Zeit und Konzen-
tration für unsere Kernaufgabe zu finden: Rechtsfrieden zu schaf-
fen, schnell die Ansprüche auch in tatsächlicher Hinsicht zu klären 
und die Gesetze dogmatisch sauber auszulegen. Gerade in der 
gegenwärtigen Situation hat die Sozialgerichtsbarkeit eine enorm 
wichtige und stabilisierende Funktion.

Eine wichtige stabilisierende Funktion im Verhältnis zu den 
Bürgerinnen und Bürgern?

Ja, in jedem Fall – sozialer Frieden und eine Gerichtsbarkeit, 
die täglich Möglichkeiten und Grenzen der sozialen Ansprüche 
auslotet, sind in diesen unruhigen Zeiten eine nicht zu unterschät-
zende Säule unseres Sozialstaats. Deshalb haben mich auch die 
jüngsten Sparvorschläge in Schleswig-Holstein sehr erschüttert. 
Das Justizministerium hatte dort völlig unvermittelt verkündet, 
dass die bisherigen Standorte der Sozialgerichte geschlossen 
werden sollten und es ein einheitliches Sozialgericht – zusammen 
mit dem Landessozialgericht – an einer zentralen Stelle geben 
sollte. Das hätte enorm lange Wege für unsere Klägerinnen und 
Kläger bedeutet, die zudem häufig Behinderungen haben und in 
ihrer Fortbewegung eingeschränkt sind. Und es geht oft um exis-
tentielle Fragen im Zusammenhang mit Krankheit und Erwerbs-
fähigkeit. Gerade hier ist die persönliche Ansprache durch die 
Richterinnen und Richter in einer Verhandlung wichtig. Das wird 
nicht alles durch Videokonferenzen zu ersetzen sein. Die Qualität 
des Dialogs hätte sich durch eine solche Zentralisierung deutlich 
verschlechtert.

Ich freue mich sehr, dass das Ministerium auf die einhellige 
Kritik und die Argumente der Zivilgesellschaft sowie der Berufs-
verbände eingegangen ist und das Projekt aufgegeben hat. Das 
Frustpotenzial, dass bei den Beschäftigten, sowie Richterinnen 
und Richtern und Beamtinnen und Beamten durch eine solche 
Umstrukturierung zusätzlich entstanden wäre, wäre kaum vorstell-
bar gewesen.

Zur Arbeit mit der elektronischen Akte. Die Verlangsamung 
der Arbeit durch die schlechte Software und mangelnde Per-
formance der Netzwerke, schlechter Lesekomfort, nicht funk-
tionierende Volltextsuche bei mangelhaft gescannten Papier-
akten – dies sind nur einige Probleme, die die tägliche Arbeit 
nicht in allen Bundesländern gleichermaßen, in einigen Bun-
desländern aber ganz schwerwiegend belasten. Spiegelt sich 
das am Bundessozialgericht? 

Es potenziert sich am Bundessozialgericht. Denn bei uns lan-
den all die unterschiedlichen E-Aktensysteme. Und da sich das 
Bundessozialgericht für ein bestimmtes System entschieden hat, 
können wir nur die Akten aus den Ländern, die auch dieses System 
verwenden, ganz gut lesen. Bei anderen Ländern funktionieren die 

Schnittstellen so schlecht, dass es im Moment teilweise noch er-
forderlich ist, CDs zu verschicken, die dann in unser System erst 
einmal eingelesen werden müssen. Das Problem ist die föderale 
Vielfalt: Dass wir in der Justizlandschaft drei grundverschiedene 
e-Aktensysteme, kombiniert mit unterschiedlichen Fachverfah-
ren, haben. Dazu kommen noch alternative Weiterentwicklungen 
und die fortlaufende Papierakte. Nicht einmal die Bundesgerichte 
konnten sich auf ein einheitliches e-Aktensystem verständigen. 

Wir müssen anerkennen: Der Föderalismus ist ein Hemm-
schuh der Digitalisierung.

Hinzu kommt, dass die Sozialgerichte der Länder und da-
mit ebenfalls potenziert das Bundessozialgericht auch mit un-
terschiedlichsten e-Verwaltungsaktensystemen der Behörden 
konfrontiert werden, die auch nicht reibungslos und damit be-
arbeiterfreundlich in das gerichtliche e-Aktensystem einzubinden 
sind. Teilweise bekommt man nur unstrukturierte Gesamt-PDF’s 
mit mehreren tausend Seiten. Deshalb ist es in der Sozialgerichts-
barkeit erheblich schwerer, mit der E-Akte zu arbeiten als etwa in 
der Arbeitsgerichtsbarkeit. Auch das Personalbemessungssystem 
für die Sozialgerichtsbarkeit passt nicht mehr auf die gegenwärtige 
Arbeitswelt. Das erzeugt viel Frust, man braucht für die Arbeit eine 
ganz hohe intrinsische Motivation.

Das klingt nicht gerade nach vorübergehenden Übergangs-
problemen im Transformationsprozess?

Es ist schon so, dass mit gewissen Updates auch Probleme 
gelöst werden, aber wir haben natürlich auch die zunehmend wich-
tiger werdenden Datenschutz- und IT-Sicherheitsfragen. Da ist 
meine Zuversicht, dass sich die Performanceprobleme von selbst 
lösen, gering ausgeprägt. 

Außerdem brauchen wir verpflichtende Regelungen für die 
standardisierte Übersendung elektronischer Behördenakten. Nur 
dann können wir vernünftig den Sachverhalt in der Akte ermitteln. 
Die Notwendigkeit einer solchen Verpflichtung ist von den Verbän-
den und Gerichten in den Stellungnahmen zu dem vom BMJ vor-
gelegten Entwurf einer „Behördenaktenübermittlungsverordnung“ 
zu Recht gefordert worden. Auch wir als BSG haben eine Stellung-
nahme dazu abgegeben. Im Entwurf war leider nur vorgesehen, 
dass eine Übersendung im XJustiz-Standard erfolgen „soll“, aber 
nicht „muss“. Auch die LSG-Präsidentinnen und -Präsidenten ha-
ben ein einheitliches Votum dafür abgegeben, dass das „soll“ in 
ein „muss“ geändert wird. Allerdings ist dann eine Übergangsfrist 
nötig, weil man mit einer solchen Verordnung nicht einfach etwas 
vorschreiben kann, was nicht auch sofort technisch umsetzbar ist.

Hier zeigt sich, dass die Arbeit im politischen Raum auch ein 
wichtiger Teil meiner Arbeit ist.

Da ist die Präsidentin des Bundessozialgerichts in gewisser 
Weise auch das Sprachrohr eines Teils der Judikative in Rich-
tung Exekutive und Judikative. Wie sehen Sie da Ihre Rolle? 

Wenn Sie von „Sprachrohr“ sprechen, dann gibt es zunächst 
ja zwei Formen oder Richtungen. Das eine ist Sprachrohr nach 
„außen“, indem man Interviews gibt, wie zum Beispiel hier und 
heute, oder sonst für Medien ansprechbar ist. Das andere ist 
das Sprachrohr nach „innen“: Das Bundessozialgericht wird vom 
BMAS zu Sozialgesetzentwürfen in der Regel befragt. Wir geben 
dazu Stellungnahmen ab, weisen auf rechtliche Probleme oder 

KOMMUNIKATION UND VIELFALT, KOMMUNIKATION IN VIELFALT ERHALTEN!



82 83

Folgefragen hin. Das ist eine politisch unabhängige Beraterfunk-
tion aus einer hohen Fachexpertise heraus. 

In der Öffentlichkeit plädiere ich für Gesetze, die bürokratie-
arm ausgestaltet sind und dann im Verwaltungsvollzug auch gut 
funktionieren können. Denn wir müssen als Gerichtsbarkeit ein In-
teresse haben, dass die Sozialverwaltung gut funktioniert. 

Mir ist bewusst, dass ich für meine öffentlichen Statements 
zur geplanten Kindergrundsicherung auch kritisiert worden bin. Mir 
geht es keinesfalls darum, das Ziel einer besseren Absicherung 
für Kinder und bessere Chancengleichheit in Frage zu stellen. Das 
sind ganz hohe Güter. Meine Kritik richtet sich vielmehr dagegen, 
eine geteilte Behördenträgerschaft in den Familien vorzusehen, 
vor allem für die Kinder, die derzeit Teil einer Bedarfsgemeinschaft 
nach dem SGB II sind. Und kritisch sehe ich den geplanten ge-
teilten Rechtsweg zu den Finanz- und Sozialgerichten. Aus meiner 
Sicht gehört es zur Verantwortung einer BSG-Präsidentin dazu, 
auf absehbare Probleme hinzuweisen.

Komplexität und Überbürokratisierung ist ja auch in anderen 
Bereichen des Sozialstaates gerade ein sehr aktuelles The-
ma. Man hat den Eindruck, um die Sozialpolitik steht es ziem-
lich schlecht. 

Ich finde es wichtig, den Sozialstaat nicht schlecht zu reden 
und sich auch nicht in Schuldzuweisungen zu erschöpfen, was 
nicht gut läuft und wer dafür tatsächlich oder vermeintlich die Ver-
antwortung trägt. Den Satz, um Sozialpolitik stehe es nicht gut, 
würde ich nicht unterschreiben. Es gibt Vieles, was gut läuft, über 
das nicht gesprochen wird. In der Corona-Zeit hat der Sozialstaat 
große Stärken gezeigt, etwa mit dem Kurzarbeitergeld. Gleichzei-
tig müssen wir anerkennen: Aufgrund vieler Entwicklungen, der 
Suche nach Einzelfallgerechtigkeit, Anforderungen an die Haus-
haltskonsolidierung oder den Föderalismus haben wir inzwischen 
ein sehr komplexes sozialstaatliches System. Eine bestimmte Be-
darfslage fällt unter bis zu fünf verschiedene Leistungssysteme, 
dann gelten auch noch in jedem System unterschiedliche Ein-
kommensbegriffe und Leistungszeiträume. Jetzt geht es nicht um 
Schuldzuweisungen, es ist der Gestaltungswille aufzubringen, das 
System zu vereinfachen und dadurch verständlicher zu machen. 
Keine leichte, aber eine wichtige Aufgabe. 

Wenn der Sozialstaat im Moment schlecht geredet wird oder 
in seiner Existenz negiert wird, geschieht das oft aus unred-
lichen Motiven: Da sind die rechtspopulistischen Aussagen in 
der Migrationsdebatte, die bis in die Regierungsparteien hi-
neinwirken, wenn für einen real eher kleinen Personenkreis 
im Asylbewerberleistungsgesetz die Leistungen vollkommen 
gestrichen werden sollen und das als „Durchgreifen“ gegen 
einen überbordenden Sozialstaat stilisiert wird. Der Sozial-
staat wird auch negiert, wenn aus einer wirtschaftsliberalen 
Perspektive die Zuständigkeit der designierten Arbeits- und 
Sozialkommissarin der EU, Roxana Minzatu, zunächst nur mit 
„Menschen, Qualifikationen und Vorsorge“ bezeichnet wird.

Ja, diese Einschätzung teile ich. In der öffentlichen Wahrneh-
mung werden die Errungenschaften des Sozialstaats oft nicht an-
gemessen erfasst. Es ist daher umso wichtiger, dass diejenigen, 
die sich in dem System auskennen und die entsprechende Fach-
lichkeit haben, die Bedeutung des Sozialstaats für jede Bürgerin 

und jeden Bürger von der Geburt an bis zum Tod herausstreichen. 
Und ich glaube auch, wir müssen als Sozialgerichtsbarkeit mehr 
über „die typischen Fälle“ reden, also diejenigen, die sich oft schon 
in der ersten Instanz befrieden lassen. Auch die Medien sollten das 
Thema „Wie funktioniert der Sozialstaat im Alltag“ aufgreifen. Pro-
bleme müssen wir lösungsorientiert diskutieren. Wie lösen wir die 
eigentlichen Fragen z.B. im Zusammenhang mit der steigenden 
Zahl pflegebedürftiger Menschen und was haben wir auch alles 
schon erreicht für die Unterstützung in kritischen Lebenslagen oder 
bei Krankheiten. Wir sollten die Erfolge des Sozialstaates hervor-
heben. 

Von dieser Leuchtturmperspektive der Politik zurück zum 
Bundessozialgericht: Kommen denn die Fälle, die das Bun-
dessozialgericht gerne hätte, oder die, die es zur Herstellung 
von Rechtseinheit braucht, hinreichend schnell in hinreichen-
der Zahl zum Gericht oder kommen die falschen Fälle an? 
Funktionieren die Filter, wie etwa das Zulassungssystem, zu 
scharf, oder wird das Falsche nicht gefiltert? Können Sie da 
an Stellschrauben drehen?

Das Bundessozialgericht braucht mehr und ausreichend Re-
visionen, um seiner Aufgabe gerecht zu werden. Zur Zulassungs-
praxis bei den Nichtzulassungsbeschwerden, die sich über die 
Jahrzehnte so entwickelt hat, werde ich mich hüten, als Präsidentin 
irgendetwas zu sagen. Es bleibt wichtig, dass Revisionen zuge-
lassen werden. Es gibt auch aktuell Probleme, die schnell letzt-
instanzlich entschieden werden sollten, zum Beispiel Rechtsfragen 
um die Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und -bewerber. Allge-
mein müssten auch andere Fragen schneller zum Bundessozial-
gericht kommen, wobei es schon gute Beispiele etwa bei Sprung-
revisionen gibt. Auch sonst gibt es ungeklärte Themen. Etwa im 
Bürgergeld zur Frage der Bedarfsermittlung bei der sogenannten 
temporären Bedarfsgemeinschaft. Dies betrifft die Situation, wenn 
Eltern getrennt leben, beide im Leistungsbezug sind und sich die 
Erziehung ihrer Kinder teilen. Die Kinder wohnen also mal bei der 
Mutter, mal beim Vater. Wer bekommt wie viel Geld für Tage der 
An- oder Abwesenheit des Kindes beim jeweiligen Elternteil? Um 
solche in der Praxis häufig auftretenden Konstellationen dogma-
tisch überzeugend entscheiden zu können, reicht nur ein einziger 
Fall oft nicht aus. Denn der ist dann oft auch noch ein atypischer 
Fall. Es müssten mehrere Fälle anhängig sein, um die verschie-
denen Aspekte zu beleuchten. Ich habe nur die Gelegenheit, bei 
den Kolleginnen und Kollegen in den Instanzen dafür zu werben, 
Revisionen zuzulassen. Ich hoffe, das ist deutlich geworden: Keine 
Stellschrauben, an denen die BSG-Präsidentin dreht oder drehen 
kann, sondern nur werben!

„Stolpersteine und Hilfestellungen – zur Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts aus Sicht der Instanz“ lautete ein Aufse-
hen erregender Vortrag einer Präsidentin des Schleswig-Hol-
steinischen Landessozialgerichts 2013 bei der 44. BSG-Richt-
erwoche – mit durchaus provokativen Ansagen.

(lacht) …Ich habe damals auch gleich ein hartes Feedback 
direkt in der Veranstaltung bekommen, auch darüber wurde dann 
– auf den Gängen – intensiv diskutiert. Also damals, vor mehr 
als zehn Jahren, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich mal 
selbst an der Stelle des BSG stehe. Vielleicht wird mir bald eine 
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freche junge Kollegin erzählen, was beim BSG alles nicht so gut 
läuft. Und ich hoffe, dass es weiterhin genügend Menschen gibt, 
die auch ein kritisches Feedback geben. Denn ich bin überzeugt: 
Es wird immer besser durch eine offene Diskussion.

Wie schauen Sie heute auf das Verhältnis von Bundessozial-
gericht zu den Instanzgerichten – vielleicht auch im Rückblick 
oder Ausblick?

Ich bin seit über 30 Jahren Sozialrichterin und von Anfang an 
gerne zur BSG-Richterwoche gegangen, weil ich diese Form von 
Dialog großartig finde – dass sich die oberste Instanz den Fragen 
auch der erstinstanzlichen Kolleginnen und Kollegen stellt und ge-
rade auch die einzelnen Personen, die Senate, für ein kritisches 
Feedback zur Verfügung stehen! Es hat sich über die Jahre auch 
etwas verändert. Nach meiner Beobachtung gibt es einen stärker 
wertschätzenden Austausch und die Richterinnen und Richter am 
BSG sind auch nahbarer geworden.

Und allgemein auf die Richterrolle hin gefragt: Was macht 
gute Bundessozialrichterinnen und -richter aus, was gute Ins-
tanzrichterinnen und -richter?
 
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt nicht den 

Prototyp, sondern eine Vielfalt ist im Senat nötig – am LSG oder 
am BSG, aber auch am Sozialgericht. Dann, wenn Menschen mit 
unterschiedlichen Vorverständnissen und auch unterschiedlichen 
Stärken zusammenarbeiten und sich austauschen, sei es, dass die 
einen stärkere Dogmatiker sind und die anderen besser kommuni-
kativ erfassen, um was es den Menschen wirklich geht, ist das Er-

gebnis auf jeden Fall besser. Und deshalb geht es gar nicht um den 
einzelnen Typen, sondern es ist wichtig, dass wir die Kommunika-
tion in Vielfalt erhalten, auch in Zeiten von E-Akte und Homeoffice.

Kommunikation und Homeoffice kann aber auch ein Gegen-
satz werden. Gerät das Gericht in Zeiten der Digitalisierung 
nicht in Gefahr, als Ort der Kommunikation über Recht ver-
loren zu gehen? Sind wir nur noch virtuelle Dienstleistung? 

Da müssen wir uns alle dagegenstemmen. Zu einem Ge-
richt gehören Dinge wie fachlicher Austausch im Gespräch, aber 
auch das soziale Miteinander nicht nur beim Betriebsausflug und 
der Weihnachtsfeier. Das Gericht sollte der Ort sein, an dem alle 
gerne miteinander reden. Und da muss man sich auch Gedanken 
machen, wie die Räume ausgestaltet werden müssen, damit man 
sich „absichtlich“ und gerne trifft! Es ist ungeheuer wichtig, den 
persönlichen und fachlichen Diskurs zu pflegen. Früher bestand 
an den Sozialgerichten gar keine Notwendigkeit, einen formellen 
Austausch zu organisieren, man musste schon wegen der dicken 
Papierakten ins Gericht kommen. Das hat sich zum Teil verändert. 
Die Kolleginnen und Kollegen, die nur an ihrem Sitzungstag kom-
men und sich sonst aus dem Dialog zurückziehen, lassen sich 
Chancen entgehen. Wir müssen uns Kommunikation und Vielfalt 
erhalten, weil man sich besser fühlt in so einem guten kollegialen 
Umfeld, aber auch, weil es zu besseren Ergebnissen führt. 

Vielen Dank für das Gespräch! *
Das Gespräch führte Frank Schreiber.
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Neue Herausforderungen für den richterlichen Bereitschaftsdienst

durch das Fixierungs-Urteil des Bundesverfassungsgerichts* 

Richter/in auf Abruf

von Christian Braun1, Richter am AG Frankfurt am Main

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 138, 2019, S. 57 ff.

1. Einleitung

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
24.07.20182 zu Fixierungen im Rahmen von öffentlich-rechtlichen 
Unterbringungen hat vor allem bei den Amtsgerichten für helle 
Aufregung gesorgt. Grund hierfür ist die Forderung des Bundes-
verfassungsgerichts, dass zum Zwecke der Durchführung von 
Fixierungsverfahren zumindest zur Tageszeit von 06:00 Uhr bis 
21:00 Uhr die ständige Erreichbarkeit eines Richters gewährleis-
tet sein muss.

Entgegen landläufiger Meinung sind die wesentlichen Punkte 
des BVerfG-Urteils meines Erachtens nicht wirklich überraschend, 
und die Entscheidung ist insoweit nur eine Fortsetzung der schon 
seit 2002 etablierten „Unverzüglichkeitsrechtsprechung“ des Bun-
desverfassungsgerichts bei Freiheitsentziehungen.

2. Ausgangslage

Im Wesentlichen sind vier Kernpunkte aus der Entscheidung 
für die gerichtliche Praxis herauszugreifen.

1. Zunächst beschäftigt sich die Entscheidung mit der Frage, 
ob und wann eine körpernahe Fixierung eine Freiheitsentziehung 
im Sinne von Art. 104 Abs. 2 GG darstellt. Der Begriff der Freiheits-
entziehung in Art. 104 Abs. 2 GG wird in Abgrenzung zur bloßen 
Freiheitsbeschränkung im Sinne von Art. 104 Abs. 1 GG nach ei-
ner schon länger bekannten BVerfG-Formel danach bestimmt, ob 
die tatsächlich und rechtlich an sich gegebene Bewegungsfreiheit 
„nach jeder Richtung hin aufgehoben“ wird, wobei die Maßnahme 
„eine besondere Eingriffsintensität“ haben und in zeitlicher Hinsicht 
von „nicht nur kurzfristiger Dauer“ sein muss.3 Wenig überraschend 
bejaht das Bundesverfassungsgericht dies alles bei den streitge-
genständlichen 5- und 7-Punkt-Fixierungen und nennt in zeitlicher 
Hinsicht, dass bei einer Dauer von über einer halben Stunde die 
Grenze überschritten sei. Ohne dies ausdrücklich auszuführen, 
nimmt der Senat die Zeitdauer der halben Stunde wohl aus einer 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 07.01.2015, in der die 
Abgrenzung zwischen einer Unterbringung nach § 1906 Abs. 1 

BGB und einer freiheitsentziehenden Maßnahme nach § 1906 Abs. 
4 BGB auch nach dieser Zeitdauer vorgenommen worden ist.4

2. Im zweiten Schritt diskutiert die Entscheidung die Frage, 
ob die Fixierung neben einer schon angeordneten Unterbringung 
eine qualitative Intensivierung der schon stattfindenden Unter-
bringung darstellt. Dies bejaht der Senat und steht auch hier im 
Einklang mit der schon seit langem einhelligen Meinung im be-
treuungsrechtlichen Unterbringungsrecht in § 1906 BGB.5

3. Da somit Art. 104 Abs. 2 GG zur Anwendung kommt, müs-
sen in der Folge auch zwingend die verfassungsrechtlichen Ver-
fahrensvorgaben wie bei allen anderen Freiheitsentziehungen er-
füllt werden. An dieser Stelle greift der Richtervorbehalt aus Art. 
104 Abs. 2 S. 1 GG, und es muss gemäß Art. 104 Abs. 2 S. 2 GG 
„unverzüglich“ eine richterliche Entscheidung herbeigeführt wer-
den. Der Begriff der Unverzüglichkeit in Art. 104 Abs. 2 S. 2 GG 
wird vom BVerfG wiederum – auch wie schon bisher – äußerst 
eng ausgelegt: Unverzüglichkeit bedeutet ohne Verzögerungen, 
welche nicht durch sachliche Gründe gerechtfertigt sind.6 Um die 
Gerichte zu derartig unverzüglichen Entscheidungen zu befähi-
gen, gibt das Bundesverfassungsgericht sämtlichen staatlichen 
Organen den ausdrücklichen und unmissverständlichen Auftrag, 
die ständige Erreichbarkeit eines (Bereitschafts-)Richters zur Ta-
geszeit zu gewährleisten, wobei die Tageszeit nunmehr nach § 
758a Abs. 4 S. 2 ZPO mit der Zeit von 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr 
definiert wird.7

Es ist zu betonen, dass die aktuelle Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts in dieser Hinsicht wirklich nichts Neues 
ist.8 Vielmehr weitet der 2. Senat lediglich seine bisherige Frei-
heitsentziehungs- und Unverzüglichkeitsrechtsprechung, wel-
che bislang für (andere) Freiheitsentziehungssachen im Bereich 
des Aufenthalts- und Polizeirechts erfolgt ist,9 auf körpernahe 
Fixierungsmaßnahmen aus. Und auch schon vor der aktuellen 
BVerfG-Entscheidung konnte kein Zweifel daran bestehen, dass 
ein Festbinden eines Menschen für einen nicht nur unerheblichen 
Zeitraum eine Freiheitsentziehung darstellt und mithin den Rich-
tervorbehalt und die Verfahrensfolgen des Art. 104 Abs. 2 GG 
auslöst.10
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Um Missverständnissen vorzubeugen: Die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts bedeuten ausdrücklich nicht, dass die 
Gerichte binnen einer halben Stunde nach Beginn der Maßnahme 
über eine Freiheitsentziehung in Form einer Fixierung entscheiden 
müssen. Der Zeitraum der halben Stunde bezieht sich „nur“ auf die 
Qualifikation der Maßnahme als Freiheitsentziehung im Sinne von 
Art. 2 Abs. 2 S. 2, 104 Abs. 2 GG11 und nicht auf die Pflicht zum Er-
lass einer gerichtlichen Entscheidung in dieser Zeitspanne. Diese 
muss unverzüglich sein, aber nicht binnen einer halben Stunde 
erfolgen.

4. Aufgrund des erheblichen Grundrechtseingriffs fordert das 
Bundesverfassungsgericht darüber hinaus verfahrens- und voll-
zugsrechtliche Sicherungen zum Schutz der betroffenen Person. 
Maßgeblich bedarf es grundsätzlich einer Anordnung der Maßnah-
me durch einen Arzt, einer entsprechenden Dokumentation, einer 
„Belehrung“ der betroffenen Person, dass sie nach der Fixierung 
die Rechtmäßigkeit der Maßnahme gerichtlich überprüfen lassen 
kann,12 und einer ständigen Eins-zu-Eins-Betreuung während der 
Fixierung. Gerade letzteres hat zu großem Unbehagen bei den psy-
chiatrischen Kliniken geführt. Dies ist jedoch etwas verwunderlich, 
da diese Vorgabe doch gerade von den psychiatrischen Sachver-
ständigen des BVerfG-Verfahrens aufgebracht worden ist und dies 
auch von entsprechenden medizinischen Leitlinien gefordert wird, 
welche durch die eigenen psychiatrischen Fachgesellschaften he-
rausgegeben werden.13Das Bundesverfassungsgericht wiederholt 
also nur das, was ohnehin medizinischer Standard sein sollte.

3. Auswirkungen auf die gerichtliche Praxis

a) Besteht überhaupt ein Handlungsbedarf durch die BVerfG-
Entscheidung außerhalb von Bayern und Baden-Württem-
berg?

Die BVerfG-Entscheidung bezieht sich zunächst einmal 
nur auf die Psychisch-Kranken-Gesetze in Baden-Württemberg 
(Psych KHG-Ba.-Wü.) und Bayern (BayUBG). Deswegen ist frag-
lich, ob die Kriterien des BVerfG auch auf die weiteren Bundes-
länder übertragbar sind.

Hieran könnte man zunächst zweifeln, da die Feststellung 
der Verfassungswidrigkeit von Normen grundsätzlich dem BVerfG 
obliegt (sog. Verwerfungsmonopol des BVerfG). So schreibt das 
BVerfG auch ausdrücklich in der aktuellen Entscheidung, dass es 
„zunächst Sache der Fachgerichte [sei], auch die Vereinbarkeit der 
jeweils herangezogenen Rechtsgrundlagen mit dem Grundgesetz 
zu prüfen, gegebenenfalls vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren 
und bei negativem Ausgang der Prüfung die Sache im Verfahren 
der konkreten Normenkontrolle (Art. 100 Abs. 1 GG) dem Bundes-
verfassungsgericht vorzulegen.“14

Auf der anderen Seite sind die Kriterien des BVerfG hinsicht-
lich des fehlenden Richtervorbehalts eindeutig und ebenso wie in 
den baden-württembergischen und bayerischen Landesgesetzen 
sehen auch die meisten anderen Landesgesetze für Fixierungen 
im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung keinen Rich-
tervorbehalt vor. Somit kann und muss Art. 104 Abs. 2 S. 1 GG 
direkt als Ermächtigungsgrundlage für das Eingreifen des Rich-
tervorbehalts herangezogen werden, ohne vorher eine konkrete 
Normenkontrolle durchführen zu können. Ausdrücklich wurde dies 
schon in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 

10.02.1960 so gesehen, bei der es um die Unterbringung von psy-
chisch Kranken ohne (damals) vorgesehenen Richtervorbehalt 
ging: „Auch wenn die Landesgesetzgeber […] keine Bestimmun-
gen für richterliche Genehmigung der Unterbringung volljähriger 
Entmündigter getroffen haben, obwohl sie zur Erfüllung des Auf-
trags in GG Art 104 Abs. 2 S. 4 das „Nähere“ zu regeln hatten, 
ist eine verfassungsverletzende Unterlassung des Gesetzgebers 
nicht festzustellen: der Inhalt von GG Art 104 Abs. 2 S 1 u 2 ist für 
eine unmittelbare Anwendung durch den Richter präzise genug“.15

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass es bei Fixierungen um 
situative Maßnahmen geht, welche in aller Regel nach vergleichs-
weise kurzen Zeiträumen wieder beendet werden. Könnte ein er-
kennender Richter derartige Verfahren aussetzen und im Wege 
der konkreten Normenkontrolle dem BVerfG vorlegen, so bekäme 
der Betroffene rein tatsächlich keinen präventiven Rechtsschutz, 
den das BVerfG aus der Verfassung heraus doch gerade fordert. 
Auch rein faktisch könnte auf diesem Wege keine Verfassungs-
mäßigkeit überprüft werden, da die fehlenden und unbestimmten 
landesrechtlichen Regelungen nach Erledigung der Maßnahme 
nicht mehr entscheidungserheblich wären. Eine konkrete Normen-
kontrolle würde wegen vorheriger Erledigung gar nicht mehr zur 
verfassungsgerichtlichen Entscheidung angenommen werden.16

Tatsächlich entlastet dies jedoch nicht die Landesgesetzge-
ber, in den Psychisch-Kranken-Gesetzen dem Bestimmtheitsge-
bot entsprechende Regelungen und einen einfachgesetzlichen 
Richtervorbehalt vorzusehen. Insbesondere die Vorgaben zur 
Eins-zu-Eins-Betreuung während des Vollzugs und die genaue 
Normierung der materiell-rechtlichen und verfahrensrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Fixierung müssen dringend besser (d. 
h. bestimmter) formuliert werden. Der Bundesgesetzgeber geht 
schon diesen Weg, indem die materiell-rechtlichen Voraussetzun-
gen von Fixierungen im Rahmen der Zivilhaft und verfahrensrecht-
liche Änderungen im FamFG beschlossen worden sind.17

b) Was bedeutet „unverzüglich“ im Sinne von Art. 104 Abs. 2 
S. 2 GG im Konkreten?

Das BVerfG legt bei der Definition der Unverzüglichkeit die 
schon seit 2002 bekannten Kriterien an: Unverzüglichkeit bedeutet 
„ohne jede Verzögerung, die sich nicht aus sachlichen Gründen 
rechtfertigen lässt. Nicht vermeidbar sind zum Beispiel die Verzö-
gerungen, die durch die Länge des Weges, Schwierigkeiten beim 
Transport, die notwendige Registrierung und Protokollierung, ein 
renitentes Verhalten des Festgenommenen oder vergleichbare 
Umstände bedingt sind“.18

„Als äußerste zeitliche Grenze ist Art. 104 Abs. 2 S. 3 GG (Ab-
lauf des nächsten Tages) zu beachten, welche aber im Gegenzug 
nicht von der unverzüglichen Bearbeitung befreit.“19 Es besteht 
also immer eine besondere Eilbedürftigkeit und sämtliche weniger 
eilbedürftigen Entscheidungen müssen sowohl im Tagesdienst als 
auch im Bereitschaftsdienst zu den Randzeiten warten, bis über 
die entsprechende Freiheitsentziehung unverzüglich entschieden 
ist. Aufgrund dieser strengen Vorgaben erscheint es daher entge-
gen der z. T. zu beobachtenden Gerichtspraxis nicht als zulässig, 
entsprechende Anträge, welche etwa an einem Sonntagnachmit-
tag eingehen, dem ordentlichen Dezernenten erst am Montag „zu-
zuschreiben“.

Der Begriff der Unverzüglichkeit ist dem deutschen Recht 
auch einfachgesetzlich nicht unbekannt. Am bekanntesten ist hier 
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wohl die strafprozessuale Pflicht zur unverzüglichen Vorführung 
zum Haftrichter nach § 128 Abs. 1 StPO. Doch auch im Rahmen 
der „fürsorglichen“ Unterbringungen findet sich dieser Begriff in 
den Unterbringungsgesetzen der Länder (vgl. beispielhaft in Hes-
sen für die öffentlich-rechtliche Unterbringung: § 17 Abs. 1 S. 2 
PsychKHG), in § 1906 Abs. 2 S. 2 BGB und in § 1631b Abs. 1 S. 3 
BGB sowie auch im Bereich der polizeirechtlichen Ingewahrsam-
nahmen (§ 40 Abs. 1 BPolG und landesgesetzlich z. B. § 33 Abs. 
1 S. 1 HSOG i.V.m. § 428 Abs. 1 S. 1 FamFG).

Im Strafprozessrecht werden die Begriffe der Unverzüglich-
keit und des sachlichen Grundes für etwaige Verzögerungen 
durch die Rechtsprechung noch weitgehender konkretisiert. Ein 
sachlicher Grund für eine Verzögerung kann hiernach auch die 
Notwendigkeit von entsprechenden Ermittlungen darstellen. Müs-
sen die Ermittlungsbehörden etwa noch weitere Befragungen vor 
der Haftvorführung durchführen, so ist dies vom Unverzüglich-
keitskriterium noch gedeckt.20 Diese Beurteilung kann auch auf 
andere Freiheitsentziehungen und insbesondere auf Fixierungs-
maßnahmen übertragen werden. Denn gerade bei Unterbrin-
gungsverfahren nach §§ 312 ff. FamFG bedarf es aufgrund der 
zwingenden Verfahrensvorgaben im FamFG durchaus ausführli-
cher Ermittlungen (insb. Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses (§§ 
321 Abs. 2, 331 S. 1 Nr. 2 FamFG), die persönliche Anhörung und 
der persönliche Eindruck (§§ 319, 331 S. 1 Nr. 4 FamFG), die Be-
stellung und Anhörung eines Verfahrenspflegers (§§ 317, 331 S. 
1 Nr. 3 FamFG), usw.). Der erkennende Richter kann daher die-
se Ermittlungen in der gebotenen Eile durchführen, ohne gegen 
die Unverzüglichkeit zu verstoßen. Selbstverständlich muss aber 
zwingend die Höchstgrenze in Art. 104 Abs. 2 S. 3 GG eingehal-
ten werden (Entscheidung bis zum Ablauf des nächsten Tages).

Es ist zu beachten, dass Adressaten der Unverzüglichkeit 
nicht nur die erkennenden Richter sind, sondern eben auch die 
Verwaltungsbehörden, welche die Freiheitsentziehung vorüber-
gehend vollziehen. Ausdrücklich bezieht das BVerfG in diese Ver-
pflichtung nunmehr auch Private mit ein.21 Verfassungsrechtlich 
führt dies zu einer unmittelbaren Drittwirkung von Art. 104 Abs. 2 
S. 2 GG auch für Mitarbeiter von privaten Kliniken. Dies ist gera-
de im Bereich der fürsorgerischen Freiheitsentziehung von großer 
Bedeutung, da dort die vorübergehenden Freiheitsentziehungen 
zunächst nicht von Amtspersonen durchgeführt werden, sondern 
von Personen, welche privatrechtlich bei Kliniken oder sonstigen 
Einrichtungen angestellt sind. Würde man diesen Personenkreis 
aus dem Schutzbereich von Art. 104 Abs. 2 GG herausnehmen, 
wäre der Grundrechtsschutz der von Freiheitsentziehungen be-
troffenen Personen nicht gewährleistet.

c) In welchem Umfang müssen die Gerichte für Fixierungen 
einen richterlichen Bereitschaftsdienst zu Tageszeiten vor-
halten?

aa) Der zeitliche Umfang

Das BVerfG gibt in der aktuellen Entscheidung dem Staat den 
eindeutigen Auftrag, im Bereich der Fixierungen für eine Gerichts-
organisation zu sorgen, damit die Unverzüglichkeit auf Seiten der 
zur Entscheidung berufenen Gerichte gewährleistet wird. Dies 
führt zur Pflicht zur Vorhaltung eines Bereitschaftsdienstes auch in 
den Tagesrandzeiten. Ausdrücklich ist dieser Auftrag nicht davon 
abhängig, ob es auch von 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr genug Fälle im 

entsprechenden Gerichtsbezirk gibt.22 Eine solche Bedarfsanalyse 
ist nur für die Nachtzeiten (also dem Zeitraum zwischen 21:00 Uhr 
und 06:00 Uhr des Folgetages) zulässig.23

Wird somit ein sachlich und örtlich zuständiges Gericht zur 
o.g. Tageszeit mit der Sache befasst, so muss es auch unverzüg-
lich entscheiden: Geht eine entsprechende Information zwischen 
06:00 Uhr und 21:00 Uhr ein, so wird hierdurch die unverzügliche 
Amtsermittlungspflicht aus § 26 FamFG ausgelöst. Ausdrücklich 
führt dies dazu, dass etwa eine Benachrichtigung um 20:50 Uhr 
noch am selben Tag (unverzüglich!) zu bearbeiten ist und nicht 
damit abgewartet werden kann, dass sich ein Kollege oder eine 
Kollegin am nächsten Tag (ab 06:00 Uhr) mit der Sache befasst. 
Es kann daher zu einer tatsächlichen Beanspruchung von Bereit-
schaftsdiensten auch über die Tageszeiten des § 758a Abs. 4 S. 2 
ZPO hinaus kommen.

bb) Übertragung der Grundsätze auch auf andere Fixierungen 
und Freiheitsentziehungen im Rahmen von öffentlich-rechtli-
chen Unterbringungen

Da andere Fixierungen nicht Inhalt der Verfassungsbeschwer-
den waren, hat das BVerfG ausdrücklich nur über 5- und 7-Punkt-
Fixierungen im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung 
entschieden. Dies bedeutet indes im Umkehrschluss nicht, dass 
andere Fixierungsmaßnahmen (z. B. 3-Punkt oder sog. Cross-Fi-
xierungen) nicht auch Freiheitsentziehungen im Sinne von Art. 104 
Abs. 2 GG sein könnten. Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut 
der Entscheidung, indem das BVerfG ausdrücklich formuliert, dass 
5- und 7-Punkt-Fixierungen „jedenfalls“ eine Freiheitsentziehung 
darstellen24 und damit nicht ausgeschlossen wird, dass auch ande-
re Fixierungen derart qualifiziert werden können. Wann eine Frei-
heitsentziehung im Sinne von Art. 104 Abs. 2 GG vorliegt, richtet 
sich dann wiederum nach den schon lange bekannten Fragen, ob 
die Bewegungsfreiheit in alle Richtungen hin aufgehoben ist und 
ob die Maßnahme nicht nur von kurzer Dauer oder von nur gerin-
ger Eingriffsintensität ist.25

Gemessen hieran kann es keinen Zweifel geben, dass auch 
sämtliche weiteren körpernahen Fixierungen eine Freiheitsentzie-
hung darstellen, wenn sie nicht nur von sehr kurzer Dauer sind. 
Auch bei 3-Punkt-Fixierungen oder bei einem Anlegen eines 
Bauchgurtes im Bett oder in einem Rollstuhl ist die Eingriffsintensi-
tät erheblich und die Bewegungsfreiheit in jede Richtung hin auf-
gehoben: Die betroffenen Personen können sich nicht einmal aus 
dem eng umgrenzten Bereich ihres Bettes oder Stuhles wegbe-
wegen.26

Ebenso kann m. E. auch die „Halbe-Stunden-Regel“ des 
BVerfG auf diese Fixierungen übertragen werden.

Ausdrücklich offen gelassen, aber nicht ausgeschlossen hat 
das BVerfG die Frage, ob auch die Isolierung in einem anderen 
Raum (sog. Absonderung) neben der schon angeordneten Unter-
bringung eine weitere Freiheitsentziehung darstellen kann.27 Wird 
eine solche Maßnahme durchgeführt, so muss sich ein entspre-
chend angerufenes Gericht im Einzelfall hierzu positionieren.

ccc) Übertragung der Grundsätze auch auf andere Settings 
unabhängig vom Zweck der Maßnahme

Nach den Kriterien des Bundesverfassungsgerichts kann 
es für die Qualifikation als Freiheitsentziehung auch keine Rolle 
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spielen, an welchem Ort die Fixierung stattfindet. Denn der Grund-
rechtseingriff durch eine Fixierung wird qualitativ nicht dadurch ge-
ringer, nur weil er sich in einem anderen Setting als der öffentlich-
rechtlichen Unterbringung, also z. B. auf somatischen Stationen, in 
Pflege- und Behinderteneinrichtungen oder auf offenen Stationen 
in psychiatrischen Krankenhäusern abspielt. Aus diesem Grund 
muss der Richtervorbehalt und die Unverzüglichkeit auch auf frei-
heitsentziehende Maßnahmen nach § 1906 Abs. 4 und § 1631b 
Abs. 2 BGB (ggf. i. V. m. § 1846 BGB) übertragen werden.

Auch der Zweck der Fixierung darf keine Rolle spielen. Dem 
BVerfG kommt es nicht darauf an, ob der Anwender die Fixierung 
eigentlich nur aus fürsorgerischen Zwecken oder zur Gefahren-
abwehr durchführt.28 Entscheidend ist allein die unmittelbare 
Zwangswirkung für den Grundrechtsträger.

Im Ergebnis ist es also verfassungsrechtlich geboten, dass 
für sämtliche freiheitsentziehenden Fixierungen (unabhängig vom 
Ort und vom Anlass) ein Bereitschaftsdienst zur Tageszeit von 
06:00 bis 21:00 Uhr vorgehalten wird. Vor diesem Hintergrund ist 
es gefährlich, wenn staatliche Stellen den Kliniken nur dann eine 
Benachrichtigungspflicht auferlegen, wenn eine 5- bis 7-Punkt-Fi-
xierung stattfindet.29 Dadurch werden Umgehungen durch die Kli-
niken ermöglicht, indem dann eben „nur“ noch drei Gliedmaßen 
fixiert werden oder mittels Medikamenten eine chemische Fixie-
rung stattfindet. Tatsächliche Eingriffe in das Freiheitsgrundrecht 
werden so der präventiven richterlichen Kontrolle von vorneherein 
entzogen, da die Gerichte dann gar nicht von den Grundrechtsein-
griffen erfahren.

d) Übertragung der Grundsätze auch auf andere Freiheits-
entziehungen, insbesondere auf die Straf- und Abschiebehaft 
und die betreuungsrechtlichen Unterbringungsmaßnahmen

Das Bundesverfassungsgericht hat mit der aktuellen Ent-
scheidung nun zum wiederholten Male ausdrücklich über die Er-
forderlichkeit der Erreichbarkeit eines Richters zur Tageszeit bei 
Eingriffen in das Freiheitsgrundrecht entschieden. Damit ist zu-
mindest klar, dass bei Abschiebehaftfällen30, bei polizeilichen In-
gewahrsamnahmen31 und (nunmehr auch) bei Fixierungen ein täg-
licher Bereitschaftsdienst vorgehalten werden muss.

Sämtliche Entscheidungen des BVerfG seit 2002 haben ge-
mein, dass sie sich jeweils nicht nur auf die spezielle Maßnahme 
(Abschiebehaft, polizeiliche Ingewahrsamnahme oder Fixierungen 
während einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung) beziehen, 
sondern allgemein auf sämtliche (staatliche und private) Eingrif-
fe, welche eine Freiheitsentziehung nach Art. 2 Abs. 2 S. 2, Art. 
104 Abs. 2 GG darstellen. Freiheitsentziehungen gleich welcher 
Art und welchen Zwecks sind ein solch starker Grundrechtseingriff, 
dass dadurch der Richtervorbehalt und eben auch die Erreichbar-
keit eines Richters zur Tageszeit (also von 06:00 Uhr bis 21:00 
Uhr) ausgelöst wird. Die Grundsatzentscheidung vom 15.05.2002 
formulierte dies in kaum zu überbietender Klarheit:

„Für den schwersten Eingriff in das Recht auf Freiheit der Per-
son, die Freiheitsentziehung, fügt Art. 104 Abs. 2 GG dem Vor-
behalt des (förmlichen) Gesetzes den weiteren, verfahrensrecht-
lichen Vorbehalt einer richterlichen Entscheidung hinzu, der nicht 
zur Disposition des Gesetzgebers steht (vgl. BVerfGE 10, 302 
[323] = NJW 1960, 811). Der Richtervorbehalt dient der verstärkten 
Sicherung des Grundrechts aus Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG. Alle staat-
lichen Organe sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass der 

Richtervorbehalt als Grundrechtssicherung praktisch wirksam wird 
(vgl. zu Art. 13 Abs. 2 GG BVerfGE 103, 142 [151ff.] = NJW 2001, 
1121). Für den Staat folgt daraus die verfassungsrechtliche Ver-
pflichtung, die Erreichbarkeit eines zuständigen Richters – jeden-
falls zur Tageszeit (vgl. etwa § 188 Abs. 1 ZPO, § 104 Abs. 3 StPO) 
– zu gewährleisten und ihm auch insoweit eine sachangemessene 
Wahrnehmung seiner richterlichen Aufgaben zu ermöglichen (vgl. 
BVerfGE 103, 142 [156] = NJW 2001, 1121).“.32

Ausdrücklich wird in den genannten Entscheidungen nicht 
thematisiert, dass Abschiebehaftanordnungen, polizeiliche Inge-
wahrsamnahmen oder Fixierungen im Vergleich zu anderen Frei-
heitsentziehungen besonders schwer wiegen würden und dass 
nur bei den ausdrücklich vom BVerfG entschiedenen Sachverhal-
ten richterliche Bereitschaftsdienste eingerichtet werden müssten. 
Vielmehr befasst sich das BVerfG eben nur mit den vorgelegten 
konkreten Einzelfällen und formuliert hieraus allgemein gültige 
Vorgaben für sämtliche Freiheitsentziehungen nach Art. 104 Abs. 
2 GG.

Hieraus folgt zwingend, dass erheblich mehr Sachverhalte als 
bisher die ständige Erreichbarkeit eines Richters auslösen: Na-
mentlich betrifft dies v. a. die zahlenmäßig große Anzahl von straf-
rechtlichen Haft- und Unterbringungsanordnungen nach §§ 115 
Abs. 1, 128 Abs. 1 und 126a StPO sowie die öffentlich- und zivil-
rechtlichen Unterbringungsmaßnahmen bei psychisch erkrankten 
oder behinderten Menschen nach den Landesunterbringungsge-
setzen und nach §§ 1631b, 1906 BGB. Alle diese Maßnahmen ha-
ben gemein, dass in der Regel die Freiheitsentziehungen schon 
vorläufig durch nichtrichterliche Personen (Polizei, Gesundheits-
behörden, Ärzte, Betreuer, Bevollmächtigte, Sorgeberechtigte) 
vollzogen werden und deswegen der Richtervorbehalt mit dem 
Unverzüglichkeitsgebot aus Art. 104 Abs. 2 S. 2 GG greift. Fol-
gerichtig wird auch in der strafrechtlichen Rechtsprechung und 
Literatur für den Erlass von Haftbefehlen gefordert, dass die Aus-
legung der Unverzüglichkeit in § 115 Abs. 1 StPO und § 128 Abs. 
1 StPO die Vorhaltung eines Bereitschaftsdienstes zu Tageszeiten 
(an Werktagen und Wochenenden) erfordert.33 Dem kommt weder 
die strafgerichtliche noch die betreuungsgerichtliche Praxis aktuell 
nach.

Auch in Bezug auf die fürsorgerischen Unterbringungen nach 
§§ 1631b, 1906 BGB kann nichts anderes gelten. Diese Freiheits-
entziehungen werden zunächst durch gerichtlich bestellte Vertre-
ter (Betreuer, Vormund) oder privatrechtlich oder gesetzlich Bevoll-
mächtigte (Vollmachtnehmer oder Sorgeberechtigte) angeordnet 
und vollzogen (vgl. §§ 1906 Abs. 2 S. 2 BGB, 1631b Abs. 1 S. 3 
BGB).

Wie das BVerfG in der aktuellen Entscheidung feststellt, kann 
es aber für das Eingreifen von Art. 104 Abs. 2 GG keine Rolle 
spielen, wer diesen zunächst vollzieht. Der Grundrechtseingriff 
wird schließlich nicht dadurch geringer, dass er nicht durch ein 
staatliches Organ (z.B. Polizei), sondern durch einen (beliehenen 
oder ermächtigten) Privaten ausgeführt wird.34 Im Gegenteil be-
nötigt die betroffene Person erst recht den verfassungsrechtlichen 
Schutz des Art. 104 Abs. 2 GG, da ansonsten privaten Personen 
mehr Rechte eingeräumt würden als originär staatlichen Organen 
wie der Polizei. In einem vergleichbaren Zusammenhang hat das 
BVerfG dies schon im Jahr 1960 mit unmissverständlicher Deut-
lichkeit klargestellt: „Erweitert Art. 104 Abs. 2 Satz 1 GG den Frei-
heitsschutz durch richterliche Kontrolle über die kriminellen Fälle 
hinaus auch auf Freiheitsentziehungen zu fürsorgerischen Zwe-
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cken, so ist es allein folgerichtig, diesen Schutz unabhängig davon 
zu gewähren, ob der Staat die Fürsorgemaßnahme unmittelbar 
durch staatliche Organe bewirkt oder ob er sie mit Mitteln des Pri-
vatrechts herbeiführt.“35

Im Ergebnis gibt es daher keinen sachlichen Grund, weshalb 
andere Freiheitsentziehungen hinsichtlich der Vorhaltung eines 
Bereitschaftsdienstes anders zu beurteilen wären als solche, über 
welche das BVerfG bisher ausdrücklich entschieden hat. Freiheits-
entziehung ist Freiheitsentziehung und es ist verfassungsrechtlich 
nicht begründbar, einigen von Freiheitsentziehung betroffenen 
Personen einen schnelleren präventiven Rechtsschutz zur Verfü-
gung zu stellen als anderen.

4. Der konkrete Umsetzungsauftrag an die Gerichte und 
an die Gerichtsorganisationen

a) Verfahrensvorgaben

Die entsprechenden Verfahren sind bei Anwendung der Ver-
fahrensvorgaben des FamFG einerseits von einem erheblichen 
Zeitdruck geprägt und andererseits verfahrensrechtlich sehr auf-
wändig. Es ist gerade nicht damit getan, ein Gericht zu benach-
richtigen, und der erkennende Dezernent oder Bereitschaftsrichter 
trifft dann ad hoc eine Entscheidung vom Tisch aus. 

Vielmehr geben die Verfahrensvorschriften in §§ 312 ff. 
FamFG sehr konkrete und v.a. zwingende Vorgaben zur Verfah-
rensgestaltung vor. Das BVerfG nennt in diesem Zusammenhang 
insbesondere die (persönliche) Anhörung des Betroffenen (§ 319 
FamFG), die Anhörung weiterer Beteiligter (§§ 319 f. FamFG), die 
Bestellung und Anhörung eines Verfahrenspflegers (§ 317 FamFG) 
und ggf. die Hinzuziehung eines Dolmetschers.36 Hinzukommen 
muss noch die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses (§ 321 Abs. 
2 FamFG, § 331 S. 1 Nr. 2 FamFG), was in der Praxis bisher zu 
den größten Umsetzungsproblemen geführt hat. Ein ärztliches 
Zeugnis muss nämlich durchaus anspruchsvollen inhaltlichen An-
forderungen genügen und kann nur dann als Ermittlungsgrundlage 
herhalten, wenn es diese Bedingungen auch erfüllt.37 Dies bedurfte 
und bedarf durchaus großer Koordinationsarbeit mit den entspre-
chenden Kliniken.

Schließlich ist noch zu beachten, dass die Anfahrtswege zu 
den Kliniken je nach Gerichtsbezirk erheblich sind. Keine an Glied-
maßen fixierte Person kann zum Termin der persönlichen Anhö-
rung zu Gericht gebracht werden, so dass sich der erkennende 
Richter immer auf den Weg zu einem „Auswärtsspiel“ in die Klini-
ken oder sonstigen Einrichtungen machen muss. Dabei muss er 
sowohl den Transport dorthin als auch die Ladung der weiteren 
Beteiligten (Verfahrenspfleger, Angehörige, Dolmetscher) selbst 
organisieren. All dies ist mit einem erheblichen Aufwand verbun-
den und weitaus aufwändiger als jede Haftvorführung, bei welcher 
Vieles schon entscheidungsreif „geliefert“ wird. Die Erfahrungen 
am Amtsgericht Frankfurt am Main zeigen, dass Fixierungsverfah-
ren von Antragseingang bis Beschlussabfassung38 durchaus einen 
Zeitraum von bis zu drei Stunden und z. T. länger benötigen. Hinzu 
kommen dann Arbeiten der Folgedienste (Schreibdienst, Kosten-
festsetzungen und Zustellungen der Entscheidungen). Die aktu-
ell in PEBB§Y vorgesehene Basiszahl von 104 Minuten für eine 
Unterbringungssache wird demgegenüber in keiner Weise dem 
tatsächlichen zeitlichen Aufwand gerecht. Auch hier besteht erheb-
licher Nachbesserungsbedarf.

b) Vorgaben für die Justizverwaltungen und die Politik

Den Ministerien, Justizverwaltungen und Präsidien stehen 
schon weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, um 
die entsprechenden Tages- und Bereitschaftsdienste entspre-
chend auszugestalten. Zu nennen ist hier insbesondere die Zu-
sammenlegung mehrerer Amtsgerichte für den Bereitschaftsdienst 
nach § 22c Abs. 1 S. 1 und 2 GVG, ggf. auch unter Einbeziehung 
der Richter an den Landgerichten (§ 22c Abs. 1 S. 3 GVG). Einige 
Bundesländer, insb. Schleswig-Holstein, haben von dieser Mög-
lichkeit schon umfassend Gebrauch gemacht. Darüber hinaus bie-
tet sich die Bildung von „Experten-Bereitschaftsdiensten“ an, was 
allerdings wohl nur bei großen Amtsgerichten möglich ist. So konn-
te z. B. das Amtsgericht Frankfurt am Main durch Geschäftsver-
teilung hierfür schon lange eine spezielle sog. „Rufbereitschafts-
abteilung“ schaffen.

Trotz dieser Gestaltungsmöglichkeiten bedarf es in jedem 
Fall eines erheblichen Personalmehrbedarfs im richterlichen (und 
auch im nichtrichterlichen) Bereich.39 Dabei darf m. E. nicht der 
Weg etwa des Präsidenten des Oberlandesgerichts Frankfurt am 
Main gegangen werden, die Anzahl der erledigten Verfahren über 
einen gewissen Zeitraum zu zählen. Vielmehr muss bei der Stel-
lenbemessung die gesamte Bereitschaftszeit als volle Dienstzeit 
angerechnet werden. Dies gebietet nicht nur die Rechtsprechung 
des EuGH40, sondern auch der Vergleich zu anderen Professio-
nen, welche Bereitschaftsdienste zu erfüllen haben (Feuerwehr, 
Polizei, Ärzte, etc.).

Die Fuldaer Erklärung der NRV

Die Neue Richtervereinigung hat in einer Mitwirkungskonfe-
renz in Fulda am 19.01.2019 Grundsätze hierfür entwickelt, wel-
che in der „Fuldaer Erklärung für die Entwicklung eines profes-
sionellen richterlichen Bereitschaftsdienstes“ zusammengefasst 
worden sind. Diese Erklärung ist bereits in Betrifft JUSTIZ 2019, S. 
41, Heft 137, abgedruckt.

Fazit

Der Verfasser ist sich bewusst, dass die Vorhaltung eines 
Bereitschaftsdienstes in dem hier vorgeschlagenen Umfang ein 
erhebliches Umdenken in der Richterschaft und in den Gerichts-
präsidien erfordert. All dies ist verfassungsmäßig aufgrund des 
zwingenden Richtervorbehalts bei Freiheitsentziehungen zwin-
gend und steht nicht zur Disposition der Justizverwaltungen oder 
der Justizministerien. Die Justiz- und Finanzministerien haben da-
für Sorge zu tragen, dem einzelnen Richter „eine sachangemesse-
ne Wahrnehmung seiner richterlichen Aufgaben zu ermöglichen“41, 
und dies ist eben nur durch eine – auch zahlenmäßig – ausrei-
chend ausgestattete Justiz realisierbar. Erst recht verbieten sich 
Entscheidungen nach der gerade vorherrschenden „Kassenlage“ 
oder nach Analysen eines etwaigen Bedarfs. Die bisherige Praxis, 
immer erst auf konkrete Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts zu warten, um dann panikartig entsprechende Stellen zu 
schaffen oder zu verschieben, sollte dringend überdacht werden.

Die Gewährleistung und Realisierung des Richtervorbehalts 
in Art. 104 Abs. 2 GG in der Praxis ist eine ureigene Aufgabe der 
Justiz und sollte beim diesjährigen 70-Jahre-Jubiläum des Grund-
gesetzes immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden. *
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Über Geschichte und Reformbedarf der richterlichen Kleiderordnung

Rechtspflegeorgane sind keine Uniformträger1

von Christine Nordmann, Vorsitzende Richterin am OVG Schleswig 

aus: Betrifft JUSTIZ, Nr. 130, 2017, S. 82 ff.

Wer über Roben und ihre Geschichte recherchiert, stößt na-
hezu zwangsläufig auf die in diesem Zusammenhang gern zitierte 
Kabinettsorder Friedrich Wilhelms I. aus Preußen vom 15.12.1726:

„Wir ordnen und befehlen hiermit allen Ernstes, dass die Ad-
vocati wollene schwarze Mäntel, welche bis unter das Knie gehen, 
unserer Verordnung gemäß zu tragen haben, damit man diese 
Spitzbuben schon von weitem erkennen und sich vor ihnen hüten 
kann.“

Über den daraus entstandenen Roben- und Krawattenzwang 
für die Anwaltschaft ist viel gestritten und publiziert worden. Mit 
der 68’er-Generation führte das Thema kurzzeitig zu heftigen ideo-
logischen Grundsatzdebatten im Gerichtssaal und war im Übrigen 
immer schon eine Quelle unterhaltsamer Prozessbeobachtung.2 

Heute überlassen es die meisten Bundesländer entsprechend  
§ 59b Abs. 2 Nr. 6c) BRAO dem Standesrecht, die Kleiderordnung 
für die Anwaltschaft zu regeln,3 vgl. § 20 BORA:

Der Rechtsanwalt trägt vor Gericht als Berufstracht die Robe, 
soweit das üblich ist. Eine Berufspflicht zum Erscheinen in Robe 
besteht beim Amtsgericht in Zivilsachen nicht.

Der wollene Spitzbuben-Mantel wurde später zur preußischen 
Richter-Robe; andere Länder übernahmen sie. Letztlich gilt er als 
Vorläufer der heutigen Amtstracht für Richterinnen und Richter so-
wie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.

§ 89 PrAGGVG vom 24.04.1878 (GS S.230) lautete:
Richter, Staatsanwälte und Gerichtsschreiber tragen in den öf-

fentlichen Sitzungen eine von dem Justizminister zu bestimmende 
Amtstracht.

Ähnliche Bestimmungen wurden in den Ländern Braun-
schweig (§ 72 AGGVG vom 1. April 1879, GuVS S. 131), Schaum-
burg-Lippe (§ 44 AGGVG vom 30.06.1879, Land-Verordnung S. 
221) und Bremen (§ 70 AGGVG vom 9.06.1933, GBl. S. 203) er-
lassen4 und haben so oder so ähnlich bis heute in den Ländern 
überlebt.5

Zur preußischen Amtstracht der Richter-Beamten gehörte 
nach allerhöchster Order König Wilhelms I. vom 04.07.1879 neben 
der Robe ein Barett, das für Gerichtspräsidenten und für Vorsitzen-
de eines Kollegialgerichts mit besonderen Abzeichen in Form von 
rundumlaufenden goldenen und silbernen Schnüren. Im übrigen 
Reichsgebiet gab es je nach Landesrecht auch Knöpfe und Borten 
oder mit den Landesfarben durchwobene Schnüre.6

Als deutscher Kaiser ordnete Wilhelm I. in einem Brief an sei-
nen Reichskanzler vom 29.10.1879 an, „dass bei dem Reichsge-
richt die Richter, die Beamten der Reichsanwaltschaft und die Ge-
richtsschreiber in den öffentlichen Sitzungen in einer Amtstracht zu 
erscheinen haben, für welche die (durch die) Mir unterbreiteten … 
vier Zeichnungen veranschaulichten Vorschläge maßgebend sein 
sollen“. Die vier Zeichnungen stellten die Amtstracht eines Rathes, 
eines Senatspräsidenten, des ersten Präsidenten und die eines 
Gerichtsschreibers dar; als Farbe wurde „ein tiefes Carmesinroth“ 
empfohlen. Die Robe entsprach vom Schnitt her der preußischen 
Robe und hatte – ebenso wie das dazu passende Barett – einen 
roten Besatz aus Sammet; dazu wurde ein weißes Halstuch ge-
tragen mit herabhängenden Zipfeln. Der erste Präsident trug dazu 
noch einen über die Schultern reichenden Kragen, der aber nicht, 
wie vom Kanzler vorgeschlagen, am unteren Ende mit silbergrau-
em Pelzwerk zu besetzen war, sondern mit Pelzwerk vom nord-
amerikanischen blauen Fuchs. Der Rand des Baretts wurde auf 
beiden Seiten durch je drei goldene Schnüre zusammengehalten. 
Die Senatspräsidenten erhielten am Barett zwei goldene und die 
Räthe zwei rohseidene Schnüre.7

Im Nationalsozialismus wurde die Kleiderordnung auf der 
Grundlage eines Führer-Erlasses über die Amtstracht in der 
Reichsjustizverwaltung vom 19.06.1936 vereinheitlicht und noch 
um ein auf der rechten Brustseite der Robe anzubringendes Ho-
heitszeichen ergänzt. Die Amtstracht des Volksgerichtshofs ent-
sprach der des Reichsgerichts; dazu trug der Präsident eine Amts-
kette in Gold, die das Hoheitszeichen zeigt.8

Ein Loblied auf Unser Hoheitszeichen verfasste der damalige 
Staatssekretär im Reichsjustizministerium, Dr. jur. Roland Freisler:

„... das Hoheitszeichen, das zugleich das des Reiches und 
der NSDAP, der das Volk tragenden Bewegung ist; das Hoheits-
zeichen, das uns, den politischen Soldaten des Führers, in der 
Kampfzeit voranflog, das alle unsere Kämpfe und Siege sah; das 
sie nicht nur sah, sondern mitkämpfte; nicht nur mitkämpfte, son-
dern uns führte im Kampf; ...“.

„Ein Volk, ein Führer, ein Reich! Ein stolz dahinfliegender Ad-
ler, der das Sonnenzeichen der Sonne zuträgt, der damit dem deut-
schen Volk den Weg aufwärts weist zum blutbedingten Lebensziel, 
der damit das Volk mahnt zu artbewusstem Willen, – den nunmehr 
der deutsche Richter tragen darf bei seiner Tagesarbeit. … .“ 9
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Der zu weiteren Anordnungen ermächtigte Reichsjustizminis-
ter Dr. Gürtner verfügte am 26.06.1936, dass die sonstige Amts-
tracht im Reich aus einem Amtsgewand und einer Kopfbedeckung 
von schwarzer Farbe besteht, dazu eine weiße Halsbinde. Das 
Hoheitszeichen war auf der rechten Brustseite zu tragen, und zwar 
für die Mitglieder der Oberlandesgerichte und der Staatsanwalt-
schaften bei den Oberlandesgerichten in Gold, im übrigen in Sil-
ber. Für die Präsidenten der Oberlandesgerichte waren darüber 
hinaus Halsketten nach besonderem Muster vorgesehen. Nach 
einer detaillierten Auflistung von Schnüren und Spangen, die je 
nach Rang in Gold oder Silber, einfach, zweifach oder beiderseits 
an der Kopfbedeckung zu tragen waren, wurden schließlich die 
näheren Angaben über die Amtstracht, insbesondere die Abmes-
sungen, einem Merkblatt vorbehalten, das den Justizbehörden 
zugehen und dem Bekleidungsgewerbe bekanntgegeben werden 
wird. Amtstrachten, die von diesen Bestimmungen abwichen, durf-
ten bis zum 31.12.1938 aufgetragen werden.10 Durch eine weitere 
Verordnung vom 11.12.1937 setzte der Reichsjustizminister die 
bisherigen reichs- und landesrechtlichen Bestimmungen über das 
Tragen der Amtstracht mit dem 01.01.1938 außer Kraft 11 und re-
gelte die Bestimmungen darüber, wann die Amtstracht zu tragen 
ist, durch allgemeine Verwaltungsvorschrift.12

I. Die Bundesgerichte

Das Grundgesetz hatte zwar die Stellung der Judikative grund-
legend neu gestaltet und das Richterbeamtentum abgeschafft, 
aber keine Änderung der überkommenen Vorschriften über die 
Dienstbezeichnungen und die Amtstracht in der Justiz gebracht; 
diese wurden bestenfalls fortgeschrieben. Der Spiegel kommen-
tierte: das Selbstverständliche blieb aus: Über den Richter-Schä-
deln schimmerte es weiterhin gülden und silbern.13

An den obersten Gerichtshöfen des Bundes ist das Tragen 
von Barett und Schnüren bis heute vorgesehen. Die Präsidentin 
des Bundesgerichtshofs sollte zur Robe das Pelzwerk vom nord-
amerikanischen blauen Fuchs tragen. Denn für den Bundesge-
richtshof kann mangels anderweitiger Anordnung bis heute allein 
der o. g. Briefwechsel zwischen Kaiser und Reichskanzler aus dem 
Jahre 1879 als maßgeblich angesehen werden.14 Des Gleichen ist 
auch für den Bundesfinanzhof keine nachkonstitutionelle Rege-
lung auszumachen, weshalb die Verordnung über die Amtstracht 
beim Reichsfinanzhof vom 13.01.1937 als verbindlich erkannt ist. 
Für die neuen obersten Gerichtshöfe des Bundes gibt es dem-
gegenüber Anordnungen des Bundespräsidenten über die Amts-
tracht aus den Jahren 1953 bis 1961.15 Er erlässt nach § 46 DRiG 
i. V. m. der einschlägigen Norm des für Bundesbeamte geltenden 
Rechts (heute § 74 BBG) die Bestimmungen über Dienstkleidung, 
die bei Wahrnehmung des Amtes üblich oder erforderlich ist. Dazu 
soll auch die Dienstkleidung in Form der Amtstracht gehören, die 
nur bei bestimmten Anlässen zu tragen ist.16 Allen Anordnungen 
ist gemein, dass sie das Tragen eines Baretts mit Schnüren und 
/ oder Spangen – je nach Beförderungsamt – weiterhin vorsehen: 
Die Präsidenten der Gerichte tragen drei Schnüre in Gold, die Vor-
sitzenden Richter zwei Schnüre in Gold und die übrigen Richter 
zwei karmesinrote Schnüre in Seide.

Warum die Bundespräsidenten ihre Anordnungspflichten so 
vernachlässigen und damit die Kolleg*innen an den obersten Ge-
richtshöfen mit ihren altertümlichen Baretten, Schnüren und Hals-
binden sich selbst überlassen, bleibt ihr Geheimnis. Seit langem 

setzt sich die Richterschaft denn auch darüber hinweg und geht 
ihren Rechtsprechungsaufgaben ohne Kopfbedeckung, Rang-
abzeichen und breite weiße Binde mit herabhängenden Zipfeln 
nach.17 Richterinnen kommen in all diesen Regelwerken schon 
gar nicht vor. Um das ihnen übertragene Amt an einem obersten 
Gerichtshof dennoch würdevoll auszuüben, entwickelten sie ihre 
eigene Amtstracht, bestehend aus Robe, weißer Bluse mit offe-
nem Kragen.18

Desgleichen gilt jedoch nicht am selbstverwalteten Bundes-
verfassungsgericht. Zunächst traditionell in Roben nach Art der 
schwarzen Talare mittelalterlicher Rechtsgelehrter gewandet, 
besann man sich in Karlsruhe Anfang der 1960’er Jahre seiner 
Sonderstellung innerhalb der Justiz und entschied sich für eine 
Amtstracht französischen Zuschnitts in scharlachrot.19 Sie wur-
de von einem Münchener Kostümbildner nach dem Vorbild einer 
Richtertracht der Stadt Florenz aus dem 15. Jahrhundert entwor-
fen. Mitte der 1990‘er Jahre wurde eine hinsichtlich Stoffqualität 
und Verarbeitung modernisierte Version in Auftrag gegeben. Der 
Modernisierung zum Trotz erfolgt das Anlegen der Roben jedoch 
nicht ohne die Hilfe eines Justizbeamten.20 So ist das Bundes-
verfassungsgericht den obersten Gerichtshöfen vielleicht nicht im 
Praktischen, aber immerhin doch im Rechtlichen weit voraus. § 67 
der Geschäftsordnung bestimmt ganz schlicht: Die Richterinnen(!) 
und Richter tragen in der mündlichen Verhandlung eine Robe mit 
Barett. Das Barett besteht aus rotem Seidenstoff mit umlaufendem 
Rand ohne dreieckige Einschnitte, hat aber keine Rangabzeichen. 
Die Roben sind hoch geschlossen, so dass sich die Frage nach 
Binder, Krawatte, Fliege, Tuch oder Schal erst gar nicht stellt.

II. Die westdeutschen Länder21

Im Vergleich zum Bund agieren die Länder in der Kleiderfrage 
geradezu revolutionär. Die Justizministerkonferenz sprach sich im 
Jahre 1958 für neue und bundeseinheitliche Bestimmungen über 
die Amtstracht der Richter und Staatsanwälte aus. Dabei sollte 
das Barett zwar beibehalten, jedoch auf alle Abzeichen verzich-
tet werden, weil die Rangabzeichen nicht zur Gleichwertigkeit der 
richterlichen Verantwortung passten. 1962 lag der Justizminister-
konferenz ein Anordnungsentwurf über die Amtstracht bei den 
ordentlichen Gerichten vor, dem auch „grundsätzlich zugestimmt“ 
wurde, doch fand er in der Praxis keine einheitliche Umsetzung.

In Hamburg hatte sich die Justiz schon 1955 vom Barett und 
mit ihm von den Rangabzeichen getrennt.22 In Bremen widerspra-
chen die Rangabzeichen ohnehin der Tradition. In Baden-Würt-
temberg wurde unter den Mitgliedern des Vereins der Richter und 
Staatsanwälte im Jahre 1961 eine Umfrage durchgeführt, bei der 
sich eine Mehrheit von 81 % gegen die Rangabzeichen aussprach.

Im August 1966 – 30 Jahre nach dem Führererlass – berichte-
te der Spiegel über die niedersächsischen Titelstürmer vom Rich-
terbund, die mit den 25 verschiedenen Dienstbezeichnungen der 
Richter23 auch die Rangabzeichen abgeschafft wissen wollten. Als 
einer der Dekor-Muffel wurde der hannoversche Amtsgerichtsrat 
und Richterbund-Referent für Öffentlichkeitsarbeit Jan Wolfgang 
Berlit zitiert: „Warum bewahren, was als Tradition schon deshalb 
nicht erhaltungswürdig ist, weil es dem Geist der Unterordnung 
und Uniformierung seine Entstehung verdankt?24“.

Dem wollten die Landesjustizverwaltungen nicht nachstehen. 
Dem Gedanken der gleichen Verantwortung aller Richter für die 
Findung des Rechts sollte nunmehr sichtbarer Ausdruck geben 
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werden. Die ersten Länder schafften die Rangabzeichen am Barett 
deshalb in den Jahren 1966/67 ab.25 Bayern und Berlin hielten hin-
gegen noch daran fest, angeblich wegen der in der Richterschaft 
erhobenen Bedenken. Auch im Saarland sah man offenbar keinen 
Handlungsbedarf; die Vorschriften von 1936 galten dort für die or-
dentliche Gerichtsbarkeit mindestens noch bis in die 1970’er Jahre 
hinein.

Am 03.03.1967 um 18.00 Uhr sollte im Freitagsmagazin des 
Deutschen Fernsehens ein Bericht aus Hannover und Kiel über 
die Rangabzeichen am Barett der Richter gesendet werden. Auf 
Anfrage des verantwortlichen Redakteurs von Lojewski ließ der 
Justizminister des Landes Schleswig-Holstein mitteilen, dass der 
Erlass von 1936 auch in Schleswig-Holstein noch fortgelte, auch 
wenn sich in der Praxis „in der Form des Gewohnheitsrechts eine 
sehr unterschiedliche Handhabung entwickelt habe: Viele Richter 
tragen überhaupt kein Barett, die vorgesehenen Rangabzeichen 
werden nicht überall benutzt. Die Frage wird von den meisten 
Richtern als nicht sehr wesentlich angesehen. Niemand wird zur 
Rechenschaft gezogen, der sich nicht an diese Vorschrift hält“. So 
erwog man nun auch in Schleswig-Holstein, die Frage der richter-
lichen Amtstracht neu zu ordnen. Dabei solle man aber nicht zu 
viel reglementieren, denn die Rechtspflegeorgane seien schließ-
lich keine Uniformträger. Bei der Abschaffung des Baretts befürch-
tete man allerdings Widerstand aus der Richterschaft. Tatsächlich 
begrüßte der Richterverband zwar die Abschaffung der Rangab-
zeichen, stand einer grundlegenden Reform der Amtstracht jedoch 
skeptisch gegenüber. Der Präsident des Landessozialgerichts be-
trachtete „die Frage der Rangabzeichen in einem größeren Zu-
sammenhang standespolitischer Bestrebungen“ und beklagte, 
„dass hier mit Vergangenem ohne Widerspruch gebrochen werden 
soll“. Zumindest die hervorgehobene Funktion des Vorsitzenden 
in der mündlichen Verhandlung müsse sichtbar bleiben. Die Rich-
terschaft sorgte sich außerdem um die Unterscheidbarkeit von 
den übrigen Rechtspflegeorganen, weil sich die Breite des Samt-
besatzes der eigenen Robe mit 16 bis 11 cm nicht ausreichend 
abhebe von dem der anderen Robenträger (mit 10 bis 7 cm). Die 
Amtsanwälte schließlich fühlten sich diskriminiert, wenn sie in der 
neuen Anordnung erst nach den Rechtspflegern genannt würden, 
obwohl sie besonders qualifizierte Rechtspfleger seien; erst recht 
dürfe der Samtbesatz am Ärmel nicht schmaler sein als bei den 
Rechtspflegern. Zur Begründung verwies er darauf, dass man die 
Rangabzeichen schließlich abschaffen wolle – dann müsse auch 
der Besatz bei allen gleich breit sein.

Am 28.11.1967 erging in Schleswig-Holstein eine Anordnung 
über die Amtstracht in der ordentlichen, der Verwaltungs-, der Fi-
nanz-, der Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit.26 Die Rangabzei-
chen wurden abgeschafft, das Barett und der in Material und Brei-
te sorgsam zu unterscheidende Besatz an der Robe blieben aber 
erhalten. Das zu der Anordnung ergangene Merkblatt beschrieb 
die Kopfbedeckung wie folgt: „Rund geschnittener leicht gefalteter 
Kopfteil mit schräg nach oben stehendem Rand, dessen vordere 
und hintere Hälfte seitlich einen spitzen Ausschnitt bilden; die vor-
dere Hälfte greift unten über die hintere Hälfte über. Am Ausschnitt 
sind die Ecken leicht abgeschrägt. Der Rand ist mit dem gleichen 
Stoff, aus dem der Gewandbesatz besteht, überzogen“.

Zwei Jahre später befand die 38. Justizministerkonferenz, 
dass nunmehr auch die Abschaffung des in der Praxis ohnehin 
kaum mehr in Gebrauch befindlichen Baretts selbst angebracht 
sei. Mittlerweile konnte man sich auch der Zustimmung aus der 

Richterschaft gewiss sein: Nicht nur, dass es sich um einen über-
holten Teil der Amtstracht handele, das Tragen des Baretts sei bei 
der Berufsausübung auch unwesentlich. Zudem wies die ÖTV Be-
zirksverwaltung Nordwest, Fachgruppe Richter und Staatsanwäl-
te, darauf hin, dass jüngere Richter, Staatsanwälte und Rechtsan-
wälte überhaupt kein Barett mehr besäßen. Ob auch das Tragen 
der Robe abgeschafft werden sollte, sei in der ÖTV allerdings noch 
nicht ausdiskutiert. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Ber-
lin verfügten die Abschaffung des Baretts als Teil der Amtstracht 
noch im gleichen Jahr, Bayern (zunächst ohne Verwaltungsge-
richtsbarkeit), Bremen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz so-
wie Schleswig-Holstein folgten ab Anfang 1970 nach.

Im Mai 1970 führte das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales unter den Ländern eine Umfrage durch, ob man das Barett 
an den Bundesgerichten abschaffen solle. Außerdem sei von Inte-
resse, ob man das Tragen einer Amtstracht bei Gericht überhaupt 
noch für zeitgemäß halte. Soweit aus den Arbeits- und Sozialge-
richten der Länder Rückmeldungen dokumentiert sind, sollen sich 
die Kolleginnen und Kollegen zwar für die Abschaffung des Baretts, 
aber für die Beibehaltung der Amtstracht ausgesprochen haben. 
In Berlin fiel die Abstimmung unter den Arbeitsrichter*innen sehr 
knapp aus. Ausschlaggebend schien letztlich eine Alternativlosig-
keit gewesen zu sein, denn was sollte man statt der Robe tragen?

III. „Verordneter Nudismus“

Während die ÖTV also noch die Abschaffung der Robe dis-
kutierte, hatte sich das Aktionskomitee Justizreform um den Frank-
furter Landgerichtspräsidenten Rudolf Wassermann eben dies 
schon auf seine Fahnen geschrieben. Die Empörung ließ nicht 
lange auf sich warten. Unter der Überschrift „Entblättert“ berichtete 
Die Welt am 18.01.1969, dass das Aktionskomitee Deutschlands 
Richter aller Zierden ihres Amtes berauben wolle. Sie sollten „her-
absteigen von der sella curulis, auf gleicher Ebene und an ein und 
demselben Tisch sitzen mit den Angeklagten – und dies alles auch 
noch ohne Robe! Ein Richter in schlichtem Zivil – das grenzt an 
verordneten Nudismus im Amt“ und werde Ärger stiften, weil es an 
dem Kern beamteter Existenz rühre; schließlich seien die Insignien 
der Richtermacht … ein Korsett für ihre Inhaber.

Tatsächlich kam es zumindest in Hessen vor, dass Richte-
rinnen und Richter ohne Robe verhandelten. Auf die Frage nach 
Beibehaltung oder Abschaffung der Amtstracht sah sich der hes-
sische Justizminister in einer Pressemitteilung vom 22.01.1970 zu 
der Klarstellung veranlasst, dass der Kleiderordnung bei Gericht 
nur eine untergeordnete Bedeutung zukomme und sie nicht in den 
Bereich gehöre, den man als Justizreform bezeichne. Einmal auf-
geworfen, solle diese Fragestellung aber rasch und abschließend 
geklärt werden, weshalb er – man beachte den Akt praktizierter 
Basisdemokratie – an die Richter und Staatsanwälte eine Anfrage 
gerichtet habe, wie sie sich als die eigentlich Betroffenen die Lö-
sung dieser Frage vorstellen.

Das Ergebnis dieser Umfrage ist in den mir zugänglichen Ak-
ten zwar nicht dokumentiert, doch kann es auch in Hessen nicht 
zu bemerkenswerten Veränderungen gekommen sein, wie die 
Geschichte des Frankfurter Jugendrichters Hermann Möller – zu-
gleich Mitbegründer und -herausgeber der BJ – zeigt. Möller kam 
1969 zu dem Schluss, dass seine Robe die Aussagebereitschaft 
seiner jugendlichen Klientel und die Wahrheitsfindung nur be-
einträchtige und ließ sie von da an im Schrank. Dies wurde von 
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seinem Präsidenten zwar längere Zeit toleriert, auf eine Dienst-
aufsichtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft hin jedoch 1976 mit 
einer dienstlichen Anweisung zum Tragen der Robe beantwortet. 
Seine dagegen sowohl im Verwaltungsrechtsweg als auch vor 
dem Dienstgericht erhobene Klage begründete Hermann Möller 
nicht nur mit der Unzweckmäßigkeit der Robe, sondern vor allem 
auch mit dem Fehlen einer verpflichtenden Rechtsgrundlage: Er 
fand nur Tradition, einen ›Führerbefehl‹ und eine hessische Nach-
kriegs-Verordnung.27

In diesem sog. Frankfurter Robenstreit28 leitete das BVerwG 
letztinstanzlich aus dem hessischen Beamtenrecht und dessen 
Geltung für die Rechtsverhältnisse der Richter eine „dem Grun-
de nach gesetzlich bestimmte Pflicht zum Tragen einer Amtstracht 
(ab), die durch Bestimmung der zuständigen obersten Dienst-
behörde aktualisiert und in ihren näheren Einzelheiten festgelegt 
werden kann“. Diese näheren Festlegungen bis hin zur Frage der 
Kosten der Amtstracht dürften auch in Form von Verwaltungsvor-
schriften ohne Rechtsnormqualität getroffen werden. Ob wegen 
der richterlichen Unabhängigkeit in Einzelfällen eine Befreiung von 
der Verpflichtung zum Tragen der Amtstracht möglich sein könne, 
sei im Verfahren vor dem Richterdienstgericht zu entscheiden.29 
Und so stellte der Hessische Dienstgerichtshof zwei Jahre spä-
ter noch klar, dass das Tragen der Robe nicht zum Kernbereich 
richterlicher Tätigkeit gehöre, sondern nur zur äußeren Ordnung, 
und deshalb der Dienstaufsicht unterliege: Die Amtstracht macht 
den Richter in seiner Stellung als Organ der Rechtspflege sicht-
bar und leistet einen Beitrag zur Schaffung einer Atmosphäre der 
Ausgeglichenheit und der Objektivität. Dabei wird grundsätzlich in 
Kauf genommen, dass mit den erwünschten, von der Robe aus-
gehenden Wirkungen bei den Beteiligten auch dem Verfahrensziel 
nicht dienliche Reaktionen wie Befangenheit, Aversion und ande-
res verbunden sein können, weil diesen Belastungen in der Regel 
Bagatellcharakter zukommt. Von dem Richter wird daher gefor-
dert, dass er in einem möglichen Spannungsfeld zwischen grund-
sätzlicher Verpflichtung zum Tragen der Amtstracht einerseits und 
der Ausnahmesituation der Negativwirkung auf die Entscheidungs-
findung andererseits eine Einzelfallprüfung vornimmt und danach 
seine Entscheidung trifft. So wurde dem Kläger zugestanden, vom 
Tragen der vorgeschriebenen Amtstracht in bestimmten Verfah-
rensarten oder im Einzelfall aufgrund konkreter Prüfung des zu be-
fürchtenden nachteiligen Einflusses auf die Entscheidungsfindung 
abzusehen.30

IV. Debatte neu eröffnen?

Die Reformfreude der ausgehenden 1960’er und 1970’er 
Jahre verebbte derweil. Im September 1989 forderten die ötv-
Richter*innen und Staatsanwäl*innen in ihrer „Bremer Erklärung“ 
noch einmal den Abbau von tradierten Ritualen wie etwa die Uni-
formisierung der Justizangehörigen, weil sie nur eine Distanz der 
Gerichte zum Bürger bewirkten.31 Der vom Amtsgericht Nidda in 
Hessen scheidende Kollege Wolfgang Knoche bemerkte 1992: 
„Richter sind Menschen wie alle anderen Bürger auch“, deshalb 
bedürfe es keiner Maskerade. Er hielt es für entscheidender, „daß 
sich der Richter den Parteien als Mensch offenbart“. Richter soll-
ten deshalb „ihrer Verkleidungsrollen entkleidet werden; sie sollten 
keine Schauspieler werden, sondern wirkliche Demokraten und 
ihr Dasein nicht als Stellvertreter Gottes oder der Justitia oder so-
gar zu der unerreichbaren Gerechtigkeit hochstilisieren“.32 Anfang 
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2011 sah sich ein Robby Robe unter dem Titel Mummenschanz 
und Würde im Gericht allerdings zu der Frage veranlasst: Sollten 
wir die Robendebatte wieder eröffnen?33 Diese Frage blieb, soweit 
ersichtlich, ohne Widerhall.

Dass sich die Robendebatte nochmals eröffnen lässt, scheint 
heute eher illusorisch. Vielleicht müsste sie auch nur differenzierter 
geführt werden. Denn ein zur gütlichen Streitbeilegung verpflichte-
ter Zivilrichter wird in der Robe eher nur ein Ehrfurcht schaffendes 
Verkleidungsritual sehen als eine Strafrichterin, die die hoheit-
liche Strafgewalt verkörpert. Über Vergleichsmöglichkeiten lässt 
sich eher auf Augenhöhe verhandeln als über die Schuld eines 
Angeklagten zu urteilen. Auch darf das Bedürfnis vieler Kolleg*in-
nen, sich mit  Anlegen der Robe vom Menschen zum Richter zu 
wandeln und zwischen sich und die richterliche Entscheidung Dis-
tanz zu schaffen, nicht unterschätzt werden. Politisch würde die 
Wiedereröffnung der Debatte über Notwendigkeit und Zeitgemäß-
heit der Robe wohl ebenso wenig fruchten: Unter Traditionalisten 
käme vermutlich wieder das Wort vom „verordneten Nudismus“ in 
Gebrauch, während die progressiven Kräfte die Debatte als nach-
rangig abtun würden.

Auch Robby Robe hat wohl nicht daran geglaubt und widmete 
sich lieber den Erlassen pp. zur Robenpflicht nebst dazugehöri-
gen Merkblättern als einer ganz eigenen „juristisch“-literarischen 
Fleißarbeit der Justizverwaltungen.34 Dabei hätte die Abschaffung 
der Amtstracht einen großen Vorteil: Sie könnte nicht mehr aus 
der Mode kommen. Bis die Justiz und ihre Verwaltung aber zu 
dieser Erkenntnis gereift sind, sollten sie ihre Anordnungen und 
Merkblätter über die Amtstracht vielleicht wenigstens den Reali-
täten anpassen. Die entsprechende Mahnung eines einsamen So-
zialgerichtsdirektors in Schleswig-Holstein, die Anordnungen über 
die Amtstracht von 1967, zuletzt geändert durch Abschaffung des 
Baretts 1970, sowohl den Veränderungen der Modewelt als auch 
der Sprache anzupassen, wurde vom Ministerium des Landes 
1992 zwar noch wohlwollend mit der Ankündigung beschieden, 
dies bei der nächsten Überarbeitung zu berücksichtigen. Aller-
dings sah man 1994 anlässlich einer neuerlichen Anfrage schon 
keinen Handlungsbedarf mehr. So lautet das zur Anordnung aus 
dem Jahre 1967 erlassene Merkblatt des Justizministers denn bis 
heute wie folgt: „Das Amtsgewand liegt auf den Schultern und der 
Brust glatt an und fällt vorn und hinten weit und faltig bis über die 
Mitte des Unterschenkels herab; es wird vorn durch eine Reihe 
verdeckter Knöpfe oder durch Haken geschlossen. Der Hals-
ausschnitt ist so, daß er Kragen und Halsbinde sehen läßt, aber 
Rock und Weste verdeckt. Die Ärmel fallen, nach unten weiter 
werdend und unten offen, faltig herab. Zur Erleichterung beim 
Schreiben ist es freigestellt, den rechten Ärmel durch einen innen 
befestigten, nach unten durchzuknöpfenden Knopf um das Hand-
gelenk zu schließen.

Der Besatz läuft glatt anliegend an dem Halsausschnitt und 
an der Vorderseite entlang bis zur unteren Kante des Gewandes; 
er ist um den Hals 16 cm breit und verschmälert sich vorn bis zu 
11 cm; am Ärmel hat der Besatz 8 cm Breite. Der Besatz ist bei 
Richtern und Staatsanwälten aus Samt, bei Urkundsbeamten aus 
Wollstoff. Bei den Amtsanwälten sowie bei den Referendaren und 
Beamten des gehobenen Justizdienstes als Vertreter des Staats-
anwalts oder des Amtsanwalts und bei den Rechtspflegern ist der 
Besatz aus Samt; er ist am Halsausschnitt 10 cm breit und ver-
schmälert sich vorn auf 7 cm, der Ärmelbesatz (8 cm) ist aus Woll-
stoff“.

V. Reformbedarf

Die Beschreibungen in den Merkblättern der Länder wieder-
holen sich. Manche stellen vorsorglich noch klar: „Die Robe wird 
über der Kleidung getragen und verdeckt diese“. Bei derart scharf-
sinnigen Ausführungen schützt allerdings auch ihre Neufassung 
nicht davor, in der Presse als „Behördenschwachsinn“ betitelt zu 
werden; so jedenfalls geschehen mit der niedersächsischen An-
ordnung über die Amtstracht im Geschäftsbereich des Justizmi-
nisteriums vom 21.07.2010 (Nds. Rpfl. 2010, 270) in Verbindung 
mit dem Merkblatt mit Stand vom 01.01.2011.35 Ein Göttinger Ver-
waltungsrichter nahm die neu in Kraft tretende Anordnung nebst 
Merkblatt zum Anlass, seine ihm seit Jahren treue Robe genauer 
zu untersuchen und zu vermessen. Er musste feststellen, dass sie 
den Vorgaben in mehrfacher Hinsicht nicht entsprach. Insbeson-
dere war auf der Vorderseite kein „faltiges Fallen“ festzustellen; 
auf der Rückseite waren die Falten so gelegt, „dass die Amtstracht 
den optischen Eindruck nicht einer Fünf-, sondern lediglich einer 
Vierrückenquetschfaltenrobe erweckt“. Um einer dienstrechtlichen 
Maßnahme zu entgehen, stellte er beim Präsidenten des OVG 
Lüneburg vorsorglich einen „Antrag auf Erteilung einer Sonderge-
nehmigung für das Auftragen meiner Amtstracht“ und begründete 
diesen ausführlich. Die Genehmigung soll ihm in einem dürren Ant-
wortschreiben erteilt worden sein.36

Die jahrzehntelange Vernachlässigung der Amtstracht-Re-
geln führt heute zu kuriosen Vorstellungen und mag auch gern 
einmal Anlass geben für weniger ernst gemeinte Anträge. Dem 
eigentlich verfolgten Zweck, dem Amt mit der Robe auch die nö-
tige Würde zu verleihen, ist dies aber wohl eher abträglich. Bei 
weniger humorvoll veranlagten oder jungen Kolleg*innen könnte 
es wohlmöglich zu Verdruss oder Unsicherheit darüber kommen, 
ob die bestehenden Regelungen überhaupt noch ernst genom-
men werden können, und damit, ob sie überhaupt noch gültig 
sind. Schließlich dürfte es auch zu den bevorzugten Aufgaben von 
Gerichtspräsident*innen zählen, über die Beachtung von Länge, 
Schnitt und Faltenfall der richterlichen Amtstracht zu wachen und 
über die Möglichkeit von Sondergenehmigungen nachzudenken.

VI. Die weibliche Robe

Bei der mehr als überfälligen Neufassung von Anordnungen 
und Merkblättern böte sich die Gelegenheit, die Tätigkeit von 
Frauen in der Justiz zur Kenntnis zu nehmen und entsprechende 
Rechtsgrundlagen von zeitgemäßer Form zu schaffen. Dann ließe 
sich auch berücksichtigen, dass Männer und Frauen von Natur 
aus ganz unterschiedlich gebaut sein können und insofern auch 
ganz unterschiedliche Bedarfe nach einer passenden Amtstracht 
haben könnten. Um dies zu befördern, ging im Oktober 2014 in 
den Landesjustizverwaltungen die Anfrage eines kleinen Start-up-
Unternehmens ein, das „eine Amtstracht für moderne Juristinnen“ 
anbot. Diese weise „alle offensichtlichen Merkmale einer klassi-
schen Robe auf“, nur habe man „den Schnitt, der in der bislang 
verkäuflichen Form ein reiner Männerschnitt ist, behutsam an 
weibliche Formen angepasst“. Zu klären blieb, ob die Vorgaben 
der Bundesländer für die Amtstracht so „liberal sind, dass ... keine 
Konflikte zu erwarten sind oder ob möglicherweise Bestimmungen 
existieren, die z.B. hinsichtlich der Breite des Besatzes so genaue 
Vorgaben machen, dass unser weiblicher Schnitt diese Vorgaben 
nicht erfüllen würde. In diesem Fall wäre dann die weitere Frage, 
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welche Konsequenzen eine Richterin zu befürchten hat, wenn sie 
trotzdem eine weibliche Robe trägt und inwieweit ggf. die Möglich-
keit besteht, eine Anpassung oder einen Verzicht auf diese (in der 
Regel ja schon etwas angestaubten) Vorgaben zu erwirken“.

Die Länder reagierten nur zurückhaltend. Soweit Antworten 
erfolgten, wurden Bedenken erhoben u.a. gegen die zwangsläu-
fig schmaler ausfallende Form und Breite des Besatzes. Ebenso 
zurückhaltend war die Bereitschaft, den Richterinnen das Tragen 
von Roben anderen Zuschnitts durch Änderung der Vorschriften 
zu ermöglichen. Ob und ggf. mit welchen Konsequenzen eine 
Richterin rechnen muss, die eine nicht den Vorgaben entspre-
chende Robe nebst Bluse trägt, wurde kaum beantwortet.

Derlei Reaktionen zeugen von wenig Reformwillen. So steht 
zu fürchten, dass die Tätigkeit von mehr Frauen in der Justiz im 
Allgemeinen keinen Anlass zu Neuregelungen zu geben vermag 
– wohl aber die Tätigkeit andersgläubiger Frauen im Besonderen. 
Doch das ist ein anderes Thema, welches bewusst gesondert und 
aus Gründen der Aktualität vorgezogen behandelt worden ist.37  

*
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Der Richter*innenratschlag

Der Richter*innenratschlag hat sich seit nunmehr 45 Jahren 
als jährlicher justizpolitischer Kongress von Richter*innen und 
Staatsanwält*innen aus ganz Deutschland etabliert und bietet 
traditionell fachliche Informationen in Vorträgen, (u.a. selbstkriti-
schen) Diskussionen und Arbeitsgruppen. Er wird im jährlichen 
Wechsel von einer Gruppe von Kolleg*innen organisiert zu The-
men aus der Berufspraxis und des beruflichen Selbstverständnis-
ses unter Einbeziehung gesellschaftspolitischer Fragen und Pro-
bleme, mit denen die Justiz konfrontiert wird. Der Ratschlag wird 
getragen von Kolleg*innen aus den verschiedenen Bundeslän-
dern, die die Tagung vorbereiten und ausrichten.

Die Geschichte des Richter*innenratschlags reicht zurück in 
die 70er Jahre, als sich kritische Richterinnen und Richter zusam-
menfanden. Die Älteren brachten die Erfahrungen aus der Os-
termarschbewegung, die jüngeren die Impulse der 68er-Genera-
tion ein. Die Berufsverbote in Folge des Radikalenbeschlusses 
und das Durchbrennen rechtsstaatlicher Sicherungen bei der Be-
kämpfung der RAF waren Alarmsignale dafür, dass der demokra-
tische Rechtsstaat tagtäglich gefährdet sein konnte und verteidigt 
werden musste. Als historisches Beispiel stand das katastrophale 
Versagen der Justiz im Nationalsozialismus vor Augen, deren Ver-
strickung damals weitgehend noch nicht aufgearbeitet war. 

Ausgehend von einer Tagungsreihe in der Evangelischen 
Akademie Bad Boll zum Thema „Justiz und Nationalsozialismus“ 
traf sich 1980 eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen unter der 
Ägide von Klaus Beer, Christoph Strecker und Hartmut Bäumer 
in Heiligkreuzsteinach im Odenwald, um sich mit folgenden Fra-
gen zu beschäftigen: Wie muss eine Justiz beschaffen sein, die 
gewillt und in der Lage ist, auch in bewegten Zeiten Demokratie, 
Grundrechte und Rechtsstaat zu verteidigen? Wie muss eine Jus-
tiz beschaffen sein, die sich nicht von der politischen macht durch 

Drohungen einschüchtern oder durch Verlockungen korrumpieren 
lässt? Passende Literatur dazu war die Streitschrift „Im Paragra-
phenturm“, die Theo Rasehorn 1966 unter dem Pseudonym Xa-
ver Berra veröffentlicht hatte.

Aus diesem Grüppchen entstand schnell eine größere Veran-
staltung, der „Richterratschlag“, der anfangs alle 9 Monate, später 
dann jährlich stattfand und Ende der 80er Jahre regelmäßig mehr 
als 200 Teilnehmer*innen anzog. Das Besondere am (seit 2023 
umbenannten) Richter*innenratschlag ist nicht nur die fachüber-
greifende aktuelle justizpolitische Thematik, sondern auch der kul-
turelle Teil, der von Theaterstücken über Kabarett bis hin zu Elfer-
räten, „Deutschland sucht den Superrichter“ und verschiedenen 
Formen des Pubquiz reicht. Auch das Feiern wird nicht verges-
sen, was die nächtelangen legendären Tanzparties zeigen.

Der Richter*innenratschlag war die Mutter zahlreicher Veran-
staltungen und Organisationen, die aus ihm hervorgegangen sind. 
Genannt werden sollen hier nur die Zeitschrift Betrifft JUSTIZ (das 
Internet des Richterratschlags in den 80er Jahren), die Richter 
und Staatsanwälte für den Frieden (mit den Blockadeaktionen in 
Mutlangen 1987), der Vormundschaftsgerichtstag, der Sozialrich-
terratschlag, das Hamburger Richtertheater und nicht zuletzt die 
Neue Richter*innenvereinigung. 

Der bewusste Verzicht auf organisatorische Verfestigung 
bringt es mit sich, dass Kolleginnen und Kollegen kommen und 
wieder wegbleiben können, ohne sich rechtfertigen zu müssen. 
Auch wer sich keiner Vereinigung anschließen mag, kann sich 
hier politisch engagieren oder auch nur Gleichgesinnte finden. 
Für viele ist der Richter*innenratschlag eine justizpolitische Hei-
mat geworden.

DER RICHTER*INNENRATSCHLAG



Neue Richter*innenvereinigung
Zusammenschluss von Richterinnen und Richtern,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten e.V.

Die Neue Richter*innenvereinigung wurde am 07. März 1987 in Frankfurt am Main gegründet. Sie will gesellschaftskritischen 
Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als Berufsvereinigung dienen.

Die Gründung der Neuen Richter*innenvereinigung wurde möglich, weil die Justiz in der Bundesrepublik in ihrer Zusammen-
setzung pluralistischer wurde und nun in der Justiz – obwohl immer noch überwiegend konservativ – alle Richtungen und Le-
benshaltungen vertreten sind. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen sind in Bürgerinitiativen, Hilfsorganisationen, Verbänden 
und Parteien tätig, beispielsweise um Hochrüstung und Zerstörung der natürlichen Umwelt, Folter und politische Verfolgung 
zu bekämpfen. 

Die Gründung der Neuen Richter*innenvereinigung wurde nötig, weil die traditionellen richterlichen und staatsanwaltlichen 
Standesvereinigungen, wiewohl verjüngt und flexibler, in konservative Bündnisse eingebettet und nicht selten vor Ort unkriti-
sche Stützen der Justizverwaltungen sind. 

Die NRV tritt namentlich ein für

•  die innere Demokratisierung von Gesellschaft und Justiz,

•   den Schutz von Minderheiten und die Bewahrung der Lebensgrundlagen,

•   die Beachtung der Menschenrechte und Grundrechte,

•   sozial ausgewogene Lösungen im materiellen und Verfahrensrecht im Interesse der Rechtssuchenden.

Insbesondere engagiert sich die NRV für die Unabhängigkeit der Justiz von Einflüssen, die die Justizgewährung für die Bürger 
beeinträchtigen könnten. Darauf bauen auf

•   die grundlegenden Entwürfe der NRV für eine möglichst hierarchiefreie Justizstruktur als eigenständige 	      
      dritte Staatsgewalt,

•   die Forderung nach hinreichenden Arbeitsbedingungen,

•   die Konzepte zum Richterbild mit Konsequenzen für Ausbildung und Einstellungsverfahren.

Mitglieder der Neuen Richter*innenvereinigung engagieren sich daher oft justizintern in Gremien (Richterräten, Präsidial-
räten). Nach anfangs nicht unerheblichen Widerständen aus den Reihen der Justizverwaltungen wird die Neue Richter*in-
nenvereinigung mittlerweile als Berufsvereinigung anerkannt und auf Bundes- und Landesebene bei Gesetzgebungs
vorhaben gehört. So ist es unter anderem der nachdrücklichen Einflussnahme der NRV zuzuschreiben, dass mit dem 
Gesetz zur Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit zum Jahreswechsel 1999/2000 das Vorsitzendenquorum in den 
Präsidien entfallen ist und die Geschäftsverteilung in den Spruchkörpern nicht mehr durch den Vorsitzenden, sondern 
durch Mehrheitsentscheidung geregelt wird.

Organisatorisches
Die Neue Richter*innenvereinigung ist auf Bundesebene als eingetragener Verein (mit Sitz in Frankfurt am Main, VR 
9017) organisiert und wird nach außen durch seinen Vorstand vertreten (Bundesvorstand). 

In den Bundesländern tritt die NRV nach außen durch Landesverbände auf, die durch Landessprechergremien reprä-
sentiert werden, die in Landesmitgliederversammlungen gewählt werden.

Für bestimmte Themenbereiche hat die NRV für sachbezogene Arbeit bundesweite Fachgruppen gebildet. Jährlich – 
meist Anfang März – findet eine Bundesmitgliederversammlung statt, alle zwei Jahre wird der Bundesvorstand gewählt. 
Dem Bundesvorstand ist ein in Berlin eingerichtetes Sekretariat zugeordnet, das für Außenstehende wie für Mitglieder 
als Anlaufadresse dient und verbandsinterne administrative Aufgaben erledigt. 

bb@neuerichter.de








